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89/2012 Sb. 
 

GESETZ 
 

vom 3. Februar 2012 
 

B¿rgerliches Gesetzbuch 
 

Das Parlament hat das folgende Gesetz der Tschechischen Republik beschlossen: 
 

ERSTER TEIL 
 

ALLGEMEINER TEIL 
 

BUCH I 
 

GEGENSTAND DER REGELUNG UND DEREN GRUNDS TZE 
 

Abschnitt 1 
 

Privatrecht 
 
Ä 1 

 
 (1) Die Bestimmungen der Rechtsordnung zur Regelung der gegenseitigen Rechte und Pflichten von Personen bilden 
im Ganzen das Privatrecht. Die Anwendung des Privatrechts ist unabhªngig von der Anwendung des ºffentlichen Rechts.  
  
 (2) Wenn dies das Gesetz nicht ausdr¿cklich verbietet, kºnnen die Personen ihre Rechte und Pflichten abweichend 
vom Gesetz vereinbaren; verboten sind Vereinbarungen, die gegen gute Sitten, die ºffentliche Ordnung oder das Recht 
betreffend die Stellung von Personen, einschlieÇlich des Rechts auf Persºnlichkeitsschutz verstoÇen.  
  

Ä 2 
 
 (1) Jede der Bestimmungen des Privatrechts kann nur in ¦bereinstimmung mit der Charta der grundlegenden Rechte 
und Freiheiten und der verfassungsmªÇigen Ordnung ¿berhaupt ausgelegt werden, mit den Grundsªtzen, auf denen dieses 
Gesetz beruht, sowie mit stªndiger Hinsicht auf die Werte, die dadurch gesch¿tzt werden. Weicht die Auslegung einer einzelnen 
Bestimmung lediglich im Hinblick auf deren Wortlaut von diesem Verbot ab, so ist das Verbot maÇgebend.  
  
 (2) Einer gesetzlichen Bestimmung kann keine andere Bedeutung beigemessen werden als die, die sich aus dem 
eigentlichen Sinne der Worte in deren gegenseitigem Zusammenhang und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers ergibt; 
niemand darf sich jedoch auf den Wortlaut einer Rechtsvorschrift gegen ihren Sinn berufen.  
  
 (3) Die Auslegung und Anwendung einer Rechtsvorschrift darf nicht sittenwidrig sein und darf weder zur Hªrte noch 
zur R¿cksichtslosigkeit f¿hren, die das normale menschliche Gef¿hl verletzen.  
  

Ä 3 
 
 (1) Das Privatrecht sch¿tzt die W¿rde und Freiheit des Menschen sowie sein nat¿rliches Recht, sich f¿r sein eigenes 
Wohl und das Wohl seiner Familie oder der ihm nahestehenden Menschen in der Weise einzusetzen, die andere nicht 
ungerechtfertigt beeintrªchtigt.  
  
 (2) Das Privatrecht beruht insbesondere auf den folgenden Grundsªtzen:  
  
a) jeder hat Anspruch auf den Schutz seines Lebens und seiner Gesundheit, sowie seiner Freiheit, Ehre, W¿rde und 
Privatsphªre,  
  
b) die Familie, Elternschaft und Ehe genieÇen einen besonderen gesetzlichen Schutz,  
  
c) niemand darf wegen unreifem Alter, Mangel an Verstand oder wegen Abhªngigkeit seiner Stellung einen ungerechtfertigten 
Nachteil erleiden; niemand darf jedoch auch ungerechtfertigt von eigener Unfªhigkeit zum Nachteil anderer profitieren,  
  
d) gegebenes Versprechen verpflichtet und Vertrªge m¿ssen erf¿llt werden,  
  
e) das Eigentumsrecht wird gesetzlich gesch¿tzt und nur das Gesetz kann festlegen, wie das Eigentumsrecht entsteht und 
erlischt, und  
  
f) niemandem kann verweigert werden, was ihm von Rechts wegen zusteht.  
  
 (3) Das Privatrecht geht auch aus weiteren allgemein anerkannten Grundsªtzen der Gerechtigkeit und des Rechts 
hervor.  
  

Ä 4 
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 (1) Es wird vermutet, dass jede geschªftsfªhige Person den Verstand eines durchschnittlichen Menschen und die 
Fªhigkeit besitzt, ihn mit der ¿blichen Sorgfalt und Umsicht zu benutzen, und dass dies von ihr jeder im Rechtsverkehr 
begr¿ndet erwarten kann.  
  
 (2) Macht die Rechtsordnung eine bestimmte Folge vom Wissen irgendeiner Person abhªngig, so ist darunter die 
Kenntnis zu verstehen, die sich eine mit dem Fall vertraute Person bei Abwªgung der Umstªnde, die ihr in ihrer Stellung 
offensichtlich sein mussten, aneignet. Dies gilt entsprechend, wenn die Rechtsordnung eine bestimmte Folge mit der Existenz 
eines Zweifels verkn¿pft.  
  

Ä 5 
 
 (1) Wer sich ºffentlich oder im Verkehr mit einer anderen Person zur fachlichen Aus¿bung als Angehºriger eines 
bestimmten Berufs oder Standes ausgibt, der stellt nach auÇen dar, dass er in der Lage ist, mit Kenntnis und Sorgfalt zu 
handeln, die mit seinem Beruf oder Stand einhergeht. Falls er ohne diese fachliche Sorgfalt handelt, so geht dies zu seinen 
Lasten.  
  
 (2) Gegen den Willen der betroffenen Partei kann weder die Natur noch die G¿ltigkeit eines Rechtsgeschªfts nur 
deswegen in Frage gestellt werden, dass jemand gehandelt hat, der zu seiner Tªtigkeit nicht die erforderliche Berechtigung hat 
oder dem die Tªtigkeit verboten wurde.  
  

Ä 6 
 
 (1) Jeder hat die Pflicht, im Rechtsverkehr redlich zu handeln.  
  
 (2) Niemand darf von seiner unredlichen oder rechtswidrigen Tat profitieren. Niemand darf von einem rechtswidrigen 
Zustand profitieren, den er herbeigef¿hrt hat oder den er kontrolliert.  
  

Ä 7 
 
 Es wird vermutet, dass derjenige, der in einer bestimmten Weise handelte, redlich und in gutem Glauben handelte.  
  

Ä 8 
 
 Der offensichtliche Rechtsmissbrauch genieÇt keinen Rechtsschutz.  
  

Abschnitt 2 
 

Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften 
 
Ä 9 

 
 (1) Das B¿rgerliche Gesetzbuch regelt den Personenstand von Personen.  
  
 (2) Private Rechte und Pflichten persºnlicher Natur und mit Vermºgenscharakter bestimmen sich nach dem 
B¿rgerlichen Gesetzbuch in dem Umfang, in dem diese nicht durch sonstige Rechtsvorschriften geregelt sind. Gewohnheiten 
sind zu ber¿cksichtigen, wenn sich auf diese das Gesetz beruft.  
  

Ä 10 
 
 (1) Kann ein Rechtsfall nicht auf Grund einer ausdr¿cklichen Bestimmung entschieden werden, so wird er nach 
derjenigen Bestimmung beurteilt, die einen Rechtsfall betrifft, welcher dem Inhalt und Zweck nach dem zu beurteilenden 
Rechtsfall am nªchsten kommt.  
  
 (2) Gibt es keine solche Bestimmung, so wird der Rechtsfall nach den Grundsªtzen der Gerechtigkeit und den 
Grundsªtzen, auf denen dieses Gesetz beruht, beurteilt, um im Hinblick auf Gewohnheiten des Privatlebens und unter 
Ber¿cksichtigung des Standes der Rechtslehre sowie der stªndigen Entscheidungspraxis zu einer guten Regelung der Rechte 
und Pflichten zu gelangen.  
  

Ä 11 
 
 Allgemeine Bestimmungen zur Entstehung,  nderung und dem Erlºschen der Rechte und Pflichten aus 
Schuldverhªltnissen im Teil 4 dieses Gesetzes finden auch auf die Entstehung,  nderung und Erlºschen anderer privater 
Rechte und Pflichten sinngemªÇ Anwendung.  
  

Abschnitt 3 
 

Schutz von Privatrechten 
 
Ä 12 

 
 Jeder, der sich in seinem Recht beschrªnkt zu sein erachtet, kann Schutz bei einem die ºffentliche Gewalt 
aus¿benden Organ (ĂOrgan der ºffentlichen Gewaltñ) begehren. Ist im Gesetz nichts anderes festgelegt, so ist dieses Organ der 
ºffentlichen Gewalt das Gericht.  
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Ä 13 
 
 Jeder, der Rechtsschutz begehrt, kann begr¿ndet erwarten, dass sein Rechtsfall ªhnlich entschieden wird wie ein 
anderer Rechtsfall, der bereits entschieden wurde und der in wesentlichen Merkmalen mit seinem Rechtsfall ¿bereinstimmt; 
wurde der Rechtsfall anders entschieden, so hat jeder, der den Rechtsschutz begehrt, Anspruch auf eine ¿berzeugende 
Erklªrung des Grundes f¿r diese Abweichung.  
  

Ä 14 
 

Selbsthilfe 
 
  

 (1) Jeder kann sich in einer angemessenen Weise zu seinem Recht allein verhelfen, wenn sein Recht beeintrªchtigt 
ist und es offensichtlich ist, dass die obrigkeitliche Hilfe zu spªt kommen w¿rde.  
  
 (2) Droht unmittelbar ein unberechtigter Eingriff ins Recht, so kann dieser von jedem, der derart gefªhrdet ist, mit 
Anstrengungen und Mitteln abgewendet werden, die einer Person in seiner Stellung auf Grund der Umstªnde als angemessen 
erscheinen m¿ssen. Ist jedoch die Selbsthilfe nur auf die Sicherung eines Rechtes gerichtet, das sonst vereitelt wªre, so muss 
sich derjenige, der die Selbsthilfe vorgenommen hat, ohne unnºtige Verzºgerung an das zustªndige Organ der ºffentlichen 
Gewalt wenden.  
  

BUCH II 
 

PERSONEN 
 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Ä 15 

 
 (1) Rechtsfªhigkeit ist die Fªhigkeit, in den Schranken der Rechtsordnung Trªger von Rechten und Pflichten zu sein.  
  
 (2) Geschªftsfªhigkeit ist die Fªhigkeit, f¿r sich selbst durch eigene Rechtsgeschªfte Rechte zu erwerben und sich zu 
verpflichten (Rechtsgeschªfte vornehmen).  
  

Ä 16 
 
 Niemand kann auf seine Rechtsfªhigkeit oder Geschªftsfªhigkeit ganz oder teilweise verzichten; wenn er dies tut, 
wird dies nicht ber¿cksichtigt.  
  

Ä 17 
 
 (1) Es steht nur Personen zu, Rechte zu haben und auszu¿ben. Pflichten kºnnen nur Personen auferlegt werden und 
nur gegen¿ber Personen kann die Erf¿llung von Pflichten eingefordert werden.  
  
 (2) Wird gegen¿ber jemandem, der keine Person ist, ein Recht bestellt oder eine Pflicht auferlegt, so ist das Recht 
oder die Pflicht derjenigen Person zuzurechnen, der von der Natur des Rechtsfalles her dieses Recht oder die Pflicht zusteht.  
  

Ä 18 
 
 Es gibt nat¿rliche Personen oder juristische Personen.  
  

Ä 19 
 
 (1) Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und wird deshalb als eine Person 
angesehen. Das Gesetz legt nur die Grenzen f¿r die Geltendmachung der nat¿rlichen Rechte eines Menschen und die Weise 
deren Schutzes fest.  
  
 (2) Mit der Persºnlichkeit des Menschen verbundene nat¿rliche Rechte kºnnen weder verªuÇert werden noch kann 
man auf sie verzichten; wenn dies geschieht, wird dies nicht ber¿cksichtigt. Beschrªnkungen dieser Rechte in einem dem 
Gesetz, guten Sitten oder der ºffentlichen Ordnung widersprechenden MaÇe werden auch nicht ber¿cksichtigt.  
  

Ä 20 
 

 (1) Juristische Person ist ein organisiertes Gebilde, f¿r das das Gesetz festlegt, dass es rechtsfªhig ist, oder dessen 
Rechtsfªhigkeit gesetzlich anerkannt wird. Juristische Personen kºnnen ungeachtet ihres Tªtigkeitsgegenstandes Rechte und 
Pflichten haben, die im Einklang mit ihrer Rechtsnatur stehen.  
  
 (2) Juristische Personen des ºffentlichen Rechts unterliegen den Gesetzen, nach denen sie errichtet wurden; die 
Bestimmungen dieses Gesetzes finden nur dann Anwendung, wenn dies im Einklang mit der Rechtsnatur dieser Personen 
steht.  

 
Ä 21 
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 Der Staat wird im Bereich des Privatrechts als juristische Person angesehen. Eine sonstige Rechtsvorschrift legt fest, 
wie der Staat Rechtsgeschªfte vornimmt.  
  

Ä 22 
 
 (1) Eine nahestehende Person ist ein Verwandter in gerader Linie, Geschwister und Ehegatte oder Partner nach 
einem sonstigen Gesetz zur Regelung der eingetragenen Lebenspartnerschaft (ĂPartner"); andere Personen im Familien- oder 
ªhnlichem Verhªltnis gelten als gegenseitig nahestehende Personen, wenn der Nachteil, den eine von ihnen erleidet, von der 
anderen begr¿ndet als eigener Nachteil empfunden w¿rde. Es wird vermutet, dass nahestehende Personen auch 
verschwªgerte Personen sind oder Personen, die dauerhaft zusammen leben.  
  
 (2) Legt das Gesetz zum Schutz von Dritten Sonderbedingungen oder Beschrªnkungen f¿r 
Vermºgens¿bertragungen, Vermºgensbelastungen oder Gebrauchs¿berlassung von Vermºgen jemandem anderen fest, so 
gelten diese Bedingungen und Beschrªnkungen auch f¿r ªhnliche Rechtsgeschªfte zwischen einer juristischen Person und 
dem Mitglied ihres vertretungsbefugten Organs oder demjenigen, der die juristische Person als ihr Mitglied oder auf Grund einer 
Vereinbarung oder einer anderen Tatsache erheblich beeinflusst.  
  

Abschnitt 2 
 

Nat¿rliche Personen 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Ä 23 

 
 Der Mensch ist rechtsfªhig von der Geburt bis zum Tod.  
  

Ä 24 
 
 Jeder Mensch ist f¿r seine Handlungen verantwortlich, wenn er imstande ist, sie zu beurteilen und zu beherrschen. 
Wer durch eigenes Verschulden sich in einen Zustand bringt, in dem er sonst f¿r seine Handlungen nicht verantwortlich wªre, 
ist f¿r die in diesem Zustand getªtigten Handlungen verantwortlich.  
  

Ä 25 
 
 Ein gezeugtes Kind ist als bereits geboren anzusehen, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Es wird vermutet, dass 
das Kind lebend geboren wurde. Wird das Kind jedoch nicht lebend geboren, so ist es so anzusehen, als wªre es nie gewesen.  
  

Ä 26 
 

Beweis f¿r den Tod 
 
 (1) Der Tod eines Menschen wird mit einer ºffentlichen Urkunde bewiesen, die nach Besichtigung der Leiche in der 
festgelegten Weise ausgestellt wird.  
  
 (2) Kann die Leiche nicht in der festgelegten Weise besichtigt werden, so wird der Mensch auch ohne Antrag durch 
das Gericht f¿r tot erklªrt, wenn der Mensch Teilnehmer eines solchen Ereignisses war, das seinen Tod auf Grund der 
Umstªnde als sicher erscheinen lªsst. Durch Entscheidung bestimmt das Gericht den Tag, der als Tag des Todes gilt.  
  

Ä 27 
 
 Hªngt eine Rechtsfolge von der Tatsache ab, dass ein bestimmter Mensch einen anderen Menschen ¿berlebt hat, 
und ist es nicht sicher, welcher von ihnen als erster gestorben ist, so wird vermutet, dass alle zu derselben Zeit gestorben sind.  
  

Ä 28 
 
 (1) Ist es nicht bekannt, wo ein Mensch gestorben ist, so wird vermutet, dass er dort gestorben ist, wo seine Leiche 
gefunden wurde.  
  
 (2) Als Ort, an dem ein f¿r tot erklªrter Mensch gestorben ist, gilt derjenige Ort, an dem er sich zum letzten Mal lebend 
aufgehalten hat.  
  

Ä 29 
 

Geschlechtsumwandlung 
 
 (1) Die Geschlechtsumwandlung eines Menschen tritt mit einem chirurgischen Eingriff ein, bei gleichzeitiger 
Aufhebung der Zeugungsfªhigkeit und Umwandlung der Geschlechtsorgane. Es wird vermutet, dass der Tag der 
Geschlechtsumwandlung der in der vom Gesundheitsdienstleister ausgestellten Bescheinigung angef¿hrte Tag ist.  
  
 (2) Die Geschlechtsumwandlung hat weder Einfluss auf den Personenstand des Menschen noch auf dessen 
persºnliche und Vermºgensverhªltnisse; eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft wird allerdings aufgelºst. 
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Hinsichtlich der Pflichten und Rechte eines Mannes und einer Frau, deren Ehe aufgelºst wurde, am gemeinschaftlichen Kind 
und hinsichtlich ihrer Vermºgenspflichten und -rechte f¿r den Zeitraum nach Auflºsung der Ehe gelten die Bestimmungen zu 
Pflichten und Rechten geschiedener Ehegatten am gemeinschaftlichen Kind und zu deren Vermºgenspflichten und -rechten 
nach der Scheidung entsprechend; das Gericht entscheidet, und zwar auch ohne Antrag, wie jeder der Eltern in Zukunft f¿r das 
Kind sorgt.  
  

Ä 30 
 

Volljªhrigkeit 
 
  

 (1) Voll geschªftsfªhig wird der Mensch mit dem Eintritt der Volljªhrigkeit. Die Volljªhrigkeit tritt mit der Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres ein.  
  
 (2) Vor dem Eintritt der Volljªhrigkeit tritt die volle Geschªftsfªhigkeit durch Zuerkennung der Geschªftsfªhigkeit oder 
durch EheschlieÇung ein. Die durch EheschlieÇung erlangte Geschªftsfªhigkeit verliert man weder durch die Auflºsung der Ehe 
noch durch die Nichtigerklªrung der Ehe.  
  

Minderjªhrige 
 
 
Ä 31 

 
 Es wird vermutet, dass jeder Minderjªhrige, der nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangte, zur Vornahme von 
Rechtsgeschªften fªhig ist, die von ihrer Natur her sowohl dem Verstand als auch der Willensreife von Minderjªhrigen seines 
Alters angemessen sind.  
  

Ä 32 
 
 (1) Erteilte der gesetzliche Vertreter einem Minderjªhrigen, der nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangte, in 
¦bereinstimmung mit Gewohnheiten des Privatlebens die Zustimmung zu einem bestimmten Rechtsgeschªft oder zur 
Erreichung eines bestimmten Zwecks, so ist der Minderjªhrige in den Schranken der Zustimmung geschªftsfªhig, wenn dies 
gesetzlich nicht ausdr¿cklich verboten ist; die Zustimmung kann anschlieÇend beschrªnkt oder zur¿ckgenommen werden.  
  
 (2) Gibt es mehrere gesetzliche Vertreter, so gen¿gt, wenn der Wille gegen¿ber Dritten wenigstens von einem von 
ihnen erklªrt wird. Handeln jedoch gegen¿ber einer anderen Person mehrere Vertreter gemeinsam und widersprechen sie sich, 
so wird der Wille keines von ihnen ber¿cksichtigt.  
  

Ä 33 
 
 (1) Erteilt der gesetzliche Vertreter eines Minderjªhrigen, der nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt hat, die 
Zustimmung zum selbstªndigen Betreiben eines Geschªftsbetriebs oder zu einer anderen ªhnlichen Erwerbstªtigkeit, so wird 
der Minderjªhrige zu Handlungen fªhig, die mit dieser Tªtigkeit verbunden sind. Die Zustimmung bedarf der gerichtlichen 
Einwilligung.  
  
 (2) Die gerichtliche Einwilligung ersetzt die Bedingung eines bestimmten Alters, wenn diese f¿r die Aus¿bung einer 
bestimmten Erwerbstªtigkeit durch eine sonstige Rechtsvorschrift festgelegt ist.  
  
 (3) Die Zustimmung kann der gesetzliche Vertreter nur mit gerichtlicher Einwilligung widerrufen.  
  

Ä 34 
 
 Abhªngige Arbeit von Minderjªhrigen, die j¿nger als f¿nfzehn Jahre sind, oder von Minderjªhrigen, die ihre 
Schulpflicht nicht erf¿llt haben, ist verboten. Diese Minderjªhrigen kºnnen nur k¿nstlerische, kulturelle, Werbe- oder 
Sporttªtigkeit unter den durch eine sonstige Rechtsvorschrift festgelegten Bedingungen aus¿ben.  
  

Ä 35 
 
 (1) Ein Minderjªhriger, der das f¿nfzehnte Lebensjahr vollendet hat und seine Schulpflicht erf¿llt hat, kann sich zur 
Aus¿bung einer abhªngigen Arbeit nach einer sonstigen Rechtsvorschrift verpflichten.  
  
 (2) Der gesetzliche Vertreter eines Minderjªhrigen, der nicht das Alter von sechzehn Jahren erreicht hat, kann sein 
Arbeitsverhªltnis oder den zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine ªhnliche Verbindlichkeit begr¿ndenden 
Arbeitsleistungsvertrag, sofern dies im Interesse der Ausbildung, Entwicklung oder Gesundheit des Minderjªhrigen liegt, nach 
MaÇgabe einer sonstigen Rechtsvorschrift aufheben.  
  

Ä 36 
 
 Ein Minderjªhriger, der nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt hat, ist niemals, ungeachtet des Inhalts der sonstigen 
Bestimmungen, fªhig, in denjenigen Angelegenheiten selbstªndig zu handeln, zu denen auch sein gesetzlicher Vertreter der 
gerichtlichen Einwilligung bed¿rfte.  
  

Ä 37 
 

Zuerkennung der Geschªftsfªhigkeit 
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 (1) Beantragt ein Minderjªhriger, der nicht voll geschªftsfªhig ist, beim Gericht die Zuerkennung der 
Geschªftsfªhigkeit, so gibt das Gericht dem Antrag statt, wenn der Minderjªhrige das Alter von sechzehn Jahren erreicht hat, 
seine Fªhigkeit, sich selbst zu unterhalten und eigene Angelegenheiten zu besorgen, bezeugt ist und die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters des Minderjªhrigen vorliegt. In den ¿brigen Fªllen gibt das Gericht dem Antrag statt, wenn dies aus 
wichtigen Gr¿nden im Interesse des Minderjªhrigen liegt.  
  
 (2) Unter den in Absatz 1 festgelegten Bedingungen erkennt das Gericht dem Minderjªhrigen die Geschªftsfªhigkeit 
auch auf Antrag dessen gesetzlichen Vertreters zu, wenn der Minderjªhrige mit dem Antrag einverstanden ist.  
  

Titel 2 
 

Unterst¿tzende MaÇnahmen bei Beeintrªchtigung der Geschªftsfªhigkeit eines Volljªhrigen 
 

Einstweilige Erklªrung 
 
Ä 38 

 
 In Erwartung der eigenen Geschªftsunfªhigkeit kann der Mensch den Willen ªuÇern, dass seine Angelegenheiten in 
einer gewissen Weise verwaltet werden, oder von einer bestimmten Person verwaltet werden, oder dass eine bestimmte 
Person zu seinem Betreuer wird.  
  

Ä 39 
 
 (1) Hat die Erklªrung nicht die Form einer ºffentlichen Urkunde, so muss sie in Form einer privaten Urkunde 
abgegeben werden, die mit Datum zu versehen und von zwei Zeugen zu bestªtigen ist; der Zeuge hat in einer Bestªtigung 
Angaben ¿ber sich anzuf¿hren, nach denen er ermittelt werden kann.  
  
 (2) Zeugen kºnnen nur Personen sein, die an der Erklªrung und ihrem Inhalt kein Interesse haben und nicht blind, 
taub, stumm oder der Sprache, in der die Erklªrung abgegeben wird, nicht kundig sind. Die Zeugen m¿ssen die Erklªrung 
unterzeichnen und fªhig sein, die Handlungsfªhigkeit des Erklªrenden und den Inhalt seiner Erklªrung zu bestªtigen.  
  
 (3) Ist der Inhalt der in Form einer ºffentlichen Urkunde abgegebenen Erklªrung eine Bestimmung, wer Betreuer 
werden soll, so hat derjenige, der die ºffentliche Urkunde verfasst hat, Angaben ¿ber denjenigen, der die Erklªrung errichtet 
hat, der zum Betreuer berufen wird und der die ºffentliche Urkunde verfasst hat, in ein nach einem sonstigen Gesetz gef¿hrtes 
Register einzutragen.  
  

Ä 40 
 
 (1) Wird die Erklªrung von einem Blinden abgegeben, oder einer Person, die nicht lesen oder schreiben kann, so ist 
diesem die Erklªrung von einem Zeugen laut vorzulesen, der die Erklªrung nicht geschrieben hat. Ein Blinder, oder eine 
Person, die nicht lesen oder schreiben kann, bestªtigt vor Zeugen, dass die Urkunde seinen echten Willen enthªlt.  
  
 (2) Wird die Erklªrung von einer Person mit Sinnesbehinderung abgegeben, die nicht lesen oder schreiben kann, so 
ist ihr der Inhalt der Urkunde in einer von ihr gewªhlten Verstªndigungsweise zu dolmetschen, und zwar durch einen Zeugen, 
der die Erklªrung nicht geschrieben hat; alle Zeugen m¿ssen die Verstªndigungsweise, in der der Inhalt der Urkunde 
gedolmetscht wird, beherrschen. Wer die Erklªrung abgibt, bestªtigt vor Zeugen in der gewªhlten Verstªndigungsweise, dass 
die Urkunde seinen echten Willen enthªlt.  
  

Ä 41 
 
 (1) Der ausdr¿ckliche Widerruf der Erklªrung bedarf einer in der in Ä 39 Abs. 1 vorgeschriebenen Form getªtigten 
Willenserklªrung.  
  
 (2) Vernichtet die Urkunde, die die Erklªrung enthªlt, derjenige, der die Erklªrung abgegeben hat, so hat dies die 
Wirkungen des Widerrufs.  
  

Ä 42 
 
 Betrifft die Erklªrung eine andere Sache als die Bestellung eines Betreuers und ist die Wirksamkeit der Erklªrung an 
eine Bedingung gekn¿pft, so entscheidet ¿ber die Erf¿llung der Bedingung das Gericht.  
  

Ä 43 
 
 Verªndern sich die Umstªnde offensichtlich in einer derartig erheblichen Weise, dass der Mensch, der die Erklªrung 
abgegeben hat, sie unter solchen Umstªnden nicht abgeben w¿rde oder sie mit einem anderen Inhalt abgeben w¿rde, so wird 
die Erklªrung durch das Gericht geªndert oder aufgehoben, wenn ansonsten dem Menschen, der die Erklªrung abgegeben hat, 
ein schwerwiegender Nachteil drohen w¿rde. Vor Erlass der Entscheidung wendet das Gericht die erforderliche Anstrengung 
an, um die Auffassung des Menschen festzustellen, ¿ber dessen Erklªrung es entscheidet, und zwar auch unter Anwendung 
der von dem Menschen gewªhlten Verstªndigungsweise.  
  

Ä 44 
 

 Ist eine Erklªrung oder ihr Widerruf nichtig, so ber¿cksichtigt das Gericht diese, wenn es keinen Grund daf¿r gibt, den 
Willen desjenigen, der sie abgegeben hat, zu bezweifeln.  
  

Beistand bei Entscheidungen 
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Ä 45 

 
 Benºtigt ein Mensch Beistand bei Entscheidungen, da er daran durch eine Stºrung der Geistestªtigkeit gehindert ist, 
obwohl seine Geschªftsfªhigkeit nicht beschrªnkt sein muss, kann er mit dem Unterst¿tzer die Gewªhrung von Unterst¿tzung 
vereinbaren; es kºnnen auch mehrere Unterst¿tzer sein.  
  

Ä 46 
 
 (1) Durch einen Beistandsvertrag verpflichtet sich der Unterst¿tzer gegen¿ber dem Unterst¿tzten, mit dessen 
Zustimmung bei Rechtsgeschªften anwesend zu sein, f¿r ihn erforderliche Angaben und Mitteilungen einzuholen und ihm mit 
Rat beizustehen.  
  
 (2) Der Vertrag wird zum Zeitpunkt seiner Genehmigung des Gerichts wirksam. Wurde der Vertrag nicht in Schriftform 
geschlossen, so wird gefordert, dass die Parteien den Willen zum Vertragsschluss vor dem Gericht erklªren. Der Vertrag wird 
durch das Gericht nicht genehmigt, wenn die Interessen des Unterst¿tzers den Interessen des Unterst¿tzten widersprechen.  
  

Ä 47 
 
 (1) Der Unterst¿tzer darf weder die Interessen des Unterst¿tzten durch ungeeignete Beeinflussung beeintrªchtigen 
noch sich zum Nachteil des Unterst¿tzten ungerechtfertigt bereichern.  
  
 (2) Der Unterst¿tzer geht bei Erf¿llung seiner Pflichten im Einklang mit den Entscheidungen des Unterst¿tzten vor. 
Nimmt der Unterst¿tzte seine Rechtsgeschªfte in Schriftform vor, so kann der Unterst¿tzer seine Unterschrift unter Angabe 
seiner Funktion, bzw. auch unter Angabe der von ihm gegen¿ber dem Unterst¿tzten gewªhrten Unterst¿tzung hinzuf¿gen; der 
Unterst¿tzer hat auch das Recht, die Nichtigkeit des Rechtsgeschªfts des Unterst¿tzten einzuwenden.  
  

Ä 48 
 
 Auf Antrag des Unterst¿tzten oder Unterst¿tzers wird der Unterst¿tzer durch das Gericht abberufen; er wird auch 
dann durch das Gericht abberufen, wenn der Unterst¿tzer schwerwiegend seine Pflichten verletzt, und zwar auch ohne Antrag.  
  

Vertretung durch ein Mitglied des Haushalts 
 
Ä 49 

 
 (1) Hindert eine Stºrung der Geistestªtigkeit einen Volljªhrigen, der keinen anderen Vertreter hat, daran, selbstªndig 
Rechtsgeschªfte vorzunehmen, kann er von seinen Abkºmmlingen, Vorfahren, Geschwistern, Ehegatten oder Partner, oder 
einer Person, die mit dem Vertretenen vor der Entstehung der Vertretung mindestens drei Jahre lang in der hªuslichen 
Gemeinschaft gelebt hat, vertreten werden.  
  
 (2) Der Vertreter gibt dem Vertretenen zur Kenntnis, dass er ihn vertreten wird, und erlªutert ihm verstªndlich die 
Natur und die Folgen der Vertretung. Wird sie vom Menschen, der vertreten werden soll, abgelehnt, so entsteht die Vertretung 
nicht; f¿r die Ablehnung gen¿gt die Fªhigkeit, W¿nsche zu ªuÇern.  
  

Ä 50 
 
 Die Entstehung der Vertretung bedarf der Genehmigung des Gerichts. Vor Erlass der Entscheidung wendet das 
Gericht die erforderliche Anstrengung an, um die Auffassung des Vertretenen festzustellen, und zwar auch unter Anwendung 
der vom Vertretenen gewªhlten Verstªndigungsweise.  
  

Ä 51 
 
 Der Vertreter sorgt f¿r den Schutz der Interessen des Vertretenen und Erf¿llung seiner Rechte sowie daf¿r, dass 
seine Lebensweise nicht im Widerspruch zu seinen Fªhigkeiten steht und, wenn dem vern¿nftigerweise nicht widersprochen 
werden kann, diese auch Sondervorstellungen und -w¿nschen des Vertretenen entspricht.  
  

Ä 52 
 
 (1) Die Vertretung bezieht sich auf ¿bliche Angelegenheiten, wie dies den Lebensverhªltnissen des Vertretenen 
entspricht. Der Vertreter ist jedoch nicht berechtigt, Zustimmung zum Eingriff in die geistige oder kºrperliche Unversehrtheit 
eines Menschen mit dauerhaften Folgen zu erteilen.  
  
 (2) Der Vertreter darf ¿ber Einnahmen des Vertretenen in dem f¿r die Besorgung von gewºhnlichen Angelegenheiten 
erforderlichen Umfang verf¿gen, wie es den Lebensverhªltnissen des Vertretenen entspricht; ¿ber Geldmittel auf dem Konto 
des Vertretenen darf er jedoch nur in dem Umfang verf¿gen, der monatlich nicht die Hºhe des Lebensminimums eines 
Einzelnen nach einer sonstigen Rechtsvorschrift ¿berschreitet.  
  

Ä 53 
 
 Hat der Vertretene mehrere Vertreter, so gen¿gt, wenn einer von ihnen handelt. Handeln jedoch gegen¿ber einer 
anderen Person mehrere Vertreter gemeinsam und widersprechen sie sich, so wird der Wille keines von ihnen ber¿cksichtigt.  
  

Ä 54 
 
 (1) Die Vertretung erlischt, wenn auf sie der Vertreter verzichtet oder wenn es der Vertretene ablehnt, vom Vertreter 
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weiter vertreten zu werden; f¿r die Ablehnung gen¿gt die Fªhigkeit, W¿nsche zu ªuÇern. Die Vertretung erlischt auch dann, 
wenn das Gericht f¿r den Vertretenen einen Betreuer bestellt.  
  
 (2) Wurde ein Vertrag ¿ber den Beistand bei Entscheidungen geschlossen, so erlischt die Vertretung mit 
Wirksamwerden des Vertrags in dem Umfang, in dem der Vertretene geschªftsfªhig ist.  
  

Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit 
 
Ä 55 

 
 (1) Eine Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit kann man nur im Interesse des Menschen eingehen, den es betrifft, 
nach dessen Inaugenscheinnahme und mit voller Anerkennung seiner Rechte und seiner persºnlichen Einzigartigkeit. Dabei 
sind eingehend sowohl der Umfang als auch der Grad der Unfªhigkeit des Menschen, eigene Angelegenheiten zu besorgen, zu 
ber¿cksichtigen.  
  
 (2) Die Geschªftsfªhigkeit eines Menschen kann nur dann beschrªnkt werden, wenn ihm sonst ein schwerwiegender 
Nachteil drohen w¿rde und wenn auf Grund seiner Interessen keine milderen und weniger beschrªnkenden MaÇnahmen 
gen¿gen.  
  

Ä 56 
 
 (1) Die Geschªftsfªhigkeit eines Menschen kann nur durch das Gericht beschrªnkt werden.  
  
 (2) Das Gericht wendet die erforderliche Anstrengung an, um die Auffassung des Menschen festzustellen, ¿ber 
dessen Geschªftsfªhigkeit es entscheidet, und zwar auch unter Anwendung der von dem Menschen gewªhlten 
Verstªndigungsweise.  
  

Ä 57 
 
 (1) Das Gericht kann die Geschªftsfªhigkeit eines Menschen in einem Umfang beschrªnken, in dem der Mensch 
wegen einer Stºrung der  Geistestªtigkeit, die nicht nur vor¿bergehend ist, nicht geschªftsfªhig ist, und grenzt den Umfang ab, 
in welchem es die Fªhigkeit des Menschen, selbstªndige Geschªfte vorzunehmen, beschrªnkt hat.  
  
 (2) Hat ein Mensch Schwierigkeiten, sich zu verstªndigen, so stellt dies an sich keinen Grund f¿r die Beschrªnkung 
der Geschªftsfªhigkeit dar.  
  

Ä 58 
 
 Das Gericht kann im Laufe des Verfahrens ¿ber die Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit die Durchf¿hrung 
bestimmter einzelner Rechtsgeschªfte oder die Vermºgensverwaltung einem Dritten anvertrauen, wenn dies zur Vermeidung 
eines schwerwiegenden Nachteils erforderlich ist.  
  

Ä 59 
 
 Das Gericht kann die Geschªftsfªhigkeit im Zusammenhang mit einer bestimmten Angelegenheit auf die f¿r deren 
Erledigung notwendige Zeit oder auf eine anders bestimmte Zeit beschrªnken, lªngstens jedoch f¿r drei Jahre; mit Ablauf der 
Zeit erlºschen die Rechtswirkungen der Beschrªnkung. Wird jedoch innerhalb dieser Zeit ein Verfahren ¿ber die Verlªngerung 
der Beschrªnkungsdauer eingeleitet, so dauern die Rechtswirkungen der urspr¿nglichen Entscheidung bis zum Erlass der 
neuen Entscheidung fort, lªngstens jedoch ein Jahr.  
  

Ä 60 
 
 Bei Verªnderung der Umstªnde wird das Gericht seine Entscheidung ohne unnºtige Verzºgerung ªndern oder 
aufheben, und zwar auch ohne Antrag.  
  

Ä 61 
 
 Entscheidet das Gericht ¿ber die Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit eines Menschen, so kann eine von ihm zum 
Betreuer berufene Person beantragen, zum Betreuer bestellt zu werden; bei Nichtstellung des Antrags ihrerseits wird ihre 
Stellungnahme durch das Gericht festgestellt. Ist diese Person betreuungsfªhig, so wird sie durch das Gericht mit ihrer 
Zustimmung zum Betreuer bestellt.  
  

Ä 62 
 
 In einer Entscheidung ¿ber die Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit wird durch das Gericht f¿r den Menschen ein 
Betreuer bestellt. Bei der Wahl eines Betreuers ber¿cksichtigt das Gericht die W¿nsche des Betreuten, dessen Bed¿rfnisse 
sowie Anregungen von den dem Betreuten nahestehenden Personen, wenn diese den Vorteil des Betreuten verfolgen, und 
achtet darauf, durch die Wahl des Betreuers kein Misstrauen des Betreuten gegen¿ber dem Betreuer zu begr¿nden.  
  

Ä 63 
 
 Zum Betreuer kann weder eine Person, die unfªhig ist, Rechtsgeschªfte vorzunehmen, oder eine solche Person, 
deren Interesse im Widerspruch zu den Interessen des Betreuten stehen, noch der Betreiber der Anstalt, wo sich der Betreute 
aufhªlt oder die f¿r ihn Dienste erbringt, oder eine von einer solchen Anstalt abhªngige Person bestellt werden.  
  

Ä 64 
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 Die Entscheidung ¿ber die Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit entzieht dem Menschen nicht das Recht, in 
gewºhnlichen alltªglichen Angelegenheiten selbstªndig Rechtsgeschªfte vorzunehmen.  
  

Ä 65 
 
 (1) Handelte der Betreute allein, obwohl er nicht ohne Betreuer handeln konnte, so kann sein Rechtsgeschªft nur 
dann f¿r nichtig erklªrt werden, wenn es ihn benachteiligt. Gen¿gt jedoch zur Abhilfe nur eine  nderung des Umfangs der 
Pflichten des Betreuten, so tut dies das Gericht, ohne an Antrªge der Parteien gebunden zu sein.  
  
 (2) Handelte der Betreute allein, obwohl er nicht ohne Betreuer handeln konnte, so wird die Handlung des Betreuten 
als g¿ltig angesehen, wenn sie vom Betreuer genehmigt wurde. Dies gilt auch im Falle, dass ein solches Rechtsgeschªft von 
der handelnden Person allein genehmigt wurde, nachdem sie Geschªftsfªhigkeit erlangte.  
  

Titel 3 
 

Verschollenheit 
 
 
Ä 66 

 
 (1) Das Gericht kann einen geschªftsfªhigen Menschen f¿r verschollen erklªren, wenn dieser seinen Wohnsitz 
verlassen hat, von sich keine Nachricht gegeben hat und sein Aufenthaltsort unbekannt ist. Das Gericht f¿hrt in der 
Entscheidung den Tag an, an dem die Wirkungen der Verschollenheitserklªrung eingetreten sind.  
  
 (2) Die Verschollenheitserklªrung kann auf Antrag einer Person erfolgen, die daran ein rechtliches Interesse hat, 
insbesondere des Ehegatten oder einer anderen nahestehenden Person, des Miteigent¿mers, Arbeitgebers oder einer 
Korporation, an der dieser Mensch eine Beteiligung hat.  
  

Ä 67 
 
 (1) Bei Beurteilung der Handlungen, zu denen sonst die Erteilung der Zustimmung, Einwilligung, Stimmabgabe oder 
ein anderes Tun der f¿r verschollen erklªrten Person erforderlich ist, wird diese Erforderlichkeit nicht ber¿cksichtigt; dies gilt 
jedoch nicht, wenn es sich um eine Sache ihres Personenstandes handelt. Wer in Ber¿hrung der Angelegenheiten eines 
Verschollenen handelt, muss dies auch unter Ber¿cksichtigung dessen Interessen tun.  
  
 (2) Rechtsgeschªfte, zu denen es ohne Zustimmung oder einer anderen unerlªsslichen Willenserklªrung des 
Verschollenen kam, nachdem dieser seinen Wohnsitz verlassen hat, aber bevor er f¿r verschollen erklªrt wurde, obwohl diese 
Erklªrung ohne unnºtige Verzºgerung beantragt wurde, sind als mit aufschiebender Bedingung des Erlasses der 
Verschollenheitserklªrung vorgenommene Geschªfte anzusehen.  
  

Ä 68 
 
 Kehrt ein f¿r verschollen erklªrter Mensch zur¿ck oder bestellt er einen Verwalter seines Vermºgens, so verliert die 
Verschollenheitserklªrung ihre Wirkungen. Die Erklªrung verliert die Wirkungen auch am Tag, der als Tag des Todes des 
Verschollenen gilt.  
  

Ä 69 
 
 Wer f¿r verschollen erklªrt wurde, der kann die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der bei seiner Abwesenheit 
vorgenommenen Rechtsgeschªfte, zu denen es unter Wirkungen einer solchen Erklªrung kam, nicht deswegen einwenden, 
dass hierbei nicht seine Willenserklªrung gefordert wurde.  
  

Ä 70 
 
 Wird f¿r verschollen derjenige erklªrt, der einen Verwalter seines Vermºgens bestellt hat, so werden die Rechte und 
Pflichten des bestellten Verwalters dadurch nicht ber¿hrt. Dies gilt nicht, wenn der Verwalter nicht bekannt ist, es ablehnt, im 
Interesse des Verschollenen zu handeln, seine Handlungen im Interesse des Verschollenen vernachlªssigt oder ¿berhaupt 
nicht handeln kann.  
  

Titel 4 
 

Todesvermutung 
 
Ä 71 

 
 (1) Auf Antrag einer Person, die daran ein rechtliches Interesse hat, wird durch das Gericht ein solcher Mensch f¿r tot 
erklªrt, bei dem man begr¿ndet annehmen kann, dass er gestorben ist; das Gericht bestimmt den Tag, der als Tag seines 
Todes gilt.  
  
 (2) Der f¿r tot erklªrte Mensch ist so anzusehen, als wªre er gestorben. Durch die Todeserklªrung eines Ehegatten 
wird die Ehe an dem Tag aufgelºst, der als Tag seines Todes gilt; dasselbe gilt f¿r die eingetragene Lebenspartnerschaft.  

 
Ä 72 

 
 Wurde ein Mensch f¿r verschollen erklªrt und ergeben sich aus den Umstªnden ernsthafte Zweifel daran, ob er noch 
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lebt, obwohl sein Tod nicht zweifellos ist, so kann er durch das Gericht auf Antrag einer Person, die daran ein rechtliches 
Interesse hat, f¿r tot erklªrt werden; das Gericht bestimmt den Tag, den der Verschollene offensichtlich nicht ¿berlebt hat. Es 
wird vermutet, dass dieser Tag der Todestag des Verschollenen ist.  
  

Ä 73 
 
 Wer f¿r verschollen erklªrt wurde, kann fr¿hestens nach Ablauf von f¿nf Jahren nach Ende des Jahres, in dem die 
Verschollenheitserklªrung erfolgte, f¿r tot erklªrt werden. Dies ist jedoch nicht mºglich, wenn im Laufe dieser Zeit eine 
Nachricht erscheint, der man entnehmen kann, dass der Verschollene noch am Leben ist. In einem solchen Falle ist nach Ä 74 
oder 75 vorzugehen.  
  

Ä 74 
 
 (1) Wer seinen Wohnsitz verlassen hat, von sich keine Nachricht gegeben hat, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist 
und seitdem verschollen ist, jedoch nicht f¿r verschollen erklªrt wurde, kann fr¿hestens nach Ablauf von sieben Jahren nach 
Ende des Jahres f¿r tot erklªrt werden, in dem die letzte Nachricht erschienen ist, der man entnehmen kann, das er noch am 
Leben war.  
  
 (2) Wer vor der Vollendung des achtzehnten Jahres verschollen ist, kann vor Ablauf des Jahres, in dem 
f¿nfundzwanzig Jahre nach seiner Geburt vergangen sind, nicht f¿r tot erklªrt werden.  
  

Ä 75 
 

 Wer Teilnehmer eines Ereignisses war, bei dem mehrere Personen in Lebensgefahr waren, und seitdem verschollen 
ist, kann fr¿hestens nach Ablauf von drei Jahren nach Ende des Jahres, in dem die letzte Nachricht erschienen ist, der man 
entnehmen kann, dass er wªhrend dieses Ereignisses noch am Leben war, f¿r tot erklªrt werden.  
  

Ä 76 
 
 (1) Wurde ein Mensch f¿r tot erklªrt, so wird dadurch nicht der Nachweis ausgeschlossen, dass er fr¿her oder spªter 
gestorben ist oder dass er noch am Leben ist. Stellt man fest, dass er noch am Leben ist, so wird die Todeserklªrung nicht 
ber¿cksichtigt; die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft wird jedoch nicht erneuert.  
  
 (2) Wurde ein falscher Beweis f¿r den Tod durchgef¿hrt, so findet der Absatz 1 entsprechend Anwendung.  
  

Titel 5 
 

Name des Menschen und sein Wohnsitz 
 

Name des Menschen und sein Schutz 
 
Ä 77 

 
 (1) Name des Menschen ist dessen Vorname und Familienname, bzw. seine weiteren Namen und Geburtsname, die 
ihm kraft Gesetzes zustehen. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Namen im Rechtsverkehr zu nutzen, sowie das Recht auf 
Schutz seines Namens und auf Achtung vor ihm.  
  
 (2) Wer im Rechtsverkehr einen anderen Namen als seinen eigenen nutzt, trªgt die Folgen der daraus entstandenen 
Fehler und Schªden.  

 
Ä 78 

 
 (1) Wer von der Infragestellung seines Namensrechts betroffen wurde oder einen Nachteil wegen unberechtigtem 
Eingriff in dieses Recht erlitten hat, insbesondere durch den unbefugten Gebrauch des Namens, der kann begehren, dass der 
unbefugte Eingriff unterlassen wird oder dessen Folge behoben wird.  
  
 (2) Ist der Betroffene abwesend oder ist er verschollen, nicht geschªftsfªhig oder kann er aus einer anderen Ursache 
das Recht auf Schutz seines Namens nicht allein geltend machen, so kann dieses Recht vom Ehegatten, Abkºmmling, 
Vorfahren oder Partner des Betroffenen geltend gemacht werden, es sei denn, der Betroffene, wenn auch geschªftsfªhig, hat 
ausdr¿cklich zu erkennen gegeben, dass er sich dies nicht w¿nscht.  
  
 (3) Betrifft der unberechtigte Eingriff den Familiennamen und gibt es daf¿r einen Grund, der im wichtigen Interesse 
am Schutz der Familie liegt, so kann der Schutz vom Ehegatten oder einer anderen dem Betroffenen nahestehenden Person 
selbstªndig begehrt werden, obgleich in ihr Namensrecht nicht direkt eingegriffen wurde.  
  

Ä 79 
 

Pseudonym 
 
  

 (1) Der Mensch kann f¿r einen bestimmten Bereich seiner Tªtigkeit oder auch f¿r den privaten Verkehr ¿berhaupt ein 
Pseudonym annehmen. Unter dem Pseudonym vorgenommene Rechtsgeschªfte ber¿hren nicht die G¿ltigkeit, wenn es 
offensichtlich ist, wer gehandelt hat, und wenn die andere Partei keine Zweifel ¿ber die Person des Handelnden haben kann.  
  
 (2) Wird ein Pseudonym bekannt, so genieÇt es denselben Schutz wie der Name.  
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Ä 80 
 

Wohnsitz 
 
  

 (1) Der Mensch hat seinen Wohnsitz an dem Ort, an dem er sich mit der Absicht aufhªlt, dort vorbehaltlich von 
Verªnderungen der Umstªnde dauerhaft zu leben; eine solche Absicht kann sich aus seiner Erklªrung oder den Umstªnden des 
Falles ergeben. F¿hrt der Mensch als seinen Wohnsitz einen anderen Ort als seinen tatsªchlichen Wohnsitz an, so kann sich 
jeder auch auf dessen tatsªchlichen Wohnsitz berufen. Gegen denjenigen, der sich in gutem Glauben auf den genannten Ort 
beruft, kann der Mensch nicht einwenden, dass er seinen tatsªchlichen Wohnsitz an einem anderen Ort hat.  
  
 (2) Hat der Mensch keinen Wohnsitz, so wird als Wohnsitz derjenige Ort angesehen, an dem er lebt. Kann ein solcher 
Ort nicht festgestellt werden oder kann er nur mit unverhªltnismªÇigen Schwierigkeiten festgestellt werden, so wird als 
Wohnsitz des Menschen derjenige Ort angesehen, an dem er sein Vermºgen hat, bzw. Ort, an dem er seinen letzten Wohnsitz 
hatte.  
  

Titel 6 
 

Persºnlichkeit des Menschen 
 

Untertitel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Ä 81 

 
 (1) Die Persºnlichkeit des Menschen einschlieÇlich aller seiner nat¿rlichen Rechte ist gesch¿tzt. Jeder ist verpflichtet, 
die freie Entscheidung des Menschen zu achten, nach eigenen Vorstellungen zu leben.  
  
 (2) Schutz genieÇen insbesondere das Leben und die W¿rde des Menschen, seine Gesundheit und sein Recht, in 
einer lebenswerten Umwelt zu leben, sein Ansehen, seine Ehre, Privatsphªre und seine  uÇerungen persºnlicher Natur.  
  

Ä 82 
 

 (1) Der Mensch, dessen Persºnlichkeit betroffen wurde, hat das Recht zu begehren, dass der unberechtigte Eingriff 
unterlassen wird oder seine Folge behoben wird.  
  
 (2) Nach dem Tod eines Menschen kann den Schutz seiner Persºnlichkeit jede der ihm nahestehenden Personen 
begehren.  
  

Ä 83 
 
 (1) Hªngt der unberechtigte Eingriff in die Persºnlichkeit des Menschen mit seiner Tªtigkeit in einer juristischen 
Person zusammen, so kann das Recht auf Schutz seiner Persºnlichkeit auch von dieser juristischen Person geltend gemacht 
werden; bei seinen Lebzeiten jedoch nur in seinem Namen und mit seiner Zustimmung. Ist der Mensch nicht fªhig, seinen 
Willen wegen Abwesenheit oder mangels Urteilskraft zu erklªren, so ist die Zustimmung nicht erforderlich.  
  
 (2) Nach dem Tod des Menschen kann die juristische Person begehren, dass der unberechtigte Eingriff unterlassen 
wird oder dessen Folgen behoben werden.  

Untertitel 2 
 

Bildnis und Privatsphªre 
 
Ä 84 

 
 Bildnisse eines Menschen in welcher Weise auch immer aufzunehmen, anhand welcher die Identitªt dieses 
Menschen festgestellt werden kann, ist nur mit dessen Zustimmung zulªssig.  
  

Ä 85 
 
 (1) Eine Verbreitung des Bildnisses ist nur mit Erlaubnis des Abgebildeten mºglich.  
  
 (2) Erlaubt jemand die Aufnahme seines Bildnisses unter solchen Umstªnden, aus denen offensichtlich ist, dass die 
Aufnahme verbreitet wird, gilt, dass er auch die Vervielfªltigung und Verbreitung der Aufnahme in einer gewºhnlichen Weise 
erlaubt, wie er diese auf Grund der Umstªnde vern¿nftigerweise erwarten konnte.  
  

Ä 86 
 
 Niemand darf in die Privatsphªre eines anderen eingreifen, wenn er daf¿r keinen gesetzlichen Grund hat. 
Insbesondere darf man ohne Erlaubnis eines Menschen nicht dessen Privatrªume verletzen, sein Privatleben verfolgen oder 
dar¿ber eine Ton- oder Bildaufzeichnung anschaffen, solche oder andere beim Privatleben des Menschen durch einen Dritten 
angeschaffte Aufzeichnungen nutzen oder solche Aufzeichnungen ¿ber dessen Privatleben verbreiten. In demselben Umfang 
sind auch private Schriftst¿cke persºnlicher Natur gesch¿tzt.  
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Ä 87 
 
 (1) Wer die Verwendung eines Schriftst¿cks persºnlicher Natur, eines Portrªts oder einer Ton- oder Bildaufzeichnung 
betreffend einen Mensch oder dessen  uÇerungen von persºnlicher Natur erlaubt hat, kann die Erlaubnis widerrufen, auch 
wenn er sie auf bestimmte Zeit erteilt hat.  
  
 (2) Wurde die auf bestimmte Zeit erteilte Erlaubnis widerrufen, ohne dass dies durch eine wesentliche Verªnderung 
der Umstªnde oder einen anderen vern¿nftigen Grund gerechtfertigt ist, so ersetzt der Widerrufende den daraus der Person, 
der er die Erlaubnis erteilt hat, entstandenen Schaden.  
  

Ä 88 
 
 (1) Die Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn das Portrªt oder die Ton- oder Bildaufzeichnung zur Aus¿bung oder zum 
Schutz anderer Rechte oder rechtlich gesch¿tzter Interesse anderer Personen angeschafft oder verwendet werden.  
  
 (2) Die Erlaubnis ist auch dann nicht erforderlich, wenn das Portrªt, Schriftst¿ck persºnlicher Natur oder die Ton- oder 
Bildaufzeichnung kraft Gesetzes zu amtlichen Zwecken oder im Falle angeschafft oder verwendet werden, dass jemand 
ºffentlich in Angelegenheiten des ºffentlichen Interesses auftritt.  
  

Ä 89 
 
 Das Portrªt oder die Ton- oder Bildaufzeichnung kºnnen ohne Erlaubnis des Menschen in angemessener Weise 
auch zu wissenschaftlichen oder k¿nstlerischen Zwecken oder f¿r Presse-, Rundfunk-, Fernseh- oder ªhnliche Nachrichten 
angeschafft oder verwendet werden.  
  

Ä 90 
 
 Der gesetzliche Grund f¿r den Eingriff in die Privatsphªre eines anderen oder zur Verwendung seines Portrªts, 
Schriftst¿cks persºnlicher Natur oder Ton- oder Bildaufzeichnung darf nicht in unangemessener Weise im Widerspruch zu den 
berechtigten Interessen des Menschen in Anspruch genommen werden.  

Untertitel 3 
 

Recht auf geistige und kºrperliche Unversehrtheit 
 
Ä 91 

 
 Der Mensch ist unantastbar.  

 
Ä 92 

 
 (1) Der menschliche Kºrper steht unter rechtlichem Schutz auch nach dem Tod des Menschen. Der Umgang mit der 
menschlichen Leiche und ¦berresten einer menschlichen Leiche in einer f¿r den Verstorbenen unw¿rdigen Weise ist verboten.  
  
 (2) Sind die ¦berreste einer menschlichen Leiche nicht auf einem ºffentlichen Begrªbnisplatz untergebracht, so ist zu 
deren ¦bernahme die vom Menschen vor dessen Tod ausdr¿cklich bestimmte Person berechtigt; anderenfalls schrittweise sein 
Ehegatte, Kind oder Elternteil, und gibt es keinen von ihnen oder lehnen sie die ¦bernahme der ¦berreste ab, so ¿bernimmt sie 
sein Erbe.  
  

Eingriff in die Unversehrtheit 
 
Ä 93 

 
 (1) AuÇer in dem gesetzlich vorgesehenen Fall darf niemand in die Unversehrtheit eines anderen Menschen ohne 
dessen Zustimmung eingreifen, die mit Kenntnis der Natur des Eingriffs und dessen mºglichen Folgen zu erteilen ist. Willigt 
jemand ein, dass ihm eine schwerwiegende Verletzung zugef¿gt wird, so wird dies nicht ber¿cksichtigt; dies gilt nicht, wenn der 
Eingriff allen Umstªnden nach im Interesse des Lebens oder der Gesundheit des Betroffenen notwendig ist.  
  
 (2) Der gesetzliche Vertreter kann seine Zustimmung zum Eingriff in die Unversehrtheit des Vertretenen erteilen, 
wenn dies zu direktem Vorteil einer Person gereicht, die allein zur Erteilung der Zustimmung nicht fªhig ist.  
  

Ä 94 
 

 (1) Wer an einem anderen Menschen einen Eingriff durchf¿hren will, erlªutert ihm verstªndlich die Natur dieses 
Eingriffs. Die Erlªuterung gilt als ordnungsgemªÇ abgegeben, wenn vern¿nftigerweise erwartet werden kann, dass die andere 
Partei die Weise und den Zweck des Eingriffs einschlieÇlich der erwarteten Folgen und der mºglichen Gefahr f¿r ihre 
Gesundheit, sowie das, ob auch ein anderes Verfahren eventuell in Betracht kommt, verstanden hat.  
  
 (2) Erteilt die Zustimmung f¿r einen anderen sein gesetzlicher Vertreter, so wird die Erlªuterung auch demjenigen 
gegeben, der dem Eingriff unterzogen werden soll, wenn er Urteilskraft besitzt, und zwar in einer der Fªhigkeit des Betroffenen, 
die Erlªuterung zu begreifen, angemessenen Weise.  
  

Ä 95 
 
 Ein Minderjªhriger, der nicht voll geschªftsfªhig ist, kann in gewºhnlichen Angelegenheiten die Zustimmung zum 
Eingriff an seinem Kºrper auch allein erteilen, wenn dies der Willensreife von Minderjªhrigen seines Alters angemessen ist und 
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wenn es sich um einen Eingriff handelt, der keine dauerhaften oder schwerwiegenden Folgen hinterlªsst.  
  

Ä 96 
 
 (1) Die Zustimmung zum Eingriff in die Unversehrtheit eines Menschen bedarf der Schriftform, wenn ein Kºrperteil 
abgetrennt werden soll, der sich nicht mehr erneuert.  
  
 (2) Der Schriftform bedarf auch die Zustimmung zum  
  
a) ªrztlichen Eingriff an einem Menschen, oder  
  
b) Eingriff, den der Gesundheitszustand des Menschen nicht erfordert; dies gilt nicht, wenn es sich um kosmetische Eingriffe 
handelt, die keine dauerhaften oder schwerwiegenden Folgen hinterlassen.  
  

Ä 97 
 
 (1) Die erteilte Zustimmung kann in jeglicher Form widerrufen werden, auch wenn die Erteilung der Zustimmung der 
Schriftform bedarf.  
  
 (2) Bedarf die Zustimmung nicht der Schriftform, so wird vermutet, dass sie erteilt wurde. Bei Unsicherheit, ob die 
Zustimmung in anderer als Schriftform widerrufen wurde, wird vermutet, dass der Widerruf nicht erfolgt ist.  
  

Ä 98 
 
 (1) Kann ein Mensch die Zustimmung wegen auch nur vor¿bergehender Unfªhigkeit zur Willenserklªrung nicht 
erteilen und hat er keinen gesetzlichen Vertreter, so ist die Zustimmung des anwesenden Ehegatten, Elternteils oder einer 
anderen nahestehenden Person erforderlich. Ist keine dieser Personen anwesend, so ist die Zustimmung des Ehegatten 
erforderlich, und gibt es keinen, dann die Zustimmung eines Elternteils bzw. einer anderen nahestehenden Person, wenn diese 
ohne Schwierigkeiten feststellbar und erreichbar sind und wenn es offensichtlich ist, dass keine Verzugsgefahr droht. Ist dies 
nicht mºglich, die Zustimmung in einer der vorgenannten Weisen zu erhalten, so kann die Zustimmung von einer anderen 
anwesenden Person erteilt werden, die ein besonderes Interesse an der betroffenen Person nachweist.  
  
 (2) Sowohl beim Eingriff als auch bei der Erteilung der Zustimmung werden fr¿her ausgesprochene W¿nsche des 
Menschen ber¿cksichtigt, in dessen Unversehrtheit eingegriffen werden soll.  
  

Ä 99 
 
 Befindet sich das Leben eines Menschen in plºtzlicher und offensichtlicher Gefahr und kann die Zustimmung im 
Notstand auch in einer anderen als der vorgesehenen Form nicht erlangt werden, so kann sofort eingriffen werden, wenn dies 
zugunsten der Gesundheit der betroffenen Person unerlªsslich ist.  
  

Ä 100 
 
 (1) Soll in die Unversehrtheit eines Minderjªhrigen eingegriffen werden, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, 
die volle Geschªftsfªhigkeit nicht erlangt hat und der dem Eingriff ernsthaft widerspricht, obwohl der gesetzliche Vertreter dem 
Eingriff zustimmt, so kann der Eingriff ohne gerichtliche Zustimmung nicht durchgef¿hrt werden. Dies gilt auch f¿r die 
Durchf¿hrung eines Eingriffs an einer volljªhrigen Person, die nicht voll geschªftsfªhig ist.  
  
 (2) Stimmt der gesetzliche Vertreter dem Eingriff in die Unversehrtheit der in Absatz 1 genannten Person nicht zu, 
obwohl dieser von der Person gew¿nscht ist, so kann der Eingriff auf ihren Antrag oder auf Antrag einer ihr nahestehenden 
Person nur mit gerichtlicher Zustimmung durchgef¿hrt werden.  
  

Ä 101 
 
 Soll in die Unversehrtheit eines Menschen, der keine Urteilskraft besitzt, in einer Weise eingegriffen werden, die 
dauerhafte unabwendbare und schwerwiegende Folgen hinterlªsst, oder in einer Weise, die mit ernster Gefahr f¿r sein Leben 
oder seine Gesundheit verbunden ist, so kann der Eingriff nur mit gerichtlicher Einwilligung durchgef¿hrt werden. Die 
Bestimmung des Ä 99 wird dadurch nicht ber¿hrt.  
  

Ä 102 
 
 Das Gericht willigt in den Eingriff nach Ä 100 oder 101 ein, wenn dieser nach vern¿nftigem Ermessen zum Vorteil der 
betroffenen Person, nach Besichtigung der Person und mit voller Anerkennung ihrer Persºnlichkeit gereicht.  
  

Ä 103 
 
 Wurde in die Unversehrtheit eines Menschen eingegriffen, der in einem solchen Zustand war, dass er nicht beurteilen 
konnte, was mit ihm geschieht, und hat er allein keine Zustimmung zu dem Eingriff erteilt, so muss man ihm, sobald sein 
Zustand es erlaubt, in einer f¿r ihn verstªndlichen Weise erlªutern, welcher Eingriff an ihm durchgef¿hrt wurde, und er muss 
¿ber die mºglichen Folgen des Eingriffs sowie ¿ber das Risiko der Nichtdurchf¿hrung des Eingriffs belehrt werden.  

 
Untertitel 4 

 
 Rechte des Menschen, der ohne seine Zustimmung in eine Gesundheitseinrichtung ¿bernommen wurde  
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Ä 104 
 
 Einen Menschen ohne seine Zustimmung in eine Gesundheitseinrichtung zu ¿bernehmen oder ihn darin ohne seine 
Zustimmung festzuhalten, ist nur aus einem gesetzlichen Grund mºglich und unter der Bedingung, dass die notwendige Pflege 
seiner Person in keiner milderen und weniger beschrªnkenden Weise sichergestellt werden kann. Die Stellung des Antrags auf 
Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit begr¿ndet an sich keinen Grund daf¿r, dass der Mensch ohne seine Zustimmung in eine 
solche Anstalt ¿bernommen wird oder darin festgehalten wird.  
  

Ä 105 
 
 (1) Wurde ein Mensch in eine Gesundheitseinrichtung ¿bernommen oder wird er darin festgehalten, so benachrichtigt 
davon der Gesundheitsdienstleister ohne unnºtige Verzºgerung dessen gesetzlichen Vertreter, Betreuer oder Unterst¿tzer oder 
Ehegatten oder eine andere bekannte nahestehende Person; die Benachrichtigung des Ehegatten oder einer anderen 
nahestehenden Person darf er jedoch nicht vornehmen, wenn ihm dies untersagt wurde.  
  
 (2) Von der ¦bernahme des Menschen in eine Gesundheitseinrichtung benachrichtigt der Gesundheitsdienstleister 
innerhalb von 24 Stunden das Gericht; dies gilt im Falle, dass der Mensch in einer solchen Anstalt zur¿ckgehalten wird. Das 
Gericht entscheidet ¿ber die getroffene MaÇnahme innerhalb von sieben Tagen.  
  

Ä 106 
 
 (1) Der Gesundheitsdienstleister sorgt daf¿r, dass der in eine Gesundheitseinrichtung ¿bernommenen oder in einer 
solchen Anstalt zur¿ckgehaltenen Person ohne unnºtige Verzºgerung ihre rechtliche Stellung, der gesetzliche Grund der 
getroffenen MaÇnahme und die Mºglichkeiten des Rechtsschutzes einschlieÇlich des Rechts, einen Bevollmªchtigten oder 
Vertrauten zu wªhlen, gehºrig erlªutert werden.  
  
 (2) Die Erlªuterung erfolgt in der Weise, dass sie der Mensch ausreichend verstehen kann und sich der Natur der 
getroffenen MaÇnahme bewusst werden kann; hat ein solcher Mensch einen gesetzlichen Vertreter, Betreuer oder Unterst¿tzer, 
so wird die Erlªuterung ohne unnºtige Verzºgerung auch an ihn gegeben.  
  

Ä 107 
 

 (1) Hat der Mensch einen Bevollmªchtigten oder Vertrauten, so benachrichtigt der Gesundheitsdienstleister von der 
getroffenen MaÇnahme den Bevollmªchtigten oder Vertrauten, und zwar ohne unnºtige Verzºgerung, nachdem er von ihnen 
erfahren hat.  
  
 (2) Der Vertraute kann zugunsten des Menschen in seinem Namen alle im Zusammenhang mit dessen ¦bernahme in 
die jeweilige Anstalt oder mit dessen Festhalten in einer solchen Anstalt entstandenen Rechte geltend machen. Dieselben 
Rechte wie der Vertraute hat auch der Unterst¿tzer.  
  

Ä 108 
 
 Wer in eine Gesundheitseinrichtung ¿bernommen wurde oder darin festgehalten wird, hat das Recht, mit seinem 
Vertreter, Vertrauten oder Unterst¿tzer die eigenen Angelegenheiten bei einem persºnlichen Gesprªch und ohne Anwesenheit 
Dritter zu behandeln.  
  

Ä 109 
 
 (1) Der in eine Gesundheitseinrichtung ¿bernommene oder in einer solchen Anstalt festgehaltene Mensch hat das 
Recht, dass sein Gesundheitszustand, Gesundheitsdokumentation oder die Stellungnahme seines behandelnden Arztes ¿ber 
die mangelnde Urteilskraft und die Fªhigkeit, W¿nsche zu ªuÇern, von einem vom Gesundheitsdienstleister in dieser Anstalt 
sowie dessen Betreiber unabhªngigen Arzt selbstªndig gepr¿ft werden. Dasselbe Recht hat auch der Vertraute oder der 
Unterst¿tzer.  
  
 (2) Wird das Pr¿fungsrecht geltend gemacht, noch bevor das Gericht nach Ä 105 Abs. 2 entscheidet, ist seine 
Aus¿bung zu ermºglichen, so dass das Gericht die Ergebnisse der Pr¿fung in einem Verfahren ¿ber die Zulªssigkeit der 
getroffenen MaÇnahme beurteilen kann.  
  

Ä 110 
 
 Hat das Gericht ¿ber die Zulªssigkeit der getroffenen MaÇnahme entschieden, so wird damit der erzwungene 
Aufenthalt in der Gesundheitseinrichtung genehmigt, das Recht auf Ablehnung eines bestimmten Eingriffs oder einer 
bestimmten Behandlungsleistung wird dadurch jedoch nicht entzogen.  

 
Untertitel 5 

 
Umgang mit menschlichen Kºrperteilen 

 
Ä 111 

 
 (1) Der Mensch, dem ein Kºrperteil abgenommen wurde, hat das Recht zu wissen, wie damit umgegangen wurde. Es 
ist verboten, mit dem abgenommenen menschlichen Kºrperteil in einer f¿r den Menschen unw¿rdigen Weise oder einer die 
ºffentliche Gesundheit gefªhrdenden Weise umzugehen.  
  
 (2) Der abgenommene menschliche Kºrperteil kann zu Lebzeiten des Menschen zu Gesundheits-, Forschungs- oder 
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Wissenschaftszwecken verwendet werden, wenn der Mensch dazu Zustimmung erteilt hat. Zur Verwendung des 
abgenommenen menschlichen Kºrperteils zu einem von der Natur her ungewºhnlichen Zweck ist stets die ausdr¿ckliche 
Zustimmung des Menschen erforderlich.  
  
 (3) F¿r alles, was seinen Ursprung im menschlichen Kºrper hat, gilt entsprechend das, was f¿r die menschlichen 
Kºrperteile gilt.  
  

Ä 112 
 
 Die ¦berlassung des eigenen menschlichen Kºrperteils einem anderen ist nur unter den durch eine sonstige 
Rechtsvorschrift festgelegten Bedingungen mºglich. Dies gilt nicht, wenn es sich um Haare oder ªhnliche menschliche 
Kºrperteile handelt, die schmerzlos ohne Betªubung abgenommen werden kºnnen und die sich in nat¿rlicher Weise erneuern; 
diese kann man einem anderen auch gegen Entgelt ¿berlasen und sie sind als bewegliche Sache anzusehen.  

 
Untertitel 6 

 
Schutz des menschlichen Kºrpers nach dem Tod des Menschen 

 
Ä 113 

 
 (1) Der Mensch hat das Recht zu entscheiden, wie mit seinem Kºrper nach seinem Tod umzugehen ist.  
  
 (2) Die Durchf¿hrung einer Obduktion oder Verwendung des menschlichen Kºrpers nach dem Tod des Menschen zu 
Zwecken der medizinischen Wissenschaft, Forschung oder zu Unterrichtszwecken ist ohne Zustimmung des Verstorbenen nur 
mºglich, wenn dies ein sonstiges Gesetz festlegt.  
  

Ä 114 
 
 (1) Der Mensch ist berechtigt zu entscheiden, wie seine Beerdigung aussehen soll. Hinterlªsst er diesbez¿glich keine 
ausdr¿ckliche Entscheidung, so entscheidet ¿ber seine Beerdigung der Ehegatte des Verstorbenen, und wenn es keinen gibt, 
dann die Kinder des Verstorbenen; gibt es keine Kinder, so entscheiden die Eltern, und gibt es keine Eltern, dann die 
Geschwister des Verstorbenen; leben die Geschwister nicht, so entscheiden deren Kinder und gibt es auch die nicht, dann 
jegliche der nahestehenden Personen; gibt es keine dieser Personen, so entscheidet die Gemeinde, auf deren Gebiet der 
Mensch gestorben ist.  
  
 (2) Die Beerdigungskosten und Kosten f¿r die Beschaffung des Begrªbnisplatzes werden aus dem Nachlass bezahlt. 
Gen¿gt der Nachlass nicht zur Deckung der Kosten der vom Verstorbenen gew¿nschten Beerdigungsweise, so ist der Mensch 
wenigstens in anstªndiger Weise nach den ºrtlichen Gewohnheiten zu begraben.  
  
 (3) Eine sonstige Rechtsvorschrift legt fest, in welcher Weise und auf wessen Kosten der Mensch begraben wird, 
dessen Nachlass zur Deckung der Beerdigungskosten nicht gen¿gt, wenn niemand bereit ist, die Beerdigungskosten freiwillig 
zu bezahlen.  
  

Ä 115 
 
 Stirbt ein Mensch, ohne Zustimmung zur Obduktion oder zur Verwendung seines Kºrpers nach dem Tod in der Weise 
nach Ä 113 zu erteilen, gilt, dass er mit der Durchf¿hrung der Obduktion oder einer solchen Verwendung seines Kºrpers nicht 
einverstanden ist.  
  

Ä 116 
 

 Wer sich damit einverstanden erklªrt, dass nach seinem Tod sein Kºrper obduziert oder in der Weise nach Ä 113 
verwendet wird, trªgt seine Stellungnahme in das nach einer sonstigen Rechtsvorschrift gef¿hrte Register ein; diese 
Zustimmung kann auch in einer ºffentlichen Urkunde oder gegen¿ber einem Gesundheitsdienstleister mit Wirkungen 
gegen¿ber diesem Gesundheitsdienstleister erklªrt werden.  
  

Ä 117 
 
 Die Zustimmung zur Obduktion oder zur Verwendung des eigenen Kºrpers nach dem Tod f¿r die Bed¿rfnisse der 
medizinischen Wissenschaft, zu Forschungs- oder Lehrzwecken kann widerrufen werden. Widerruft der Mensch die 
Zustimmung in einer Gesundheitseinrichtung, so kann er dies durch eine Erklªrung in Schriftform tun.  
  

Abschnitt 3 
 

Juristische Personen 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 118 
 
 Eine juristische Person hat Rechtsfªhigkeit von ihrer Entstehung bis zu ihrem Erlºschen.  
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Ä 119 
 
 Juristische Personen f¿hren zuverlªssige Aufzeichnungen ¿ber ihre Vermºgensverhªltnisse, auch wenn sie nach 
einer sonstigen Rechtsvorschrift zur Buchf¿hrung nicht verpflichtet sind.  
  

¥ffentliche Register juristischer Personen 
 

Ä 120 
 
 (1) In das ºffentliche Register ist ¿ber die juristische Person wenigstens der Tag ihrer Entstehung, Tag ihrer 
Auflºsung unter Angabe des Rechtsgrundes und Tag ihres Erlºschens einzutragen, sowie ihr Name, Sitzadresse und 
Tªtigkeitsgegenstand, Firma und Adresse des Wohnsitzes oder Sitzes jedes Mitglieds des vertretungsbefugten Organs 
zusammen mit der Angabe der Vertretungsart der juristischen Person durch dieses Organ, und den Angaben ¿ber den Tag der 
Entstehung und des Erlºschens deren Funktion.  
  
 (2) Eine sonstige Rechtsvorschrift legt fest, welche ºffentliche Register juristischer Personen es gibt, welche 
juristische Personen darin eingetragen werden und wie, oder welche weitere Angaben ¿ber juristische Personen darin 
eingetragen werden und wie sie darin gelºscht werden, bzw. ob Bestandteil des ºffentlichen Registers eine Urkundensammlung 
ist. ¥ffentliche Register juristischer Personen sind f¿r jedermann zugªnglich; jeder kann darin Einsicht nehmen und daraus 
Ausz¿ge, Gleichschriften oder Kopien anfertigen lassen.  
  
 (3) Wird eine der eingetragenen Tatsachen geªndert, so zeigt die eingetragene Person oder derjenige, dem es das 
Gesetz auferlegt, die  nderung ohne unnºtige Verzºgerung demjenigen an, der das ºffentliche Register f¿hrt, und dieser trªgt 
diese  nderung in das ºffentliche Register ohne unnºtige Verzºgerung ein.  
  

Ä 121 
 
 (1) Gegen eine Person, die Rechtsgeschªfte vornimmt und dabei der ins ºffentliche Register eingetragenen Angabe 
vertraut, hat derjenige, den die Eintragung betrifft, nicht das Recht einzuwenden, dass die Eintragung nicht der Wirklichkeit 
entspricht.  
  
 (2) Wurde die im ºffentlichen Register eingetragene Angabe verºffentlicht, so kann sich niemand nach Ablauf von 
f¿nfzehn Tagen nach der Verºffentlichung darauf berufen, dass er von der verºffentlichten Angabe nicht wissen konnte. 
Entspricht die verºffentlichte Angabe nicht der eingetragenen Angabe, so kann sich derjenige, den die Angabe betrifft, 
gegen¿ber einer anderen Person auf die verºffentlichte Angabe nicht berufen; weist er jedoch nach, dass ihr die eingetragene 
Angabe bekannt war, so kann er gegen¿ber ihr einwenden, dass die verºffentlichte Angabe der eingetragenen nicht entspricht.  
  

Gr¿ndung und Entstehung einer juristischen Person 
 

Ä 122 
 
 Eine juristische Person kann gegr¿ndet werden durch Gr¿ndungsakt, Gesetz, Entscheidung eines Organs der 
ºffentlichen Gewalt bzw. auf die Art und Weise, die in einer sonstigen Rechtsvorschrift festlegt wird.  
  

Ä 123 
 
 (1) Die Gr¿ndungsurkunde bestimmt wenigstens die Firma, den Sitz der juristischen Person, den 
Tªtigkeitsgegenstand, das vertretungsbefugte Organ der juristischen Person und die Weise seiner Bildung, wenn dies nicht 
direkt das Gesetz festlegt. Sie bestimmt auch, wer die ersten Mitglieder des vertretungsbefugten Organs sind.  
  
 (2) Die Gr¿ndungsurkunde bedarf der Schriftform.  
  

Ä 124 
 

 Wird nicht angef¿hrt, auf welche Dauer die juristische Person gegr¿ndet wird, gilt, dass sie auf unbestimmte Zeit 
gegr¿ndet ist.  
  

Ä 125 
 
 (1) Mehrere Gr¿nder gr¿nden eine juristische Person durch Annahme der Satzung oder durch Abschluss eines 
anderen Vertrags.  
  
 (2) Das Gesetz legt fest, in welchen Fªllen die juristische Person auch durch ein Rechtsgeschªft einer einzigen 
Person gegr¿ndet werden kann, das in der Gr¿ndungsurkunde enthalten ist.  
  

Ä 126 
 
 (1) Eine juristische Person entsteht am Tag ihrer Eintragung in das ºffentliche Register.  
  
 (2) Wird eine juristische Person durch Gesetz errichtet, so entsteht sie am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes, 
sofern das Gesetz nicht einen spªteren Tag festlegt.  
  
 (3) Das Gesetz legt fest, in welchen weiteren Fªllen die Eintragung in das ºffentliche Register f¿r die Entstehung der 
juristischen Person nicht erforderlich ist. Das Gesetz legt fest, in welchen Fªllen die Gr¿ndung oder die Entstehung der 
juristischen Person der Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt bedarf.  
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Ä 127 
 
 F¿r eine juristische Person kann man in ihrem Namen schon vor ihrer Entstehung handeln. Wer in solcher Weise 
handelt, ist aus dieser Handlung allein berechtigt und verpflichtet; handeln mehrere Personen, so sind sie zu gleichen Teilen 
berechtigt und gesamtschuldnerisch verpflichtet. Die Auswirkungen dieser Handlungen kann die juristische Person innerhalb 
von drei Monaten ab ihrer Entstehung f¿r sich ¿bernehmen. In einem solchen Falle gilt, dass sie aus diesen Handlungen von 
Anfang an berechtigt und verpflichtet ist. Wenn sie die Handlungen ¿bernimmt, stellt sie vor den anderen Beteiligten nach 
auÇen dar, dass sie es getan hat.  
  

Ä 128 
 
 Nach der Entstehung der juristischen Person kann nicht die Feststellung begehrt werden, dass sie nicht entstanden 
ist, und aus diesem Grund kann nicht ihre Eintragung in das ºffentliche Register aufgehoben werden.  
  

Ä 129 
 

 (1) Das Gericht erklªrt eine juristische Person nach ihrer Entstehung auch ohne Antrag f¿r nichtig, wenn  
  
a) der Gr¿ndungsakt fehlt,  
  
b) der Gr¿ndungsakt das f¿r die rechtliche Existenz einer juristischen Person notwendige Erfordernis nicht erf¿llt,  
  
c) das Rechtsgeschªft der Gr¿nder dem Ä 145 widerspricht, oder  
  
d) die juristische Person von weniger Personen als gesetzlich vorgeschrieben gegr¿ndet worden ist.  
  
 (2) An dem Tag, an dem die juristische Person f¿r nichtig erklªrt wurde, tritt sie in Liquidation.  
  

Ä 130 
 
 Vor der Entscheidung nach Ä 129 rªumt das Gericht der juristischen Person eine angemessene Frist zur Schaffung 
der Abhilfe ein, wenn es sich um einen Mangel handelt, den man beseitigen kann.  
  

Ä 131 
 
 Die Nichtigerklªrung einer juristischen Person hat keinen Einfluss auf die von ihr erworbenen Rechte und Pflichten.  
  

Firma 
 
 

Ä 132 
 
 (1) Der Name der juristischen Person ist ihre Firma.  
  
 (2) Die Firma muss die juristische Person von einer anderen Person unterscheiden und die Bezeichnung ihrer 
Rechtsform enthalten. Die Firma darf nicht irref¿hrend sein.  
  

Ä 133 
 
 (1) Die Firma kann den Namen einer Person enthalten, zu dem die juristische Person eine besondere Beziehung hat. 
Ist ein Mensch am Leben, so kann sein Name in der Firma einer juristischen Person nur mit seiner Zustimmung verwendet 
werden; ist er gestorben, ohne die Zustimmung zu erteilen, so ist die Zustimmung seines Ehegatten erforderlich, und wenn es 
keinen gibt, die Zustimmung des volljªhrigen Abkºmmlings, und wenn es auch den nicht gibt, dann die Zustimmung des 
Vorfahrens.  
  
 (2) Wurde in der Firma einer juristischen Person ein Familienname verwendet und gibt es daf¿r einen Grund, der im 
wichtigen Interesse am Schutz der Familie liegt, so findet der Ä 78 Abs. 3 entsprechend.  
  
 (3) Wer das Recht hat, die Zustimmung zur Verwendung des Namens eines Menschen in der Firma einer juristischen 
Person zu erteilen, der hat das Recht, diese jederzeit zu widerrufen, auch wenn er sie auf bestimmte Zeit erteilt hat; wenn etwas 
anderes vereinbart wurde, wird dies nicht ber¿cksichtigt, sofern eine wesentliche Verªnderung der Umstªnde oder ein anderer 
vern¿nftiger Grund den Widerruf der Zustimmung rechtfertigen. Wurde die auf bestimmte Zeit erteilte Zustimmung widerrufen, 
ohne dass dies eine wesentliche Verªnderung der Umstªnde oder ein anderer vern¿nftiger Grund rechtfertigen, so hat der 
Widerrufende der juristischen Person den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.  
  

Ä 134 
 
 (1) Die Firma der juristischen Person kann eines der charakteristischen Merkmale der Firma einer anderen 
juristischen Person enthalten, wenn es daf¿r einen Grund in deren gegenseitiger Beziehung gibt. Auch in diesem Falle muss die 
¥ffentlichkeit imstande sein, die beiden Firmen ausreichend voneinander zu unterscheiden.  
  
 (2) Das charakteristische Merkmal der Firma einer anderen juristischen Person kann in der Firma nicht ohne deren 
Zustimmung verwendet werden. Die Bestimmung des Ä 133 Abs. 3 findet entsprechend Anwendung.  
  

Ä 135 
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 (1) Eine juristische Person, die von der Infragestellung ihres Namensrechts betroffen wurde oder einen Schaden 
wegen unberechtigtem Eingriff in dieses Recht erlitten hat, oder der ein solcher Schaden droht, insbesondere durch den 
unbefugten Gebrauch des Namens, kann begehren, dass der unbefugte Eingriff unterlassen wird oder dessen Folge behoben 
wird.  
  
 (2) Derselbe Schutz steht der juristischen Person gegen¿ber demjenigen zu, der ohne gesetzlichen Grund in ihren 
Ruf oder Privatsphªre eingreift, es sei denn, es handelt sich um wissenschaftliche oder k¿nstlerische Zwecke oder um Presse-, 
Rundfunk-, Fernseh- oder ªhnliche Nachrichten; auch ein solcher Eingriff darf jedoch nicht im Widerspruch zu den berechtigten 
Interessen der juristischen Person stehen.  
  

Ä 136 
 

Sitz 
 
  

 (1) Bei Gr¿ndung einer juristischen Person wird ihr Sitz bestimmt. Wird dadurch nicht die Ruhe und Ordnung im Haus 
gestºrt, so kann der Sitz auch in einer Wohnung sein.  
  
 (2) Wird die juristische Person in das ºffentliche Register eingetragen, so gen¿gt, wenn die Gr¿ndungsurkunde den 
Namen der Gemeinde anf¿hrt, wo sich der Sitz der juristischen Person befindet; in dem Antrag auf Eintragung in das ºffentliche 
Register f¿hrt jedoch die juristische Person die vollstªndige Sitzadresse an.  
  

Ä 137 
 
 (1) Jeder kann sich auf den tatsªchlichen Sitz der juristischen Person berufen.  
  
 (2) Gegen denjenigen, der sich auf den im ºffentlichen Register eingetragenen Sitz beruft, kann die juristische Person 
nicht einwenden, dass sie den tatsªchlichen Sitz an einem anderen Ort hat.  
  

Sitzverlegung 
 

Ä 138 
 
 (1) Eine juristische Person, die ihren Sitz im Ausland hat, kann ihren Sitz auf das Gebiet der Tschechischen Republik 
verlegen. Dies gilt nicht, wenn dies die Rechtsordnung des Staates, in dem die juristische Person ihren Sitz hat, nicht vorsieht, 
oder wenn es sich um eine nach Ä 145 verbotene juristische Person handelt.  
  
 (2) Eine juristische Person, die ihren Sitz auf das Gebiet der Tschechischen Republik verlegen will, f¿gt dem Antrag 
auf Eintragung in das zustªndige ºffentliche Register einen Beschluss dar¿ber, welche Rechtsform der tschechischen 
juristischen Person sie gewªhlt hat, sowie die durch die tschechische Rechtsordnung f¿r diese Form der juristischen Person 
geforderte Gr¿ndungsurkunde bei.  
  
 (3) Die inneren Rechtsverhªltnisse der juristischen Person bestimmen sich nach der Sitzverlegung ins Inland nach 
der tschechischen Rechtsordnung. Der tschechischen Rechtsordnung unterliegt auch die Haftung ihrer Mitglieder oder der 
Mitglieder ihrer Organe f¿r Schulden der juristischen Person, wenn diese nach dem Wirkungstag der Sitzverlegung ins Inland 
entstanden sind.  
  

Ä 139 
 
 Eine juristische Person, die ihren Sitz in der Tschechischen Republik hat, kann ihren Sitz ins Ausland verlegen, wenn 
dies nicht der ºffentlichen Ordnung widerspricht und wenn dies die Rechtsordnung des Staates, in den der Sitz der juristischen 
Person verlegt werden soll, vorsieht.  
  

Ä 140 
 
 (1) Eine juristische Person, die ihren Sitz ins Ausland verlegen will, verºffentlicht diese Absicht unter Angabe der 
neuen Sitzadresse und der Rechtsform nach der Sitzverlegung mindestens drei Monate vor dem Tag der beabsichtigten 
Sitzverlegung. Glªubiger haben das Recht, eine ausreichende Sicherung ihrer bisher nicht fªlligen Forderungen innerhalb von 
zwei Monaten ab der Verºffentlichung zu verlangen, wenn sich nach der Sitzverlegung die Einbringlichkeit ihrer Forderungen in 
der Tschechischen Republik verschlechtert.  
  
 (2) Wird keine Vereinbarung ¿ber die Weise und den Umfang der Sicherung getroffen, so entscheidet ¿ber die 
ausreichende Sicherung und deren Umfang auf Grund der Art und Hºhe der Forderung das Gericht. Gewªhrt die juristische 
Person die Sicherung nach der gerichtlichen Entscheidung nicht, so haften f¿r nicht gesicherte Schulden die Mitglieder des 
vertretungsbefugten Organs, auÇer denjenigen, die nachweisen, dass sie ausreichende Anstrengung zur Erf¿llung der 
Entscheidung aufgewendet haben.  
  

Ä 141 
 
 (1) Ein Mitglied der juristischen Person, das mit der Sitzverlegung ins Ausland nicht einverstanden war, hat das 
Recht, die Mitgliedschaft in der juristischen Person mit Wirkungen zum Tag der Sitzverlegung zu k¿ndigen. Hat ein Mitglied der 
juristischen Person bei K¿ndigung seiner Mitgliedschaft ein Recht auf Auseinandersetzung, so wird ihm von der juristischen 
Person die Leistung spªtestens zum Tag der Wirksamkeit der Sitzverlegung erbracht. F¿r die Erf¿llung dieser Verpflichtung 
haften die Mitglieder des vertretungsbefugten Organs.  
  
 (2) F¿r vor dem Tag der Wirksamkeit der Sitzverlegung entstandene Schulden haften die Mitglieder der juristischen 



19 

 

Person und ihres vertretungsbefugten Organs genauso wie vor der Sitzverlegung ins Ausland.  
  

Ä 142 
 
 Die Sitzverlegung ist ab dem Tag der Eintragung der neuen Adresse in das zustªndige ºffentliche Register wirksam.  
  

Ä 143 
 
 F¿r die Errichtung und Verlegung von Niederlassungen juristischer Personen gelten die ÄÄ 138 bis 142 entsprechend.  
  

Zweck juristischer Personen 
 

Ä 144 
 
 (1) Eine juristische Person kann im ºffentlichen oder im privaten Interesse gegr¿ndet werden. Diese ihre Natur wird 
anhand der Haupttªtigkeit der juristischen Person beurteilt.  
  
 (2) Das Gesetz legt fest, zu welchen Zwecken nur bei Erf¿llung besonderer Bedingungen eine juristische Person 
gegr¿ndet werden kann.  
  

Ä 145 
 
 (1) Es ist verboten, eine juristische Person zu gr¿nden, deren Zweck die Verletzung des Rechtes oder das Erreichen 
eines Ziels in gesetzwidriger Weise ist, insbesondere wenn ihr Zweck darin liegt,  
  
a) Personen-, politische oder andere Rechte von Personen wegen deren Nationalitªt, Geschlecht, Rasse, Ursprung, politischer 
oder sonstiger ¦berzeugung, Religionsbekenntnis und sozialer Stellung anzufechten oder zu beschrªnken,  
  
b) Hass oder Intoleranz zu sch¿ren,  
  
c) Gewalt zu fºrdern oder  
  
d) Organe der ºffentlichen Gewalt zu leiten oder die ºffentliche Verwaltung ohne gesetzliche Ermªchtigung auszu¿ben.  
  
 (2) Es ist verboten, eine bewaffnete juristische Person oder eine juristische Person mit bewaffneten Streitkrªften zu 
gr¿nden, es sei denn, es handelt sich um eine durch Gesetz errichtete juristische Person, der das Gesetz die Bewaffnung oder 
Errichtung einer bewaffneten Streitkraft ausdr¿cklich erlaubt oder auferlegt, oder um eine juristische Person, die mit Waffen im 
Zusammenhang mit ihrem Unternehmen nach einer sonstigen Rechtsvorschrift umgeht, oder um eine juristische Person, deren 
Mitglieder Waffen zu Sport- oder Kulturzwecken oder zur Jagd oder zur Erf¿llung von Aufgaben nach einer sonstigen 
Rechtsvorschrift besitzen oder nutzen.  
  

Gemeinn¿tzigkeit 
 

Ä 146 
 
 Gemeinn¿tzig ist eine solche juristische Person, deren Aufgabe darin liegt, im Einklang mit der Gr¿ndungsurkunde 
durch eigene Tªtigkeit zur Erreichung des Gemeinwohls beizutragen, wenn auf Entscheidungen der juristischen Person nur 
unbescholtene Personen Einfluss haben, wenn sie ihr Vermºgen aus redlichen Mitteln erworben hat und wenn sie ihr 
Vermºgen zum gemeinn¿tzigen Zweck verwendet.  
  

Ä 147 
 
 Eine gemeinn¿tzige juristische Person hat das Recht auf Eintragung des gemeinn¿tzigen Status in das ºffentliche 
Register, wenn sie die durch eine sonstige Rechtsvorschrift festgelegten Bedingungen erf¿llt.  
  

Ä 148 
 
 Ist im ºffentlichen Register der gemeinn¿tzige Status eingetragen, so wird dieser von demjenigen gelºscht, der das 
Register f¿hrt, wenn die juristische Person auf den gemeinn¿tzigen Status verzichtet, oder wenn das Gericht ¿ber dessen 
Aberkennung entscheidet. Der gemeinn¿tzige Status erlischt durch die Lºschung in dem ºffentlichen Register.  
  

Ä 149 
 
 Das Gericht entscheidet ¿ber die Aberkennung des gemeinn¿tzigen Status auf Antrag einer Person, die daran ein 
rechtliches Interesse hat, oder auch ohne Antrag, wenn die juristische Person die Bedingungen f¿r dessen Erwerb nicht mehr 
erf¿llt und diesen Mangel auch auf Aufforderung des Gerichts innerhalb einer angemessenen Frist nicht beseitigt.  
  

Ä 150 
 
 Nur eine juristische Person, deren gemeinn¿tziger Status im ºffentlichen Register eingetragen ist, hat das Recht, in 
ihrer Firma anzuf¿hren, dass sie gemeinn¿tzig ist.  
  

Organe der juristischen Person 
 

Ä 151 
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 (1) Das Gesetz legt fest bzw. die Gr¿ndungsurkunde bestimmt, in welcher Weise und in welchem Umfang die 
Mitglieder der Organe der juristischen Person f¿r sie beschlieÇen und ihren Willen ersetzen.  
  
 (2) Der gute Glaube der Mitglieder eines Organs der juristischen Person ist der juristischen Person zuzurechnen.  
  

Ä 152 
 
 (1) Eine juristische Person bildet ihre Organe mit einem Mitglied (Einzelorgane) oder mit mehreren Mitgliedern 
(Kollektivorgane).  
  
 (2) Eine nat¿rliche Person, die Mitglied eines Organs einer juristischen Person ist und die in die Funktion gewªhlt, 
bestellt oder anders berufen wird (ĂMitglied des gewªhlten Organsñ) muss voll geschªftsfªhig sein. Dies gilt auch f¿r Vertreter 
der juristischen Person, die selbst Mitglied des gewªhlten Organs einer anderen juristischen Person ist.  
  
 (3) Betrifft die Haupttªtigkeit der juristischen Person Minderjªhrige oder Personen mit beschrªnkter Geschªftsfªhigkeit 
und ist der Hauptzweck der juristischen Person keine unternehmerische Tªtigkeit, so kann die Gr¿ndungsurkunde bestimmen, 
dass Mitglied des gewªhlten Kollektivorgans der juristischen Person auch eine minderjªhrige Person oder eine Person mit 
beschrªnkter Geschªftsfªhigkeit sein kann.  
  

Ä 153 
 
 (1) Eine Person, deren Insolvenz nachgewiesen wurde, kann Mitglied des gewªhlten Organs werden, wenn sie es im 
Voraus demjenigen angezeigt hat, von dem sie in die Funktion berufen wird; dies gilt nicht, wenn nach Ende des 
Insolvenzverfahrens mindestens drei Jahre vergangen sind.  
  
 (2) Wurde die Insolvenz einer Person nachgewiesen, die Mitglied des gewªhlten Organs ist, so hat dies diese Person 
ohne unnºtige Verzºgerung demjenigen anzuzeigen, von dem sie in die Funktion berufen wurde.  
  
 (3) Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann jeder, der daran ein rechtliches Interesse hat, begehren, dass das Mitglied 
des gewªhlten Organs durch das Gericht abberufen wird. Dies gilt nicht, wenn derjenige, von dem das Mitglied des gewªhlten 
Organs berufen wurde, nachdem er von der Bescheinigung der Insolvenz dieser Person erfahren hatte, beschlossen hat, dass 
das Mitglied in der Funktion bleiben soll.  
  

Ä 154 
 
 Ist das Mitglied des gewªhlten Organs der juristischen Person eine andere juristische Person, so ermªchtigt sie eine 
nat¿rliche Person dazu, sie in dem Organ zu vertreten, anderenfalls wird die juristische Person vom Mitglied ihres 
vertretungsbefugten Organs vertreten.  
  

Ä 155 
 
 (1) Wurde zum Mitglied des gewªhlten Organs derjenige berufen, der hierzu kraft Gesetzes nicht fªhig ist, so ist seine 
Berufung in die Funktion so anzusehen, als wªre sie nicht erfolgt. Verliert ein Mitglied des gewªhlten Organs nach seiner 
Berufung in die Funktion die gesetzliche Fªhigkeit, Mitglied des gewªhlten Organs zu sein, so erlischt seine Funktion; das 
Erlºschen der Funktion hat das Mitglied der juristischen Person ohne unnºtige Verzºgerung anzuzeigen.  
  
 (2) Ist die Berufung einer Person in die Funktion des Mitglieds des gewªhlten Organs so anzusehen, als wªre sie 
nicht erfolgt, oder ist die Berufung ung¿ltig, so werden dadurch gutglªubig erworbene Rechte nicht ber¿hrt.  
  

Ä 156 
 

 (1) Ist ein Organ ein Kollektivorgan, so beschlieÇt es ¿ber Angelegenheiten der juristischen Person in einem 
Kollegium. Es ist fªhig, Beschl¿sse bei Anwesenheit oder einer anderen Teilnahme der Mehrheit der Mitglieder zu fassen, und 
es entscheidet mit einer Stimmenmehrheit der teilnehmenden Mitglieder.  
  
 (2) Sind die Befugnisse der einzelnen Mitglieder des Organs nach bestimmten Bereichen geteilt, so findet die 
Bestimmung des Absatzes 1 keine Anwendung. Die Teilung der Befugnisse befreit die anderen Mitglieder nicht von der Pflicht 
zu beaufsichtigen, wie die Angelegenheiten der juristischen Person verwaltet werden.  
  

Ä 157 
 
 (1) Ist ein Beschluss gefasst worden, so wird auf Antrag des Mitglieds des gewªhlten Organs, das dem Antrag 
widersprochen hat, dessen abweichende Meinung vermerkt.  
  
 (2) Wurde der Antrag bei Abwesenheit eines der Mitglieder angenommen, so ist dieses Mitglied berechtigt, von dem 
Inhalt des Beschlusses zu erfahren.  
  

Ä 158 
 
 (1) Die Gr¿ndungsurkunde kann f¿r die Beschlussfªhigkeit des Organs eine hºhere Teilnehmeranzahl vorsehen, f¿r 
die Beschlussfassung eine hºhere Stimmenanzahl fordern oder eine Vorgehensweise bestimmen, mit der die 
Entscheidungsbefugnisse des Organs geªndert werden kºnnen.  
  
 (2) Die Gr¿ndungsurkunde kann die Beschlussfassung des Organs auch auÇerhalb der Sitzung in Schriftform oder 
mit Hilfe technischer Mittel vorsehen.  
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 (3) Die Gr¿ndungsurkunde kann bestimmen, dass bei Stimmengleichheit f¿r Beschl¿sse des gewªhlten Organs der 
juristischen Person die Stimme des Vorsitzenden maÇgeblich ist.  
  

Ä 159 
 
 (1) Wer die Funktion eines Mitglieds des gewªhlten Organs annimmt, verpflichtet sich, sie mit der erforderlichen 
Loyalitªt sowie mit erforderlichen Kenntnissen und Sorgfalt durchzuf¿hren. Es wird vermutet, dass derjenige fahrlªssig handelt, 
wer der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht fªhig ist, obwohl er dies bei der Annahme der Funktion oder bei ihrer 
Aus¿bung wissen musste, und daraus keine Folgen f¿r sich selbst zieht.  
  
 (2) Das Mitglied des gewªhlten Organs ¿bt die Funktion persºnlich aus; dies verhindert jedoch nicht, dass das 
Mitglied f¿r einen Einzelfall ein anderes Mitglied desselben Organs ermªchtigt, f¿r ihn bei dessen Abwesenheit abzustimmen.  
  
 (3) Hat ein Mitglied des gewªhlten Organs einer juristischen Person den Schaden, der ihr von ihm durch eine 
Pflichtverletzung bei der Aus¿bung der Funktion verursacht wurde, nicht ersetzt, obwohl es zum Schadensersatz verpflichtet 
war, so haftet es gegen¿ber dem Glªubiger der juristischen Person f¿r deren Schuld in dem Umfang, in dem es den Schaden 
nicht ersetzt hat, wenn der Glªubiger die Erf¿llung der Schuld gegen¿ber der juristischen Person nicht durchsetzen kann.  
  

Ä 160 
 
 Tritt ein Mitglied des gewªhlten Organs von seinem Amt durch eine an die juristische Person zugegangene 
R¿cktrittserklªrung zur¿ck, so erlischt die Funktion mit Ablauf von zwei Monaten nach Zugang der Erklªrung.  
  

Handlungen f¿r die juristische Person 
 

Ä 161 
 
 Wer eine juristische Person vertritt, der stellt nach auÇen dar, was ihn dazu berechtigt, wenn es sich nicht schon aus 
den Umstªnden ergibt. Wer f¿r eine juristische Person unterzeichnet, der f¿gt zu ihrer Firma seine Unterschrift bzw. auch die 
Angabe ¿ber seine Funktion oder seine Arbeitseinstufung hinzu.  
  

Ä 162 
 
 Vertritt eine juristische Person ein Mitglied ihres Organs in der im ºffentlichen Register eingetragenen Weise, so kann 
nicht eingewendet werden, dass die juristische Person keinen erforderlichen Beschluss gefasst hat, dass der Beschluss mit 
einem Mangel behaftet war oder dass das Mitglied des Organs den gefassten Beschluss verletzt hat.  
  

Ä 163 
 
 Dem vertretungsbefugten Organ stehen sªmtliche Befugnisse zu, die durch Gr¿ndungsakt, Gesetz oder 
Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt nicht einem anderen Organ der juristischen Person anvertraut werden.  
  

Ä 164 
 
 (1) Ein Mitglied des vertretungsbefugten Organs kann die juristische Person in allen Angelegenheiten vertreten.  
  
 (2) Stehen die Befugnisse des vertretungsbefugten Organs mehreren Personen zu, so bilden sie ein Kollektivorgan. 
Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde nicht, wie seine Mitglieder die juristische Person vertreten, so tut dies jedes Mitglied 
selbstªndig. Sieht die Gr¿ndungsurkunde vor, dass die Mitglieder des vertretungsbefugten Organs gemeinsam handeln, so 
kann ein Mitglied die juristische Person als Bevollmªchtigter allein vertreten, nur wenn es zu einem bestimmten Rechtsgeschªft 
bevollmªchtigt wurde.  
  
 (3) Hat eine juristische Person mit einem vertretungsbefugten Kollektivorgan Arbeitnehmer, so beauftragt sie ein 
Mitglied des vertretungsbefugten Organs mit Rechtsgeschªften gegen¿ber den Arbeitnehmern; anderenfalls wird diese 
Befugnis vom Vorsitzenden des vertretungsbefugten Organs ausge¿bt.  
  

Ä 165 
 
 (1) Hat das vertretungsbefugte Organ nicht die gen¿gende, zur Beschlussfassung erforderliche Mitgliederanzahl, so 
werden die fehlenden Mitglieder auf Antrag desjenigen, der ein rechtliches Interesse nachweist, f¿r die Zeit, bis neue Mitglieder 
in der in der Gr¿ndungsurkunde bestimmten Weise berufen werden, durch das Gericht bestellt; anderenfalls bestellt das Gericht 
f¿r die juristische Person einen Betreuer, und zwar auch ohne Antrag, wann auch immer es davon bei seiner Tªtigkeit erfªhrt.  
  
 (2) Das Gericht bestellt f¿r die juristische Person einen Betreuer, und zwar auch ohne Antrag, wenn Interessen des 
Mitglieds des vertretungsbefugten Organs im Widerspruch zu Interessen der juristischen Person stehen und wenn die 
juristische Person kein anderes Mitglied des Organs hat, das fªhig wªre, sie zu vertreten.  
  

Ä 166 
 
 (1) Eine juristische Person wird von ihren Arbeitnehmern in dem Umfang vertreten, der f¿r deren Arbeitseinstufung 
oder Funktion ¿blich ist; dabei ist der Zustand maÇgeblich, so wie er f¿r die ¥ffentlichkeit erscheint. Was ¿ber die Vertretung 
der juristischen Person durch einen Arbeitnehmer vorgesehen ist, gilt entsprechend f¿r die Vertretung der juristischen Person 
durch deren Mitglied oder Mitglied eines anderen im ºffentlichen Register nicht eingetragenen Organs.  
  
 (2) Eine Beschrªnkung der Vertretungsmacht durch eine interne Vorschrift der juristischen Person hat Wirkungen 
gegen¿ber Dritten nur, wenn sie diesen bekannt sein musste.  
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Ä 167 

 
 Eine juristische Person verpflichtet eine rechtswidrige Tat, die bei Erf¿llung seiner Aufgaben vom Mitglied des 
gewªhlten Organs, Arbeitnehmer oder einen anderen ihren Vertreter gegen¿ber Dritten begangen wurde.  
  

Auflºsung der juristischen Person 
 

Ä 168 
 
 (1) Eine juristische Person wird durch Rechtsgeschªft, Zeitablauf, Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt 
oder durch Erreichung des Zwecks, zu dem sie gegr¿ndet wurde, und aus anderen gesetzlichen Gr¿nden aufgelºst.  
  
 (2) ¦ber die freiwillige Auflºsung der juristischen Person entscheidet ihr zustªndiges Organ.  
  

Ä 169 
 
 (1) Nach Auflºsung der juristischen Person ist deren Liquidation erforderlich, es sei denn, ihr ganzes Vermºgen wird 
von ihrem Rechtsnachfolger erworben oder das Gesetz legt etwas anderes fest.  
  
 (2) Ergibt sich aus dem Rechtsgeschªft ¿ber die Auflºsung der juristischen Person nicht, ob sie mit Liquidation oder 
ohne Liquidation aufgelºst wird, gilt, dass sie mit Liquidation aufgelºst wird.  
  

Ä 170 
 
 Wer ¿ber die Auflºsung der juristischen Person mit Liquidation entschieden hat, der kann die Entscheidung ªndern, 
solange der Liquidationszweck noch nicht erf¿llt wurde.  
  

Ä 171 
 
 Mit Liquidation wird die juristische Person aufgehoben durch  
  
a) Ablauf der Zeit, auf die sie gegr¿ndet wurde,  
  
b) Erreichung des Zwecks, zu dem sie gegr¿ndet wurde,  
  
c) an dem durch Gesetz oder das Rechtsgeschªft ¿ber die Auflºsung der juristischen Person bestimmten Tag, anderenfalls am 
Tag seiner Wirksamkeit, oder  
  
d) am Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Organs der ºffentlichen Gewalt, wenn in der Entscheidung nicht ein spªterer 
Tag festgelegt ist.  
  

Ä 172 
 
 (1) Das Gericht lºst auf Antrag desjenigen, der daran ein rechtliches Interesse nachweist, oder auch ohne Antrag, die 
juristische Person auf und ordnet ihre Liquidation an, wenn  
  
a) sie gesetzeswidrige Tªtigkeit in einem solchen MaÇe aus¿bt, dass dies in einer schwerwiegenden Weise die ºffentliche 
Ordnung stºrt,  
  
b) sie die f¿r die Entstehung einer juristischen Person gesetzlich geforderten Voraussetzungen nicht mehr erf¿llt,  
  
c) sie lªnger als zwei Jahre kein beschlussfªhiges vertretungsbefugtes Organ hat, oder  
  
d) dies das Gesetz festlegt.  
  
 (2) Ermºglicht das Gesetz dem Gericht, eine juristische Person aus einem Grund aufzulºsen, der beseitigt werden 
kann, so rªumt das Gericht vor Erlass der Entscheidung eine angemessene Frist zur Mªngelbeseitigung ein.  
  

Ä 173 
 
 (1) Wird eine juristische Person bei einer Umwandlung aufgelºst, so wird sie ohne Liquidation am Tag der 
Wirksamkeit der Umwandlung aufgelºst.  
  
 (2) Wurde die Insolvenz einer juristischen Person nachgewiesen, so wird sie ohne Liquidation durch 
Konkursaufhebung nach Erf¿llung des Verteilungsbeschlusses oder durch Konkursaufhebung mangels Masse aufgelºst; in die 
Liquidation tritt sie jedoch ein, wenn nach Ende des Insolvenzverfahrens irgendein Vermºgen erscheint.  
  

Umwandlung einer juristischen Person 
 

Ä 174 
 
 (1) Die Umwandlung einer juristischen Person erfolgt durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel.  
  
 (2) Eine juristische Person kann die Rechtsform wechseln, nur wenn dies das Gesetz festlegt.  
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Ä 175 
 
 (1) Wer ¿ber die Umwandlung einer juristischen Person entschieden hat, der kann die Entscheidung ªndern, solange 
die Umwandlung nicht wirksam wird.  
  
 (2) Nach dem Wirksamwerden der Umwandlung einer juristischen Person kann weder ein Beschluss ¿ber das 
Nichteintreten der Umwandlung gefasst werden noch die Nichtigkeit des zu der Umwandlung f¿hrenden Rechtsgeschªfts erklªrt 
werden, und die Eintragung der Umwandlung in das ºffentliche Register kann nicht aufgehoben werden.  
  

Ä 176 
 
 (1) Bei der Umwandlung ist ein Stichtag festzulegen, von dem an die Handlungen der ¿bertragenden juristischen 
Person aus buchhalterischer Sicht als auf Rechnung der ¿bernehmenden oder neuen juristischen Person getªtigt angesehen 
werden.  
  
 (2) Zu dem dem Stichtag vorgehenden Tag wird von der ¿bertragenden juristischen Person oder der durch 
Abspaltung ¿bertragenden juristischen Person ein endg¿ltiger Jahresabschluss aufgestellt. Zum Stichtag erstellt die 
¿bernehmende oder neue juristische Person oder die durch Abspaltung ¿bertragende juristische Person eine Erºffnungsbilanz.  
  

Ä 177 
 
 (1) Die Wirksamkeit der Umwandlung einer in das ºffentliche Register einzutragenden juristischen Person tritt am Tag 
der Eintragung in das ºffentliche Register ein. In einem solchen Falle wird der Stichtag so festgelegt, dass er dem Tag der 
Stellung des Antrags auf Eintragung der Umwandlung in das ºffentliche Register um nicht mehr als zwºlf Monate vorangeht.  
  
 (2) Sind die beteiligten Personen im ºffentlichen Register in verschiedenen Bezirken eingetragen, so wird der Antrag 
auf Eintragung der Umwandlung im jedem dieser Bezirke gestellt und das Organ der ºffentlichen Gewalt trªgt in das ºffentliche 
Register alle einzutragenden Tatsachen zu demselben Tag ein.  
  

Ä 178 
 
 (1) Die Verschmelzung erfolgt durch Aufnahme oder durch Neugr¿ndung unter Beteiligung von mindestens zwei 
juristischen Personen. Die Verschmelzung durch Aufnahme oder die Verschmelzung durch Neugr¿ndung wird als ¦bertragung 
der Tªtigkeit des Arbeitgebers angesehen.  
  
 (2) Bei der Verschmelzung durch Aufnahme erlischt mindestens eine der beteiligten Personen; die Rechte und 
Pflichten der ¿bertragenden Personen gehen auf eine einzige der beteiligten Personen als ¿bernehmende juristische Person 
¿ber.  
  
 (3) Bei der Verschmelzung durch Neugr¿ndung erlºschen alle beteiligten Personen und an deren Stelle entsteht eine 
neue juristische Person als ¿bernehmende Person; auf diese gehen die Rechte und Pflichten aller ¿bertragenden Personen 
¿ber.  
  

Ä 179 
 
 (1) Eine juristische Person kann ihr Vermºgen unter Gr¿ndung neuer juristischer Personen, oder unter gleichzeitiger 
Aufnahme anderer juristischer Personen (ĂSpaltung zur Aufnahmeñ) spalten. Eine juristische Person kann auch durch 
Abspaltung, oder Verbindung mehrerer Arten der Spaltung gegr¿ndet werden. Die Spaltung zur Aufnahme, Abspaltung sowie 
andere Arten der Spaltung werden als ¦bertragung der Tªtigkeit des Arbeitgebers angesehen.  
  
 (2) Erlischt die durch Spaltung ¿bertragende juristische Person und gehen ihre Rechte und Pflichten auf mehrere 
¿bernehmende oder neue juristische Personen ¿ber, dann  
  
a) handelt es sich um Aufspaltung zur Aufnahme, wenn an der Spaltung der ¿bernehmenden juristischen Person bereits 
bestehende Personen beteiligt sind,  
  
b) handelt es sich um Aufspaltung zur Neugr¿ndung, wenn durch die Spaltung neue juristische Personen entstehen sollen.  
  
 (3) Bei Spaltung einer juristischen Person durch Abspaltung kommt es weder zur Auflºsung noch zum Erlºschen der 
¿bertragenden juristischen Person, sondern zum ¦bergang eines ausgegliederten Teils seiner Rechte und Pflichten auf eine 
bestehende oder neue juristische Person.  
  

Ä 180 
 
 In den in Ä 179 Abs. 2 oder 3 genannten Fªllen beschlieÇt das zustªndige Organ der juristischen Person, welche 
Arbeitnehmer der ¿bertragenden juristischen Person Arbeitnehmer der einzelnen ¿bernehmenden oder neuen juristischen 
Personen werden.  
  

Ä 181 
 
 Verschmelzungen und Spaltungen von juristischen Personen verschiedener Rechtsformen sind nur dann zulªssig, 
wenn das Gesetz dies festlegt.  
  

Ä 182 
 
 Geht mit der Umwandlung einer juristischen Person ihr Vermºgen auf eine neue oder ¿bernehmende juristische 
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Person ¿ber und bedarf die ¦bertragung der Rechte und Pflichten nach einer sonstigen Rechtsvorschrift der Zustimmung des 
Organs der ºffentlichen Gewalt, so bedarf dieser Zustimmung auch die Umwandlung der juristischen Person.  
  

Ä 183 
 
 (1) Beim Formwechsel kommt es weder zur Auflºsung noch zum Erlºschen der juristischen Person, dessen 
Rechtsform gewechselt wird, sondern nur zur  nderung seiner Rechtsverhªltnisse, und handelt es sich um eine Korporation, 
dann auch zur Stellungsªnderung ihrer Mitglieder.  
  
 (2) Ist der Tag, zu dem der Entwurf des Vertrags oder des Beschlusses ¿ber den Formwechsel verfasst wurde, kein 
Stichtag nach einer sonstigen Rechtsvorschrift, so stellt die juristische Person zu diesem Tag einen Zwischenabschluss auf. 
Angaben, aus denen der Jahresabschluss zum Tag der Verarbeitung des Formwechsels aufgestellt wird, d¿rfen dem Tag des 
Beschlusses der juristischen Person ¿ber den Formwechsel nicht um mehr als drei Monate vorangehen.  
  

Ä 184 
 
 (1) ¦ber die Umwandlung einer durch Gesetz errichteten juristischen Person kann entschieden werden, wenn dies 
das Gesetz ausdr¿cklich festlegt.  
  
 (2) ¦ber die Umwandlung einer durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt errichteten juristischen 
Person entscheidet dieses Organ.  
  

Erlºschen der juristischen Person 
 

Ä 185 
 
 Eine im ºffentlichen Register eingetragene juristische Person erlischt am Tag der Lºschung im ºffentlichen Register.  
  

Ä 186 
 
 Eine juristische Person, die keiner Eintragung ins ºffentliche Register unterliegt, erlischt mit Ende der Liquidation.  
  

Liquidation 
 
 

Ä 187 
 
 (1) Der Zweck der Liquidation liegt darin, das Vermºgen der aufgelºsten juristischen Person (Liquidationsmasse) 
auseinandersetzen, Schulden der Glªubiger zu begleichen und das sich aus der Liquidation ergebende Nettovermºgenssaldo 
(mit dem Liquidationserlºs) im Einklang mit dem Gesetz zu behandeln.  
  
 (2) Die juristische Person tritt an dem Tag in Liquidation, an dem sie aufgelºst oder f¿r nichtig erklªrt wurde. Beim 
Eintritt einer im ºffentlichen Register eingetragenen juristischen Person in Liquidation beantragt der Liquidator ohne unnºtige 
Verzºgerung die Eintragung des Eintritts in die Liquidation in das ºffentliche Register. Wªhrend der Liquidation f¿hrt die 
juristische Person ihre Firma mit dem Zusatz Ăv likvidaciñ.  
  

Ä 188 
 
 Beim Eintritt einer juristischen Person in Liquidation darf f¿r sie niemand ¿ber den in Ä 196 vorgesehenen Umfang 
hinaus Rechtsgeschªfte vornehmen, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem er von ihrem Eintritt in die Liquidation erfahren hat 
oder erfahren musste und konnte.  
  

Ä 189 
 
 (1) Beim Eintritt in die Liquidation beruft das zustªndige Organ f¿r die juristische Person einen Liquidator; Liquidator 
kann nur eine Person sein, die fªhig ist, Mitglied des vertretungsbefugten Organs zu sein. Erlischt die Funktion des Liquidators 
noch vor Erlºschen der juristischen Person, so beruft das zustªndige Organ f¿r die juristische Person ohne unnºtige 
Verzºgerung einen neuen Liquidator.  
  
 (2) Ist die juristische Person in Liquidation und wurde kein Liquidator berufen, so ¿ben seine Befugnisse alle 
Mitglieder des vertretungsbefugten Organs aus.  
  

Ä 190 
 
 Wurden zur Liquidation der juristischen Person mehrere Liquidatoren berufen, so bilden sie ein Kollektivorgan.  
  

Ä 191 
 
 (1) F¿r die juristische Person, die in Liquidation eingetreten ist, ohne dass der Liquidator nach Ä 189 berufen wurde, 
wird der Liquidator durch das Gericht bestellt, und zwar auch ohne Antrag. Der Liquidator wird auch dann durch das Gericht 
bestellt, wenn das Gericht selbst ¿ber die Auflºsung der juristischen Person entschieden hat.  
  
 (2) Auf Antrag einer Person, die daran ein rechtliches Interesse nachweist, wird der Liquidator, der seine Pflichten 
nicht ordnungsgemªÇ erf¿llt, durch das Gericht abberufen und ein neuer Liquidator bestellt.  
  
 (3) Wurde kein anderer Antrag gestellt oder kann dem Antrag nicht stattgegeben werden, so kann das Gericht bei der 
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Vorgehensweise nach Absatz 1 oder 2 zum Liquidator auch ohne dessen Zustimmung ein Mitglied des vertretungsbefugten 
Organs bestellen. Ein solcher Liquidator kann von seinem Amt nicht zur¿cktreten. Er kann jedoch beim Gericht die Entbindung 
von der Funktion beantragen, wenn er nachweist, dass von ihm die Aus¿bung der Funktion nicht gerechterweise verlangt 
werden kann.  
  
 (4) Ist die Bestellung eines Liquidators auch nach Absatz 3 nicht mºglich, so wird der Liquidator durch das Gericht 
aus den im Verzeichnis der Insolvenzverwalter eingetragenen Personen bestellt.  
  

Ä 192 
 
 Wurde der Liquidator durch das Gericht bestellt, leisten dritte Personen dem Liquidator Mitwirkung in demselben 
Umfang, in dem sie verpflichtet sind, sie dem Insolvenzverwalter zu leisten.  
  

Ä 193 
 
 Der Liquidator erwirbt die Befugnisse des vertretungsbefugten Organs zum Zeitpunkt seiner Berufung. F¿r die 
ordnungsgemªÇe Funktionsaus¿bung ist der Liquidator genauso verantwortlich wie das Mitglied des vertretungsbefugten 
Organs.  
  

Ä 194 
 
 Der durch das Gericht bestellte Liquidator kann nur durch das Gericht von der Funktion abberufen werden.  
  

Ä 195 
 
 Das Entgelt und die Art dessen Auszahlung bestimmt dem Liquidator derjenige, der ihn berufen hat.  
  

Ä 196 
 
 (1) Die Tªtigkeit des Liquidators kann nur den Zweck verfolgen, der der Natur und dem Ziel der Liquidation entspricht.  
  
 (2) Hat eine juristische Person eine Erbschaft oder ein Vermªchtnis unter einer Bedingung, Zeitbestimmung oder mit 
einer Anordnung erworben, so sind diese Beschrªnkungen vom Liquidator einzuhalten. Hat jedoch die juristische Person 
zweckgebundene Mittel aus dem ºffentlichem Haushalt erhalten, so sind diese vom Liquidator nach der Entscheidung des diese 
Mittel gewªhrenden Organs zu verwenden; entsprechend geht der Liquidator vor, wenn die juristische Person zweckgebundene 
Mittel zur Erreichung eines gemeinn¿tzigen Zwecks erhalten hat.  
  

Ä 197 
 
 Der Liquidator befriedigt im Laufe der Liquidation vorrangig Forderungen der Arbeitnehmer; dies gilt nicht, wenn sich 
die juristische Person in Insolvenz befindet.  
  

Ä 198 
 
 (1) Der Liquidator zeigt den Eintritt der juristischen Person in Liquidation allen bekannten Glªubigern an.  
  
 (2) Der Liquidator verºffentlicht ohne unnºtige Verzºgerung mindestens zweimal hintereinander mit mindestens 
zweiwºchigem Abstand die Anzeige nach Absatz 1 zusammen mit einem Glªubigeraufruf, durch den diese aufgefordert 
werden, sich zu melden, unter Festsetzung einer Frist, die nicht k¿rzer sein darf als drei Monate nach der zweiten 
Verºffentlichung.  
  

Ä 199 
 
 (1) Der Liquidator erstellt zum Tag des Eintritts der juristischen Person in Liquidation eine Erºffnungsbilanz und ein 
Vermºgensverzeichnis der juristischen Person.  
  
 (2) Der Liquidator ¿bergibt gegen Kostenerstattung das Vermºgensverzeichnis jedem Glªubiger, der dies beantragt.  
  

Ä 200 
 
 Stellt der Liquidator im Laufe der Liquidation fest, dass die juristische Person sich in Insolvenz befindet, stellt er ohne 
unnºtige Verzºgerung einen Insolvenzantrag, es sei denn, es handelt sich um den in Ä 201 genannten Fall.  
  

Ä 201 
 
 (1) Handelt es sich um den Fall nach Ä 173 Abs. 2 und gen¿gt die Liquidationsmasse nicht zur Erf¿llung aller 
Schulden, so bezahlt der Liquidator vom Erlºs in der ersten Gruppe die Liquidationskosten, in der zweiten Gruppe befriedigt er 
die Forderungen der Arbeitnehmer und danach bezahlt er in der dritten Gruppe die Forderungen der anderen Glªubiger.  
  
 (2) Ist keine volle Begleichung der Forderungen in derselben Gruppe mºglich, werden diese anteilig befriedigt.  
  

Ä 202 
 
 (1) Gelingt es nicht, innerhalb einer angemessenen Frist die gesamte Liquidationsmasse zu verªuÇern, begleicht der 
Liquidator von dem teilweisen Erlºs vorrangig Aufwendungen und Forderungen aus der ersten und dann aus der zweiten 
Gruppe, wenn dies mºglich ist; Ä 201 Abs. 2 wird dadurch nicht ber¿hrt. Danach bietet der Liquidator den Glªubigern der 
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Forderungen der dritten Gruppe die Liquidationsmasse zur Begleichung der Schulden zur ¦bernahme an.  
  
 (2) Gelingt es nicht, innerhalb einer angemessenen Frist die Liquidationsmasse auch nur teilweise zu verªuÇern, oder 
sind aus dem teilweisen Erlºs die Forderungen der ersten und zweiten Gruppe nicht ganz beglichen, bietet der Liquidator die 
Liquidationsmasse zur ¦bernahme allen Glªubigern an.  
  
 (3) F¿r den Glªubiger, dem die Liquidationsmasse nach Absatz 1 oder 2 angeboten wurde und der innerhalb von 
zwei Monaten zu dem Angebot keine Stellungnahme abgegeben hat, gilt, dass er das Angebot angenommen hat; diese 
Wirkung tritt nicht ein, wenn er dar¿ber vom Liquidator im Angebot nicht belehrt wurde.  
  

Ä 203 
 
 (1) Jedem der Glªubiger, die die Liquidationsmasse ¿bernehmen, steht der anteilig nach der Hºhe ihrer Forderungen 
zu bestimmende Anteil zu; der Rest ihrer Forderungen erlischt.  
  
 (2) Lehnt jeglicher der Glªubiger die Beteiligung an der ¦bernahme der Liquidationsmasse ab, so wird seine 
Forderung als erloschen angesehen. Dies gilt nicht, wenn anschlieÇend ein bisher unbekanntes Vermºgen der juristischen 
Person festgestellt wird.  
  

Ä 204 
 
 (1) Lehnen alle Glªubiger die ¦bernahme der Liquidationsmasse ab, so geht die Liquidationsmasse am Tag des 
Erlºschens der juristischen Person auf den Staat ¿ber; der Liquidator zeigt dies ohne unnºtige Verzºgerung dem nach einem 
sonstigen Gesetz zustªndigen Organ an.  
  
 (2) Ungeachtet der ÄÄ 201 bis 203 steht dem Glªubiger, der nach einem sonstigen Gesetz ein gesicherter Glªubiger 
ist, die Befriedigung aus der Sicherung zu, mit der seine Forderung gesichert war. Wird der gesicherte Glªubiger derart in 
seiner Forderung nicht vollstªndig befriedigt, so steht ihm im Rest die Leistung nach ÄÄ 201 bis 203 zu.  
  

Ä 205 
 
 (1) Sobald der Liquidator alles vollendet, was der Behandlung des Liquidationserlºses oder der ¦bergabe der 
Liquidationsmasse nach Ä 202 oder der Anzeige nach Ä 204 vorangeht, verfasst er einen Schlussbericht ¿ber den Ablauf der 
Liquidation, in dem er wenigstens anf¿hrt, wie die Liquidationsmasse behandelt wurde, und bzw. auch den Vorschlag auf 
Verwendung des Liquidationserlºses. Zu demselben Tag stellt der Liquidator einen Jahresabschluss auf. Der Liquidator f¿gt 
dem Jahresabschluss seinen Zeichnungsvermerk hinzu.  
  
 (2) Den Schlussbericht, den Vorschlag auf Verwendung des Liquidationserlºses und den Jahresabschluss legt der 
Liquidator zur Genehmigung demjenigen vor, von dem er in die Funktion berufen wurde. Derjenige, der Liquidator nach Ä 189 
Abs. 1 wurde, legt den Schlussbericht, den Vorschlag auf Verwendung des Liquidationserlºses und den Jahresabschluss 
demjenigen Organ der juristischen Person vor, das die Befugnis hat, ihn von der Funktion abzuberufen, bzw. die Befugnis, ihn 
zu beaufsichtigen. Gibt es kein solches Organ, legt der Liquidator diese Unterlagen und Vorschlªge dem Gericht zur 
Genehmigung vor.  
  
 (3) Der Lºschung der juristischen Person im ºffentlichen Register steht nicht entgegen, dass die in Absatz 1 
angef¿hrten Dokumente nicht genehmigt wurden.  
  

Ä 206 
 
 (1) Anteile am Liquidationserlºs kºnnen nicht ausgezahlt werden, und zwar auch nicht in Form von Anzahlungen, 
solange nicht die Rechte aller Glªubiger befriedigt sind, die ihre Forderungen rechtzeitig nach Ä 198 angemeldet haben; auch 
kºnnen sie nicht anderweitig verwendet werden.  
  
 (2) Ist eine Forderung strittig oder ist sie noch nicht fªllig, kann der Liquidationserlºs nur verwendet werden, wenn 
dem Glªubiger eine ausreichende Sicherheit geleistet wurde.  
  

Ä 207 
 
 Die Liquidation endet mit Verwendung des Liquidationserlºses, mit ¦bernahme der Liquidationsmasse durch die 
Glªubiger oder mit ihrer Ablehnung. Der Liquidator stellt innerhalb von dreiÇig Tagen ab Ende der Liquidation den Antrag auf 
Lºschung der juristischen Person im ºffentlichen Register.  
  

Ä 208 
 
 Wird noch vor der Lºschung der juristischen Person im ºffentlichen Register ihr bisher nicht bekanntes Vermºgen 
festgestellt oder erscheint der Bedarf an anderen notwendigen MaÇnahmen, so endet die Liquidation nicht und der Liquidator 
setzt dieses Vermºgen auseinander oder trifft weitere notwendige MaÇnahmen. Nach Ende dieser Handlungen ist nach ÄÄ 205 
bis 207 vorzugehen; die Bestimmung des Ä 170 findet keine Anwendung.  
  

Ä 209 
 
 (1) Wird nach der Lºschung der juristischen Person im ºffentlichen Register ein unbekanntes Vermºgen dieser 
juristischen Person festgestellt oder taucht ein anderes rechtsschutzw¿rdiges Interesse auf, so hebt das Gericht auf Antrag 
dessen, der ein rechtliches Interesse nachweist, die Lºschung der juristischen Person auf, entscheidet ¿ber deren Liquidation 
und bestellt einen Liquidator. Wer das ºffentliche Register f¿hrt, der trªgt darin im Einklang mit dieser Entscheidung die 
Erneuerung der juristischen Person, die Tatsache, dass sie in Liquidation ist, sowie die Angaben ¿ber den Liquidator ein. Nach 
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der Erneuerung ist die juristische Person so anzusehen, als wªre sie nie erloschen.  
  
 (2) Wurde die juristische Person auf Grund der Feststellung unbekannten Vermºgens erneuert, so kommt es zur 
Erneuerung der unbefriedigten Forderungen ihrer Glªubiger.  
  

Titel 2 
 

Korporationen 
 

Untertitel 1 
 

Allgemein zu Korporationen 
 

Ä 210 
 
 (1) Eine Korporation ist eine juristische Person, die durch eine Gemeinschaft von Personen gebildet wird.  
  
 (2) Eine juristische Person, die aus einem einzigen Mitglied besteht, ist als Korporation anzusehen.  
  

Ä 211 
 
 (1) Die Korporation kann ein einziges Mitglied haben, wenn dies das Gesetz vorsieht. In einem solchen Falle kann 
das einzige Mitglied der Korporation aus eigenem Willen die Mitgliedschaft nicht beenden, es sei denn, infolge dessen tritt an 
seine Stelle eine neue Person.  
  
 (2) Sinkt die Anzahl der Mitglieder der Korporation unter die gesetzlich festgelegte Anzahl, so hebt das Gericht die 
Korporation auch ohne Antrag auf und entscheidet ¿ber ihre Liquidation. Zuerst rªumt das Gericht der Korporation jedoch eine 
angemessene Frist zur Schaffung von Abhilfe ein.  
  

Ä 212 
 

 (1) Mit der Annahme der Mitgliedschaft in der Korporation verpflichtet sich das Mitglied gegen¿ber der Korporation, 
sich ehrlich zu benehmen und ihre interne Ordnung einzuhalten. Die Korporation darf ihr Mitglied nicht ungerechtfertigt 
beg¿nstigen oder benachteiligen und muss ihre Mitgliedsrechte sowie berechtigte Interessen schonen.  
  
 (2) Missbraucht ein Mitglied der privaten Korporation sein Stimmrecht zum Nachteil der Gesamtheit, so entscheidet 
das Gericht auf Antrag desjenigen, der sein rechtliches Interesse nachweist, dass die Stimme dieses Mitglieds f¿r einen 
bestimmten Fall nicht ber¿cksichtigt werden kann. Dieses Recht erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei Monaten ab 
dem Tag gestellt wird, an dem die Stimme missbraucht wurde.  
  

Ä 213 
 
 Wird die Korporation von ihrem Mitglied oder Mitglied ihres Organs in der Weise geschªdigt, die seine Pflicht zum 
Ersatz begr¿ndet und in der auch ein anderes Mitglied der Korporation am Wert seiner Beteiligung geschªdigt wurde, und wird 
der Ersatz nur von diesem Mitglied begehrt, so kann das Gericht dem Schªdiger auch ohne Sonderantrag die Pflicht 
auferlegen, den verursachten Schaden nur der Korporation zu ersetzen, wenn dies die Umstªnde des Falles rechtfertigen, 
insbesondere wenn es gen¿gend offensichtlich ist, dass mit einer solchen MaÇnahme auch der Schaden an der entwerteten 
Beteiligung ausgeglichen wird.  

Untertitel 2 
 

Verein 
 
 

Ä 214 
 
 (1) Mindestens drei Personen mit einem gemeinsamen Interesse kºnnen zur Verwirklichung dieses Interesses einen 
Verein als einen selbstverwalteten und freiwilligen Verband von Mitgliedern gr¿nden und sich darin organisieren.  
  
 (2) Bilden die Vereine zur Geltendmachung des gemeinsamen Interesses einen neuen Verein als ihren Bund, so 
ªuÇern sie im Namen des neuen Vereins dessen Bundcharakter.  
  

Ä 215 
 
 (1) Niemand darf zur Beteiligung an einem Verein gezwungen sein und niemand darf am Austritt aus dem Verein 
gehindert werden.  
  
 (2) Die Mitglieder des Vereins haften nicht f¿r die Schulden des Vereins.  
  

Ä 216 
 
 Der Name des Vereins muss die Worte Ăspolekñ oder ĂzapsanĨ spolekñ enthalten, es gen¿gt jedoch die Abk¿rzung Ăz. 
s.ñ.  
  

Ä 217 
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 (1) Haupttªtigkeit des Vereins kann nur Befriedigung und Schutz derjenigen Interessen sein, zu deren Erf¿llung der 
Verein gegr¿ndet wurde. Das Unternehmen oder eine andere Erwerbstªtigkeit kann nicht Haupttªtigkeit des Vereins sein.  
  
 (2) Neben der Haupttªtigkeit kann der Verein auch eine wirtschaftliche Nebentªtigkeit aus¿ben, die im Unternehmen 
oder einer anderen Erwerbstªtigkeit liegt, wenn ihr Zweck in der Unterst¿tzung der Haupttªtigkeit oder in der wirtschaftlichen 
Ausnutzung des Vereinsvermºgens liegt.  
  
 (3) Der Gewinn aus der Tªtigkeit des Vereins kann nur f¿r die Vereinstªtigkeit einschlieÇlich der Verwaltung des 
Vereins verwendet werden.  
  

Gr¿ndung eines Vereins 
 

Ä 218 
 
 Die Gr¿nder gr¿nden einen Verein, wenn sie sich auf den Inhalt der Satzung einigen; die Satzung enthªlt wenigstens  
  
a) Name und Sitz des Vereins,  
  
b) Zweck des Vereins,  
  
c) Rechte und Pflichten der Mitglieder gegen¿ber dem Verein, bzw. Bestimmung der Weise, in der ihnen die Rechte und 
Pflichten entstehen,  
  
d) Bestimmung des Vorstands.  
  

Ä 219 
 
 Die Satzung kann einen Zweigverein als Organisationseinheit des Vereins gr¿nden oder bestimmen, in welcher 
Weise der Zweigverein gegr¿ndet wird und welches Organ die Gr¿ndung, Auflºsung oder Umwandlung des Zweigvereins 
beschlieÇt.  
  

Ä 220 
 
 (1) Bestimmt die Satzung, dass die Mitgliedschaft verschiedene Formen hat, so grenzt sie gleichzeitig die mit den 
einzelnen Mitgliedschaftsformen verbundenen Rechte und Pflichten ab.  
  
 (2) Eine Beschrªnkung der Rechte oder Erweiterung der Pflichten im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Mitgliedschaftsform ist nur unter den im Voraus in der Satzung festgelegten Bedingungen mºglich, anderenfalls mit Zustimmung 
der Mehrheit der betroffenen Mitglieder. Dies gilt nicht, wenn der Verein f¿r die Beschrªnkung der Rechte oder Erweiterung der 
Pflichten einen billigen Grund hat.  
  

Ä 221 
 
 Die Satzung muss in vollstªndiger Fassung am Sitz des Vereins hinterlegt werden.  
  

Gr¿ndungsversammlung 
 

Ä 222 
 
 (1) Der Verein kann auch durch Beschluss der Gr¿ndungsversammlung des sich bildenden Vereins gegr¿ndet 
werden. Auf die Gr¿ndungsversammlung finden die Bestimmungen zur Mitgliederversammlung entsprechend Anwendung.  
  
 (2) Der Entwurf der Satzung wird vom Einberufenden erstellt, der auch weitere Interessenten an der Gr¿ndung des 
Vereins in einer geeigneten Weise zu der Gr¿ndungsversammlung einlªdt. Die Richtigkeit und Vollstªndigkeit der 
Anwesenheitsliste werden vom Einberufenden oder einer von ihm beauftragten Person gepr¿ft.  
  

Ä 223 
 
 Jeder, der sich zu der Gr¿ndungsversammlung einfindet und die Bedingungen f¿r die Mitgliedschaft im Verein erf¿llt, 
trªgt sich in die Anwesenheitsliste ein und f¿gt seine Unterschrift zu der Angabe ¿ber seinen Namen und Wohnsitz oder Sitz 
hinzu. Die Richtigkeit und Vollstªndigkeit der Anwesenheitsliste werden vom Einberufenden oder einer von ihm beauftragten 
Person gepr¿ft. Es gilt, dass die in der Anwesenheitsliste eingetragenen Personen eine ordnungsgemªÇe Anmeldung im Verein 
abgegeben haben.  
  

Ä 224 
 
 (1) Die Gr¿ndungsversammlung wird vom Einberufenden oder einer von ihm beauftragten Person erºffnet. 
Dieser/diese teilt der Gr¿ndungsversammlung die Anzahl der Anwesenden mit und macht sie mit Handlungen bekannt, die der 
Einberufende im Interesse des Vereins bereits vorgenommen hat. Weiter schlªgt er/sie der Gr¿ndungsversammlung Regeln f¿r 
ihre Handlungen und die Wahl des Vorsitzenden sowie eventueller weiterer Funktionstrªger vor.  
  
 (2) Die Gr¿ndungsversammlung wªhlt die Mitglieder derjenigen Organe, die sie kraft Gesetzes und satzungsgemªÇ 
wªhlen soll.  
  
 (3) Die Gr¿ndungsversammlung fasst ihre Beschl¿sse mit einer Mehrheit der zu der Zeit der Abstimmung 
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anwesenden Stimmen.  
  
 (4) Wer gegen die Annahme des Entwurfs der Satzung abgestimmt hat, kann von der Anmeldung im Verein 
zur¿cktreten. In der Anwesenheitsliste ist dar¿ber ein Vermerk vorzunehmen, versehen mit Unterschriften des Ausscheidenden 
und desjenigen, der den Vermerk gemacht hat.  
  

Ä 225 
 
 Nehmen an der Gr¿ndungsversammlung mindestens drei Personen teil, so kºnnen sie die Satzung nach Ä 218 
genehmigen.  
  

Entstehung des Vereins 
 

Ä 226 
 
 (1) Der Verein entsteht am Tag seiner Eintragung in das ºffentliche Register.  
  
 (2) Der Antrag auf Eintragung des Vereins in das ºffentliche Register wird von Gr¿ndern oder einer durch die 
Gr¿ndungsversammlung zu bestimmenden Person gestellt.  
  
 (3) Erfolgt die Eintragung des Vereins in das ºffentliche Register nicht innerhalb von dreiÇig Tagen ab der Stellung 
des Eintragungsantrags und wird innerhalb dieser Frist auch keine Entscheidung ¿ber die Ablehnung der Eintragung erlassen, 
so wird der Verein als im ºffentlichen Register eingetragen ab dem dreiÇigsten Tag ab der Antragstellung angesehen.  
  

Ä 227 
 
 Setzt der Verein seine Tªtigkeit fort, auch nachdem seine Eintragung in das ºffentliche Register abgelehnt wurde, so 
finden die Bestimmungen zur Gesellschaft Anwendung.  
  

Zweigverein 
 

Ä 228 
 
 (1) Die Rechtsfªhigkeit des Zweigvereins wird von der Rechtsfªhigkeit des Hauptvereins abgeleitet. Der Zweigverein 
kann in dem durch die Satzung des Hauptvereins zu bestimmenden und im ºffentlichen Register eingetragenen Umfang Rechte 
und Pflichten haben und erwerben.  
  
 (2) Der Name des Zweigvereins muss ein charakteristisches Merkmal des Namens des Hauptvereins enthalten und 
seine Eigenschaft eines Zweigvereins ausdr¿cken.  
  

Ä 229 
 
 (1) Der Zweigverein entsteht am Tag seiner Eintragung in das ºffentliche Register.  
  
 (2) Der Antrag auf Eintragung des Zweigvereins in das ºffentliche Register wird vom Hauptverein gestellt.  
  
 (3) Erfolgt der Erlass der Entscheidung ¿ber die Eintragung oder Ablehnung der Eintragung nicht innerhalb von 
dreiÇig Tagen ab der Stellung des Eintragungsantrags, so wird der Zweigverein als im ºffentlichen Register eingetragen 
angesehen.  
  
 (4) Aus den vor dem Tag dessen Eintragung in das ºffentliche Register entstandenen Rechtsgeschªften des 
Zweigvereins ist der Hauptverein mit dem Zweigverein zu gleichen Teilen berechtigt und gesamtschuldnerisch verpflichtet. Ab 
dem Tage der Eintragung des Zweigvereins in das ºffentliche Register haftet der Hauptverein f¿r Schulden des Zweigvereins in 
dem durch die Satzung bestimmten Umfang.  
  

Ä 230 
 
 (1) Mit der Auflºsung des Hauptvereins wird auch der Zweigverein aufgelºst.  
  
 (2) Der Hauptverein erlischt nicht fr¿her als vor dem Erlºschen aller Zweigvereine.  
  

Ä 231 
 
 Mit dem Erwerb des gemeinn¿tzigen Status f¿r den Hauptverein erwerben diesen Status auch die Zweigvereine. 
Verzichtet der Hauptverein auf den gemeinn¿tzigen Status oder wird ihm dieser entzogen, so verlieren ihn auch die 
Zweigvereine.  
  

Mitgliedschaft 
 
 

Ä 232 
 
 (1) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliedschaft im Verein an die Person des Mitglieds 
gebunden und geht nicht auf dessen Rechtsnachfolger ¿ber.  
  
 (2) Ist Mitglied des Vereins eine juristische Person, so wird diese durch ihr vertretungsbefugtes Organ vertreten, es 



30 

 

sei denn, die juristische Person bestimmt einen anderen Vertreter.  
  

Ä 233 
 
 (1) Nach der Entstehung des Vereins kann die Mitgliedschaft darin mit der Aufnahme als Mitglied oder in einer 
anderen durch die Satzung festgelegten Weise entstehen.  
  
 (2) Wer sich um die Mitgliedschaft im Verein bewirbt, der erklªrt damit seinen Willen dazu, an die Satzung ab dem 
Zeitpunkt gebunden zu sein, zu dem er Mitglied des Vereins wird.  
  
 (3) Die Aufnahme als Mitglied beschlieÇt das durch die Satzung bestimmte Organ, anderenfalls das oberste Organ 
des Vereins.  
  

Ä 234 
 
 Es wird vermutet, dass mit der Entstehung der Mitgliedschaft im Zweigverein auch die Mitgliedschaft im Hauptverein 
entsteht; dies gilt auch f¿r das Erlºschen der Mitgliedschaft.  
  

Ä 235 
 
 Die Satzung kann die Hºhe und Fªlligkeit des Mitgliedsbeitrags festlegen oder sie legt fest, welches Organ und in 
welcher Weise die Hºhe und Fªlligkeit des Mitgliedsbeitrags festlegt.  
  

Ä 236 
 

Mitgliederliste 
 
 (1) F¿hrt der Verein eine Mitgliederliste, so legt die Satzung fest, in welcher Weise der Verein in der Mitgliederliste 
Eintrªge und Lºschungen betreffend die Mitgliedschaft der Personen im Verein durchf¿hrt. Die Satzung legt ferner fest, wie die 
Mitgliederliste zugªnglich gemacht wird, oder dass sie nicht zugªnglich gemacht wird.  
  
 (2) Jedes Mitglied, und zwar auch ein ehemaliges, erhªlt auf seinen Antrag vom Verein auf dessen Kosten eine 
Bestªtigung mit einem Auszug aus der Mitgliederliste mit Angaben ¿ber seine Person, bzw. eine Bestªtigung, dass diese 
Angaben gelºscht wurden. Anstelle eines verstorbenen Mitglieds kann die Bestªtigung auch dessen Ehegatte, Kind oder 
Elternteil beantragen, und gibt es keinen von ihnen, so kann den Erlass der Bestªtigung auch eine andere nahestehende 
Person oder ein Erbe beantragen, wenn diese ein rechtsschutzw¿rdiges Interesse nachweisen.  
  
 (3) Die Mitgliederliste kann mit Zustimmung aller darin eingetragenen Mitglieder verºffentlicht werden; bei 
Verºffentlichung einer unvollstªndigen Mitgliederliste muss daraus ersichtlich sein, dass diese unvollstªndig ist.  
  

Erlºschen der Mitgliedschaft 
 

Ä 237 
 
 Die Mitgliedschaft im Verein erlischt mit Austritt, Ausschluss oder in anderen in der Satzung oder im Gesetz 
angef¿hrten Weisen.  
  

Ä 238 
 
 Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, erlischt die Mitgliedschaft, wenn das Mitglied seinen Mitgliedsbeitrag 
nicht einmal in der vom Verein in einer Zahlungsaufforderung nachtrªglich bestimmten Frist bezahlt, obwohl es auf diese Folge 
in der Aufforderung hingewiesen wurde.  
  

Ä 239 
 
 (1) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, kann der Verein ein Mitglied ausschlieÇen, das schwerwiegend eine 
sich aus der Mitgliedschaft ergebende Pflicht verletzt und innerhalb einer angemessenen Frist auch nach Aufforderung des 
Vereins keine Abhilfe geschaffen hat. Die Aufforderung ist nicht erforderlich, wenn die Pflichtverletzung nicht wiedergutmachbar 
ist oder dem Verein einen besonders schwerwiegenden Nachteil zugef¿gt hat.  
  
 (2) Der Beschluss ¿ber den Ausschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied zuzustellen.  
  

Ä 240 
 
 (1) Bestimmt die Satzung kein anderes Organ, so beschlieÇt den Ausschluss des Mitglieds der Vorstand.  
  
 (2) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, kann der Ausschlussantrag in Schriftform von jeglichem anderen 
Mitglied gestellt werden; im Antrag sind Umstªnde anzuf¿hren, die den Ausschlussgrund nachweisen. Das Mitglied, gegen das 
der Antrag gerichtet ist, muss Gelegenheit haben, sich mit dem Ausschlussantrag vertraut zu machen, dessen Erlªuterung zu 
verlangen und alles das anzuf¿hren, was ihm zum Vorteil gereicht.  
  

Ä 241 
 
 (1) Das Mitglied kann innerhalb von f¿nfzehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses in Schriftform beantragen, 
dass der Beschluss ¿ber seinen Ausschluss von der Schiedskommission gepr¿ft wird, es sei denn, die Satzung bestimmt ein 
anderes Organ.  
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 (2) Das zustªndige Organ hebt den Beschluss ¿ber den Ausschluss des Mitglieds auf, wenn der Ausschluss 
gesetzes- oder satzungswidrig ist; der Beschluss ¿ber den Ausschluss des Mitglieds kann auch in anderen begr¿ndeten Fªllen 
aufgehoben werden.  
  

Ä 242 
 
 Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung des endg¿ltigen Beschlusses 
des Vereins ¿ber seinen Ausschluss beim Gericht beantragen, dass dieses ¿ber die Ung¿ltigkeit des Ausschlusses entscheidet; 
ansonsten erlischt dieses Recht. Wurde ihm der Beschluss nicht zugestellt, so kann das Mitglied den Antrag innerhalb von drei 
Monaten ab dem Tag stellen, an dem es davon erfahren hat, spªtestens jedoch innerhalb eines Jahres ab dem Tag, an dem 
nach Erlass des Beschlusses das Erlºschen seiner Mitgliedschaft durch den Ausschluss in die Mitgliederliste eingetragen 
wurde; ansonsten erlischt dieses Recht.  
  

Organisation des Vereins 
 

Ä 243 
 
 Organe des Vereins sind der Vorstand und das oberste Organ, bzw. die Aufsichtskommission, Schiedskommission 
und andere in der Satzung bestimmte Organe. Die Satzung kann die Organe des Vereins beliebig bezeichnen, wenn damit kein 
irrt¿mlicher Eindruck ¿ber deren Natur erweckt wird.  
  

Ä 244 
 
 Die Satzung legt fest, ob der Vorstand ein Kollektivorgan (Ausschuss) oder Individualorgan (Vorsitzender) ist. Wird in 
der Satzung nichts anderes bestimmt, werden die Mitglieder des Vorstands vom obersten Organ des Vereins gewªhlt und 
abberufen.  
  

Ä 245 
 
 Beschl¿sse der Mitgliederversammlung oder eines anderen Organs, die sittenwidrig sind oder die Satzung so ªndern, 
dass ihr Inhalt den zwingenden Gesetzesbestimmungen widerspricht, sind so anzusehen, als wªren sie nicht gefasst worden. 
Dies gilt auch im Falle, dass ein Beschluss in einer Sache gefasst wurde, ¿ber die dieses Organ nicht befugt ist, zu 
entscheiden.  
  

Ä 246 
 
 (1) Bestimmt die Satzung keine Funktionsperiode der Mitglieder der gewªhlten Organe des Vereins, so ist diese 
Funktionsperiode f¿nfjªhrig.  
  
 (2) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, kºnnen Mitglieder der gewªhlten Organe des Vereins, deren Anzahl 
nicht unter die Hªlfte gesunken ist, bis zur nªchsten Sitzung des zur Wahl zustªndigen Organs Ersatzmitglieder kooptieren.  
  
 (3) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, finden f¿r die Berufung, Sitzung und Beschlussfassung der 
Kollektivorgane des Vereins die ÄÄ 156 und 159 Abs. 2 und sinngemªÇ auch die Bestimmungen zur Mitgliederversammlung 
Anwendung.  
  

Ä 247 
 

Das oberste Organ des Vereins 
 
 (1) Die Satzung legt fest, welches Organ das oberste Organ des Vereins ist; in seine Befugnisse fallen insbesondere 
die Bestimmung der Hauptausrichtung der Tªtigkeit des Vereins, Beschl¿sse ¿ber  nderungen der Satzung, Genehmigung des 
Wirtschaftsergebnisses des Vereins, Bewertung der Tªtigkeit weiterer Organe des Vereins und deren Mitglieder und 
Beschl¿sse ¿ber die Auflºsung des Vereins mit Liquidation oder ¿ber dessen Umwandlung.  
  
 (2) Ist satzungsgemªÇ der Vorstand auch das oberste Organ des Vereins und ist es auÇerstande, die Befugnisse 
mehr als einen Monat auszu¿ben, so kann mindestens ein F¿nftel der Vereinsmitglieder eine Versammlung aller 
Vereinsmitglieder einberufen; auf die Versammlung gehen die Befugnisse des obersten Organs des Vereins ¿ber. Dies gilt 
nicht, wenn die Satzung etwas anderes bestimmt.  
  
 (3) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, ist das oberste Organ des Vereins die Mitgliederversammlung; die 
Bestimmungen der ÄÄ 248 bis 257 finden auf die Mitgliederversammlung Anwendung, wenn die Satzung nichts anderes 
bestimmt.  
  

Mitgliederversammlung 
 

Ä 248 
 
 (1) Die Mitgliederversammlung wird zur Sitzung vom Vorstand mindestens einmal jªhrlich berufen.  
  
 (2) Der Vorstand beruft die Sitzung der Mitgliederversammlung auf Anregung von mindestens einem Drittel der 
Vereinsmitglieder oder des Aufsichtsorgans des Vereins. Beruft der Vorstand keine Sitzung der Mitgliederversammlung 
innerhalb von dreiÇig Tagen nach der Zustellung der Anregung, kann derjenige, der die Anregung gegeben hat, die Sitzung der 
Mitgliederversammlung auf Kosten des Vereins allein berufen.  
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Ä 249 
 
 (1) Die Mitgliederversammlung wird in einer geeigneten Weise in der in der Satzung bestimmten Frist berufen, 
anderenfalls mindestens innerhalb von dreiÇig Tagen vor ihrer Abhaltung. Aus der Einladung m¿ssen der Ort, die Zeit und die 
Tagesordnung der Sitzung ersichtlich sein.  
  
 (2) Wird die Sitzung nach Ä 248 einberufen, so kann die Tagesordnung der Sitzung gegen den in der Anregung 
angef¿hrten Vorschlag nur mit Zustimmung desjenigen geªndert werden, der die Anregung gegeben hat.  
  
 (3) Der Ort und die Zeit der Sitzung werden so festgelegt, dass sie so wenig wie mºglich die Mºglichkeit der 
Mitglieder beschrªnken, daran teilzunehmen.  
  

Ä 250 
 
 (1) Wer die Sitzung einberufen hat, der kann sie in derselben Weise, in der sie einberufen wurde, widerrufen oder 
verschieben. Geschieht dies weniger als eine Woche vor dem angek¿ndigten Datum der Sitzung, so erstattet der Verein den 
Mitgliedern, die zu der Sitzung nach der Einladung eingetroffen sind, die zweckmªÇig aufgewendeten Kosten.  
  
 (2) Wurde die Sitzung nach Ä 248 einberufen, so kann sie nur auf Antrag oder mit Zustimmung desjenigen widerrufen 
oder verschoben werden, der zu der Sitzung die Anregung gegeben hat.  
  

Ä 251 
 
 Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen und dabei Erlªuterung der Angelegenheiten des Vereins zu 
verlangen und zu bekommen, wenn sich die geforderte Erlªuterung auf den Gegenstand der Sitzung der 
Mitgliederversammlung bezieht. Fordert das Mitglied bei der Sitzung eine Mitteilung ¿ber Tatsachen, deren Verºffentlichung das 
Gesetz verbietet oder deren Preisgabe dem Verein einen wichtigen Nachteil zuf¿gen kºnnte, so kann sie ihm nicht gewªhrt 
werden.  
  

Ä 252 
 
 (1) Die Mitgliederversammlung ist bei Teilnahme der Mehrheit der Vereinsmitglieder beschlussfªhig. Die Beschl¿sse 
fasst sie mit einer Stimmenmehrheit der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung anwesenden Mitglieder; jedes Mitglied hat je eine 
Stimme.  
  
 (2) Bestimmt die Satzung bei Regelung diverser Formen der Mitgliedschaft im Verein, dass mit einer bestimmten 
Mitgliedschaftsform nur eine beratende Stimme verbunden ist, so wird diese Stimme f¿r die Zwecke des Absatzes 1 nicht 
ber¿cksichtigt.  
  

Ä 253 
 
 (1) Wer die Sitzung erºffnet, der pr¿ft, ob die Mitgliederversammlung beschlussfªhig ist. Danach sorgt er f¿r die Wahl 
des Sitzungsvorsitzenden und eventuell weiterer Funktionstrªger, wenn deren Wahl satzungsgemªÇ erforderlich ist.  
  
 (2) Der Vorsitzende f¿hrt die Sitzung in der Weise, wie ihre Tagesordnung angek¿ndigt wurde, es sei denn, die 
Mitgliederversammlung beschlieÇt die vorzeitige Beendigung der Sitzung.  
  
 (3) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung der Sitzung nicht bei deren Ank¿ndigung gesetzt wurden, kann nur 
unter Teilnahme und mit Zustimmung aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen werden.  
  

Ä 254 
 
 (1) Der Vorstand sorgt f¿r die Erstellung einer Sitzungsniederschrift innerhalb von dreiÇig Tagen nach ihrer 
Beendigung. Ist dies nicht mºglich, so wird die Niederschrift von demjenigen erstellt, der den Vorsitz der Sitzung gef¿hrt hat 
oder mit dem Vorsitz durch die Mitgliederversammlung beauftragt wurde.  
  
 (2) Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, wer die Sitzung berufen hat und wie, wann sie abgehalten wurde, wer 
sie erºffnet hat, wer den Vorsitz gef¿hrt hat, welche eventuelle weitere Funktionstrªger die Mitgliederversammlung gewªhlt hat, 
welche Beschl¿sse sie gefasst hat und wann die Niederschrift erstellt wurde.  
  
 (3) Jedes Vereinsmitglied kann in die Sitzungsniederschriften unter den durch die Satzung festgelegten Bedingungen 
Einsicht nehmen. Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, kann dieses Recht am Sitz des Vereins ausge¿bt werden.  
  

Ä 255 
 

Partielle Mitgliederversammlungen 
 
 Die Satzung kann festlegen, dass die Sitzung der Mitgliederversammlung in Form von partiellen 
Mitgliederversammlungen abgehalten wird, bzw. auch, welche Angelegenheiten in einer solchen Weise nicht beschlossen 
werden kºnnen. Sieht die Satzung Sitzungen partieller Mitgliederversammlungen vor, so legt sie auch den Zeitraum fest, in dem 
alle Sitzungen abzuhalten sind. F¿r die Beschlussfªhigkeit und f¿r die Beschlussfassung werden die teilnehmenden Mitglieder 
und abgegebenen Stimmen addiert.  
  

Ä 256 
 

Delegiertenversammlung 
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 (1) Die Satzung kann festlegen, dass die Befugnisse der Mitgliederversammlung durch eine Delegiertenversammlung 
ausge¿bt werden.  
  
 (2) Jeder Delegierte muss mit derselben Stimmenanzahl gewªhlt werden. Ist dies nicht gut mºglich, so kann die 
Satzung f¿r die Wahl der Delegierten eine vern¿nftige Abweichung festlegen.  
  

Ä 257 
 

Ersatzsitzung der Mitgliederversammlung 
 
 (1) Ist die Mitgliederversammlung bei ihrer Sitzung nicht beschlussfªhig, so kann der Vorstand oder derjenige, der die 
urspr¿ngliche Sitzung berufen hat, mit einer neuen Einladung innerhalb einer Frist von f¿nfzehn Tagen nach der vorherigen 
Sitzung die Mitgliederversammlung zu einer Ersatzsitzung berufen. Aus der Einladung muss ersichtlich sein, dass es sich um 
eine Ersatzsitzung der Mitgliederversammlung handelt. Die Ersatzsitzung der Mitgliederversammlung ist spªtestens innerhalb 
von sechs Wochen ab dem Tag abzuhalten, auf den vorher die Sitzung der Mitgliederversammlung berufen wurde.  
  
 (2) Bei der Ersatzsitzung kann die Mitgliederversammlung nur ¿ber die auf die Tagesordnung der vorherigen Sitzung 
gesetzten Angelegenheiten verhandeln. Der Beschluss kann bei Teilnahme einer beliebigen Mitgliederanzahl gefasst werden, 
es sei denn, die Satzung bestimmt etwas anderes.  
  
 (3) BeschlieÇt die Mitgliederversammlung bei Sitzungen der partiellen Mitgliederversammlungen oder beschlieÇt statt 
ihrer die Delegiertenversammlung, so ist nach den Absªtzen 1 und 2 entsprechend vorzugehen.  
  

Unwirksamkeit der Beschl¿sse des Vereinsorgans 
 

Ä 258 
 
 Jedes Vereinsmitglied oder derjenige, der daran ein rechtsschutzw¿rdiges Interesse hat, kann beim Verein 
beantragen, dass dieser ¿ber die Unwirksamkeit eines Beschlusses des Vereinsorgans wegen Widerspruch des Beschlusses 
zum Gesetz oder zur Satzung entscheidet, wenn die Feststellung der Unwirksamkeit nicht bei den Vereinsorganen begehrt 
werden kann.  
  

Ä 259 
 
 Das Recht, die Feststellung der Unwirksamkeit des Beschlusses zu begehren, erlischt innerhalb von drei Monaten ab 
dem Tag, an dem der Antragsteller von dem Beschluss erfahren hat oder erfahren konnte, spªtestens jedoch innerhalb eines 
Jahres ab der Beschlussfassung.  
  

Ä 260 
 
 (1) Das Gericht erklªrt die Unwirksamkeit des Beschlusses nicht, wenn gegen das Gesetz oder die Satzung 
verstoÇen wurde, ohne dass dies schwerwiegende Folgen hatte, und wenn es im rechtsschutzw¿rdigen Interesse des Vereins 
liegt, die Unwirksamkeit des Beschlusses nicht zu erklªren.  
  
 (2) Das Gericht erklªrt die Unwirksamkeit des Beschlusses auch dann nicht, wenn damit in ein gutglªubig erworbenes 
Recht eines Dritten erheblich eingegriffen w¿rde.  
  

Ä 261 
 
 (1) Hat der Verein das grundlegende Mitgliedsrecht eines Mitglieds in einer schwerwiegenden Weise verletzt, so hat 
das Mitglied Recht auf angemessene Genugtuung.  
  
 (2) Wendet der Verein dies ein, rªumt das Gericht das Recht auf Genugtuung dem Vereinsmitglied nicht ein, wenn es 
nicht geltend gemacht wurde  
  
a) innerhalb der f¿r die Stellung des Antrags auf Erklªrung der Unwirksamkeit des Beschlusses gesetzten Frist, oder  
  
b) innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Rechtskraft der Entscheidung ¿ber die Ablehnung des Antrags, wenn dieser 
Antrag nach Ä 260 abgelehnt wurde.  
  

Aufsichtskommission 
 

Ä 262 
 
 (1) Errichtet die Satzung eine Aufsichtskommission, so ist erforderlich, dass diese mindestens drei Mitglieder hat. 
Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, werden die Mitglieder der Aufsichtskommission von der Mitgliederversammlung 
gewªhlt und abberufen. Bestimmt die Satzung, dass die Mitglieder der Aufsichtskommission vom Vorstand bestellt oder 
abberufen werden, wird dies nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Mangels anderweitiger Beschrªnkungen in der Satzung ist die Mitgliedschaft in der Aufsichtskommission weder 
mit der Mitgliedschaft im Vorstand noch mit der Funktion des Liquidators vereinbar.  
  

Ä 263 
 
 Die Aufsichtskommission beaufsichtigt, ob die Angelegenheiten des Vereins ordentlich gef¿hrt werden und ob der 
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Verein die Tªtigkeit im Einklang mit der Satzung und den Rechtsvorschriften aus¿bt, wenn ihr die Satzung keine weitere 
Befugnis anvertraut. Stellt die Aufsichtskommission Mªngel fest, so hat sie darauf den Vorstand sowie weitere durch die 
Satzung festgelegte Organe hinzuweisen.  
  

Ä 264 
 
 Im Befugnisbereich der Aufsichtskommission kann ihr beauftragtes Mitglied in Unterlagen des Vereins Einsicht 
nehmen und von Mitgliedern weiterer Vereinsorgane oder von dessen Arbeitnehmern Erlªuterungen zu den einzelnen 
Angelegenheiten verlangen.  
  

Schiedskommission 
 

Ä 265 
 
 Wenn errichtet, entscheidet die Schiedskommission in strittigen Angelegenheiten, die in die Vereinsselbstverwaltung 
in dem in der Satzung bestimmten Umfang fallen; sind die Befugnisse der Schiedskommission nicht in der Satzung bestimmt, 
so entscheidet sie in Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und dem Verein ¿ber die Zahlung von Mitgliederbeitrªgen und pr¿ft 
Beschl¿sse ¿ber den Ausschluss des Mitglieds vom Verein.  
  

Ä 266 
 
 (1) Wird in der Satzung nichts anderes bestimmt, hat die Schiedskommission drei Mitglieder, die von der 
Mitgliederversammlung oder der Versammlung der Vereinsmitglieder gewªhlt und abberufen werden.  
  
 (2) Mitglied der Schiedskommission kann nur eine unbescholtene volljªhrige und voll geschªftsfªhige Person sein, die 
im Verein nicht als Mitglied des Vorstands oder der Aufsichtskommission tªtig ist. Hat niemand die Erklªrung der Ung¿ltigkeit 
der Wahl eines Mitglieds der Schiedskommission mangels Unbescholtenheit beantragt, so gilt mit Vorbehalt einer Verªnderung 
der Umstªnde, dass eine unbescholtene Person gewªhlt wurde.  
  
 (3) Von der Tªtigkeit der Schiedskommission wird ihr Mitglied ausgeschlossen, das die Umstªnde des Falles daran 
hindern oder hindern kºnnten, unbefangen zu entscheiden.  
  

Ä 267 
 
 Das Verfahren vor der Schiedskommission wird durch eine sonstige Rechtsvorschrift geregelt.  
  

Ä 268 
 

Auflºsung des Vereins 
 
 (1) Das Gericht lºst den Verein mit Liquidation auf Antrag der Person auf, die daran ein berechtigtes Interesse hat, 
oder auch ohne Antrag, wenn der Verein, obwohl er darauf durch das Gericht hingewiesen wurde,  
  
a) eine der in Ä 145 verbotenen Tªtigkeiten aus¿bt,  
  
b) eine Tªtigkeit im Widerspruch zu Ä 217 aus¿bt,  
  
c) Dritte zur Mitgliedschaft im Verein, zur Beteiligung an seiner Tªtigkeit oder zu seiner Unterst¿tzung zwingt,  
  
d) Mitglieder daran hindert, aus dem Verein auszutreten.  
  
 (2) Die Bestimmung des Ä 172 wird nicht ber¿hrt.  
  

Liquidation des Vereins 
 

Ä 269 
 
 (1) Bei Auflºsung des Vereins mit Liquidation stellt der Liquidator ein Vermºgensverzeichnis auf und macht es am 
Sitz des Vereins f¿r alle Mitglieder zugªnglich.  
  
 (2) Der Liquidator ¿bergibt gegen Kostenerstattung das Vermºgensverzeichnis jedem Mitglied, der dies beantragt.  

 
Ä 270 

 
 (1) Kann der Liquidator nicht anders berufen werden, so bestellt das Gericht zum Liquidator auch ohne dessen 
Zustimmung eines der Mitglieder des Vorstands. Ist dies nicht mºglich, so bestellt das Gericht zum Liquidator auch ohne 
dessen Zustimmung eines der Vereinsmitglieder.  
  
 (2) Der nach Absatz 1 bestellte Liquidator kann von seinem Amt nicht zur¿cktreten, er kann jedoch beim Gericht die 
Entbindung von der Funktion beantragen, wenn er nachweist, dass von ihm die Funktionsaus¿bung gerechterweise nicht 
verlangt werden kann.  
  

Ä 271 
 
 Der Liquidator verªuÇert die Liquidationsmasse nur in dem Umfang, in dem dies f¿r die Erf¿llung der Schulden des 
Vereins unerlªsslich ist.  
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Ä 272 

 
 (1) Der Liquidator behandelt den Liquidationserlºs satzungsgemªÇ. Bestimmt die Satzung eines Vereins mit 
gemeinn¿tzigem Status, dass der Liquidationserlºs zu anderen als gemeinn¿tzigen Zielen verwendet werden soll, so wird dies 
nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Kann der Liquidationserlºs nicht satzungsgemªÇ behandelt werden, so bietet der Liquidator den Liquidationserlºs 
einem Verein mit ªhnlichem Zweck an. Ist dies nicht mºglich, so bietet der Liquidator den Liquidationserlºs der Gemeinde an, 
auf dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat. Nimmt die Gemeinde das Angebot innerhalb von zwei Monaten nicht an, so 
erwirbt den Liquidationserlºs die Region, auf deren Gebiet der Verein seinen Sitz hat. Erwirbt den Liquidationserlºs die 
Gemeinde oder die Region, so verwendet sie ihn nur zu einem gemeinn¿tzigen Ziel.  
  

Ä 273 
 
 Hat der Verein eine zweckgebundene Leistung aus ºffentlichem Haushalt erhalten, so findet die Bestimmung des Ä 
272 keine Anwendung und der Liquidator behandelt den entsprechenden Teil des Liquidationserlºses im Einklang mit der 
Entscheidung des zustªndigen Organs.  
  

Verschmelzungen von Vereinen 
 

Ä 274 
 
 Die beteiligten Vereine schlieÇen einen Verschmelzungsvertrag als Vertrag ¿ber die Verschmelzung der Vereine 
durch Aufnahme oder als Vertrag ¿ber die Verschmelzung der Vereine durch Neugr¿ndung.  
  

Ä 275 
 
 Der Verschmelzungsvertrag enthªlt wenigstens Angaben ¿ber den Namen, Sitz und identifizierende Angabe jedes 
der beteiligten Vereine mit der Angabe, welcher Verein der ¿bertragende und welcher der ¿bernehmende oder neue ist, sowie 
den Stichtag.  
  

Ä 276 
 
 (1) Der Vertrag ¿ber die Verschmelzung der Vereine durch Neugr¿ndung enthªlt auch eine Vereinbarung ¿ber die 
Satzung des neuen Vereins.  
  
 (2) Kommt es bei der Verschmelzung durch Aufnahme zur  nderung der Satzung des ¿bertragenden Vereins, so 
enthªlt der Verschmelzungsvertrag auch eine Vereinbarung ¿ber diese  nderung.  
  

Ä 277 
 
 (1) Gemeinsam mit dem Entwurf des Verschmelzungsvertrags erstellen die Mitglieder der Vereinsvorstªnde der 
beteiligten Vereine auch einen Bericht mit Erlªuterung der Wirtschafts- und Rechtsgr¿nde sowie der Folgen der 
Verschmelzung. Der Bericht kann auch als gemeinsamer Bericht f¿r alle beteiligten Vereine erstellt werden.  
  
 (2) Der Bericht mit Erlªuterung der Wirtschafts- und Rechtsgr¿nde sowie der Folgen der Verschmelzung muss nicht 
erstellt werden, wenn alle Mitglieder des beteiligten Vereins Mitglieder seines Vorstands oder Aufsichtsorgans sind oder damit 
alle Mitglieder des beteiligten Vereins einverstanden sind.  
  

Ä 278 
 
 Die Sitzung der Mitgliederversammlung, der der Entwurf des Verschmelzungsvertrags zur Genehmigung vorgelegt 
wird, muss derjenige, der sie beruft, mindestens dreiÇig Tage vor ihrer Abhaltung ank¿ndigen. Innerhalb dieser Frist m¿ssen 
allen Mitgliedern die folgenden Dokumente zugªnglich gemacht werden:  
  
a) Entwurf des Verschmelzungsvertrags,  
  
b) Satzung des ¿bernehmenden oder neuen Vereins,  
  
c) Aufstellung des Vermºgens und der Verbindlichkeiten aller beteiligten Vereine nicht ªlter als sechs Monate und  
  
d) Bericht mit Erlªuterung der Wirtschafts- und Rechtsgr¿nde sowie der Folgen der Verschmelzung, wenn seine Erstellung 
notwendig ist.  
  

Ä 279 
 
 (1) Die beteiligten Vereine verºffentlichen mindestens dreiÇig Tage vor der Sitzung der Mitgliederversammlung eine 
gemeinsame Bekanntmachung, in der sie anf¿hren, auf welche Vereine sich die Verschmelzung bezieht und welcher Verein der 
¿bernehmende oder der neue Verein wird.  
  
 (2) Ist der Verein kein Empfªnger von Leistungen aus dem ºffentlichen Haushalt, hat er eine unerhebliche Anzahl von 
Glªubigern und ist die Gesamthºhe seiner Schulden unerheblich, so gen¿gt, wenn er die Bekanntmachung den bekannten 
Glªubigern zustellt.  
  

Ä 280 
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 Meldet ein Glªubiger des beteiligten Vereins seine Forderung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag an, an dem 
die Eintragung der Verschmelzung gegen¿ber ihm wirksam wurde, so hat er Anspruch auf eine ausreichende Sicherheit, wenn 
sich die Einbringlichkeit der Forderung verschlechtert. Demjenigen Glªubiger, der nachweist, dass sich infolge der 
Verschmelzung die Einbringlichkeit seiner Forderung in einer erheblichen Weise verschlechtert, steht die ausreichende 
Sicherheit noch vor der Eintragung der Verschmelzung in das ºffentliche Register zu.  
  

Ä 281 
 
 (1) Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags wird von Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine genehmigt. 
Die Mitgliederversammlung kann den Entwurf des Verschmelzungsvertrags nur genehmigen, oder ablehnen.  
  
 (2) Die Sitzung der Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine kann auch als gemeinsame Sitzung berufen 
werden. In einem solchen Falle stimmen die Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine ¿ber den Entwurf des 
Verschmelzungsvertrags getrennt ab. Werden jedoch nach der Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags 
Mitglieder der Organe des ¿bernehmenden oder neuen Vereins gewªhlt, so kºnnen die Mitgliederversammlungen der 
beteiligten Vereine beschlieÇen, dass sie ¿ber diese Mitglieder gemeinsam abstimmen.  
  

Ä 282 
 
 Derjenige, der f¿r den beteiligten Verein den Entwurf des Verschmelzungsvertrags unterzeichnet, f¿gt zu der 
Unterschrift auÇer anderer Erfordernisse auch die Angabe hinzu, dass der Vertragsentwurf von der Mitgliederversammlung des 
Vereins genehmigt wurde und wann dies passiert ist. Der Verschmelzungsvertrag ist angenommen durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung des letzten der beteiligten Vereine ¿ber die Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags 
und durch dessen Unterzeichnung f¿r diesen Verein.  
  

Ä 283 
 
 Der Antrag auf Erklªrung der Ung¿ltigkeit des Verschmelzungsvertrags kann nur gemeinsam mit dem Antrag auf 
Erklªrung der Unwirksamkeit des diesen Vertrag genehmigenden Beschlusses der Mitgliederversammlung gestellt werden. Das 
Recht, die Feststellung der Ung¿ltigkeit zu begehren, hat nur der beteiligte Verein oder eine zur Stellung des Antrags auf 
Erklªrung der Ung¿ltigkeit der Mitgliederversammlung berechtigte Person.  
  

Ä 284 
 
 (1) Der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung in das ºffentliche Register wird gemeinsam von allen beteiligten 
Vereinen gestellt. Handelt es sich um eine Verschmelzung durch Neugr¿ndung, so wird der Antrag auch von Mitgliedern des 
Vorstands des neuen Vereins unterzeichnet.  
  
 (2) Auf Antrag f¿hrt das zustªndige Organ die Eintragung der Verschmelzung so durch, dass es zu demselben Tag im 
ºffentlichen Register die ¿bertragenden Vereine lºscht, vermerkt, wer deren Rechtsnachfolger ist, und bei der Verschmelzung  
  
a) durch Aufnahme beim ¿bernehmenden Verein den Tag der Wirksamkeit der Verschmelzung und die Namen, Sitzadressen 
und identifizierende Angaben der Vereine, die durch den ¿bernehmenden Verein ¿bernommen wurden, sowie eventuelle 
weitere  nderungen bei dem ¿bernehmenden Verein vermerkt, wenn sie infolge der Verschmelzung eingetreten sind,  
  
b) durch Neugr¿ndung die Eintragung des neuen Vereins durchf¿hrt und dabei die Namen, Sitzadressen und identifizierende 
Angaben der Vereine vermerkt, die seine Rechtsvorgªnger sind.  
  

Ä 285 
 
 Nach der Eintragung der Verschmelzung in das ºffentliche Register kann der Verschmelzungsvertrag weder geªndert 
noch aufgehoben werden.  
  

Ä 286 
 
 Durch die Eintragung der Verschmelzung erwerben die Mitglieder des ¿bertragenden Vereins die Mitgliedschaft im 
¿bernehmenden oder neuen Verein.  
  

Ä 287 
 
 (1) Wird der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung von den beteiligten Vereinen nicht innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Tag des Abschlusses des Verschmelzungsvertrags gestellt, so kann derjenige der beteiligten Vereine, der zu 
der Antragstellung bereit war, vom Verschmelzungsvertrag zur¿cktreten. Tritt wenn auch nur eine Partei vom Vertrag zur¿ck, so 
erlischt damit die durch den Vertrag begr¿ndete Verbindlichkeit aller Parteien.  
  
 (2) Wird der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung von den beteiligten Vereinen nicht innerhalb eines Jahres ab 
dem Tag des Abschlusses des Verschmelzungsvertrags gestellt, gilt, dass vom Vertrag alle beteiligten Vereine zur¿ckgetreten 
sind.  
  
 (3) Gesamtschuldnerisch mit dem Verein, der verursacht hat, dass der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung 
nicht rechtzeitig gestellt wurde, wird den anderen Vereinen der daraus entstandene Schaden von den Mitgliedern des 
Vorstands dieses Vereins ersetzt, auÇer denjenigen, die nachweisen, dass sie ausreichende Anstrengung aufgewendet haben, 
damit der Antrag rechtzeitig gestellt wird.  
  

Spaltung des Vereins 
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Ä 288 

 
 (1) Bei Spaltung zur Aufnahme schlieÇen die beteiligten Vereine einen Spaltungsvertrag.  
  
 (2) Der Spaltungsvertrag enthªlt wenigstens  
  
a) Angaben ¿ber den Namen, Sitz und identifizierende Angabe der beteiligten Vereine mit der Angabe, welcher Verein der 
¿bertragende und welche Vereine die ¿bernehmenden sind,  
  
b) Bestimmung, welches Vermºgen und Schulden des ¿bertragenden Vereins von den ¿bernehmenden Vereinen ¿bernommen 
werden,  
  
c) Bestimmung, welche Arbeitnehmer des ¿bertragenden Vereins Arbeitnehmer der einzelnen ¿bernehmenden Vereine werden,  
  
d) Stichtag.  
  
 (3) Kommt es infolge der Spaltung zur Aufnahme zu einer  nderung der Satzung eines der ¿bernehmenden Vereine, 
so enthªlt der Spaltungsvertrag auch eine Vereinbarung ¿ber diese  nderung.  
  
 (4) Legt der Spaltungsvertrag nichts anderes fest, so erwirbt jedes Mitglied des ¿bertragenden Vereins zum Tag der 
Wirksamkeit der Spaltung die Mitgliedschaft in allen ¿bernehmenden Vereinen.  
  

Ä 289 
 
 (1) Bei Spaltung durch Neugr¿ndung hat der ¿bertragende Verein einen Spaltungsplan aufzustellen.  
  
 (2) Der Spaltungsplan enthªlt wenigstens  
  
a) Angaben ¿ber den Namen, Sitz und identifizierende Angabe der beteiligten Vereine mit der Angabe, welcher Verein der 
¿bertragende und welche Vereine die ¿bernehmenden sind,  
  
b) Bestimmung, welches Vermºgen und Schulden des ¿bertragenden Vereins von den ¿bernehmenden Vereinen ¿bernommen 
werden,  
  
c) Bestimmung, welche Arbeitnehmer des ¿bertragenden Vereins Arbeitnehmer der einzelnen ¿bernehmenden Vereine werden,  
  
d) Satzungsentw¿rfe der neuen Vereine,  
  
e) Stichtag.  
  
 (3) Legt der Spaltungsplan nichts anderes fest, erwirbt jedes Mitglied des ¿bertragenden Vereins zum Tag der 
Wirksamkeit der Spaltung Mitgliedschaft in allen neuen Vereinen.  
  

Ä 290 
 

 (1) Ist aus dem Spaltungsvertrag oder dem Spaltungsplan nicht ersichtlich, welches Vermºgen aus dem 
¿bertragenden Verein auf die ¿bernehmenden oder neuen Vereine ¿bergeht, gilt, dass die ¿bernehmenden oder neuen Vereine 
Miteigent¿mer eines solchen Vermºgens sind.  
  
 (2) Ist aus dem Spaltungsvertrag oder dem Spaltungsplan nicht ersichtlich, welche Schulden aus dem ¿bertragenden 
Verein auf ¿bernehmende oder neue Vereine ¿bergehen, gilt, dass die ¿bernehmenden oder neuen Vereine aus diesen 
Schulden gesamtschuldnerisch verpflichtet sind.  
  

Ä 291 
 
 (1) Bei Spaltung zur Aufnahme finden die Bestimmungen zur Verschmelzung entsprechend Anwendung.  
  
 (2) Bei Spaltung zur Neugr¿ndung erstellt der Vorstand des ¿bertragenden Vereins zusammen mit dem 
Spaltungsplan auch einen Bericht mit Erlªuterung der Wirtschafts- und Rechtsgr¿nde sowie der Folgen der Spaltung. Der 
Bericht muss nicht erstellt werden, wenn alle Vereinsmitglieder Mitglieder des Vorstands sind oder wenn damit alle 
Vereinsmitglieder einverstanden sind.  
  

Ä 292 
 
 (1) Die Sitzung der Mitgliederversammlung, der der Spaltungsvertrag oder der Spaltungsplan zur Genehmigung 
vorgelegt wird, muss derjenige, der sie beruft, mindestens dreiÇig Tage vor ihrer Abhaltung ank¿ndigen.  
  
 (2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist macht der Verein an seinem Sitz allen Mitgliedern den Bericht des 
Vorstands mit Erlªuterung der Wirtschafts- und Rechtsgr¿nde sowie der Folgen der Spaltung zugªnglich, wenn seine Erstellung 
notwendig ist. Der Bericht muss enthalten,  
  
a) wenn es sich um Spaltung zur Aufnahme handelt, den Entwurf des Spaltungsvertrags, Satzung des ¿bernehmenden Vereins 
und Aufstellung des Vermºgens und der Verbindlichkeiten aller beteiligten Vereine nicht ªlter als sechs Monate, oder  
  
b) wenn es sich um Spaltung zur Neugr¿ndung handelt, den Spaltungsvertrag, Aufstellung des Vermºgens und der 



38 

 

Verbindlichkeiten des ¿bertragenden Vereins, sowie Erºffnungsbilanzen und Satzungsentw¿rfe der neuen Vereine.  
  

Ä 293 
 
 (1) Mindestens dreiÇig Tage vor der Sitzung der Mitgliederversammlung verºffentlicht der ¿bertragende Verein eine 
Bekanntmachung, in der er anf¿hrt, auf welchen Verein sich die Spaltung bezieht und welche Vereine die ¿bernehmenden oder 
neuen Vereine werden. In der Bekanntmachung weist der ¿bertragende Verein die Glªubiger auch auf ihr Recht nach Ä 301 hin.  
  
 (2) Ist der Verein kein Empfªnger von Leistungen aus dem ºffentlichen Haushalt, hat er eine unerhebliche Anzahl von 
Glªubigern und ist die Gesamthºhe seiner Schulden unerheblich, so gen¿gt, wenn er die Bekanntmachung den bekannten 
Glªubigern zustellt.  
  

Ä 294 
 
 (1) Der Spaltungsvertrag wird von den Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine genehmigt. Die Bestimmung 
des Ä 282 findet entsprechend Anwendung.  
  
 (2) Der Spaltungsplan wird von der Mitgliederversammlung des ¿bertragenden Vereins genehmigt.  
  
 (3) Die Mitgliederversammlung kann den Spaltungsvertrag oder den Spaltungsplan nur genehmigen, oder ablehnen.  
  

Ä 295 
 
 (1) Der ¿bertragende Verein stellt den Antrag auf Eintragung der Spaltung in das ºffentliche Register. Handelt es sich 
um Spaltung zur Aufnahme, so wird der gemeinsame Antrag sowohl vom ¿bertragenden als auch vom ¿bernehmenden Verein 
gestellt.  
  
 (2) Auf Antrag f¿hrt das zustªndige Organ die Eintragung der Spaltung so durch, dass es zu demselben Tag im 
ºffentlichen Register den ¿bertragenden Verein lºscht, vermerkt, wer dessen Rechtsnachfolger ist, und bei der Spaltung  
  
a) zur Aufnahme beim ¿bernehmenden Verein den Tag der Wirksamkeit der Spaltung zur Aufnahme und den Namen, die 
Sitzadresse und identifizierende Angabe des Vereins, der durch den ¿bernehmenden Verein ¿bernommen wurde, sowie 
eventuelle weitere  nderungen bei dem ¿bernehmenden Verein vermerkt, wenn diese infolge der Spaltung eingetreten sind,  
  
b) zur Neugr¿ndung die Eintragung der neuen Vereine durchf¿hrt und dabei den Namen, die Sitzadresse und identifizierende 
Angabe des Vereins vermerkt, der sein Rechtsvorgªnger ist.  
  

Ä 296 
 
 Nach der Eintragung der Spaltung in das ºffentliche Register kann weder der Spaltungsvertrag noch der 
Spaltungsplan geªndert oder aufgehoben werden.  
  

Ä 297 
 
 (1) Wird bei der Spaltung zur Aufnahme der Antrag auf Eintragung der Spaltung von den beteiligten Vereinen nicht 
innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag des Abschlusses des Spaltungsvertrags gestellt, so kann derjenige der beteiligten 
Vereine, der zu der Antragstellung bereit war, vom Spaltungsvertrag zur¿cktreten. Tritt auch nur eine Partei vom Vertrag zur¿ck, 
so erlºschen damit die durch den Vertrag begr¿ndeten Verbindlichkeiten aller Parteien.  
  
 (2) Wird bei der Spaltung zur Aufnahme der Antrag auf Eintragung der Spaltung von den beteiligten Vereinen nicht 
innerhalb eines Jahres ab dem Tag des Abschlusses des Spaltungsvertrags gestellt, gilt, dass vom Vertrag alle beteiligten 
Vereine zur¿ckgetreten sind.  
  
 (3) Gesamtschuldnerisch mit dem Verein, der verursacht hat, dass der Antrag auf Eintragung der Spaltung nicht 
rechtzeitig gestellt wurde, wird den anderen Vereinen der daraus entstandene Schaden von den Mitgliedern des Vorstands 
dieses Vereins ersetzt, auÇer denjenigen, die nachweisen, dass sie ausreichende Anstrengung aufgewendet haben, damit der 
Antrag rechtzeitig gestellt wird.  
  

Ä 298 
 
 Wird bei der Spaltung zur Neugr¿ndung der Antrag auf Eintragung der Spaltung von dem ¿bertragenden Verein nicht 
innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Fassung des Spaltungsbeschlusses gestellt, so wird mit erfolglosem Fristablauf der 
Spaltungsbeschluss aufgehoben.  
  

Ä 299 
 
 (1) Jeder der ¿bernehmenden oder neuen Vereine haftet gesamtschuldnerisch mit anderen ¿bernehmenden oder 
neuen Vereinen f¿r die aus dem ¿bertragenden Verein auf den nªchsten ¿bernehmenden oder neuen Verein ¿bergegangenen 
Schulden.  
  
 (2) Lªsst der ¿bertragende Verein sein Vermºgen durch ein von einem ihm durch das Gericht nach einem sonstigen 
Gesetz bestellten Sachverstªndigen erstelltes Gutachten bewerten, und zwar einschlieÇlich der getrennten Bewertung des auf 
einzelne ¿bernehmende oder neue Vereine ¿bergehenden Vermºgens, und erf¿llt er die Verºffentlichungspflicht nach Ä 269, so 
haftet jeder ¿bernehmende oder neue Verein f¿r die Schulden nach Absatz 1 nur bis zur Hºhe des durch die Spaltung 
erworbenen Nettovermºgens.  
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 (3) Das Recht aus der Haftung nach den Absªtzen 1 und 2 kºnnen nicht die Glªubiger geltend machen, denen 
Sicherheit nach Ä 300 gewªhrt wurde.  
  

Ä 300 
 
 Meldet ein Glªubiger eines beteiligten Vereins seine Forderung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag an, an 
dem die Eintragung der Spaltung gegen¿ber ihm wirksam wurde, so hat er Anspruch auf ausreichende Sicherheit, wenn er 
nachweist, dass sich die Einbringlichkeit der Forderung verschlechtert. Demjenigen Glªubiger, der nachweist, dass sich infolge 
der Spaltung die Einbringlichkeit seiner Forderung in einer erheblichen Weise verschlechtert, steht eine ausreichende Sicherheit 
noch vor der Eintragung der Spaltung in das ºffentliche Register zu.  
  

Ä 301 
 
 (1) Jeder, dessen rechtliche Interesse von der Spaltung betroffen sind, hat das Recht, dass ihm jeglicher der 
beteiligten Vereine innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Antrags mitteilt, welches Vermºgen durch die Spaltung auf 
die einzelnen ¿bernehmenden oder neuen Vereine ¿bergeht.  
  
 (2) Bekommt der Schuldner eines ¿bertragenden Vereins keine Mitteilung, wer nach der Spaltung des Vereins sein 
Glªubiger ist, kann er jedem der ¿bernehmenden oder neuen Vereine seine Schuld erf¿llen. Bekommt der Glªubiger eines 
¿bertragenden Vereins keine Mitteilung, wer nach der Spaltung des Vereins sein Schuldner ist, kann er die Leistung von jedem 
der ¿bernehmenden oder neuen Vereine verlangen.  
  

Ä 302 
 
 Bestimmt die Satzung, dass den Verschmelzungs- oder Spaltungsbeschluss ein anderes Organ als die 
Mitgliederversammlung fasst, so finden aus den Bestimmungen zur Verschmelzung oder Spaltung des Vereins auf die 
Beschlussfassung eines solchen Organs die Bestimmungen zur Mitgliederversammlung sinngemªÇ Anwendung.  
  

Titel 3 
 

Fundation 
 

Untertitel 1 
 

Allgemein zu Fundationen 
 

Ä 303 
 
 Eine Fundation ist eine durch eine zweckgebundene Vermºgensmasse gebildete juristische Person. Ihre Tªtigkeit ist 
an den Errichtungszweck gebunden.  
  

Ä 304 
 
 Die Fundation wird durch Gr¿ndungsakt oder durch Gesetz gegr¿ndet, in denen auch ihre Vermºgenssicherung und 
Zweck zu bestimmen sind.  
  

Ä 305 
 
 Die inneren Verhªltnisse der Fundation werden in ihrer Satzung geregelt.  

 
Untertitel 2 

 
Stiftung 

 
 

Ä 306 
 
 (1) Der Stifter errichtet eine Stiftung, um einem gesellschaftlich oder wirtschaftlich n¿tzlichen Zweck dauerhaft zu 
dienen. Der Zweck einer Stiftung kann gemeinn¿tzig, wenn er dem Gemeinwohl dient, oder wohltªtig sein, wenn er einen 
bestimmten, individuell oder allgemein festgelegten Personenkreis unterst¿tzt.  
  
 (2) Es ist verboten, eine Stiftung zum Zwecke der Unterst¿tzung von politischen Parteien und Bewegungen oder 
anderer Beteiligung an deren Tªtigkeit zu errichten. Es ist verboten, eine Stiftung ausschlieÇlich zu Erwerbszielen zu errichten. 
Erf¿llt die Stiftung einen verbotenen Zweck, so lºst das Gericht sie auch ohne Antrag auf und ordnet ihre Liquidation an.  
  

Ä 307 
 
 (1) Die Stiftung kann unternehmerisch tªtig sein, wenn das Unternehmen nur eine Nebentªtigkeit darstellt und die 
Unternehmenserlºse nur zur Fºrderung des Stiftungszwecks dienen; die Stiftung darf jedoch nicht unternehmerisch tªtig sein, 
wenn es der Stifter in der Stiftungsurkunde ausgeschlossen hat. Unter denselben Bedingungen kann die Stiftung die Leitung 
einer Handelsgesellschaft ¿bernehmen.  
  
 (2) Die Stiftung darf nicht unbeschrªnkt haftender Gesellschafter einer Handelsgesellschaft sein.  
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Ä 308 
 
 (1) Der Name der Stiftung enthªlt das Wort Ănadaceñ.  
  
 (2) RegelmªÇiger Bestandteil des Namens der Stiftung ist eine Bezeichnung, die auf den Stiftungszweck hinweist.  
  

Errichtung einer Stiftung 
 

Ä 309 
 
 (1) Die Stiftung wird durch eine Stiftungsurkunde errichtet, was eine Errichtungsurkunde oder eine Verf¿gung von 
Todes wegen sein kann.  
  
 (2) Die Errichtungsurkunde der Stiftung wird von einer Person oder mehreren Personen verfasst.  
  
 (3) Stehen auf der Seite des Stifters mehrere Personen, so werden sie als Alleinstifter angesehen und m¿ssen in 
Angelegenheiten der Stiftung einstimmig handeln; lehnt eine dieser Personen die Erteilung der Zustimmung ohne wichtigen 
Grund ab, so wird die Zustimmung auf Antrag jeglicher der anderen Errichtungspersonen durch gerichtliche Entscheidung 
ersetzt.  
  
 (4) Die Stiftungsurkunde bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 310 
 
 Die Errichtungsurkunde der Stiftung enthªlt wenigstens  
  
a) Name und Sitz der Stiftung,  
  
b) Name des Stifters und seinen Wohnsitz oder Sitz,  
  
c) Abgrenzung des Errichtungszwecks,  
  
d) Angabe ¿ber die Hºhe der Einlage jedes Stifters,  
  
e) Angabe ¿ber die Hºhe des Stiftungskapitals,  
  
f) Mitgliederanzahl des Stiftungsrates sowie Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder und die Angabe, in welcher Weise 
die Stiftungsratsmitglieder f¿r die Stiftung handeln,  
  
g) Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates sowie Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder, bzw., wenn kein Aufsichtsrat 
errichtet wird, Name und Wohnsitz des ersten Revisors,  
  
h) Bestimmung des Einlagenverwalters und  
  
i) Bedingungen f¿r die Auszahlung der Leistungen der Stiftung, bzw. Kreis der Personen, denen diese ausgezahlt werden 
kºnnen, oder den Kreis der Tªtigkeiten, die die Stiftung auf Grund ihres Zwecks aus¿ben kann, oder die Bestimmung, dass 
diese Erfordernisse in der Satzung der Stiftung festgelegt werden.  
  

Ä 311 
 
 (1) Bei Errichtung der Stiftung durch eine Verf¿gung von Todes wegen wird die Einlage in die Stiftung durch 
Einsetzung der Stiftung als Erben oder durch Anordnung eines Vermªchtnisses eingebracht. In einem solchen Falle wird die 
Errichtung der Stiftung mit dem Tod des Erblassers wirksam.  
  
 (2) Ist die Stiftungsurkunde in der Verf¿gung von Todes wegen enthalten, enthªlt sie wenigstens  
  
a) Name der Stiftung,  
  
b) Abgrenzung des Stiftungszwecks,  
  
c) Angabe ¿ber die Hºhe der Einlage,  
  
d) Angabe ¿ber die Hºhe des Stiftungskapitals und  
  
e) Bedingungen f¿r die Auszahlung der Leistungen der Stiftung, bzw. den Kreis der Personen, denen diese ausgezahlt werden 
kºnnen, oder die Bestimmung, dass diese Erfordernisse in der Satzung der Stiftung festgelegt werden.  
  

Ä 312 
 
 (1) Enthªlt die Verf¿gung von Todes wegen keine weiteren in Ä 310 festgelegten Erfordernisse, so entscheidet 
dar¿ber die in der Verf¿gung bestimmte Person, anderenfalls der Testamentsvollstrecker; dies gilt auch im Falle, dass der 
Erblasser Mitglieder des Stiftungsrates oder des Aufsichtsrates bestellt hat und eines davon gestorben ist, nicht fªhig ist, die 
Funktion zu bekleiden, oder die Funktion ablehnt.  
  
 (2) Die Entscheidung nach Absatz 1 bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
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Ä 313 
 
 (1) F¿hrt die Stiftungsurkunde keinen Gegenstand der Einlage an, gilt, dass die Einlagenpflicht in Geld erf¿llt wird.  
  
 (2) Sieht die Stiftungsurkunde vor, dass die Einlagenpflicht durch Einbringung eines nicht Geld bestehenden 
Gegenstandes erf¿llt wird, und ist dies nicht mºglich oder erreicht der Wert der Einlage bei Erf¿llung der Einlagenpflicht nicht 
die in der Stiftungsurkunde bestimmte Hºhe, so wird vermutet, dass der Einbringer die Differenz in Geld ausgleicht.  
  

Ä 314 
 

Satzung der Stiftung 
 
 (1) Die Satzung der Stiftung regelt wenigstens  
  
a) die Vertretungsbefugnisse der Stiftungsorgane und  
  
b) die Bedingungen f¿r die Auszahlung der Leistungen der Stiftung, bzw. auch den Kreis der Personen, denen sie ausgezahlt 
werden kºnnen.  
  
 (2) Erlªsst der Stifter die Satzung der Stiftung nicht gemeinsam mit der Stiftungsurkunde, wird die Satzung nach 
vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates vom Stiftungsrat innerhalb eines Monats ab dem Tag der Entstehung der Stiftung 
erlassen. SchlieÇt es die Stiftungsurkunde nicht aus, beschlieÇt die  nderungen der Satzung nach vorheriger Zustimmung des 
Aufsichtsrates der Stiftungsrat.  
  
 (3) Die Stiftung verºffentlicht die Satzung durch die Hinterlegung in der Urkundensammlung. Jeder kann im 
ºffentlichen Register in die Satzung Einsicht nehmen und daraus Ausz¿ge, Gleichschriften oder Kopien anfertigen. Dasselbe 
Recht kann auch am Sitz der Stiftung geltend gemacht werden.  
  

Ä 315 
 

Entstehung der Stiftung 
 
 (1) Die Stiftung entsteht am Tag ihrer Eintragung in das ºffentliche Register.  
  
 (2) Der Antrag auf Eintragung der Stiftung in das ºffentliche Register wird vom Stifter gestellt; wenn dies nicht mºglich 
ist und der Stifter nichts anderes festgelegt hat, wird der Eintragungsantrag im Namen der Stiftung vom Stiftungsrat gestellt.  
  

Ä 316 
 

Sitzverlegung der Stiftung 
 
 SchlieÇt dies die Stiftungsurkunde nicht aus, kann der Stiftungsrat nach vorheriger Stellungnahme des Aufsichtsrates 
den Sitz der Stiftung verlegen. Der Beschluss ¿ber die Sitzverlegung der Stiftung ins Ausland bedarf der Genehmigung des 
Gerichts; das Gericht genehmigt die Sitzverlegung nicht, wenn es daf¿r keinen wichtigen Grund gibt oder wenn die 
Sitzverlegung die berechtigten Interessen der Personen, denen die Leistungen der Stiftung ausgezahlt werden sollen, 
beeintrªchtigen w¿rde.  
  

 nderung der Stiftungsurkunde 
 

Ä 317 
 
 Nach der Entstehung der Stiftung kann die Stiftungsurkunde im Umfang und in der Weise geªndert werden, die der 
Stifter in der Stiftungsurkunde ausdr¿cklich f¿r sich selbst oder einem der Stiftungsorgane vorbehalten hat.  
  

Ä 318 
 
 (1) Verªndern sich nach der Entstehung der Stiftung die Umstªnde insoweit, dass sie im Interesse der Stiftung einen 
vern¿nftigen Bedarf an  nderung ihrer inneren Verhªltnisse hervorrufen, kann der Stifter die Stiftungsurkunde ªndern, obwohl 
er sich ein solches Recht in der Stiftungsurkunde nicht vorbehalten hat; die G¿ltigkeit der  nderung bedarf der Zustimmung des 
Stiftungsrates und von der  nderung d¿rfen keine Rechte Dritter ber¿hrt werden.  
  
 (2) Die  nderung der Stiftungsurkunde hat die Stiftung zu verºffentlichen; die  nderung wird mit Ablauf von drei 
Monaten ab dem Tag der Verºffentlichung wirksam. Beantragt innerhalb dieser Frist derjenige, der behauptet, dass seine 
Rechte von der  nderung der Stiftungsurkunde ber¿hrt werden, beim Gericht, dass das Gericht ¿ber die Ung¿ltigkeit der 
 nderung entscheidet, kann das Gericht entscheiden, dass die Wirksamkeit der  nderung der Stiftungsurkunde bis zu seiner 
Entscheidung verschoben wird.  
  
 (3) Die Bestimmungen der Absªtze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die  nderung der Stiftungsurkunde 
denjenigen ihren Teil betreffen sollte, ¿ber den der Stifter in der Stiftungsurkunde bestimmt hat, dass er unverªnderbar ist.  
  

Ä 319 
 
 (1) Ist der Stifter nicht mehr hier und verªndern sich nach der Entstehung die Umstªnde insoweit, dass sie im 
Interesse der Stiftung den vern¿nftigen Bedarf an einer  nderung ihrer inneren Verhªltnisse hervorrufen, so kann ¿ber die 
 nderung der Stiftungsurkunde auf Antrag der Stiftung das Gericht entscheiden; mit der Antragstellung muss der Stiftungsrat 
einverstanden sein.  
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 (2) Das Gericht gibt statt, wenn die vorgeschlagene  nderung der Stiftungsurkunde keine Rechte Dritter ber¿hrt; 
gleichzeitig muss so weit wie mºglich die aus der Stiftungsurkunde ersichtliche Absicht des Stifters gewahrt sein und die 
Bedingungen erf¿llt werden, die der Stifter f¿r einen solchen Fall in der Stiftungsurkunde gegebenenfalls bestimmt hat.  
  
 (3) Das Gericht ber¿cksichtigt bei der Entscheidung ¿ber die  nderung der Stiftungsurkunde die Stellungnahme des 
Aufsichtsrates und rechtsschutzw¿rdige Interessen Dritter.  
  

Ä 320 
 
 Hat der Stifter in der Stiftungsurkunde ausdr¿cklich festgelegt, dass diese unverªnderbar ist oder dass nur ein 
bestimmter Teil davon geªndert werden kann, so kann sie auch durch gerichtliche Entscheidung nicht geªndert werden.  
  

Sonderbestimmungen zur  nderung des Stiftungszwecks 
 

Ä 321 
 
 (1) Begr¿ndet die Stiftungsurkunde weder dem Stifter noch jeglichem der Stiftungsorgane das Recht zur  nderung 
des Stiftungszwecks, so kann dieser Zweck auf einen vom Stiftungs- und Aufsichtsrat genehmigten Antrag der Stiftung durch 
das Gericht geªndert werden. Erklªrt sich jedoch mit einer solchen  nderung der Stifter oder die in der Stiftungsurkunde 
bestimmte Person nicht einverstanden, wird der Antrag durch das Gericht abgelehnt.  
  
 (2) Die Stiftung verºffentlicht ohne unnºtige Verzºgerung nach der Antragstellung eine Bekanntmachung ¿ber die 
vorgeschlagene  nderung. Jeder, der daran ein rechtliches Interesse hat, kann den Antrag beim Gericht innerhalb eines 
Monats ab dem Tag der Verºffentlichung der Bekanntmachung anfechten.  
  

Ä 322 
 
 Ist die Erreichung des Stiftungszwecks aus dem Stifter unbekannten oder f¿r ihn unvorhersehbaren Ursachen 
unmºglich oder schwer durchf¿hrbar, so ersetzt das Gericht auf Antrag des Stifters oder einer Person, die daran ein rechtliches 
Interesse hat, den bisherigen Stiftungszweck durch einen ªhnlichen Zweck, es sei denn, die Stiftungsurkunde bestimmt etwas 
anderes.  
  

Ä 323 
 
 Ist der Stifter nicht mehr hier und gibt es auch keine andere Person, der vom Stifter eventuell das Recht begr¿ndet 
wurde, einer  nderung des Stiftungszwecks zuzustimmen oder eine solche Zustimmung abzulehnen, so ber¿cksichtigt das 
Gericht bei Entscheidung ¿ber die  nderung des Stiftungszwecks die bekannten Absichten und W¿nsche des Stifters, auch 
wenn diese aus der Stiftungsurkunde nicht ersichtlich sind.  
  

Ä 324 
 

 ¦ber die  nderung des Stiftungszwecks von einem gemeinn¿tzigen auf einen wohltªtigen kann nur das Gericht 
entscheiden, wenn daf¿r ein besonders schwerwiegender Grund vorliegt und die Stiftungsurkunde dies nicht ausschlieÇt.  
  

Ä 325 
 
 Bei  nderung des Stiftungszwecks sind die zugunsten des urspr¿nglichen Zwecks geleisteten Spenden und Ertrªge 
daraus zur Auszahlung der Leistungen der Stiftung nach dem urspr¿nglichen Zweck zu verwenden, es sei denn, der Spender 
erklªrt einen anderen Willen.  
  

Ä 326 
 
  ndert den Stiftungszweck das Gericht, kann dieses gleichzeitig auch ohne Antrag entscheiden, in welchem Umfang 
und wie lange die Stiftung die Ertrªge aus dem Grundstockvermºgen zur Auszahlung der Leistungen der Stiftung im Einklang 
mit dem urspr¿nglichen Zweck verwenden wird. Diesen Umfang und die Zeit legt das Gericht immer dann fest, wenn es das 
gerechte Interesse der Personen erfordert, die auf Grund des urspr¿nglichen Stiftungszwecks als Empfªnger der Leistungen 
der Stiftung bestimmt wurden.  ndert das Gericht den Stiftungszweck von einem gemeinn¿tzigen auf einen wohltªtigen, ohne 
¿ber den Umfang und die Zeit zu entscheiden, gilt, dass die Stiftung die Ertrªge zu vier F¿nfteln zur Auszahlung der Leistungen 
der Stiftung im Einklang mit dem urspr¿nglichen Zweck innerhalb von f¿nf Jahren ab dem Tag verwenden wird, an dem die 
 nderung wirksam wurde.  
  

Stiftungseinlagen 
 

Ä 327 
 
 (1) Die Hºhe der Einlage mit einem nicht in Geld bestehenden Gegenstand kann nicht mit einem hºheren Betrag 
bestimmt werden als mit dem, der als Wert des Gegenstandes der Einlage in einem Sachverstªndigengutachten festgelegt 
wurde.  
  
 (2) Ist der Gegenstand der Stiftungseinlage eine Sacheinlage, so muss er die Voraussetzung eines dauerhaften 
Ertrags erf¿llen und darf nicht als Sicherheit dienen.  
  

Ä 328 
 
 (1) Ist der Gegenstand der Einlage ein Wertpapier des Anlagevermºgens oder ein Geldmarktinstrument nach dem 
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Kapitalmarktgesetz, so kann sein Wert auch durch den gewichteten Durchschnitt der Preise bestimmt werden, f¿r die die 
Geschªfte mit diesem Wertpapier oder Instrument am geregelten Markt innerhalb von sechs Monaten vor der Einzahlung der 
Einlage getªtigt wurden.  
  
 (2) Der Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der nach Absatz 1 bestimmte Wert des Gegenstandes der Einlage 
von auÇergewºhnlichen Umstªnden beeinflusst war, die ihn zum Tag der Erf¿llung der Einlagenpflicht erheblich ªndern w¿rden.  
  

Ä 329 
 
 (1) Ist der Gegenstand der Einlage eine andere Sache als ein Wertpapier des Anlagevermºgens oder ein 
Geldmarktinstrument nach dem Kapitalmarktgesetz, kann der Wert auch bestimmt werden durch  
  
a) den Marktwert der Sache, der von einem allgemein anerkannten unabhªngigen Experten unter Verwendung der allgemein 
anerkannten Bewertungsvorgªnge und -grundsªtze nicht fr¿her als sechs Monate vor der Erf¿llung der Einlagenpflicht bestimmt 
wurde, oder  
  
b) die Hºhe der Bewertung der Sache im Jahresabschluss f¿r die unmittelbar der Entstehung der Einlagenpflicht 
vorhergehende Rechnungsperiode, wenn diese Sache mit realem Wert nach einer sonstigen Rechtsvorschrift bewertet ist und 
wenn ein Wirtschaftspr¿fer dem Jahresabschluss den unbeschrªnkten Bestªtigungsvermerk erteilt hat.  
  
 (2) Der Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn neue Umstªnde eingetreten sind, die den Wert der Einlage zum Tag 
der Erf¿llung der Einlagenpflicht erheblich ªndern kºnnten.  
  

Ä 330 
 
 (1) Vor der Entstehung der Stiftung wird die Einlagenpflicht wenigstens soweit erf¿llt, dass die Gesamthºhe der 
Einlagen dem Betrag von mindestens CZK 500 000 entspricht.  
  
 (2) Stiftungseinlagen werden vor der Entstehung der Stiftung von der Person ¿bernommen, die in der 
Stiftungsurkunde als Einlagenverwalter bestimmt ist. Erlischt die Funktion des Einlagenverwalters, bestellt der Stifter, bzw. 
Testamentsvollstrecker oder eine andere berechtigte Person ohne unnºtige Verzºgerung einen neuen Einlagenverwalter; wenn 
dies nicht mºglich ist, werden neue Einlagenverwalter vom Stiftungsrat bestellt. Hinsichtlich der Rechte und Pflichten des 
Verwalters gelten die Bestimmungen zu den Rechten und Pflichten der Organmitglieder juristischer Personen entsprechend.  
  

Ä 331 
 
 (1) Die Einlagenpflicht gilt mit ¦bergabe des Gegenstandes der Einlage an den Einlagenverwalter als erf¿llt. Die 
Stiftung erwirbt das Eigentum am Gegenstand der Einlage am Tag ihrer Entstehung, wenn jedoch das Gesetz den 
Eigentumserwerb von der Eintragung in das ºffentliche Register abhªngig macht, erwirbt die Stiftung den Gegenstand der 
Einlage ins Eigentum erst mit dieser Eintragung.  
  
 (2) Ist der Gegenstand der Einlage eine Geldeinlage, wird dieser vom Einlagenverwalter auf ein gesondertes Konto 
bei einer Bank oder bei einer Sparkassen- und Kreditgenossenschaft hinterlegt, das der Einlagenverwalter f¿r die Stiftung und 
auf ihren Namen angelegt hat. Derjenige, der das Konto f¿hrt, wird bis zur Entstehung der Stiftung keine Auszahlungen und 
Zahlungen aus dem Kontosaldo ermºglichen, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Stiftung nicht g¿ltig errichtet wurde; 
wurde die Stiftung mit einer Verf¿gung von Todes wegen errichtet, so ist erforderlich, dass ¿ber die Ung¿ltigkeit der Errichtung 
das Gericht entscheidet.  
  
 (3) Ist der Gegenstand der Einlage eine im ºffentlichen Register eingetragene Sache, so ¿bergibt der Einleger dem 
Einlagenverwalter auch eine Erklªrung ¿ber die Einbringung der Einlage; nach der Entstehung der Stiftung wird ihr 
Eigentumsrecht ins ºffentliche Register auf Grund dieser Erklªrung eingetragen. Die Unterschrift des Einlegers auf der 
Erklªrung bedarf der amtlichen Beglaubigung.  
  

Ä 332 
 
 Der Einlagenverwalter bestªtigt schriftlich der Person, die die Eintragung der Stiftung in das ºffentliche Register 
beantragt, wer die Einlagenpflicht erf¿llt hat, wann dies passiert ist, was der Gegenstand der Einlage ist und was die 
Gesamthºhe der Einlagen ist. Bestªtigt der Einlagenverwalter einen hºheren Leistungsumfang, als welcher der Wirklichkeit 
entspricht, haftet er den Glªubigern bis zur Hºhe der Differenz f¿r die Schulden der Stiftung f¿r die Dauer von f¿nf Jahren nach 
der Entstehung der Stiftung.  
  

Ä 333 
 
 (1) Den ¿bernommenen Gegenstand der Einlage ¿bergibt der Einlagenverwalter der Stiftung ohne unnºtige 
Verzºgerung nach ihrer Entstehung.  
  
 (2) Entsteht keine Stiftung, so zahlt oder gibt der Einlagenverwalter den Gegenstand der Einlage an die Person 
zur¿ck, die ihn eingezahlt oder eingebracht hat. Die vom Einlagenverwalter bei Verwaltung des Gegenstandes vorgenommenen 
Rechtsgeschªfte verpflichten auch diese Person.  
  

Ä 334 
 
 (1) Nach der Entstehung der Stiftung kann das Grundstockvermºgen mit Zustiftungen oder durch Beschluss ¿ber die 
Erhºhung des Stiftungskapitals vermehrt werden.  
  
 (2) Erf¿llt der nicht in Geld bestehende Gegenstand der Spende die Voraussetzung eines dauerhaften Ertrags und 
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dient er nicht als Sicherheit, gilt, dass die Spende das Grundstockvermºgen vermehrt.  
  

Stiftungsvermºgen und Stiftungskapital 
 

Ä 335 
 
 Das Vermºgen der Stiftung besteht aus dem Grundstockvermºgen und anderem Vermºgen.  
  

Ä 336 
 
 (1) Das Grundstockvermºgen besteht aus einer Gesamtheit von Gegenstªnden der Stiftungseinlagen, bzw. der 
Zustiftungen.  
  
 (2) Das Grundstockvermºgen muss einen Gesamtwert haben, der dem Betrag von mindestens CZK 500 000 
entspricht.  
  

Ä 337 
 
 Die Bewertung des Grundstockvermºgens in Geld ist das Stiftungskapital. Die Hºhe des Stiftungskapitals wird in das 
ºffentliche Register eingetragen.  
  

Ä 338 
 
 (1) Die Stiftung verwendet ihr Vermºgen im Einklang mit dem in der Stiftungsurkunde und in der Satzung angef¿hrten 
Zweck und unter den dort zur Auszahlung der Leistungen der Stiftung festgelegten Bedingungen, zur Sicherstellung der 
eigenen Tªtigkeit, zur Erf¿llung ihres Zwecks und zur Bezahlung der Kosten f¿r die Aufwertung des Grundstockvermºgens 
sowie der Kosten f¿r die eigene Verwaltung.  
  
 (2) Ein Rechtsgeschªft, mit dem die Stiftung die unbeschrªnkte Haftung f¿r eine andere Person ¿bernimmt, wird nicht 
ber¿cksichtigt.  
  

Ä 339 
 
 (1) Bestandteile des Grundstockvermºgens kºnnen weder verpfªndet noch anderweitig zur Sicherung einer Schuld 
verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Stiftung einen Geschªftsbetrieb betreibt, in dem f¿r dessen laufenden Betrieb 
erforderlichen Umfang.  
  
 (2) Die VerªuÇerung eines Teils des Grundstockvermºgens ist mºglich, nur wenn dies dem Willen der Person, die der 
Stiftung eine Spende geleistet hat oder die Einlagenpflicht erf¿llt hat, nicht widerspricht. Anderweitig kann nur etwas aus dem 
Grundstockvermºgen verªuÇert werden, wenn dies f¿r eine in das Grundstockvermºgen eingezogene Gegenleistung erfolgt 
oder wenn der VerªuÇerungsbedarf durch eine Verªnderung der Umstªnde hervorgerufen wurde, die nicht vorhersehbar war 
und mit der trotz Aufwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht eine anderweitige Auseinandersetzung erfolgen 
kann.  
  

Ä 340 
 
 Die Stiftung verf¿gt ¿ber das Grundstockvermºgen mit der Sorgfalt, die dieses Gesetz f¿r die Verwaltung des 
fremden Vermºgens festlegt. Bedarf ein bestimmtes Rechtsgeschªft nach der Bestimmung ¿ber die einfache Verwaltung des 
fremden Vermºgens der Zustimmung des Beg¿nstigten, so bedarf das Rechtsgeschªft der vorherigen Zustimmung der in der 
Stiftungsurkunde bestimmten Person; wurde diese Person nicht bestimmt, so ist die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates 
erforderlich.  
  

Ä 341 
 
 (1) Erreicht das Stiftungskapital oder der Umsatz der Stiftung in der letzten Rechnungsperiode wenigstens den 
zehnmal grºÇeren Betrag als in Ä 330 Abs. 1 festgelegt, so unterliegen der ordentliche Jahresabschluss, auÇerordentliche 
Jahresabschl¿sse und konsolidierte Jahresabschl¿sse der Pr¿fung eines Wirtschaftspr¿fers.  
  
 (2) Der Pr¿fung eines Wirtschaftspr¿fers unterliegt der Jahresabschluss auch dann, wenn nach ihm die Erhºhung 
oder Herabsetzung des Stiftungskapitals oder die Umwandlung der Stiftung beschlossen wird.  
  

Erhºhung des Stiftungskapitals 
 

Ä 342 
 
 (1) Nach der Genehmigung des Jahresabschlusses kann der Stiftungsrat innerhalb eines Jahres ab dem Tag, zu dem 
die der Aufstellung des Jahresabschlusses zu Grunde liegenden Angaben festgestellt wurden, die Vermehrung des 
Grundstockvermºgens und Erhºhung des Stiftungskapitals beschlieÇen, wenn  
  
a) die Erhºhung des Stiftungskapitals nicht hºher ist als die Differenz zwischen der Hºhe der eigenen in der Bilanz auf 
Passivseite ausgewiesenen Finanzierungsquellen des Stiftungsvermºgens und dem Stiftungskapital und  
  
b) zur Erhºhung des Stiftungskapitals keine eigenen Mittel verwendet werden, die zweckgebunden sind und deren Zweck die 
Stiftung nicht berechtigt ªndern kann.  
  
 (2) Der Beschluss ¿ber die Vermehrung des Grundstockvermºgens und Erhºhung des Stiftungskapitals enthªlt den 
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Betrag, um den das Stiftungskapital erhºht wird, und Bezeichnung der Mittel, aus denen das Stiftungskapital erhºht wird, nach 
der Struktur der eigenen Finanzierungsquellen des Stiftungsvermºgens im Jahresabschluss.  
  
 (3) Stellt die Stiftung aus jeglichem anschlieÇend aufgestellten Jahresabschluss einen R¿ckgang der eigenen Mittel 
fest, so ist bei der Fassung des Beschlusses ¿ber die Erhºhung des Stiftungskapitals von diesem Jahresabschluss 
auszugehen.  
  

Ä 343 
 
 (1) Erhºht die Stiftung das Stiftungskapital um die Hºhe einer Spende, deren Gegenstand eine einlagefªhige Sache 
ist, so darf der Umfang der Erhºhung des Stiftungskapitals nicht hºher sein als dessen ermittelter Wert.  
  
 (2) Der Beschluss ¿ber die Erhºhung des Stiftungskapitals enthªlt den Betrag, um den das Stiftungskapital erhºht 
wird, und eine Beschreibung der Sache, um die sich das Grundstockvermºgen vermehrt, zusammen mit der Angabe ¿ber den 
Wert der Sache sowie der Angabe dar¿ber, wie dieser Wert bestimmt wurde.  
  

Herabsetzung des Stiftungskapitals 
 

Ä 344 
 
 (1) Wird es durch die Stiftungsurkunde nicht verbietet, so kann die Stiftung das Stiftungskapital durch eine K¿rzung 
des Grundstockvermºgens herabsetzen, wenn es das Interesse an mehr Wirtschaftlichkeit bei der Erf¿llung ihres Zwecks 
erfordert. Die Herabsetzung des Stiftungskapitals ist hºchstens um den Betrag in Hºhe eines F¿nftels der Hºhe des 
Stiftungskapitals im Laufe von f¿nf Jahren mºglich. Durch die Herabsetzung des Stiftungskapitals kºnnen weder direkt noch 
indirekt Kosten der Stiftungsverwaltung gedeckt werden.  
  
 (2) Der Beschluss ¿ber die Herabsetzung des Stiftungskapitals enthªlt den Betrag, um den das Stiftungskapital 
herabgesetzt wird, und den Grund der Herabsetzung.  
  

Ä 345 
 
 Es ist verboten, das Stiftungskapital auf einen niedrigeren Betrag als CZK 500 000 herabzusetzen.  
  

Ä 346 
 

 Verliert die Stiftung einen Teil des Grundstockvermºgens oder geht dessen Wert erheblich zur¿ck, so hat die Stiftung 
ohne unnºtige Verzºgerung das Grundstockvermºgen zu ergªnzen; wenn dies nicht mºglich ist, setzt sie das Stiftungskapital in 
dem Umfang herab, der dem Verlust entspricht.  
  

Gemeinsame Bestimmungen 
 

Ä 347 
 
 Die Erhºhung oder Herabsetzung des Stiftungskapitals beschlieÇt der Stiftungsrat nach vorheriger Zustimmung des 
Aufsichtsrates.  
  

Ä 348 
 
 Die Erhºhung oder Herabsetzung des Stiftungskapitals wird am Tag der Eintragung in das ºffentliche Register 
wirksam.  
  

Angegliederter Fonds 
 

Ä 349 
 
 (1) Durch einen Vertrag kann ein bestimmtes einlagefªhiges Vermºgen als angegliederter Fonds der Stiftung zur 
Verwaltung anvertraut werden und die Stiftung mit der Verwendung dieses Vermºgens zum vereinbarten Zweck beauftragen, 
wenn dies mit dem Stiftungszweck zusammenhªngt; die Verwendung darf nicht in der Unterst¿tzung einer politischen Partei 
oder politischen Bewegung liegen.  
  
 (2) Der Vertrag bedarf der Schriftform.  
  

Ä 350 
 
 Wurde vereinbart, dass die Stiftung den angegliederten Fonds unter einer Sonderbezeichnung verwaltet, so muss die 
Bezeichnung die Worte Ăangegliederter Fondsñ enthalten. Die Bezeichnung ist zusammen mit dem Namen der Stiftung 
anzuf¿hren, die den angegliederten Fonds verwaltet.  
  

Ä 351 
 
 Es wird vermutet, dass die Stiftung eine einfache Verwaltung des Vermºgens im angegliederten Fonds aus¿bt und 
dass sie sie gegen Entgelt in der Hºhe aus¿bt, die in ªhnlichen Fªllen gewºhnlich erforderlich ist.  
  

Ä 352 
 
 (1) Aus der Verf¿gung ¿ber den angegliederten Fonds entstehen Rechte und Pflichten nur der Stiftung, die den 
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Fonds verwaltet. Das Vermºgen im angegliederten Fonds erfasst die Stiftung getrennt von ihrem Vermºgen.  
  
 (2) Ist die Stiftung aufgelºst, so behandelt der Liquidator den angegliederten Fonds in der Weise, dass seine 
Rechtsnatur und Zweck auch weiterhin aufrechterhalten bleiben.  
  

Leistungen der Stiftung 
 

Ä 353 
 
 (1) Die Stiftung darf keine Leistung an eine solche Person auszahlen, die Mitglied ihres Organs oder Arbeitnehmer 
der Stiftung ist, und auch keiner diesen Personen nahestehenden Person.  
  
 (2) Liegen keine besonders beachtenswerte Gr¿nde vor, die auf Seiten des Stifters durch eine Verªnderung der 
Umstªnde hervorgerufen wurden, so darf die Stiftung die Leistung nicht ihrem Stifter auszahlen; liegen solche Gr¿nde vor, so 
beschlieÇt der Stiftungsrat nach einer Verhandlung mit dem Aufsichtsrat oder mit dem Revisor. Dies gilt auch f¿r den Fall der 
Auszahlung der Leistung der Stiftung an eine dem Stifter nahestehende Person, es sei denn, die Stiftung wurde zur 
Unterst¿tzung der dem Stifter nahestehenden Personen errichtet.  
  

Ä 354 
 
 Wer die Leistung der Stiftung angenommen hat, der kann es in ¦bereinstimmung mit den vereinbarten Bedingungen 
verwenden; der Stiftung weist er auf Ansuchen nach, wie er es verwendet hat. Wer die Leistung der Stiftung im Widerspruch zu 
den vereinbarten Bedingungen verwendet hat, der zahlt es an die Stiftung als ungerechtfertigte Bereicherung zur¿ck.  
  

Ä 355 
 
 (1) Die Stiftung darf keine Leistungen auszahlen, wenn die Hºhe der eigenen in der Bilanz auf der Passivseite 
ausgewiesenen Finanzierungsquellen des Stiftungsvermºgens niedriger ist als die nach Absatz 2 angepasste Hºhe des 
Stiftungskapitals, oder wenn sie niedriger wªre als die infolge der Auszahlung der Leistungen der Stiftung angepasste Hºhe des 
Stiftungskapitals.  
  
 (2) Auf die Hºhe des Stiftungskapitals wird f¿r die in Absatz 1 festgelegten Zwecke Folgendes angerechnet:  
  
a) die Erhºhung des Stiftungskapitals infolge der Annahme des Stiftungskapitals oder eines Beschlusses, auch wenn er noch 
nicht in das ºffentliche Register eingetragen wurde, und  
  
b) eigene Mittel, die zweckgebunden sind und deren Zweck die Stiftung nicht berechtigt ªndern kann.  
  
 (3) Die Bestimmungen der Absªtze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Auszahlung der Gelder aus den zu diesem 
Zwecke vom Spender bestimmten Spenden.  
  

Ä 356 
 
 Eine Person, die eine im Widerspruch zu Ä 355 ausgezahlte Leistung der Stiftung gutglªubig angenommen hat, ist 
nicht verpflichtet, dieses zur¿ckzuzahlen.  
  

Ä 357 
 

Verwaltungskosten 
 
 Die Stiftung verbucht getrennt die Leistungen der Stiftung, andere Tªtigkeiten zur Erf¿llung des Stiftungszwecks und 
die Kosten f¿r deren Verwaltung.  
  

Jahresbericht 
 

Ä 358 
 
 (1) Die Stiftung erstellt einen Jahresbericht bis Ende des sechsten Monats nach Ablauf der vorherigen 
Rechnungsperiode.  
  
 (2) Der Jahresbericht enthªlt den Jahresabschluss und eine ¦bersicht ¿ber sªmtliche Tªtigkeit der Stiftung 
einschlieÇlich der Aufwertung dieser Tªtigkeit.  
  
 (3) In dem Jahresabschluss f¿hrt die Stiftung wenigstens Folgendes an  
  
a) ¦bersicht ¿ber das eigene Vermºgen und Verbindlichkeiten,  
  
b) bei einzelnen Zustiftungen eine Liste der Personen, die eine Zustiftung im Wert von mehr als CZK 10 000 geleistet haben,  
  
c) ¦bersicht dar¿ber, wie das Stiftungsvermºgen verwendet wurde,  
  
d) Liste der Personen, denen Leistungen der Stiftung im Wert von mehr als CZK 10 000 ausgezahlt wurden,  
  
e) Beurteilung, ob die Stiftung bei ihrem Wirtschaften die Regeln f¿r die Auszahlung der Leistungen der Stiftung nach ÄÄ 353 bis 
356 eingehalten hat, und ¦bersicht der Kosten f¿r die eigene Verwaltung und  
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f) Bewertung der Grundangaben des Jahresabschlusses und Bericht des Wirtschaftspr¿fers, wenn der Jahresabschluss der 
Stiftung der Pr¿fung des Wirtschaftspr¿fers bedarf.  
  
 (4) Kommt nach Verºffentlichung des Berichtes eine Tatsache zum Vorschein, die eine Berichtigung des Berichts 
begr¿ndet, so wird die Stiftung die Berichtigung ohne unnºtige Verzºgerung durchf¿hren und verºffentlichen.  
  

Ä 359 
 
 (1) Beantragt dies der Spender, so f¿hrt die Stiftung die Angaben ¿ber den Spender im Jahresbericht nicht an. 
Dasselbe Recht hat auch der Empfªnger der Leistungen der Stiftung. Bei Auszahlung von Leistungen der Stiftung im Wert von 
¿ber CZK 10 000 kann die Wahrung der Anonymitªt nur derjenige verlangen, der Leistungen der Stiftung aus humanitªren 
Gr¿nden erhalten hat, insbesondere aus Gesundheitsgr¿nden.  
  
 (2) Die Stiftung bewahrt Anonymitªt, wenn ihr der Antrag von den berechtigten Personen vor Genehmigung des 
Jahresberichtes zugestellt wird. Derjenige, der eine Leistung der Stiftung aus humanitªren Gr¿nden erhalten hat, kann jedoch 
sein Recht auf Anonymitªt jederzeit geltend machen, wenn er von der Stiftung bei der Auszahlung der Leistung der Stiftung 
¿ber sein Recht nicht belehrt wurde; es wird vermutet, dass die Belehrung nicht erfolgt ist.  
  

Ä 360 
 
 (1) Die Stiftung verºffentlicht den Jahresbericht innerhalb von dreiÇig Tagen nach dessen Genehmigung durch den 
Stiftungsrat und macht ihn auch an ihrem Sitz zugªnglich. Wurde die Stiftung nicht als gemeinn¿tzig errichtet, so gen¿gt, wenn 
der Jahresbericht an ihrem Sitz verºffentlicht wird.  
  
 (2) Hat der Stiftungsrat den Jahresbericht nicht genehmigt, so verºffentlicht die Stiftung den Jahresbericht in der in 
Absatz 1 geregelten Weise spªtestens bis Ende der unmittelbar folgenden Rechnungsperiode und f¿hrt an, dass der 
Jahresbericht nicht genehmigt wurde und aus welchen Gr¿nden.  
  

Ä 361 
 

 Jeder kann im ºffentlichen Register in den Jahresbericht Einsicht nehmen und daraus Ausz¿ge, Gleichschriften oder 
Kopien anfertigen. Dasselbe Recht kann auch am Sitz der Stiftung geltend gemacht werden.  
  

Stiftungsrat 
 

Ä 362 
 
 Der Stiftungsrat ist das vertretungsbefugte Organ der Stiftung; er hat mindestens drei Mitglieder.  
  

Ä 363 
 
 Mangels anderweitiger Beschrªnkungen in der Stiftungsurkunde ist eine solche Person nicht fªhig, Mitglied des 
Stiftungsrates zu sein, die  
  
a) Mitglied des Aufsichtsrates der Stiftung ist,  
  
b) gegen¿ber der Stiftung im Arbeitsverhªltnis steht, oder  
  
c) hinsichtlich des Stiftungszwecks nicht unbescholten ist.  
  

Ä 364 
 
 Bestimmt die Stiftungsurkunde keine andere Funktionsperiode des Stiftungsratsmitglieds, so ist diese f¿nfjªhrig. 
SchlieÇt dies die Stiftungsurkunde nicht aus, so kann das Stiftungsratsmitglied auch wiederholt gewªhlt werden.  
  

Ä 365 
 
 (1) Bestimmt die Stiftungsurkunde nichts anderes, werden die Mitglieder des Stiftungsrates vom Stiftungsrat selbst 
gewªhlt und abberufen.  
  
 (2) Die Stiftungsurkunde kann vorsehen, dass eine gewisse Mitgliederanzahl des Stiftungsrates aus Kandidaten zu 
wªhlen ist, die dem Stiftungsrat von Personen vorgeschlagen wurden, welche durch die Stiftungsurkunde bzw. in der darin 
festgelegten Weise festgelegt wurden.  
  

Ä 366 
 
 Legt die Stiftungsurkunde keine weiteren Gr¿nde fest, so beruft der Stiftungsrat von der Funktion dasjenige Mitglied 
ab, das schwerwiegend oder wiederholt die Stiftungsurkunde oder die Satzung verletzt hat, oder das in einer den Ruf der 
Stiftung offensichtlich verletzenden Weise gegen das Gesetz verstoÇen hat. Tut er dies nicht innerhalb eines Monats ab dem 
Tag, an dem er von dem Grund der Abberufung erfahren hat, spªtestens jedoch innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an 
dem dieser Grund entstanden ist, so wird das Mitglied des Stiftungsrates von der Funktion auf Antrag einer Person, die daran 
ein rechtliches Interesse nachweist, durch das Gericht abberufen; das Recht, die Abberufung des Mitglieds des Stiftungsrates 
zu begehren, erlischt, wenn es innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Entstehung des Grundes f¿r die Abberufung nicht 
geltend gemacht wurde.  
  

Ä 367 
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 (1) Bei Erlºschen der Mitgliedschaft im Stiftungsrat wªhlt der Stiftungsrat das neue Mitglied innerhalb von drei 
Monaten. Tut er es nicht, so wird das neue Mitglied des Stiftungsrates auf Antrag des Aufsichtsrates oder auf Antrag einer 
Person, die daran ein rechtliches Interesse nachweist, f¿r den Zeitraum, bis das neue Mitglied vom Stiftungsrat gewªhlt wird, 
durch das Gericht bestellt.  
  
 (2) Das Gericht bestellt das neue Mitglied des Stiftungsrates auch ohne Antrag, wenn der Stiftungsrat wegen 
R¿ckgang der Anzahl seiner Mitglieder auÇerstande ist, die neue Wahl zu beschlieÇen.  
  

Aufsichtsrat 
 

Ä 368 
 
 (1) Der Aufsichtsrat ist das Aufsichts- und Pr¿fungsorgan der Stiftung; er hat mindestens drei Mitglieder.  
  
 (2) Der Aufsichtsrat muss errichtet werden, wenn das Stiftungskapital wenigstens einen zehnmal grºÇeren Betrag 
erreicht, als in Ä 330 Abs. 1 festgelegt.  
  

Ä 369 
 
 Mangels anderweitiger Beschrªnkung in der Stiftungsurkunde ist eine solche Person nicht fªhig, Mitglied des 
Aufsichtsrates zu sein, die  
  
a) Mitglied des Stiftungsrates oder Liquidator ist,  
  
b) gegen¿ber der Stiftung im Arbeitsverhªltnis steht, oder  
  
c) hinsichtlich des Stiftungszwecks nicht unbescholten ist.  
  

Ä 370 
 
 (1) Wird in der Stiftungsurkunde oder in den Schranken ihrer Bestimmung in der Satzung der Stiftung dem 
Aufsichtsrat keine weitere Befugnis anvertraut, so hat der Aufsichtsrat  
  
a) zu beaufsichtigen, ob der Stiftungsrat die Befugnisse nach dem Gesetz und in ¦bereinstimmung mit der Stiftungsurkunde 
und der Satzung aus¿bt,  
  
b) die Erf¿llung der f¿r die Auszahlung der Leistungen der Stiftung festgelegten Bedingungen zu beaufsichtigen,  
  
c) den Stiftungsrat auf festgestellte Mªngel hinzuweisen und Vorschlªge zu deren Beseitigung zu stellen,  
  
d) zu beaufsichtigen, wie die B¿cher gef¿hrt werden, und den ordentlichen, auÇerordentlichen und konsolidierten 
Jahresabschluss zu pr¿fen,  
  
e) zum Jahresbericht Stellung zu nehmen und  
  
f) mindestens einmal jªhrlich dem Stiftungsrat einen schriftlichen Bericht ¿ber seine Aufsichtstªtigkeit zu erstatten.  
  
 (2) Der Aufsichtsrat vertritt die Stiftung gegen¿ber dem Mitglied des Stiftungsrates, sowie in jeder Sache, in der das 
Interesse der Mitglieder des Stiftungsrates den Interessen der Stiftung widerspricht. Zu diesem Zwecke beauftragt der 
Aufsichtsrat eines seiner Mitglieder.  
  

Ä 371 
 
 (1) Der Aufsichtsrat beruft die Sitzung des Stiftungsrates ein, wenn dies auf Antrag des Aufsichtsrates nicht vom 
Vorsitzenden des Stigungsrates getan wird.  
  
 (2) Im Befugnisbereich des Aufsichtsrates kann ihr beauftragtes Mitglied in Unterlagen der Stiftung Einsicht nehmen 
und von Mitgliedern weiterer Stiftungsorgane oder von ihren Arbeitnehmern Erlªuterung zu den einzelnen Angelegenheiten 
verlangen.  
  

Ä 372 
 
 (1) Bestimmt die Stiftungsurkunde nichts anderes, werden die Mitglieder des Aufsichtsrates vom Aufsichtsrat selbst 
gewªhlt und abberufen. F¿r die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates und f¿r deren Funktionsperiode gelten 
die Bestimmungen zum Stiftungsrat entsprechend.  
  

Revisor 
 
 

Ä 373 
 
 (1) Ist kein Aufsichtsrat errichtet, so werden seine Befugnisse vom Revisor ausge¿bt.  
  
 (2) Die Stiftungsurkunde oder die Satzung der Stiftung kann festlegen, dass die Funktion des Revisors von einer 
juristischen Person ausge¿bt wird, deren Tªtigkeitsgegenstand die Aus¿bung der Aufsichts- und Pr¿fungstªtigkeit ermºglicht, 
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und dass sie diese Funktion auch auf unbestimmte Zeit aus¿bt.  
  

Ä 374 
 
 (1) F¿r die Fªhigkeit, Revisor zu sein, gilt Ä 369 entsprechend. Ist der Revisor eine juristische Person, so kºnnen ihre 
Rechte und Pflichten in Verbindung mit der Funktion des Revisors von ihrem Vertreter ausge¿bt werden, der die Bedingungen 
nach dem ersten Satz erf¿llt.  
  
 (2) Bestimmt die Stiftungsurkunde keine k¿rzere Funktionsperiode, so ist die Funktionsperiode des Revisors 
f¿nfjªhrig. Der Revisor kann auch wiederholt gewªhlt werden, wenn es die Stiftungsurkunde nicht ausschlieÇt.  
  

Ä 375 
 
 (1) Bestimmt die Stiftungsurkunde keine andere Weise, so wird der Revisor vom Stiftungsrat gewªhlt und abberufen.  
  
 (2) Bestimmt die Stiftungsurkunde keine weiteren Gr¿nde, so beruft der Stiftungsrat denjenigen Revisor ab, der die 
Stiftungsurkunde oder die Satzung schwerwiegend oder wiederholt verletzt hat, oder der in einer den Ruf der Stiftung 
offensichtlich verletzenden Weise gegen das Gesetz verstoÇen hat. Tut er es nicht innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem 
er von dem Grund der Abberufung erfahren hat, spªtestens jedoch innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem dieser 
Grund entstanden ist, so wird der Revisor auf Antrag einer Person, die daran ein rechtliches Interesse nachweist, durch das 
Gericht abberufen; das Recht, die Abberufung des Revisors zu begehren, erlischt, wenn es innerhalb eines Jahres ab dem Tag 
der Entstehung des Grundes f¿r die Abberufung nicht geltend gemacht wurde.  
  

Auflºsung der Stiftung mit Liquidation 
 

Ä 376 
 
 Wurde der Errichtungszweck erreicht, wird die Stiftung aufgelºst und der Stiftungsrat wªhlt einen Liquidator.  
  

Ä 377 
 

 (1) Das Gericht lºst die Stiftung mit Liquidation auf Antrag einer Person auf, die daran ein rechtliches Interesse hat, 
oder auch ohne Antrag, wenn  
  
a) die Stiftung eine der in Ä 145 verbotenen Tªtigkeiten aus¿bt oder im Widerspruch zu Ä 307 handelt,  
  
b) die Stiftung unbeschrªnkt haftender Gesellschafter einer Handelsgesellschaft wird,  
  
c) die Stiftung schwerwiegend oder wiederholt gegen das Verbot der Auszahlung der Leistungen der Stiftung an eine der in Ä 
353 genannten Personen verstºÇt,  
  
d) die Stiftung lªnger als zwei Jahre keine Leistungen auszahlt, ohne daf¿r einen wichtigen Grund zu haben,  
  
e) die Stiftung ¿ber das Grundstockvermºgen im Widerspruch zu Ä 339 verf¿gt,  
  
f) der Wert des Grundstockvermºgens unter CZK 500 000 sinkt und dieser Zustand lªnger als ein Jahr nach Ende der 
Rechnungsperiode besteht, in der die Senkung des Wertes des Grundstockvermºgens erfolgt ist,  
  
g) das Grundstockvermºgen lªnger als zwei Jahre keinen Ertrag abwirft, oder  
  
h) es nicht dauerhaft mºglich ist, dass die Stiftung weiterhin ihren Zweck erf¿llt.  
  
 (2) Ä 172 wird durch diese Bestimmung nicht ber¿hrt.  
  

Ä 378 
 
 (1) Der Liquidator verªuÇert die Liquidationsmasse in dem f¿r den Ausgleich der Schulden der Stiftung erforderlichen 
Umfang. Den Liquidationserlºs behandelt er wie in der Stiftungsurkunde vorgesehen.  
  
 (2) Bestimmt die Stiftungsurkunde einer gemeinn¿tzigen Stiftung, dass ihr Liquidationserlºs zu anderen als 
gemeinn¿tzigen Zielen verwendet werden soll, so wird dies nicht ber¿cksichtigt.  
  

Ä 379 
 
 (1) Bestimmt die Stiftungsurkunde nicht, wie ¿ber den Liquidationserlºs verf¿gt werden soll, bietet es der Liquidator 
einer Stiftung mit ªhnlichem Zweck an. Liegt jedoch ein wichtiger Grund vor, so kann der Stiftungsrat beschlieÇen, dass der 
Liquidationserlºs vorrangig der Gemeinde, der Region oder dem Staat angeboten wird.  
  
 (2) Ist dies nicht mºglich, den Liquidationserlºs einer Stiftung mit ªhnlichem Zweck anzubieten, oder wird das nach 
Absatz 1 gemachte Angebot abgelehnt, so bietet der Liquidator den Liquidationserlºs der Gemeinde an, auf deren Gebiet die 
Stiftung ihren Sitz hat. Nimmt die Gemeinde das Angebot innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag seiner Wirksamkeit nicht an, 
so erwirbt den Liquidationserlºs die Region, auf deren Gebiet die Stiftung ihren Sitz hat.  
  

Ä 380 
 
 Erwirbt den Liquidationserlºs die Gemeinde, die Region oder der Staat, so verwendet sie den Liquidationserlºs nur zu 
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gemeinn¿tzigen Zielen.  
  

Ä 381 
 
 Hat die Stiftung eine zweckgebundene Leistung aus dem ºffentlichen Haushalt erhalten, so findet die Bestimmung 
des Ä 378 keine Anwendung und der Liquidator behandelt den entsprechenden Teil des Liquidationserlºses nach der 
Entscheidung des zustªndigen Organs.  
  

Umwandlung der Stiftung 
 

Ä 382 
 
 (1) Die Umwandlung einer Stiftung kann durch ihre Verschmelzung durch Aufnahme einer anderen Stiftung oder 
eines Stiftungsfonds, oder durch Formwechsel in einen Stiftungsfonds erfolgen.  
  
 (2) Die Stiftung kann mit einer anderen Stiftung oder mit einem Stiftungsfonds verschmelzen, wenn dies die 
Stiftungsurkunde nicht ausschlieÇt und die beteiligten Personen demselben oder ªhnlichem Zweck dienen. Bei Verschmelzung 
der Stiftung durch Aufnahme eines Stiftungsfonds muss die ¿bernehmende juristische Person eine Stiftung sein.  
  

Ä 383 
 
 (1) Der Verschmelzungsvertrag enthªlt wenigstens  
  
a) Angaben ¿ber den Namen, Sitz und identifizierende Angabe der beteiligten Personen mit der Angabe, welcher von ihnen der 
¿bertragende und welcher der ¿bernehmende ist,  
  
b) die Bestimmung, in welcher Struktur die ¿bernehmende juristische Person die Eigenkapital- und Fremdkapitalbestandteile 
der ¿bertragenden Person, die keine Verbindlichkeiten sind, ¿bernimmt,  
  
c) die Hºhe des Stiftungskapitals, wenn die ¿bernehmende Person eine Stiftung ist,  
  
d) Vereinbarung ¿ber die  nderung der Satzung der ¿bernehmenden Person, wenn es infolge der Verschmelzung zu einer 
solchen  nderung kommt,  
  
e) Stichtag.  
  
 (2) Bei Verschmelzung von Stiftungen durch Aufnahme ergibt sich die Hºhe des Stiftungskapitals nach Absatz 1 
Buchst. c) aus der Summe der Stiftungskapitale der ¿bertragenden Stiftungen. Bei Verschmelzung des Stiftungsfonds durch 
Aufnahme einer Stiftung als ¿bernehmender juristischer Person kann das Stiftungskapital unter den in Ä 342 angef¿hrten 
Bedingungen erhºht werden; in einem solchen Falle muss der Verschmelzungsvertrag die in Ä 342 Abs. 2 angef¿hrten 
Erfordernisse enthalten.  
  
 (3) Der Verschmelzungsvertrag bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 384 
 
 (1) Vor dem Abschluss des Verschmelzungsvertrags machen sich die beteiligten Personen gegenseitig ihre B¿cher 
zugªnglich und ¿bergeben sich weitere Informationen und Schriftst¿cke, die f¿r die Beurteilung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Folgen der Verschmelzung erforderlich sind.  
  
 (2) Wer sich mit den Angaben nach Absatz 1 vertraut macht, der bewahrt Verschwiegenheit ¿ber Tatsachen, deren 
Verºffentlichung das Gesetz untersagt oder deren Preisgabe einer beteiligten Person einen wichtigen Nachteil zuf¿gen kann.  
  

Ä 385 
 
 Aufsichtsrªte oder Revisoren der beteiligten Personen pr¿fen die Buchhaltung jeder der beteiligten Personen und 
verfassen einen Bericht ¿ber die Tatsachen, die Gegenstand ihrer Buchhaltung sind, einschlieÇlich einer Stellungnahme zum 
Entwurf des Verschmelzungsvertrags und zu den wirtschaftlichen Folgen der Verschmelzung; der Bericht kann auch als 
gemeinsamer Bericht f¿r alle beteiligten Personen erstellt werden.  
  

Ä 386 
 
 (1) Wurde der Bericht nach Ä 385 erstellt, so beschlieÇen die Verschmelzung die Verwaltungsrªte der beteiligten 
Personen. Die Sitzung des Verwaltungsrates ist mindestens dreiÇig Tage vor ihrer Abhaltung anzuk¿ndigen; innerhalb dieser 
Frist wird jedem Mitglied des Verwaltungsrates Folgendes zugªnglich gemacht:  
  
a) Entwurf des Verschmelzungsvertrags,  
  
b) wenn es infolge der Verschmelzung zu einer  nderung der Satzung der ¿bernehmenden juristischen Person kommen soll, 
ihre Satzung,  
  
c) Jahresabschl¿sse aller beteiligten Personen; wenn der Jahresabschluss aus Angaben aufgestellt ist, die zu einem Tag g¿ltig 
waren, seit dem bis zum Tag der Erstellung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags mehr als sechs Monate vergangen sind, 
auch der Zwischenabschluss des jeweiligen Person,  
  
d) Erºffnungsbilanz der ¿bernehmenden juristischen Person und  
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e) Bericht nach Ä 385.  
  
 (2) Der Verwaltungsrat kann den Entwurf des Verschmelzungsvertrags nur annehmen oder ablehnen.  
  
 (3) Wird die Sitzung der Verwaltungsrªte der beteiligten Personen als gemeinsame Sitzung einberufen, so stimmen 
die einzelnen Verwaltungsrªte ¿ber den Entwurf des Verschmelzungsvertrags getrennt ab. Werden jedoch nach der 
Genehmigung des Vertrags Mitglieder der Organe der ¿bernehmenden Person gewªhlt, so kºnnen die Verwaltungsrªte der 
beteiligten Personen beschlieÇen, dass sie ¿ber diese Mitglieder gemeinsam abstimmen.  
  

Ä 387 
 
 (1) Die beteiligten Personen verºffentlichen mindestens dreiÇig Tage vor der Sitzung des Verwaltungsrates eine 
gemeinsame Bekanntmachung, in der sie anf¿hren, auf welche Personen sich die Verschmelzung bezieht und welche von 
ihnen die ¿bernehmende Person wird.  
  
 (2) Meldet ein Glªubiger einer beteiligten Person seine Forderung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag an, an 
dem die Eintragung der Verschmelzung gegen¿ber ihm wirksam wurde, so hat er Anspruch auf eine ausreichende Sicherheit, 
wenn er nachweist, dass sich die Einbringlichkeit der Forderung verschlechtert. Demjenigen Glªubiger, der nachweist, dass 
sich infolge der Verschmelzung durch Aufnahme die Einbringlichkeit seiner Forderung in einer erheblichen Weise 
verschlechtert, steht die ausreichende Sicherheit noch vor der Eintragung der Verschmelzung durch Aufnahme in das 
ºffentliche Register zu.  
  

Ä 388 
 
 Nur eine beteiligte Person, ein Mitglied des Verwaltungsrates, ein Mitglied des Aufsichtsrates oder der Revisor ist 
berechtigt, die Feststellung der Ung¿ltigkeit des Verschmelzungsvertrags zu begehren; dieses Recht erlischt, wenn innerhalb 
von drei Monaten ab dem Tag, an dem die Sitzung des Verwaltungsrates abgehalten wurde, kein Antrag gestellt wurde.  
  

Ä 389 
 
 (1) Der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung in das ºffentliche Register wird von allen beteiligten Personen 
gemeinsam gestellt; der Antrag wird auch von Mitgliedern des vertretungsbefugten Organs der ¿bernehmenden Person 
unterzeichnet.  
  
 (2) Auf Grund des Antrags wird die Eintragung der Verschmelzung so durchgef¿hrt, dass zu demselben Tag im 
ºffentlichen Register die ¿bertragenden juristischen Personen gelºscht werden, vermerkt wird, wer ihr Rechtsnachfolger ist, und 
bei der ¿bernehmenden juristischen Person der Tag der Wirksamkeit der Verschmelzung und die Namen, Sitzadressen und 
identifizierende Angaben derjenigen juristischen Personen, die mit der juristischen Person verschmolzen sind, sowie eventuelle 
weitere  nderungen bei der ¿bernehmenden juristischen Person angef¿hrt werden, wenn sie infolge der Verschmelzung 
eingetreten sind.  
  

Ä 390 
 
 (1) Wird der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung von den beteiligten Personen nicht innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Tag des Abschlusses des Verschmelzungsvertrags gestellt, so kann jeglicher der beteiligten Personen, der zu 
der Antragstellung bereit war, vom Vertrag zur¿cktreten. Tritt auch nur eine Partei vom Vertrag zur¿ck, so erlºschen damit die 
durch den Vertrag begr¿ndeten Verbindlichkeiten aller Parteien.  
  
 (2) Wird der Antrag auf Eintragung der Verschmelzung von den beteiligten Personen nicht innerhalb eines Jahres ab 
dem Tag des Abschlusses des Verschmelzungsvertrags gestellt, gilt, dass vom Vertrag alle beteiligten Personen 
zur¿ckgetreten sind.  
  
 3) Gesamtschuldnerisch mit der beteiligten Person, die verursacht hat, dass der Antrag auf Eintragung der 
Verschmelzung nicht rechtzeitig gestellt wurde, wird den anderen beteiligten Personen der daraus entstandene Schaden von 
den Mitgliedern des vertretungsbefugten Organs dieser Personen ersetzt, auÇer von denjenigen, die nachweisen, dass sie 
ausreichende Anstrengung aufgewendet haben, damit der Antrag rechtzeitig gestellt wird.  
  

Umwandlung der Stiftung in einen Stiftungsfonds 
 

Ä 391 
 
 (1) Sieht es die Stiftungsurkunde ausdr¿cklich vor, so kann der Stiftungsrat nach einer vorherigen Stellungnahme des 
Aufsichtsrates oder des Revisors die Umwandlung der Stiftung in einen Stiftungsfonds beschlieÇen, jedoch nur wenn der Wert 
des Grundstockvermºgens auf eine nicht vor¿bergehende Zeit unter die in Ä 330 Abs. 1 festgelegte Hºhe gesunken ist.  
  
 (2) Der Beschluss ¿ber die Umwandlung muss Folgendes enthalten:  
  
a) Bezeichnung der Stiftung mit dem Namen, Sitz und identifizierender Angabe,  
  
b) Namen des Stiftungsfonds nach der Umwandlung,  
  
c) Stichtag,  
  
d) Angaben ¿ber die Mitglieder der Organe des Stiftungsfonds, die ins ºffentliche Register eingetragen werden.  
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 (3) Der Beschluss bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 392 
 
 Der Beschluss ¿ber die Umwandlung wird am Tag der Eintragung in das ºffentliche Register wirksam.  
  

Ä 393 
 
 (1) Mindestens dreiÇig Tage vor der Sitzung des Stiftungsrates verºffentlicht die Stiftung eine Bekanntmachung ¿ber 
die Absicht, den Beschluss ¿ber die Umwandlung zu fassen.  
  
 (2) Der Glªubiger der Stiftung, der seine Forderung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag anmeldet, an dem die 
Eintragung des Formwechsels gegen¿ber Dritten wirksam wurde, kann die Sicherung seiner Forderung mit einer ausreichenden 
Sicherheit fordern, wenn sich infolge der Umwandlung die Einbringlichkeit der Forderung verschlechtert. Demjenigen Glªubiger, 
der nachweist, dass sich infolge der Umwandlung die Einbringlichkeit seiner Forderung in einer erheblichen Weise 
verschlechtert, steht die ausreichende Sicherheit noch vor der Eintragung der Umwandlung in das ºffentliche Register zu.  

 
Untertitel 3 

 
Stiftungsfonds 

 
Ä 394 

 
 (1) Der Stifter errichtet den Stiftungsfonds zu einem gesellschaftlich oder wirtschaftlich n¿tzlichen Zweck.  
  
 (2) Der Name des Stiftungsfonds muss die Worte Ănadaļn² fondñ enthalten.  
  

Ä 395 
 
 Der Stiftungsfonds wird durch eine Errichtungsurkunde oder eine Verf¿gung von Todes wegen errichtet.  
  

Ä 396 
 
 (1) Die Errichtungsurkunde enthªlt wenigstens  
  
a) Namen und Sitz des Stiftungsfonds,  
  
b) Name des Stifters und seinen Wohnsitz oder Sitz,  
  
c) Abgrenzung des Errichtungszwecks,  
  
d) Angabe ¿ber die Hºhe der Einlage, bzw. ¿ber den nicht in Geld bestehenden Gegenstand der Einlage,  
  
e) Mitgliederanzahl des Stiftungsrates sowie Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder und die Angabe, in welcher Weise 
die Stiftungsratsmitglieder f¿r den Stiftungsfonds handeln,  
  
f) Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates sowie Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder, oder Name und Wohnsitz des 
ersten Revisors,  
  
g) Bestimmung des Einlagenverwalters und  
  
h) Bedingungen f¿r die Auszahlung der Gelder aus dem Vermºgen des Stiftungsfonds oder Abgrenzung des Kreises der 
Tªtigkeiten, die der Stiftungsfonds auf Grund seines Zwecks aus¿ben kann.  
  
 (2) Wird der Stiftungsfonds durch eine Verf¿gung von Todes wegen gegr¿ndet und bestimmt der Gr¿nder nicht die 
Weise der Bestellung der ersten Mitglieder des Stiftungsrates und des Aufsichtsrates, bzw. des ersten Revisors, so werden 
diese vom Testamentsvollstrecker bestellt; anderenfalls werden sie durch das Gericht auf Antrag einer Person bestellt, die 
daran ein rechtliches Interesse nachweist.  
  

Ä 397 
 

Entstehung des Stiftungsfonds 
 
 (1) Der Stiftungsfonds entsteht am Tag seiner Eintragung in das ºffentliche Register.  
  

Ä 398 
 
 (1) Das Vermºgen des Stiftungsfonds setzt sich aus Einlagen und Spenden zusammen, deren Gegenstand die 
Voraussetzung des dauerhaften Ertrags nicht erf¿llen muss. Was sich im Vermºgen des Stiftungsfonds befindet, kann weder 
verpfªndet noch anderweitig zur Schuldsicherung verwendet werden; widersprechende Rechtsgeschªfte werden nicht 
ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Das Vermºgen des Stiftungsfonds kann verªuÇert werden, wenn dies im Einklang mit dem Zweck des 
Stiftungsfonds steht. Es kann auch zu als umsichtig angesehenen Investitionen verwendet werden.  
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 (3) Der Stiftungsfonds bildet weder Grundstockvermºgen noch Stiftungskapital.  
  

Ä 399 
 
 (1) Sieht die Errichtungsurkunde es ausdr¿cklich vor, so kann der Stiftungsrat nach einer vorherigen Stellungnahme 
des Aufsichtsrates oder des Revisors die Umwandlung des Stiftungsfonds in eine Stiftung beschlieÇen. Der Beschluss ¿ber die 
Umwandlung muss wenigstens die Bezeichnung des Stiftungsfonds mit dem Namen, Sitz und identifizierender Angabe und die 
f¿r die Stiftungsurkunde festgelegten Erfordernisse enthalten.  
  
 (2) Der Beschluss bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 400 
 
 (1) Mindestens dreiÇig Tage vor der Sitzung des Stiftungsrates verºffentlicht der Stiftungsfonds eine 
Bekanntmachung ¿ber die Absicht zur Umwandlung.  
  
 (2) Ein Glªubiger des Stiftungsfonds, der seine Forderung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag anmeldet, an 
dem die Eintragung der  nderung gegen¿ber Dritten wirksam wurde, kann die Sicherung seiner Forderung mit einer 
ausreichenden Sicherheit fordern, wenn sich infolge der Umwandlung die Einbringlichkeit der Forderung verschlechtert. 
Demjenigen Glªubiger, der nachweist, dass sich infolge der Umwandlung die Einbringlichkeit seiner Forderung in einer 
erheblichen Weise verschlechtert, steht die ausreichende Sicherheit noch vor der Eintragung der Umwandlung in das ºffentliche 
Register zu.  
  

Ä 401 
 
 (1) Ist es dauerhaft nicht mºglich, dass der Stiftungsfonds weiterhin seinen Zweck erf¿llt, so beschlieÇt der 
Stiftungsrat die Auflºsung des Stiftungsfonds mit Liquidation und wªhlt einen Liquidator.  
  
 (2) Erf¿llt der Stiftungsfonds nicht den Errichtungszweck, so lºst das Gericht ihn auf Antrag einer Person, die daran 
ein rechtliches Interesse nachweist, auf und ordnet seine Liquidation an.  
  

Titel 4 
 

Anstalt 
 
 

Ä 402 
 
 Eine Anstalt ist eine juristische Person, die zum Zwecke des Betreibens von gesellschaftlich oder wirtschaftlich 
n¿tzlichen Tªtigkeiten unter Einsatz ihrer persºnlichen und sachlichen Elemente gegr¿ndet wurde. Eine Anstalt betreibt 
Tªtigkeiten, deren Ergebnisse unter im Voraus festzulegenden Bedingungen f¿r alle gleichberechtigt bereit stehen.  
  

Ä 403 
 
 Betreibt die Anstalt einen Geschªftsbetrieb oder eine andere Nebentªtigkeit, so darf der Betrieb nicht zum Nachteil 
der Qualitªt, des Umfangs und der Zugªnglichkeit der im Rahmen der Haupttªtigkeit der Anstalt zu erbringenden Dienste 
gereichen. Den Gewinn kann die Anstalt nur zur Fºrderung der Tªtigkeit, f¿r die sie gegr¿ndet wurde, und zur Deckung der 
Kosten f¿r die eigene Verwaltung verwenden.  
  

Ä 404 
 

Name der Anstalt 
 
 Der Name der Anstalt muss die Worte ĂzapsanĨ ¼stavñ enthalten, es gen¿gt jedoch die Abk¿rzung Ăz. ¼.ñ.  
  

Ä 405 
 

Gr¿ndung einer Anstalt 
 
 (1) Die Anstalt wird durch eine Gr¿ndungsurkunde oder eine Verf¿gung von Todes wegen gegr¿ndet. Die 
Gr¿ndungsurkunde enthªlt wenigstens  
  
a) Namen der Anstalt und ihren Sitz,  
  
b) Zweck der Anstalt mit einer Abgrenzung des Gegenstandes ihrer Tªtigkeit, bzw. auch den Gegenstand ihres Unternehmens,  
  
c) Angabe ¿ber die Hºhe der Einlage, bzw. ¿ber den nicht in Geld bestehenden Gegenstand der Einlage,  
  
d) Mitgliederanzahl des Verwaltungsrates und Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder und  
  
e) Einzelheiten ¿ber die interne Organisation der Anstalt, wenn ihre Regelung nicht der Satzung der Anstalt vorbehalten ist.  
  
 (2) Errichtet der Gr¿ndungsakt einen Aufsichtsrat, so werden in der Gr¿ndungsurkunde die Mitgliederanzahl des 
Aufsichtsrates und Namen und Wohnsitze seiner ersten Mitglieder angef¿hrt.  
  

Ä 406 
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 (1) ¦ber  nderungen der Gr¿ndungsurkunde entscheidet auch wªhrend des Bestehens der Anstalt der Gr¿nder.  
  
 (2) Ist die Entscheidung des Gr¿nders nicht mºglich, so erwirbt seine Rechte gegen¿ber der Anstalt die durch die 
Gr¿ndungsurkunde bestimmte Person in dem darin angef¿hrten Umfang, anderenfalls erwirbt sie der Verwaltungsrat; in einem 
solchen Falle bedarf jedoch der Beschluss des Verwaltungsrates ¿ber die  nderung des Zwecks der Anstalt oder ¿ber ihre 
Auflºsung der vorherigen Zustimmung des Gerichts.  
  

Ä 407 
 

Entstehung der Anstalt 
 

 Die Anstalt entsteht mit der Eintragung in das ºffentliche Register.  
  

Ä 408 
 

Leiter 
 
  

 (1) Der Leiter ist vertretungsbefugtes Organ der Anstalt. Die Satzung kann f¿r dieses Organ auch eine andere 
Bezeichnung wªhlen, wenn damit kein irrt¿mlicher Eindruck ¿ber seine Natur erweckt wird.  
  
 (2) Der Leiter darf nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein und wenn ein Aufsichtsrat oder ein anderes Organ 
ªhnlicher Natur errichtet wurde, dann auch nicht Mitglied eines solchen Organs. Wurde zum Leiter eine Person gewªhlt, die 
wegen einer vorsªtzlichen Straftat verurteilt wurde, so wird die Wahl nicht ber¿cksichtigt.  
  

Stiftungsrat 
 

Ä 409 
 
 (1) Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde keine andere Weise, so werden die Mitglieder des Verwaltungsrates vom 
Gr¿nder bestellt und abberufen. Ist dies nicht mºglich, so werden die Mitglieder des Verwaltungsrates vom Aufsichtsrat gewªhlt 
und abberufen, wenn der Aufsichtsrat errichtet wurde; anderenfalls werden die Mitglieder des Verwaltungsrates vom 
Verwaltungsrat gewªhlt und abberufen.  
  
 (2) Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde keine andere Funktionsperiode des Verwaltungsratsmitglieds, so ist diese 
dreijªhrig. SchlieÇt dies die Gr¿ndungsurkunde nicht aus, so kann das Mitglied des Verwaltungsrates auch wiederholt gewªhlt 
werden; wenn jedoch der Verwaltungsrat seine Mitglieder allein wªhlt und abberuft, so kann er dieselbe Person wiederholt 
hºchstens in zwei aufeinander folgenden Funktionsperioden wªhlen.  
  
 (3) Wurde der Aufsichtsrat errichtet, so ist die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat mit der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
unvereinbar.  
  

Ä 410 
 
 Der Verwaltungsrat wªhlt und beruft den Leiter ab, beaufsichtigt die Aus¿bung seiner Befugnisse und entscheidet 
¿ber Rechtsgeschªfte der Anstalt gegen¿ber dem Leiter; wenn nichts anderes festgelegt ist, wird der Wille f¿r die Anstalt bei 
diesen Rechtsgeschªften vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates erklªrt.  
  

Ä 411 
 
 (1) Der Verwaltungsrat genehmigt das Budget, den ordentlichen und auÇerordentlichen Jahresabschluss und den 
Jahresbericht der Anstalt.  
  
 (2) Der Verwaltungsrat beschlieÇt die Betriebsaufnahme des Geschªftsbetriebs oder Aufnahme einer anderen 
Nebentªtigkeit der Anstalt oder die  nderung ihres Gegenstandes, wenn die Gr¿ndungsurkunde nichts anderes bestimmt.  
  

Ä 412 
 
 (1) Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde keine weiteren Beschrªnkungen, erteilt der Verwaltungsrat seine vorherige 
Zustimmung zu Rechtsgeschªften, mit denen die Anstalt  
  
a) Eigentum an unbeweglichen Sachen erwirbt oder verliert,  
  
b) eine eigene unbewegliche Sache belastet,  
  
c) ein Urheber- oder Industrierecht erwirbt oder verliert oder  
  
d) eine andere juristische Person gr¿ndet oder sich an einer solchen Person mit einer Einlage beteiligt.  
  
 (2) Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde nichts anderes, erteilt der Verwaltungsrat die vorherige Zustimmung auch zu 
Rechtsgeschªften, mit denen die Anstalt das Eigentum an beweglichen Sachen erwirbt oder verliert, deren Wert hºher ist als 
der Wert eines Kleinauftrags nach dem Vergabegesetz.  
  

Ä 413 
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Satzung der Anstalt 
 
 (1) Bestimmt dies die Gr¿ndungsurkunde oder ist dies zweckmªÇig, so erlªsst der Verwaltungsrat die Satzung der 
Anstalt und regelt darin die interne Organisation der Anstalt und Einzelheiten ¿ber ihre Tªtigkeit.  
  
 (2) Die Anstalt verºffentlicht die Satzung mit der Hinterlegung in der Urkundensammlung. Jeder kann im ºffentlichen 
Register in die Satzung Einsicht nehmen und daraus Ausz¿ge, Gleichschriften oder Kopien anfertigen. Dasselbe Recht kann 
auch am Sitz der Anstalt geltend gemacht werden.  
  

Ä 414 
 
 Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde nicht, dass den Mitgliedern der Organe der Anstalt f¿r die Aus¿bung der Funktion 
eine Verg¿tung zusteht und wie die Verg¿tung berechnet wird, gilt, dass dem Leiter die ¿bliche Verg¿tung zusteht, und es wird 
vermutet, dass Funktionen der Mitglieder der anderen Organe Ehrenfunktionen sind. In einem solchen Falle legt die Hºhe der 
Verg¿tung des Leiters oder die Weise ihrer Berechnung der Verwaltungsrat fest.  
  

Ä 415 
 

 (1) Die Anstalt verbucht getrennt die Aufwendungen und Ertrªge in Verbindung mit dem Hauptgegenstand der 
Tªtigkeit, mit dem Betrieb des Geschªftsbetriebs oder einer anderen Nebentªtigkeit und mit der Verwaltung der Anstalt.  
  
 (2) Der Jahresabschluss der Anstalt wird von einem Wirtschaftspr¿fer gepr¿ft, wenn die Gr¿ndungsurkunde oder die 
Satzung ihm dies auferlegt, oder wenn die Hºhe des Nettoumsatzes der Anstalt zehn Millionen CZK ¿berschreitet. In solchen 
Fªllen wird vom Wirtschaftspr¿fer auch der Jahresbericht der Anstalt gepr¿ft.  
  

Ä 416 
 

Jahresbericht 
 
 (1) Der Jahresbericht der Anstalt enthªlt auÇer den durch eine sonstige Rechtsvorschrift zur Regelung der 
Buchhaltung festgelegten Erfordernissen weitere wichtige Angaben ¿ber die Tªtigkeit und das Wirtschaften der Anstalt, 
einschlieÇlich der Hºhe der an Mitglieder der Organe der Anstalt gewªhrten Leistungen, und ¿ber eventuelle  nderungen der 
Gr¿ndungsurkunde oder  nderungen der Mitgliedschaft in den Organen der Anstalt.  
  
 (2) Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde nicht auch eine andere Verºffentlichungsweise, so verºffentlicht die Anstalt den 
Jahresbericht spªtestens innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Rechnungsperiode durch Hinterlegung in der 
Urkundensammlung. Jeder kann im ºffentlichen Register in die Satzung Einsicht nehmen und daraus Ausz¿ge, Gleichschriften 
oder Kopien anfertigen.  
  

Ä 417 
 
 Erf¿llt die Anstalt langfristig nicht ihren Zweck, so wird sie durch das Gericht auf Antrag einer Person, die ein 
rechtliches Interesse nachweist, aufgelºst.  
  

Ä 418 
 
 Im Sonstigen finden auf die Rechtsverhªltnisse der Anstalt die Bestimmungen zur Stiftung entsprechend Anwendung; 
keine Anwendung finden jedoch die Bestimmungen zum Grundstockvermºgen und zum Stiftungskapital.  
  

Abschnitt 4 
 

Verbraucher 
 
 

Ä 419 
 
 Verbraucher ist jeder, der auÇerhalb des Rahmens seiner unternehmerischen Tªtigkeit oder auÇerhalb des Rahmens 
der selbstªndigen Aus¿bung seines Berufs einen Vertrag mit einem Unternehmer schlieÇt oder mit ihm anderweitig verhandelt.  
  

Abschnitt 5 
 

Unternehmer 
 
 

Ä 420 
 
 (1) Wer auf eigene Rechnung und Verantwortung gewerbsmªÇig oder ªhnlich eine Erwerbstªtigkeit selbstªndig 
aus¿bt, mit der Absicht, dies systematisch zum Zwecke der Gewinnerzielung zu tun, wird in Bezug auf diese Tªtigkeit als 
Unternehmer angesehen.  
  
 (2) F¿r die Zwecke des Verbraucherschutzes und f¿r die Zwecke des Ä 1963 wird als Unternehmer auch jede Person 
angesehen, die Vertrªge im Zusammenhang mit eigener Geschªfts-, Produktions- oder ªhnlicher Tªtigkeit oder bei 
selbstªndiger Aus¿bung ihres Berufs schlieÇt, bzw. jede Person, die im Namen oder auf Rechnung eines Unternehmers 
handelt.  
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Ä 421 
 
 (1) Als Unternehmer wird eine im Handelsregister eingetragene Person angesehen. Bedingungen, unter denen 
Personen ins Handelsregister eingetragen werden, legt ein sonstiges Gesetz fest.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass Unternehmer eine solche Person ist, die zu der unternehmerischen Tªtigkeit eine 
Gewerbe- oder andere Berechtigung nach einem sonstigen Gesetz hat.  
  

Ä 422 
 
 Ein Unternehmer, der keine Handelsfirma hat, nimmt Rechtsgeschªfte bei der Aus¿bung seiner unternehmerischen 
Tªtigkeit unter eigenem Namen vor; zu dem Namen sind Zusªtze hinzuf¿gen, die seine Person oder den Geschªftsbetrieb 
nªher charakterisieren und nicht irref¿hrend sein d¿rfen.  
  

Handelsfirma 
 

Ä 423 
 
 (1) Handelsfirma ist der Name, unter dem der Unternehmer im Handelsregister eingetragen ist. Ein Unternehmer darf 
nicht mehr als eine Handelsfirma f¿hren.  
  
 (2) Der Schutz der Rechte an der Handelsfirma steht demjenigen zu, wer sie von Rechts wegen zum ersten Mal 
verwendet hat. Wer in seinem Recht an der Handelsfirma betroffen wurde, hat dieselben Rechte wie beim Schutz vor 
unlauterem Wettbewerb.  
  

Ä 424 
 
 Die Handelsfirma darf nicht mit einer anderen Handelsfirma verwechselbar sein und darf nicht irref¿hrend wirken.  
  

Ä 425 
 
 (1) Der Mensch wird im Handelsregister unter der Handelsfirma eingetragen, die in der Regel sein Name bildet. Bei 
 nderung seines Namens kann er in der Handelsfirma auch weiterhin seinen fr¿heren Namen verwenden; die 
Namensªnderung hat er jedoch zu verºffentlichen.  
  
 (2) Lªsst sich ein Mensch im Handelsregister unter einer anderen Handelsfirma als unter seinem Namen eintragen, 
so muss offensichtlich sein, dass es sich um keine Handelsfirma einer juristischen Person handelt.  
  

Ä 426 
 
 Sind mehrere Geschªftsbetriebe mehrerer Unternehmer in einer Unternehmensgruppe verbunden, so kºnnen ihre 
Namen oder Handelsfirmen identische Merkmale enthalten; die ¥ffentlichkeit muss jedoch imstande sein, sie voneinander zu 
unterscheiden.  
  

Ä 427 
 
 (1) Wer eine Handelsfirma erwirbt, hat das Recht, sie zu nutzen, wenn ihm hierzu von seinem Vorgªnger oder dessen 
Rechtsnachfolger die Zustimmung erteilt wurde; es ist jedoch erforderlich, dass er zu der Handelsfirma eine Angabe hinzuf¿gt, 
die die Rechtsfolge ausdr¿ckt.  
  
 (2) Bei Umwandlung einer juristischen Person geht die Handelsfirma auf den Rechtsnachfolger ¿ber, wenn dieser 
damit einverstanden ist; die Zustimmung einer anderen Person ist nicht erforderlich. Hat eine juristische Person mehrere 
Rechtsnachfolger und wurde nicht bestimmt, auf welchen von ihnen die Handelsfirma ¿bergeht, so geht die Handelsfirma auf 
keinen von ihnen ¿ber.  
  

Ä 428 
 
 Zum Widerruf der Zustimmung zum Gebrauch seines Namens in der Handelsfirma einer juristischen Person ist 
derjenige berechtigt, wer hierzu einen derartig schwerwiegenden Grund hat, dass von ihm gerechterweise nicht verlangt werden 
kann, dass sein Name in der Handelsfirma genutzt wird; ein solcher Grund kann insbesondere eine  nderung der 
¿berwiegenden Natur des Unternehmens der juristischen Person oder eine  nderung der Eigentumsstruktur der 
Handelskorporation sein. Unter diesen Bedingungen ist zum Widerruf der Zustimmung auch der Rechtsnachfolger der Person 
berechtigt, die die Zustimmung erteilt hat.  
  

Ä 429 
 

Sitz des Unternehmers 
 
 (1) Der Sitz des Unternehmers wird mit der im ºffentlichen Register eingetragenen Adresse festgelegt. Wird eine 
nat¿rliche Person als Unternehmer nicht in das ºffentliche Register eingetragen, so ist ihr Sitz der Ort, an dem sie den 
HauptGeschªftsbetrieb, bzw. ihren Wohnsitz hat.  
  
 (2) F¿hrt ein Unternehmer als seinen Sitz einen anderen Ort als seinen tatsªchlichen Sitz an, so kann sich jeder auch 
auf seinen tatsªchlichen Sitz berufen. Gegen denjenigen, der sich auf den im ºffentlichen Register eingetragenen Sitz des 
Unternehmers beruft, kann der Unternehmer nicht einwenden, dass er den tatsªchlichen Sitz an einem anderen Ort hat.  
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Vertretung des Unternehmers 
 

Ä 430 
 
 (1) Beauftragt ein Unternehmer jemanden beim Betrieb des Geschªftsbetriebs mit einer bestimmten Tªtigkeit, so 
vertritt diese Person den Unternehmer bei allen Handlungen, zu denen es bei dieser Tªtigkeit gewºhnlich kommt.  
  
 (2) Den Unternehmer verpflichten auch Handlungen einer anderen Person in seiner Betriebsstªtte, wenn der Dritte 
gutglªubig war, dass die handelnde Person handlungsberechtigt ist.  
  

Ä 431 
 
 ¦berschreitet ein Vertreter des Unternehmers die Vertretungsbefugnis, so ist der Unternehmer aus dem 
Rechtsgeschªft verpflichtet; dies gilt nicht, wenn der Dritte von der ¦berschreitung gewusst hat oder auf Grund der Umstªnde 
des Falles wissen musste.  
  

Ä 432 
 

Wettbewerbsverbot 
 
 (1) Die als Vertreter des Unternehmers beim Betrieb des Geschªftsbetriebs auftretende Person darf ohne 
Zustimmung des Unternehmers auf eigene oder auf fremde Rechnung nichts tun, was in den Bereich des Geschªftsbetriebs 
fªllt. Geschieht dies, so kann der Unternehmer begehren, dass sein Vertreter eine solche Handlung unterlªsst.  
  
 (2) Hat der Vertreter auf eigene Rechnung gehandelt, so kann der Unternehmer begehren, dass die Handlung des 
Vertreters als auf seine Rechnung getªtigt erklªrt wird. Hat der Vertreter auf fremde Rechnung gehandelt, so kann der 
Unternehmer begehren, dass an ihn das Recht auf Verg¿tung abgetreten wird oder dass ihm die bereits geleistete Verg¿tung 
ausgezahlt wird. Diese Rechte erlºschen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag geltend gemacht wurden, an 
dem der Unternehmer von der Handlung erfahren hat, spªtestens jedoch ein Jahr ab dem Tag, an dem es zu der Handlung 
gekommen ist.  
  
 (3) Anstelle des Rechtes nach Absatz 2 kann der Unternehmer einen Schadensersatz verlangen; dies jedoch nur, 
wenn der Vertreter wissen sollte und konnte, dass er mit seiner Tªtigkeit den Unternehmer schªdigt. Hªtte auch derjenige, zu 
dessen Gunsten der Vertreter des Unternehmers unerlaubt gehandelt hat, wissen m¿ssen und kºnnen, dass es sich um eine 
Tªtigkeit handelt, die den Unternehmer schªdigt, so ist auch er zum Schadensersatz verpflichtet.  
  

Ä 433 
 
 (1) Wer als Unternehmer gegen¿ber anderen Personen im Wirtschaftsverkehr auftritt, darf weder seine Qualitªt als 
Experte noch seine wirtschaftliche Stellung zur Schaffung oder zur Ausnutzung einer Abhªngigkeit der schwªcheren Partei und 
zum Erreichen eines offensichtlichen und unbegr¿ndeten Ungleichgewichts in gegenseitigen Rechten und Pflichten der Parteien 
missbrauchen.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass die schwªchere Partei immer diejenige Person ist, die gegen¿ber dem Unternehmer im 
Wirtschaftsverkehr auÇerhalb eines Zusammenhangs mit einer eigenen unternehmerischen Tªtigkeit auftritt.  
  

Ä 434 
 
 Stellt der Unternehmer vor der ¥ffentlichkeit nach auÇen dar, an welchem Ort er unternehmerisch tªtig ist, so 
ermºglicht er der ¥ffentlichkeit, mit ihm an diesem Ort innerhalb der bestimmten Betriebszeit in Rechtsverkehr zu treten; 
ansonsten innerhalb der ¿blichen Zeit.  
  

Ä 435 
 
 (1) Jeder Unternehmer hat in Geschªftsurkunden und im Rahmen der der ¥ffentlichkeit durch Fernzugriff zugªnglich 
gemachten Informationen seinen Namen und Sitz anzuf¿hren. Der im ºffentlichen Handelsregister eingetragene Unternehmer 
f¿hrt in der Geschªftsurkunde auch eine Angabe ¿ber diese Eintragung einschlieÇlich der Abteilung und der Einlage an; der in 
einem anderen ºffentlichen Register eingetragene Unternehmer f¿hrt eine Angabe ¿ber seine Eintragung in diesem Register 
an; der im ºffentlichen Register nicht eingetragene Unternehmer f¿hrt eine Angabe ¿ber seine Eintragung in einer anderen 
Evidenz an. Wurde dem Unternehmer eine identifizierende Angabe zugeteilt, so f¿hrt er auch diese an.  
  
 (2) Auf der Urkunde nach Absatz 1 kºnnen auch weitere Angaben angef¿hrt werden, wenn sie auÇerstande sind, 
einen irref¿hrenden Eindruck zu erwecken.  
  

BUCH III 
 

VERTRETUNG 
 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 436 
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 (1) Wer berechtigt ist, im Namen eines anderen Rechtsgeschªfte vorzunehmen, ist sein Vertreter; Rechte und 
Pflichten aus der Vertretung entstehen unmittelbar f¿r den Vertretenen. Ist es nicht offensichtlich, dass jemand f¿r einen 
anderen handelt, gilt, dass er im eigenen Namen handelt.  
  
 (2) Ist der Vertreter gutglªubig oder hat er von einem bestimmten Umstand wissen m¿ssen, so wird dies auch beim 
Vertretenen ber¿cksichtigt; dies gilt nicht, wenn es sich um einen Umstand handelt, von dem der Vertreter vor der Entstehung 
der Vertretung erfahren hat. Ist der Vertretene nicht in gutem Glauben, so kann er sich nicht auf den guten Glauben des 
Vertreters berufen.  
  

Ä 437 
 
 (1) Zur Vertretung eines anderen ist derjenige nicht berechtigt, dessen Interessen im Widerspruch zu den Interessen 
des Vertretenen stehen, es sei denn, bei vertraglicher Vertretung war dem Vertretenen ein solcher Widerspruch bekannt oder 
hªtte bekannt sein m¿ssen.  
  
 (2) Hat ein Vertreter, dessen Interesse im Widerspruch zu Interessen des Vertretenen steht, mit einem Dritten 
gehandelt und hat dieser Dritte von diesem Umstand gewusst oder wissen m¿ssen, so kann sich der Vertretene darauf berufen. 
Es wird vermutet, dass hier ein Widerspruch zwischen den Interessen des Vertreters und des Vertretenen vorliegt, wenn der 
Vertreter auch f¿r diesen Dritten handelt oder wenn er in eigener Sache handelt.  
  

Ä 438 
 
 Der Vertreter handelt persºnlich. Er kann einen weiteren Vertreter beauftragen, wenn dies mit dem Vertretenen 
vereinbart ist oder wenn dies der Notbedarf erfordert, er haftet jedoch f¿r die ordnungsgemªÇe Auswahl seiner Person.  
  

Ä 439 
 
 Hat der Vertretene f¿r dieselbe Sache mehrere Vertreter, so wird vermutet, dass jeder von ihnen selbstªndig handeln 
kann.  
  

Ä 440 
 

 (1) Hat der Vertreter die Vertretungsbefugnis ¿berschritten, verpflichtet das Rechtsgeschªft den Vertretenen, wenn er 
die ¦berschreitung unverz¿glich genehmigt. Dies gilt auch im Falle, dass f¿r einen anderen eine Person Rechtsgeschªfte 
vornimmt, die hierzu nicht berechtigt ist.  
  
 (2) Wird ein Rechtsgeschªft nicht ohne unnºtige Verzºgerung genehmigt, so ist die Person, die f¿r einen anderen 
Rechtsgeschªfte vorgenommen hat, allein verpflichtet. Eine Person, mit der gehandelt wurde und die gutglªubig war, kann von 
der handelnden Person verlangen, dass sie erf¿llt, was vereinbart wurde, oder dass sie den Schaden ersetzt.  
  

Abschnitt 2 
 

Vertragliche Vertretung 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 441 
 
 (1) Vereinbaren dies die Parteien, so vertritt eine von ihnen die andere im vereinbarten Umfang als Bevollmªchtigter.  
  
 (2) Der Vollmachtgeber f¿hrt den Umfang der Vertretungsbefugnis in der Vollmacht an. Bezieht sich die Vertretung 
nicht nur auf ein bestimmtes Rechtsgeschªft, so wird die Vollmacht in Schriftform erteilt. Bedarf ein Rechtsgeschªft einer 
Sonderform, so wird in derselben Form auch die Vollmacht erteilt.  
  

Ä 442 
 
 Der Vollmachtgeber kann auf sein Recht zum Widerruf der Bevollmªchtigung nicht verzichten, wenn jedoch die 
Parteien f¿r den Widerruf bestimmte Gr¿nde vereinbaren, kann die Bevollmªchtigung aus keinem anderen Grund widerrufen 
werden. Dies gilt nicht, wenn der Vollmachtgeber f¿r den Widerruf der Bevollmªchtigung einen besonders schwerwiegenden 
Grund hat.  
  

Ä 443 
 
 Bei Bevollmªchtigung einer juristischen Person fªllt die Aus¿bung der Vertretungsbefugnis in die Befugnisse ihres 
vertretungsbefugten Organs. Zur Aus¿bung der Vertretung ist auch die Person berechtigt, die vom vertretungsbefugten Organ 
bestimmt wird.  
  

Ä 444 
 
 (1) Wer durch eigenes Verschulden bei einem Dritten die Vermutung erweckt, dass er einen anderen zu einem 
Rechtsgeschªft bevollmªchtigt hat, der kann sich nicht auf einen Mangel der Bevollmªchtigung berufen, wenn der Dritte 
gutglªubig war und vern¿nftigerweise erwarten durfte, dass die Bevollmªchtigung erteilt wurde.  
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 (2) Hat der Vollmachtgeber einer anderen Person zu erkennen gegeben, dass er den Bevollmªchtigten zu 
bestimmten Rechtsgeschªften bevollmªchtigt hat, so kann er sich gegen¿ber ihr darauf, dass die Bevollmªchtigung spªter 
erloschen ist, nur berufen, wenn er ihr dies vor der Handlung des Bevollmªchtigten mitgeteilt hat, oder wenn diese Person bei 
der Handlung des Bevollmªchtigten von dem Erlºschen gewusst hat.  
  

Ä 445 
 
 Hat als Vertreter eine Person gehandelt, die in der jeweiligen Sache nicht fªhig war, allein Rechtsgeschªfte 
vorzunehmen, so kann man sich darauf gegen¿ber demjenigen, der ¿ber diese Tatsache nicht gewusst hat und auch nicht 
wissen konnte, nicht berufen.  
  

Ä 446 
 
 Hat der Bevollmªchtigte die Vertretungsbefugnis ¿berschritten und ist der Vollmachtgeber damit nicht einverstanden, 
so teilt er dies der Person, mit der der Bevollmªchtigte Rechtsgeschªfte vorgenommen hat, ohne unnºtige Verzºgerung mit, 
nachdem er von dem Rechtsgeschªft erfahren hat. Tut er dies nicht, gilt, dass er die ¦berschreitung genehmigt hat; dies gilt 
nicht, wenn die Person, mit der der Vertreter Rechtsgeschªfte vorgenommen hat, aus den Umstªnden zweifellos erkennen 
musste und konnte, dass der Bevollmªchtigte die Vertretungsbefugnis offensichtlich ¿berschreitet.  
  

Ä 447 
 
 Sind die Weisungen des Vollmachtgebers in der Vollmacht enthalten und mussten sie der Person, gegen¿ber der der 
Bevollmªchtigte gehandelt hat, bekannt sein, so wird deren ¦berschreitung als Verletzung der Vertretungsbefugnis angesehen.  
  

Ä 448 
 
 (1) Die Bevollmªchtigung erlischt mit der Aus¿bung des Rechtsgeschªfts, auf die die Vertretung beschrªnkt war; die 
Bevollmªchtigung erlischt auch wenn sie vom Vollmachtgeber widerrufen oder vom Bevollmªchtigten gek¿ndigt wird. Stirbt der 
Bevollmªchtigte oder der Vollmachtgeber, oder ist einer von ihnen eine juristische Person und erlischt sie, so erlischt auch die 
Bevollmªchtigung, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.  
  
 (2) Solange der Widerruf dem Bevollmªchtigten nicht bekannt ist, hat sein Rechtsgeschªft dieselben Wirkungen, als 
w¿rde die Bevollmªchtigung noch bestehen. Darauf kann sich jedoch die Partei, die vom Widerruf der Bevollmªchtigung 
gewusst hat, wissen musste oder konnte, nicht berufen.  
  

Ä 449 
 
 (1) Stirbt der Vollmachtgeber oder k¿ndigt der Bevollmªchtigte die Bevollmªchtigung, tut der Bevollmªchtigte noch 
alles, was keinen Aufschub duldet, damit der Vollmachtgeber oder sein Rechtsnachfolger keinen Nachteil erleidet. Sein 
Rechtsgeschªft hat dieselben Wirkungen, als w¿rde die Bevollmªchtigung noch bestehen, wenn es nicht dem widerspricht, was 
noch der Vollmachtgeber oder sein Rechtsnachfolger angeordnet hat.  
  
 (2) Der Bevollmªchtigte gibt ohne unnºtige Verzºgerung nach Erlºschen der Bevollmªchtigung alles heraus, was ihm 
vom Vollmachtgeber ¿bergeben wurde, bzw. was er f¿r den Vollmachtgeber erlangt hat. Stirbt der Bevollmªchtigte, so hat 
gegen¿ber dem Vollmachtgeber diese Pflicht jeder, der diese Sachen bei sich hat.  
  

Titel 2 
 

Prokura 
 
 

Ä 450 
 
 (1) Durch Erteilung der Prokura bevollmªchtigt der im Handelsregister eingetragene Unternehmer einen Prokuristen 
zu Rechtsgeschªften, die das Betreiben eines Geschªftsbetriebs, bzw. einer Niederlassung mit sich bringt, und zwar auch zu 
denjenigen, die sonst einer Sondervollmacht bed¿rfen. Eine unbewegliche Sache darf der Prokurist jedoch verªuÇern oder 
belasten, wenn dies ausdr¿cklich angef¿hrt ist.  
  
 (2) Bei Erteilung der Prokura muss ausdr¿cklich angef¿hrt werden, dass es sich um Prokura handelt. Erteilt der 
Unternehmer Prokura f¿r eine Niederlassung seines Geschªftsbetriebs oder f¿r einen seiner mehreren Geschªftsbetriebe, so 
bezeichnet er ausdr¿cklich die Niederlassung oder den Geschªftsbetrieb.  
  

Ä 451 
 
 Der Prokurist ist nicht berechtigt, die Prokura auf jemanden anderen zu ¿bertragen oder weitere Prokura erteilen; 
anderslautende Vereinbarungen werden nicht ber¿cksichtigt.  
  

Ä 452 
 
 (1) Es ist verboten, Prokura einer juristischen Person zu erteilen.  
  
 (2) Ist mehreren Personen Prokura erteilt, so vertritt jede von ihnen den Unternehmer allein, es sei denn, bei Erteilung 
der Prokura wird etwas anderes festgelegt.  
  

Ä 453 
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 Eine Beschrªnkung der Prokura mit internen Weisungen hat keine Wirkungen gegen¿ber Dritten, auch wenn sie 
verºffentlicht wurde.  
  

Ä 454 
 
 Der Prokurist ¿bt die Prokura mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus.  
  

Ä 455 
 
 Der Prokurist unterzeichnet in der Weise, dass er zu der Firma des Unternehmers seine Unterschrift und die Angabe, 
die die Prokura bezeichnet, hinzuf¿gt; wurde Prokura f¿r eine einzelne Niederlassung oder einen von mehreren 
Geschªftsbetrieben erteilt, so f¿gt er auch eine Angabe hinzu, die die Niederlassung oder den Geschªftsbetrieb bezeichnet.  
  

Ä 456 
 
 Die Prokura erlischt auch mit ¦bertragung oder Pacht des Geschªftsbetriebs oder der Niederlassung, f¿r die sie 
erteilt wurde. Mit dem Tod des Unternehmers erlischt die Prokura nicht, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.  
  

Abschnitt 3 
 

Gesetzliche Vertretung und Betreuung 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 457 
 
 Sowohl die gesetzliche Vertretung als auch die Betreuung verfolgt den Schutz der Interessen des Vertretenen und die 
Erf¿llung seiner Rechte.  
  

Ä 458 
 
 Der gesetzliche Vertreter oder der Betreuer ist nicht berechtigt, f¿r den Vertretenen in solchen Sachen 
Rechtsgeschªfte vorzunehmen, die die Entstehung und Auflºsung einer Ehe, die Aus¿bung der elterlichen Pflichten und Rechte 
sowie die Verf¿gung von Todes wegen oder Enterbungserklªrung und deren Widerruf betreffen.  
  

Ä 459 
 
 Der gesetzliche Vertreter darf dem Vertretenen keine Sache der besonderen Vorliebe entziehen, es sei denn, dies 
wird durch Gefªhrdung seines Lebens oder Gesundheit gerechtfertigt, und wenn es sich um einen Minderjªhrigen handelt, der 
nicht voll geschªftsfªhig ist, auch durch einen anderen schwerwiegenden Grund. Die Sache der besonderen Vorliebe muss 
dem Vertretenen auch bei seiner Unterbringung in einer Gesundheitseinrichtung, Anstalt f¿r Sozialdienste, Anstalt f¿r 
sozialrechtlichen Kindesschutz oder einer ªhnlichen Anstalt ¿berlassen werden.  
  

Ä 460 
 
 Beim Interessenkonflikt des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers mit dem Interesse des Vertretenen oder beim 
Interessenkonflikt derjenigen, die von demselben gesetzlichen Vertreter oder Betreuer vertreten sind, oder bei Drohung eines 
solchen Konflikts wird durch das Gericht f¿r den Vertretenen ein Verhinderungsbetreuer bestellt.  
  

Ä 461 
 
 (1) Verwaltet der gesetzliche Vertreter oder Betreuer das Vermºgen des Vertretenen, so steht ihm die laufende 
Verwaltung eines solchen Vermºgens zu. Handelt es sich nicht um eine gewºhnliche Angelegenheit, so bedarf die Verf¿gung 
¿ber das Vermºgen des Vertretenen der Genehmigung des Gerichts.  
  
 (2) Ein Geschenk, eine Erbschaft oder ein Vermªchtnis, die f¿r den Vertretenen unter der Bedingung der Verwaltung 
durch einen Dritten bestimmt sind, sind aus der Vermºgenssorge nach Absatz 1 ausgeschlossen. Der gesetzliche Vertreter 
oder Betreuer kann jedoch die Annahme eines solchen Geschenks, Erbschaft oder Vermªchtnisses ablehnen; die Ablehnung 
bedarf der Genehmigung des Gerichts.  
  

Ä 462 
 
 Weder der gesetzliche Vertreter noch der Betreuer kann vom Vertretenen eine Verg¿tung f¿r die Vertretung 
verlangen. Hat er jedoch die Pflicht, Vermºgen zu verwalten, kann f¿r die Vermºgensverwaltung eine Verg¿tung zuerkannt 
werden. ¦ber die Hºhe der Verg¿tung entscheidet das Gericht unter Ber¿cksichtigung der Verwaltungskosten, des Wertes des 
verwalteten Vermºgens und des Ertrags daraus, sowie des Zeit- und Arbeitsaufwands der Verwaltung.  
  

Ä 463 
 
 (1) Der Betreuer wird durch das Gericht bestellt; gleichzeitig bestimmt das Gericht den Umfang der Rechte und 
Pflichten des Betreuers. Die Person, f¿r die ein Betreuer bestellt wurde, ist wªhrend der Betreuung der Betreute.  
  
 (2) Beantragt dies der Betreuer, so wird er durch das Gericht abberufen; das Gericht beruft den Betreuer auch dann 
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ab, wenn der Betreuer seine Pflichten nicht erf¿llt. Gleichzeitig bestellt das Gericht f¿r den Betreuten einen neuen Betreuer.  
  

Ä 464 
 
 (1) Handelt es sich nicht um eine Vermºgensverwaltung, so kann f¿r die Person nur ein einziger Betreuer bestellt 
werden. Ist ein besonderer Betreuer f¿r die Vermºgensverwaltung des Vertretenen oder f¿r die Verwaltung eines 
Vermºgensteils und gleichzeitig ein Betreuer einer Person bestellt, so steht dem zweiten von ihnen die ausschlieÇliche 
Vertretung des Vertretenen vor dem Gericht zu, und zwar auch wenn die Sache das verwaltete Vermºgen betrifft.  
  
 (2) Werden durch das Gericht mehrere Betreuer bestellt und entscheidet das Gericht nicht, in welchen Sachen jeder 
von ihnen fªhig ist, f¿r den Betreuten allein Rechtsgeschªfte vorzunehmen, so sind die Betreuer verpflichtet, gemeinsam zu 
handeln.  
  

Titel 2 
 

Betreuung eines Menschen 
 

Ä 465 
 
 (1) Das Gericht bestellt einen Betreuer eines Menschen, wenn dies zum Schutz der Interessen des Menschen 
erforderlich ist oder wenn es das ºffentliche Interesse erfordert. Das Gericht bestellt einen Betreuer insbesondere f¿r 
denjenigen, der von ihm in seiner Geschªftsfªhigkeit beschrªnkt wurde, ¿ber den nicht bekannt ist, wo er sich aufhªlt, f¿r einen 
unbekannten Menschen, der an einem bestimmten Rechtsgeschªft beteiligt ist, oder f¿r denjenigen, dessen 
Gesundheitszustand ihm Schwierigkeiten bei der Verwaltung des Vermºgens oder Rechtsverteidigung bereitet.  
  
 (2) Wenn es die Umstªnde rechtfertigen, kann das Gericht dem Betreuer auferlegen, sich in angemessenem Umfang 
versichern zu lassen f¿r den Fall, dass er bei Aus¿bung seiner Funktion dem Betreuten oder einer anderen Person Schaden 
zuf¿gt.  
  

Ä 466 
 
 (1) Zu den Pflichten des Betreuers gehºrt auch die Pflicht, mit dem Betreuten in einer geeigneten Weise und im 
erforderlichen Umfang regelmªÇigen Kontakt zu halten, wahres Interesse an dem Betreuten zu zeigen, sowie auf seinen 
Gesundheitszustand zu achten und f¿r die Erf¿llung der Rechte des Betreuten zu sorgen und seine Interessen zu sch¿tzen.  
  
 (2) Entscheidet der Betreuer ¿ber Angelegenheiten des Betreuten, so erlªutert er dem Betreuten verstªndlich die 
Natur und die Folgen der Entscheidung.  
  

Ä 467 
 
 (1) Der Betreuer erf¿llt bei Erf¿llung seiner Pflichten die Rechtserklªrungen des Betreuten und achtet auf dessen 
Ansichten, auch wenn sie von dem Betreuten fr¿her geªuÇert wurden, einschlieÇlich der ¦berzeugung oder des Bekenntnisses, 
ber¿cksichtigt sie systematisch und erledigt im Einklang damit die Angelegenheiten des Betreuten. Ist dies nicht mºglich, so 
geht der Betreuer nach den Interessen des Betreuten vor.  
  
 (2) Der Betreuer achtet darauf, dass die Lebensweise des Betreuten nicht im Widerspruch zu dessen Fªhigkeiten 
steht und, wenn dem vern¿nftigerweise nicht widersprochen werden kann, diese auch den Sondervorstellungen und -w¿nschen 
des Betreuten entspricht.  
  

Ä 468 
 
 Mit dem Tod des Betreuers oder mit dessen Abberufung erlischt die Betreuung nicht und solange das Gericht f¿r den 
Betreuten keinen neuen Betreuer bestellt, geht die Betreuung auf den ºffentlichen Betreuer nach einem sonstigen Gesetz ¿ber.  
  

Ä 469 
 
 (1) Demjenigen, dem sein Gesundheitszustand bei der Verwaltung seines Vermºgens oder bei Verteidigung seiner 
Rechte Schwierigkeiten bereitet, wird durch das Gericht auf seinen Antrag ein Betreuer bestellt und dem Betreuer in 
¦bereinstimmung mit einem solchen Antrag der Umfang seiner Befugnisse bestimmt. Auf Antrag des Betreuten wird der Berater 
durch das Gericht auch abberufen.  
  
 (2) Der Betreuer handelt in der Regel gemeinsam mit dem Betreuten; wenn der Betreuer allein handelt, so handelt er 
im Einklang mit dem Willen des Betreuten. Kann der Wille des Betreuten nicht festgestellt werden, so entscheidet auf Antrag 
des Betreuers das Gericht.  
  

Ä 470 
 
 Beschafft sich jemand den Verwalter seines Vermºgens allein, so kann f¿r ihn kein Betreuer f¿r die 
Vermºgensverwaltung bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn der Vermºgensverwalter nicht bekannt ist, es ablehnt, im Interesse 
des Vertretenen zu handeln, oder diese Pflicht vernachlªssigt, oder das Vermºgen nicht verwalten kann.  
  

Ä 471 
 
 (1) Entscheidet das Gericht ¿ber die Bestellung eines Betreuers eines Menschen, so kann das Gericht es erst nach 
dessen Inaugenscheinnahme tun, wenn dies kein un¿berwindbares Hindernis verhindert; das Gericht muss auch die  uÇerung 
des Menschen anhºren oder anderweitig seine Stellungnahme feststellen und davon ausgehen.  
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 (2) Das Gericht bestellt zum Betreuer die Person, die der Betreute beantragt hat. Ist dies nicht mºglich, so bestellt das 
Gericht zum Betreuer in der Regel einen Verwandten oder eine andere dem Betreuten nahestehende Person, die ein 
langfristiges und ernsthaftes Interesse an dem Betreuten sowie die Fªhigkeit, dieses Interesse auch in Zukunft zu zeigen, 
nachweist. Ist auch dies nicht mºglich, so bestellt das Gericht zum Betreuer eine andere Person, die die Bedingungen daf¿r 
erf¿llt, Betreuer zu sein, oder den ºffentlichen Betreuer nach einem sonstigen Gesetz.  
  
 (3) Die Fªhigkeit, ºffentlicher Betreuer zu sein, hat die Gemeinde, in der der Betreute seinen Wohnsitz hat, oder eine 
juristische Person, die von dieser Gemeinde zur Erf¿llung der Aufgaben solcher Art errichtet wurde; die Bestellung des 
ºffentlichen Betreuers nach einem sonstigen Gesetz ist nicht an seine Zustimmung gekn¿pft.  
  

Betreuungsrat 
 

Ä 472 
 
 (1) Ist ein Betreuer bestellt, so kann der Betreute oder jede dem Betreuten nahestehende Person die Errichtung eines 
Betreuungsrates beantragen; der Betreuer beruft eine Versammlung der dem Betreuten nahestehenden Personen und seiner 
Freunde, wenn sie ihm bekannt sind, ein, so dass die Versammlung innerhalb von dreiÇig Tagen nach Erhalt des Antrags 
abgehalten wird. Wird die Versammlung nicht rechtzeitig einberufen oder wird sie aus einem anderen Grund nicht abgehalten, 
oder wird darin nicht der Betreuungsrat gewªhlt, so wird die Versammlung durch das Gericht einberufen, und zwar auch ohne 
Antrag.  
  
 (2) An der Versammlung kann der Betreute, jede dem Betreuten nahestehende Person und jeder seiner Freunde 
teilnehmen, obwohl er nicht eingeladen wurde; jeder von ihnen hat je eine Stimme. Nehmen an der Versammlung mindestens 
f¿nf Personen teil, so kann der Betreuungsrat gewªhlt werden.  
  

Ä 473 
 
 (1) Die bei der Versammlung anwesenden Personen wªhlen die Mitglieder bzw. auch Ersatzmitglieder des 
Betreuungsrates mit einer Stimmenmehrheit. Bei der Wahl muss wenn mºglich darauf geachtet werden, dass die in Ä 472 
angef¿hrten Personen gleichmªÇig vertreten sind.  
  
 (2) Mitglied des Betreuungsrates kann nur eine solche Person sein, die ein langfristiges und ernsthaftes Interesse an 
dem Betreuten sowie die Fªhigkeit, dieses Interesse auch in Zukunft zu zeigen, nachweist und deren Interesse den Interessen 
des Betreuten nicht widersprechen. Der Betreuer kann nicht Mitglied des Betreuungsrates sein.  
  

Ä 474 
 
 Der Betreuungsrat hat mindestens drei Mitglieder. Er ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder beschlussfªhig; 
hat jedoch der Betreuungsrat drei Mitglieder, so ist die Anwesenheit aller erforderlich. Die Beschl¿sse fasst der Betreuungsrat 
mit einer Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.  
  

Ä 475 
 
 ¦ber die Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Betreuungsrates erstellt der von den Anwesenden zu 
bestimmende Protokollf¿hrer eine Niederschrift. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, wann die Versammlung abgehalten 
wurde, wer daran teilgenommen hat, wer zum Protokollf¿hrer, Mitglied des Betreuungsrates und Ersatzmitglied gewªhlt wurde 
und mit wie viel Stimmen, ob jemand gegen den Ablauf der Verhandlung protestiert hat und aus welchem Grund. Die in 
Schriftform abgegebenen Proteste sind der Niederschrift beizuf¿gen. Die Niederschrift ¿ber die Wahl der Mitglieder des 
Betreuungsrates stellt der Protokollf¿hrer dem Betreuer und dem Gericht, das den Betreuer bestellt hat, zu.  
  

Ä 476 
 
 (1) Das Gericht kann auf Antrag des Betreuers oder jeglicher zur Teilnahme an der Versammlung berechtigten 
Person oder ohne Antrag die Wahl f¿r ung¿ltig erklªren, wenn es bei ihr zu einem solchen GesetzesverstoÇ gekommen ist, 
dass infolge dessen dem Betreuten ein Nachteil droht. In einem solchen Falle ordnet das Gericht ohne unnºtige Verzºgerung 
eine neue Wahl an.  
  
 (2) Liegen daf¿r wichtige Gr¿nde vor, so kann das Gericht nach Einleitung des Verfahrens die Aus¿bung der Rechte 
des Mitglieds des Betreuungsrates bis zur Entscheidung ¿ber die Ung¿ltigkeit der Wahl einstellen.  
  

Ä 477 
 
 (1) Das Mitglied des Betreuungsrates wird auf unbestimmte Zeit gewªhlt. Es kann von seinem Amt zur¿cktreten; der 
R¿cktritt ist mit Zustellung einer schriftlichen R¿cktrittserklªrung an den Betreuer und an das Gericht wirksam. Das Ausscheiden 
teilt er auch den anderen Mitgliedern des Betreuungsrates mit.  
  
 (2) Das Gericht kann das Mitglied des Betreuungsrates von der Funktion auf Antrag des Betreuers oder jeglicher der 
zur Teilnahme an der Versammlung berechtigten Personen, oder aus eigenem Anlass abberufen, wenn das Mitglied des 
Betreuungsrates ernst oder wiederholt seine Pflichten verletzt, das Interesse am Betreuten verliert oder seine Interessen 
wiederholt in Widerspruch zu Interessen des Betreuten geraten. Die Bestimmung des Ä 476 Abs. 2 findet entsprechend 
Anwendung.  
  
 (3) Beim Erlºschen der Funktion des Mitglieds des Betreuungsrates veranlasst der Betreuer oder der Vorsitzende des 
Betreuungsrates die Wahl eines neuen Mitglieds oder Ersatzmitglieds des Betreuungsrates. Findet die Wahl nicht ohne 
unnºtige Verzºgerung statt, so geht das Gericht nach Ä 472 Abs. 1 entsprechend vor.  
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Ä 478 

 
 (1) Der Betreuungsrat hªlt mindestens einmal pro Jahr eine Sitzung ab; zu der Sitzung wird er von seinem 
Vorsitzenden oder dem Betreuer einberufen, anderenfalls von einem beliebigen Mitglied des Betreuungsrates, bzw. durch das 
Gericht auf Antrag einer Person, die ein ernsthaftes Interesse an dem Betreuten nachweist, oder auch ohne Antrag.  
  
 (2) Der Betreuungsrat lªdt zu der Sitzung sowohl den Betreuten als auch den Betreuer ein.  
  
 (3) Aus der Sitzungsniederschrift des Betreuungsrates muss ersichtlich sein, wann die Sitzung abgehalten wurde, wer 
daran teilgenommen hat, welche Beschl¿sse gefasst wurden, wer Protest erhoben hat und wer die Niederschrift erstellt hat. Ist 
in der Niederschrift nicht angef¿hrt, wer f¿r den Antrag und wer gegen den Antrag abgestimmt hat, so wird vermutet, dass alle 
anwesenden Mitglieder des Betreuungsrates f¿r die Annahme des Antrags abgestimmt haben. Die Niederschrift stellt der 
Vorsitzende des Betreuungsrates dem Betreuer und dem Gericht, das den Betreuer bestellt hat, zu.  
  

Ä 479 
 
 (1) Der Betreuungsrat behandelt bei seiner regelmªÇigen Sitzung den Bericht des Betreuers ¿ber seine Tªtigkeit in 
Angelegenheiten des Betreuten, ªuÇert sich zu dem Vermºgensverzeichnis des Betreuten und zur Rechnungslegung der 
Vermºgensverwaltung sowie zur Abrechnung der eventuellen Verg¿tung des Betreuers f¿r die Vermºgensverwaltung.  
  
 (2) BeschlieÇt dies der Betreuungsrat, so stellt sein hierzu durch Beschluss beauftragtes Mitglied einen Antrag beim 
Gericht auf  nderung der Hºhe des Entgelts des Betreuers f¿r die Vermºgensverwaltung.  
  
 (3) BeschlieÇt dies der Betreuungsrat, so stellt ihr beauftragtes Mitglied beim Gericht einen Antrag auf Aufhebung der 
Betreuung oder auf Abberufung des Betreuers und dessen Ersetzung durch eine andere Person.  
  

Ä 480 
 
 (1) Ohne Zustimmung des Betreuungsrates darf der Betreuer nicht entscheiden ¿ber  
  
a) Wohnsitzªnderung des Betreuten,  
  
b) Unterbringung des Betreuten in einer geschlossenen Anstalt oder ªhnlichen Einrichtung, wenn der Gesundheitszustand des 
Betreuten dies offensichtlich nicht erfordert, oder  
  
c) Eingriffe in die Unversehrtheit des Betreuten, wenn es sich nicht um Eingriffe ohne schwerwiegende Folgen handelt.  
  
 (2) Ohne Zustimmung des Betreuungsrates darf der Betreuer ¿ber das Vermºgen des Betreuten nicht verf¿gen, wenn 
es sich um  
  
a) Erwerb oder VerªuÇerung von Vermºgen in einem Wert handelt, der den Betrag in Hºhe des Hundertfachen des 
Lebensminimums eines Einzelnen nach einer sonstigen Rechtsvorschrift ¿berschreitet,  
  
b) Erwerb oder VerªuÇerung des Vermºgens von mehr als einem Drittel des Vermºgens des Betreuten handelt, es sei denn, 
dieses Drittel stellt nur einen geringen Wert dar, oder  
  
c) Annahme oder Gewªhrung eines Darlehens, Kredits oder einer Sicherheit in den in Buchst. a) oder b) angef¿hrten Werten 
handelt,  
es sei denn, solche Entscheidungen bed¿rfen auch der Zustimmung des Gerichts.  
  
 (3) Liegt es im Interesse des Betreuten, so kann der Betreuungsrat beschlieÇen, welche weiteren Entscheidungen 
des Betreuers ¿ber den Betreuten seiner Zustimmung unterliegen; solche Beschl¿sse d¿rfen den Betreuer nicht ¿ber das den 
Umstªnden angemessene MaÇ beschrªnken.  
  

Ä 481 
 
 Das Mitglied des Betreuungsrates, das nicht f¿r den Beschluss des Betreuungsrates abgestimmt hat, der Betreuer 
oder der Betreute kann innerhalb von f¿nfzehn Tagen nach der Beschlussfassung beim Gericht beantragen, dass der 
Beschluss des Betreuungsrates aufgehoben und durch gerichtliche Entscheidung ersetzt wird. Bis zum Zeitpunkt des Erlasses 
der gerichtlichen Entscheidung erlangt der Beschluss des Betreuungsrates keine Rechtswirkungen.  
  

Ä 482 
 
 (1) Kann der Betreuungsrat mangels Interesse der gen¿genden Anzahl der in Ä 472 Abs. 1 genannten Personen oder 
aus anderen ªhnlichen Gr¿nden nicht errichtet werden, so kann das Gericht auf Antrag einer dieser Personen entscheiden, 
dass die Befugnisse des Betreuungsrates nur eine dieser Personen aus¿bt, und entscheidet gleichzeitig ¿ber die Bestellung 
einer solchen Person.  
  
 (2) Wurde der Betreuungsrat nicht gewªhlt und ist auch die Vorgehensweise nach Absatz 1 nicht mºglich, so werden 
die Verf¿gungen des Betreuers hinsichtlich des Betreuten oder dessen Vermºgens nicht durch den Betreuungsrat, sondern 
durch das Gericht genehmigt.  
  

Ä 483 
 
 (1) Hat das Gericht dies nicht genehmigt, so darf der Betreuer keine Zustimmung zur  nderung des Personenstandes 
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des Betreuten erklªren.  
  
 (2) Verwaltet der Betreuer das Vermºgen des Betreuten, so darf er ohne Zustimmung des Gerichts, wenn das Gericht 
¿ber keine weiteren Beschrªnkungen entschieden hat,  
  
a) den Betreuten zu keiner Leistung gegen¿ber einem der Mitglieder des Betreuungsrates oder einer diesem Mitglied 
nahestehenden Person verpflichten,  
  
b) f¿r den Betreuten weder eine unbewegliche Sache oder einen Anteil daran erwerben, noch eine unbewegliche Sache des 
Betreuten oder einen Anteil daran verªuÇern oder belasten,  
  
c) f¿r den Betreuten weder einen Geschªftsbetrieb, Anteil am Geschªftsbetrieb oder Anteil an einer juristischen Person 
erwerben noch dieses Vermºgen verªuÇern oder belasten; dies gilt nicht, wenn es sich um den Erwerb von Beteiligungs- oder 
ªhnlichen Wertpapieren zur Sicherstellung eines sicheren Ertrags handelt,  
  
d) f¿r den Betreuten keinen Vertrag schlieÇen, der ihn zu einer dauerhaften oder wiederkehrenden Leistung f¿r lªnger als drei 
Jahre verpflichtet,  
  
e) keine Erbschaft oder eine andere Leistung aus einem Nachlass ablehnen, oder  
  
f) den Betreuten zu einer unentgeltlichen Leistung an eine andere Person verpflichten, es sei denn, es handelt sich um ein 
Geschenk, das zur gewºhnlichen Angelegenheit nach den Grundsªtzen der Billigkeit in angemessenem Umfang gewªhrt 
wurde, und der Betreute Person Urteilskraft besitzt und sich mit dem Geschenk einverstanden erklªrt hat.  
  
 (3) Ungeachtet der Bestimmung des Absatzes 2 darf der Betreuer, wenn dies nicht durch das Gericht genehmigt 
wurde, ¿ber das Vermºgen des Betreuten nicht verf¿gen, wenn es sich handelt um  
  
a) Erwerb oder VerªuÇerung von Vermºgen in einem Wert, der den Betrag in Hºhe des F¿nfhundertfachen des 
Lebensminimums eines Einzelnen nach einer sonstigen Rechtsvorschrift ¿berschreitet,  
  
b) Erwerb oder VerªuÇerung von Vermºgen, das die Hªlfte des Vermºgens des Betreuten ¿berschreitet, es sei denn, diese 
Hªlfte stellt einen nur geringf¿gigen Wert dar und es handelt sich um keine Sache, die f¿r den Betreuten Sache der besonderen 
Vorliebe ist, oder  
  
c) Annahme oder Gewªhrung eines Darlehens, Kredits oder einer Sicherheit in den in Buchst. a) oder b) angef¿hrten Werten.  
  
 (4) Das Gericht holt vor der Entscheidung nach den Absªtzen 1 bis 3 eine Stellungnahme des Betreuungsrates ein. 
Teilt der Betreuungsrat dem Gericht seine Stellungnahme nicht innerhalb einer angemessenen Frist mit, dann entscheidet das 
Gericht allein.  
  

Ä 484 
 
 (1) Eine juristische Person, deren Haupttªtigkeit in der Pflege von Personen mit Gesundheitsbehinderung und im 
Schutz deren Interessen liegt, hat das Recht zu beantragen, dass eine Versammlung zur Errichtung des Betreuungsrates 
einberufen wird.  
  
 (2) Eine juristische Person, deren Haupttªtigkeit in der Pflege von Personen mit Gesundheitsbehinderung und im 
Schutz deren Interessen liegt, die in der Tschechischen Republik ununterbrochen mindestens drei Jahre tªtig ist und mit dem 
Betreuten mindestens drei Monate lang im regelmªÇigen Kontakt war, hat das Recht, Mitglied des Betreuungsrates zu sein 
oder an Sitzungen des Betreuungsrates oder der Versammlung zur Errichtung des Betreuungsrates teilzunehmen und beim 
Gericht zu beantragen, den Beschluss des Betreuungsrates aufzuheben und ihn durch gerichtliche Entscheidung zu ersetzen. 
Macht jedoch diese juristische Person ihre Rechte nicht im Einklang mit den Interessen des Betreuten geltend, so werden ihr 
diese Rechte durch das Gericht auf Antrag des Betreuten, des Betreuers oder der Mitglieder des Betreuungsrates entzogen.  
  

Ä 485 
 

Vermºgensverzeichnis und Abrechnung der Vermºgensverwaltung 
 
 (1) Der Betreuer, der das Vermºgen des Betreuten verwaltet, erstellt innerhalb von zwei Monaten nach seiner 
Bestellung ein Verzeichnis des verwalteten Vermºgens und stellt dieses dem Gericht, dem Betreuten und dem Betreuungsrat 
zu.  
  
 (2) Wªhrend der Dauer seines Amtes hat der Betreuer ¿ber seine Vermºgensverwaltung dem Betreuungsrat 
Rechnung zu legen, und zwar jªhrlich jeweils bis zum 30. Juni, es sei denn, er vereinbart mit den Mitgliedern des 
Betreuungsrates, dass die Rechnung fr¿her zu legen ist. Liegt ein triftiger Grund vor, so kann der Betreute oder der 
Betreuungsrat beim Gericht beantragen, dass dem Betreuer die Pflicht auferlegt wird, eine auÇerordentliche Rechnung zu 
legen. Der Betreuer hat jede Rechnung dem Betreuten, dem Betreuungsrat und dem Gericht zu legen.  
  
 (3) Der Betreuer, dessen Funktion endet, hat die endg¿ltige Rechnung ¿ber seine Vermºgensverwaltung dem 
Betreuten, Betreuungsrat und dem Gericht, bzw. auch weiterem Betreuer oder dem im Nachlassverfahren bestellten 
Gerichtskommissar zu legen. Stirbt der Betreuer, so werden die Urkunden und weitere Dokumente betreffend den Betreuten 
und dessen Angelegenheiten dem Gericht von jeglicher Person herausgegeben, die diese Urkunden und Dokumente bei sich 
hat.  
  

Titel 3 
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Betreuung einer juristischen Person 
 

Ä 486 
 
 (1) Das Gericht bestellt einen Betreuer einer juristischen Person, die dies benºtigt, damit ihre Angelegenheiten 
verwaltet oder ihre Rechte verteidigt werden kºnnen.  
  
 (2) Zum Betreuer einer juristischen Person kann das Gericht nur eine solche Person bestellen, die die f¿r die 
Fªhigkeit, Mitglied eines vertretungsbefugten Organs zu sein, festgelegten Bedingungen erf¿llt. Erf¿llt der Betreuer diese 
Bedingungen nicht mehr, so teilt er dies ohne unnºtige Verzºgerung dem Gericht mit. Erfªhrt das Gericht, dass der Betreuer die 
angef¿hrten Bedingungen nicht erf¿llt, so ersetzt das Gericht den Betreuer ohne unnºtige Verzºgerung durch einen neuen 
Betreuer.  
  

Ä 487 
 
 (1) F¿r Rechte und Pflichten des Betreuers einer juristischen Person gelten die Bestimmungen zu Rechten und 
Pflichten des vertretungsbefugten Organs entsprechend. Die Befugnisse des Betreuten bestimmen sich sinngemªÇ nach den 
Bestimmungen f¿r die Befugnisse des vertretungsbefugten Organs.  
  
 (2) Das Gericht erlegt dem Betreuer auf, mit der fachlichen Sorgfalt die ordnungsgemªÇe Erneuerung der Tªtigkeit 
des vertretungsbefugten Organs der juristischen Person anzustreben; wenn erforderlich, grenzt das Gericht die Befugnisse des 
Betreuers weiter ab, unter Ber¿cksichtigung weiterer Organe der juristischen Person, bzw. auch der Rechte der Gesellschafter.  
  

Ä 488 
 
 Bestimmt die Gr¿ndungsurkunde, dass der juristischen Person als Betreuer eine bestimmte Person bestellt werden 
soll, so hat das Gericht eine solche Person zum Betreuer zu bestellen, wenn diese hierzu fªhig ist und sich mit der Bestellung 
einverstanden erklªrt.  
  

BUCH IV 
 

SACHEN UND IHRE EINTEILUNG 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 489 
 
 Sache im rechtlichen Sinne (ĂSacheñ) ist alles, was von der Person unterschieden ist und zum Gebrauch der 
Menschen dient.  
  

Ä 490 
 
 Eine zum allgemeinen Gebrauch bestimmte Sache ist ein ºffentliches Gut.  
  

Ä 491 
 
 (1) Fr¿chte sind das, was eine Sache regelmªÇig von ihrer nat¿rlichen Beschaffenheit her hervorbringt, wie es durch 
ihre ¿bliche Zweckbestimmung und ihr angemessen gegeben ist, ungeachtet dessen, ob unter Mitwirkung des Menschen oder 
ohne sie.  
  
 (2) Nutzungen sind das, was eine Sache regelmªÇig von ihrer rechtlichen Beschaffenheit her hervorbringt.  
  

Ä 492 
 
 (1) Der Wert einer Sache, sofern er sich in Geld bewerten lªsst, ist ihr Preis. Der Preis einer Sache wird als ¿blicher 
Preis bestimmt, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart oder gesetzlich festgelegt.  
  
 (2) Der auÇerordentliche Preis einer Sache wird festgelegt, wenn ihr Wert ersetzt werden soll, unter Ber¿cksichtigung 
der Sonderverhªltnisse oder der besonderen Vorliebe, die durch zufªllige Beschaffenheiten der Sache hervorgerufen wurde.  
  

Ä 493 
 
 Weder der menschliche Kºrper noch dessen Teile, auch wenn sie vom Kºrper abgetrennt wªren, sind eine Sache.  
  

Ä 494 
 
 Ein lebendes Tier hat eine besondere Bedeutung und Wert als ein bereits mit Sinnen begabtes lebendes Wesen. Ein 
lebendes Tier ist keine Sache und die Bestimmungen zu Sachen finden auf ein lebendes Tier nur in einem solchen Umfang 
entsprechend Anwendung, in dem dies nicht seiner Natur widerspricht.  
  

Ä 495 
 
 Der Inbegriff von allem, was einer Person gehºrt, bildet ihr Vermºgen. Das Besitztum einer Person bildet den Inbegriff 
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ihres Vermºgens und ihrer Schulden.  
  

Abschnitt 2 
 

Einteilung der Sachen 
 

Ä 496 
 

Kºrperliche und unkºrperliche Sachen 
 
 (1) Eine kºrperliche Sache ist ein beherrschbarer Teil der AuÇenwelt, die die Natur eines selbstªndigen 
Gegenstandes hat.  
  
 (2) Unkºrperliche Sachen sind Rechte, deren Natur es zulªsst, und andere Sachen ohne kºrperliches Wesen.  
  

Ä 497 
 

Beherrschbare Naturkrªfte 
 
 Auf beherrschbare Naturkrªfte, die gehandelt werden, finden die Bestimmungen zu kºrperlichen Sachen sinngemªÇ 
Anwendung.  
  

Ä 498 
 

Unbewegliche und bewegliche Sachen 
 
 (1) Unbewegliche Sachen sind Grundst¿cke und unterirdische Bauwerke mit selbstªndiger Zweckbestimmung, sowie 
dingliche Rechte daran, und Rechte, die als unbewegliche Sachen kraft Gesetzes erklªrt werden. Legt eine sonstige 
Rechtsvorschrift fest, dass eine bestimmte Sache nicht Bestandteil des Grundst¿cks ist, und kann eine solche Sache ohne 
Verletzung ihres Wesens nicht von Ort zu Ort verlegt werden, so ist auch diese Sache unbeweglich.  
  
 (2) Sªmtliche weiteren Sachen, ungeachtet dessen, ob mit kºrperlichem oder unkºrperlichem Wesen, sind beweglich.  
  

Ä 499 
 

Vertretbare Sache 
 
 Eine bewegliche Sache, die durch eine andere Sache derselben Gattung ersetzt werden kann, ist vertretbar; andere 
Sachen sind unvertretbar. Bei Zweifeln wird der Fall nach den Gewohnheiten beurteilt.  
  

Ä 500 
 

Verbrauchbare Sache 
 
 Eine bewegliche Sache, deren gewºhnliche Nutzung in ihrem Verbrauch, Verarbeitung oder VerªuÇerung liegt, ist 
verbrauchbar; verbrauchbar sind auch solche bewegliche Sachen, die zu einem Lager oder einer anderen Gesamtheit von 
Sachen gehºren, wenn ihre gewºhnliche Nutzung darin liegt, dass sie einzeln verkauft werden. Andere Sachen sind 
unverbrauchbar.  
  

Ä 501 
 

Gesamtsache 
 
 Die Gesamtheit einzelner Sachen, die derselben Person gehºren, welche als ein Gegenstand angesehen wird und 
als solche einen gemeinschaftlichen Namen trªgt, gilt als Ganzes und bildet eine Gesamtsache.  
  

Ä 502 
 

Geschªftsbetrieb 
 
 Ein Geschªftsbetrieb (ĂBetriebñ) ist eine organisierte Gesamtheit von Vermºgen, die vom Unternehmer geschaffen 
wurde und aus seinem Willen zum Betreiben seiner Tªtigkeit dient. Es wird vermutet, dass der Betrieb alles bildet, was in der 
Regel seinem Betreiben dient.  
  

Ä 503 
 

Niederlassung 
 
  

 (1) Eine Niederlassung ist ein solcher Teil des Betriebs, der wirtschaftliche und funktionelle Selbstªndigkeit ausweist 
und ¿ber den der Unternehmer entschieden hat, dass er eine Niederlassung wird.  
  
 (2) Ist die Niederlassung im Handelsregister eingetragen, so handelt es sich um einen Zweigbetrieb; dies gilt auch f¿r 
einen anderen Unternehmensteil, wenn f¿r ihn eine sonstige Rechtsvorschrift festlegt, dass er ins Handelsregister einzutragen 
ist. Der Leiter des Zweigbetriebs ist berechtigt, den Unternehmer in allen Angelegenheiten zu vertreten, die den Zweigbetrieb 
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betreffen, und zwar ab dem Tag, zu dem er als Leiter des Zweigbetriebs ins Handelsregister eingetragen wurde.  
  

Ä 504 
 

Geschªftsgeheimnis 
 
 Ein Geschªftsgeheimnis bilden konkurrenzmªÇig wichtige, bestimmbare, bewertbare und in entsprechenden 
Geschªftskreisen gewºhnlich unzugªngliche Tatsachen, die mit dem Betrieb zusammenhªngen und deren Eigent¿mer in 
seinem Interesse in einer entsprechenden Weise deren Geheimhaltung sicherstellt.  
  

Abschnitt 3 
 

Bestandteil einer Sache und Zubehºr einer Sache 
 

Bestandteil einer Sache 
 

Ä 505 
 
 Bestandteil einer Sache ist alles, was zu ihr von ihrer Natur her gehºrt und was von der Sache nicht abgetrennt 
werden kann, ohne dass damit die Sache entwertet wird.  
  

Ä 506 
 
 (1) Bestandteil eines Grundst¿cks ist sowohl die Oberflªche als auch die Unterflªche, auf dem Grundst¿ck errichtete 
Bauwerke und andere Anlagen (ĂBauwerkñ) mit Ausnahme von vor¿bergehenden Bauwerken, einschlieÇlich dessen, was in die 
Erde eingelassen oder in den Mauern befestigt ist.  
  
 (2) Ist ein unterirdisches Bauwerk keine unbewegliche Sache, so ist es Bestandteil des Grundst¿cks, auch wenn es 
unter ein anderes Grundst¿ck greift.  
  

Ä 507 
 
 Bestandteil des Grundst¿cks ist die auf ihm entstandene Pflanzenwelt.  
  

Ä 508 
 
 (1) Eine Maschine oder eine andere befestigte Einrichtung (ĂMaschineñ) ist nicht Bestandteil der im ºffentlichen 
Register eingetragenen unbeweglichen Sache, wenn mit Zustimmung ihres Eigent¿mers in dasselbe Register der Vorbehalt 
eingetragen wurde, dass die Maschine nicht sein Eigentum ist. Der Vorbehalt wird gelºscht, wenn der Eigent¿mer der 
unbeweglichen Sache oder eine andere hierzu nach der Eintragung im ºffentlichen Register berechtigte Person nachweist, 
dass der Eigent¿mer der unbeweglichen Sache Eigent¿mer der Maschine wurde.  
  
 (2) Soll durch eine solche Maschine eine Maschine ersetzt werden, die Bestandteil einer unbeweglichen Sache ist, so 
kann der Vorbehalt ins ºffentliche Register eingetragen werden, wenn es die im g¿nstigeren Rang eingetragene Person nicht 
anficht. Das Anfechtungsrecht hat jedoch weder diejenige Person, deren Recht durch die Eintragung des Vorbehaltes nicht 
gek¿rzt werden kann, noch diejenige Person, deren Forderung bereits erf¿llt wurde; zu diesem Zwecke kann auch eine bisher 
nicht fªllige Forderung erf¿llt werden.  
  

Ä 509 
 
 Versorgungsnetze, insbesondere Wasserleitungen, Abwasserleitungen oder Starkstrom- oder andere Leitungen sind 
nicht Bestandteil des Grundst¿cks. Es wird vermutet, dass Bestandteil der Versorgungsnetze auch die mit ihnen betriebsmªÇig 
zusammenhªngenden Bauwerke und technischen Einrichtungen sind.  
  

Zubehºr einer Sache 
 

Ä 510 
 
 (1) Das Zubehºr einer Sache ist eine Nebensache des Eigent¿mers an der Hauptsache, wenn der Zweck der 
Nebensache darin liegt, dass sie dauerhaft gemeinsam mit der Hauptsache im Rahmen der wirtschaftlichen Bestimmung der 
beiden Sachen genutzt wird. Wurde die Nebensache von der Hauptsache vor¿bergehend abgeschieden, so hºrt sie nicht auf, 
Zubehºr zu sein.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass Rechtsgeschªfte und Rechte und Pflichten betreffend die Hauptsache auch ihr Zubehºr 
betreffen.  
  

Ä 511 
 
 Bei Zweifeln, ob etwas Zubehºr einer Sache ist, wird der jeweilige Fall nach den Gewohnheiten beurteilt.  
  

Ä 512 
 
 Ist ein Bauwerk Bestandteil eines Grundst¿cks, so sind Nebensachen des Eigent¿mers am Bauwerk Zubehºr des 
Grundst¿cks, wenn ihr Zweck darin liegt, dass sie mit dem Bauwerk oder Grundst¿ck im Rahmen ihres wirtschaftlichen Zwecks 
dauerhaft genutzt werden.  
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Ä 513 

 
 Zubehºr einer Forderung (Nebenforderungen) sind Zinsen, Verzugszinsen und mit der Geltendmachung der 
Forderung verbundene Kosten.  
  

Abschnitt 4 
 

Wertpapier 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 514 
 
 Wertpapier ist eine Urkunde, mit der ein Recht derartig verbunden ist, dass es nach Ausgabe des Wertpapiers ohne 
diese Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere ¿bertragen werden kann.  
  

Ä 515 
 
 Hat der Emittent ein Wertpapier nicht als eine Gattung mit gesetzlich besonders geregelten Erfordernissen 
ausgegeben, so muss die Urkunde wenigstens durch Verweis auf die Emissionsbedingungen das mit dem Wertpapier 
verbundene Recht und eine Angabe ¿ber den Emittenten bestimmen.  
  

Ä 516 
 

Vertretbare Wertpapiere 
 
 (1) Von demselben Emittenten in derselben Gattung ausgegebene Wertpapiere derselben Art, aus denen dieselben 
Rechte entstehen, sind vertretbar.  
  
 (2) Die Unterschrift des Emittenten auf einem vertretbaren Wertpapier kann mit seinem Abdruck ersetzt werden, wenn 
auf der Urkunde gleichzeitig Schutzelemente gegen ihre Fªlschung oder Verªnderung verwendet sind.  
  

Ä 517 
 
 Ist aus dem Wertpapier eine vom Emittenten unterschiedliche Person verpflichtet und verletzt sie ihre Pflicht, so 
ersetzt der Emittent den daraus entstandenen Schaden.  
  

Ä 518 
 

Wertpapierform 
 
 (1) Das Wertpapier kann die Form eines Inhaberpapiers, Orderpapiers oder Namenspapiers haben.  
  
 (2) Enthªlt ein Wertpapier den Namen der berechtigten Person, so wird vermutet, dass es sich um ein Orderpapier 
handelt. (2) Enthªlt ein Wertpapier keinen Namen der berechtigten Person, gilt, dass es sich um ein Inhaberpapier handelt.  
  

Ä 519 
 

Wertpapieremission 
 
 (1) Das Datum der Wertpapieremission bezeichnet den Tag, an dem es zur Ausgabe des Wertpapiers an den 
Ersterwerber kommen kann. Ist nichts anderes festgelegt, so wird das Datum der Wertpapieremission vom Emittenten 
festgelegt.  
  
 (2) Emissionsbedingungen grenzen Rechte und Pflichten des Emittenten und der Wertpapierinhaber sowie 
detailliertere Angaben ¿ber die Emission ab.  
  

Ä 520 
 

Wertpapierausgabe 
 
 (1) Das Wertpapier gilt als ausgegeben an dem Tag, an dem es die daf¿r durch Gesetz oder durch eine sonstige 
Rechtsvorschrift festgelegten Erfordernisse erf¿llt und an dem es in der festgelegten Weise zum Vermºgen des ersten 
Erwerbers wird.  
  
 (2) Der Geldbetrag, f¿r den der Emittent das Wertpapier ausgibt, ist der Emissionskurs des Wertpapiers.  
  

Ä 521 
 
 (1) War der Erwerber gutglªubig, dass er ein ordnungsgemªÇ ausgegebenes Wertpapier erwirbt, gilt das Wertpapier 
als ausgegeben auch dann, wenn die Erfordernisse der Vorgehensweise bei der Wertpapierausgabe nicht eingehalten wurden 
oder wenn das Wertpapier nicht in der festgelegten Weise zum Eigentum des Ersterwerbers wurde.  
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 (2) Derjenige, in dessen Rechte dadurch eingegriffen wurde, dass die Erfordernisse der Vorgehensweise bei der 
Wertpapierausgabe nicht eingehalten wurden oder dass das Wertpapier nicht in der festgelegten Weise zum Eigentum des 
ersten Erwerbers wurde, hat einen Schadensersatzanspruch gegen¿ber dem Emittenten sowie gegen¿ber der Person, die in 
der Sache im Namen des Emittenten oder auf dessen Rechnung gehandelt hat, unter den durch dieses Gesetz festgelegten 
Bedingungen.  
  

Ä 522 
 

Gleichschriften 
 
  

 (1) Ist das Wertpapier in mehreren Gleichschriften ausgegeben, so sind die Gleichschriften im Text der Urkunde zu 
nummerieren, anderenfalls wird jede Gleichschrift als selbstªndiges Wertpapier angesehen.  
  
 (2) Erfolgte die Leistung auf eine Gleichschrift, so erlºschen die Rechte aus allen anderen Gleichschriften.  
  

Ä 523 
 

Coupon 
 
  

 (1) Ist mit einem Wertpapier ein Anspruch auf einen Ertrag verbunden, so kann zur Geltendmachung dieses Rechts 
ein Coupon als Inhaberwertpapier ausgegeben werden; die Coupons werden in einem Couponbogen ausgegeben. Ist 
Bestandteil des Couponbogens ein Kontrollabschnitt, so ergibt sich daraus das Recht auf Ausgabe eines neuen 
Couponbogens; der Kontrollabschnitt ist jedoch kein Wertpapier.  
  
 (2) Der Coupon muss wenigstens Angaben enthalten ¿ber  
  
a) die Gattung und den Emittenten des Wertpapiers, zu dem er ausgegeben wurde; wurde der Coupon zu einem Wertpapier 
ausgegeben, so ist auch dessen numerische Bezeichnung erforderlich,  
  
b) die Hºhe des Ertrags oder die Weise ihrer Berechnung und  
  
c) Datum und Ort der Geltendmachung des Anspruchs auf Ertrag.  
  

Ä 524 
 

Gesamturkunde 
 
 (1) Vertretbare Wertpapiere kºnnen durch eine Gesamturkunde ersetzt werden. F¿r die Emission und Ausgabe einer 
Gesamturkunde gelten dieselben Bedingungen wie f¿r die Ausgabe eines einzelnen Wertpapiers. Die Gesamturkunde enthªlt 
wenigstens diejenigen Erfordernisse, die das Gesetz f¿r ein einzelnes Wertpapier festlegt, einschlieÇlich seiner Nummer.  
  
 (2) Der Inhaber einer Gesamturkunde hat das Recht auf ihren Austausch gegen einzelne Wertpapiere; bestimmt der 
Emittent Bedingungen f¿r ihren Austausch, dann bei Erf¿llung dieser Bedingungen.  
  
 (3) Rechte aus der Gesamturkunde kºnnen nicht durch eine ¦bertragung in Anteile geteilt werden. Dies gilt nicht, 
wenn es zu einer Immobilisation des Wertpapiers bei seiner Gesamtverwahrung gekommen ist; in einem solchen Falle muss ein 
solcher Anteil den einzelnen Wertpapieren entsprechen, die mit der Gesamturkunde ersetzt werden.  
  

Titel 2 
 

BuchmªÇig verwaltete Wertpapiere 
 

Ä 525 
 

BuchmªÇig verwaltetes Wertpapier 
 
 (1) Ist ein Wertpapier durch die Eintragung in der entsprechenden Evidenz ersetzt und kann es nicht anders 
¿bertragen werden als durch  nderung der Eintragung in dieser Evidenz, so handelt es sich um ein buchmªÇig verwaltetes 
Wertpapier.  BuchmªÇig verwaltete Wertpapiere sind vertretbar, wenn sie von demselben Emittenten ausgegeben wurden und 
wenn daraus dieselben Rechte entstehen.  
  
 (2) Die Bestimmungen zu Wertpapieren finden auch auf buchmªÇig verwaltete Wertpapiere Anwendung, es sei denn, 
dies wird durch ihre Natur, dieses Gesetz oder eine sonstige Rechtsvorschrift ausgeschlossen.  
  

Ä 526 
 

Evidenz der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere 
 

 Die Evidenz der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere wird auf Vermºgenskonten gef¿hrt; diese sind das Inhaberkonto 
oder das Kundenkonto.  
  

Ä 527 
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Inhaberkonto 
 
 (1) Auf dem Inhaberkonto werden buchmªÇig verwaltete Wertpapiere desjenigen erfasst, f¿r den das Konto angelegt 
wurde.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass der Inhaber des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers diejenige Person ist, auf deren 
Inhaberkonto das buchmªÇig verwaltete Wertpapier erfasst ist.  
  

Ä 528 
 

Kundenkonto 
 
 (1) Auf dem Kundenkonto sind buchmªÇig verwaltete Wertpapiere derjenigen Personen erfasst, die das buchmªÇig 
verwaltete Wertpapier demjenigen anvertraut haben, f¿r den das Kundenkonto angelegt wurde.  
  
 (2) Derjenige, f¿r den das Kundenkonto angelegt wurde, ist nicht Inhaber der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere, 
die auf diesem Konto erfasst sind.  
  

Titel 3 
 

Umwandlung eines Wertpapiers in ein buchmªÇig verwaltetes Wertpapier und Umwandlung eines buchmªÇig 
verwalteten Wertpapiers in ein Wertpapier 

 

Untertitel 1 
 

Umwandlung eines Wertpapiers in ein buchmªÇig verwaltetes Wertpapier 
 

Ä 529 
 
 (1) Hat der Emittent ¿ber die Umwandlung eines Wertpapiers in ein buchmªÇig verwaltetes Wertpapier entschieden, 
so verºffentlicht er ohne unnºtige Verzºgerung seine Entscheidung einschlieÇlich der Frist, innerhalb welcher der Inhaber des 
Wertpapiers dem Emittenten das Wertpapier abgibt, und verºffentlicht die Entscheidung innerhalb derselben Frist in einer den 
Fernzugriff ermºglichenden Weise.  
  
 (2) Es ist verboten, eine Frist zur Abgabe des Wertpapiers an den Emittenten zu bestimmen, die k¿rzer als zwei 
Monate und lªnger als sechs Monate ab dem Tag der Verºffentlichung der Entscheidung ist.  
  
 (3) Der Emittent, dem eine sonstige Rechtsvorschrift auferlegt, eine Evidenz der Wertpapierinhaber zu f¿hren, sendet 
an die in dieser Evidenz angef¿hrte Person und die darin angef¿hrte Adresse eine Bekanntmachung ¿ber die Umwandlung 
dieses Wertpapiers in ein buchmªÇig verwaltetes Wertpapier.  
  

Ä 530 
 
 (1) Der Inhaber des Wertpapiers teilt bei dessen Abgabe dem Emittenten die Nummer des Kontos in der 
entsprechenden Evidenz mit, auf dem das Wertpapier erfasst werden soll; wenn er ihm diese Angabe nicht mitteilt, wird ihm 
hierzu vom Emittenten eine Nachfrist bestimmt, die nicht k¿rzer sein darf als zwei Monate.  
  
 (2) Hat der Inhaber dem Emittenten das Wertpapier abgegeben und ihm die Nummer des Kontos in der 
entsprechenden Evidenz, auf das das Wertpapier erfasst werden soll, auch innerhalb einer Nachfrist nicht mitgeteilt, so geht auf 
den Emittenten das Eigentum an diesem Wertpapier an dem Tag ¿ber, an dem er hierf¿r dem Inhaber des Wertpapiers einen 
gerechten Preis bezahlt.  
  

Ä 531 
 
 Ist der Inhaber des Wertpapiers mit der Abgabe des Wertpapiers im Verzug, so bestimmt der Emittent zu dessen 
Abgabe eine Nachfrist in der in Ä 529 Abs. 1 festgelegten Weise und weist bei ihrer Verºffentlichung darauf hin, dass das 
Wertpapier, das auch innerhalb einer Nachfrist nicht abgegeben wird, vom Emittenten f¿r ung¿ltig erklªrt wird.  
  

Ä 532 
 
 (1) Auf Antrag des Emittenten erfasst der Zentralverwahrer die buchmªÇig verwalteten Wertpapiere in die 
Zentralevidenz ªhnlich wie bei Ausgabe des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers und erfasst die Wertpapiere auf den im Antrag 
angef¿hrten Vermºgenskonten. Den Antrag stellt der Emittent nach Ablauf der in Ä 529 Abs. 1 gesetzten Frist oder auch vor 
ihrem Ablauf, wenn ihm alle Wertpapiere abgegeben wurden, spªtestens jedoch nach Ablauf der Nachfrist.  
  
 (2) Von der Stellung des Antrags des Emittenten auf Erfassung des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers in die 
Zentralevidenz bis zur Erfassung der gesamten Emission d¿rfen diese Wertpapiere nicht am europªischen geregelten Markt 
gehandelt werden.  
  

Ä 533 
 
 (1) Wertpapiere, die nicht abgegeben wurden, erfasst der Zentralverwahrer auf einem gesonderten technischen 
Konto; Inhaber des technischen Kontos ist der Emittent. Durch die Erfassung auf diesem Konto sind diese Wertpapiere in 
buchmªÇig verwaltete Wertpapiere umgewandelt.  
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 (2) Der Anspruch auf Ertrag aus dem in Absatz 1 angef¿hrten Wertpapier f¿r die Zeit ab Ende der Frist nach Ä 529 
Abs. 1 wird nicht fr¿her fªllig als zu dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber des Wertpapiers dem Emittenten das Wertpapier abgibt.  
  

Ä 534 
 
 (1) Wurde das Wertpapier auch innerhalb der Nachfrist nicht abgegeben, so wird es vom Emittenten f¿r ung¿ltig 
erklªrt.  
  
 (2) Nach der Ung¿ltigerklªrung des Wertpapiers verkauft der Emittent das buchmªÇig verwaltete Wertpapier, das das 
ung¿ltige Wertpapier ersetzt, mit der fachlichen Sorgfalt. Entscheidet sich der Emittent, das buchmªÇig verwaltete Wertpapier in 
einer ºffentlichen Versteigerung zu verkaufen, so verºffentlicht er den Ort, den Zeitpunkt und den Gegenstand der 
Versteigerung mindestens zwei Wochen vor ihrer Abhaltung.  
  
 (3) Der Emittent zahlt den Erlºs aus dem Verkauf des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers an die Person aus, deren 
Wertpapier f¿r ung¿ltig erklªrt wurde, nach Anrechnung der dem Emittenten durch die Ung¿ltigerklªrung des Wertpapiers und 
den Verkauf des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers, das das ung¿ltige Wertpapier ersetzt, entstandenen Forderungen.  
  

Ä 535 
 
 Die Bestimmungen der ÄÄ 529, 531 bis 533 finden sinngemªÇ auf Wertpapiere Anwendung, die in buchmªÇig 
verwaltete Wertpapiere umgewandelt werden, welche in einer selbstªndigen Evidenz gef¿hrt werden sollen.  

 
Untertitel 2 

 
Umwandlung eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers in ein Wertpapier 

 
Ä 536 

 
 (1) Hat der Emittent ¿ber die Umwandlung eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers in ein Wertpapier entschieden, 
so verºffentlicht er ohne unnºtige Verzºgerung seine Entscheidung und verºffentlicht die Entscheidung innerhalb derselben 
Frist in einer den Fernzugriff ermºglichenden Weise.  
  

Ä 537 
 
 (1) Der Zentralverwahrer ¿bergibt dem Emittenten innerhalb von dreiÇig Tagen ab dem Tag des Erhalts der 
Bekanntmachung des Emittenten ¿ber die Umwandlung eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers in ein Wertpapier einen 
Auszug aus der Zentral- sowie der ankn¿pfenden Evidenz mit Angaben ¿ber die Emission des buchmªÇig verwalteten 
Wertpapiers, ¿ber die Inhaber der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere, aus dem sich ergibt, ob die Verf¿gung ¿ber das 
buchmªÇig verwaltete Wertpapier eingestellt wurde und ob das buchmªÇig verwaltete Wertpapier verpfªndet wurde, 
einschlieÇlich der Bezeichnung des Pfandglªubigers.  
  
 (2) Weder der Zentralverwahrer noch der Inhaber des Kundenkontos darf nach Erstellung des Auszugs in seiner 
Evidenz eine Eintragung durchf¿hren, die das in ein Wertpapier umzuwandelnde buchmªÇig verwaltete Wertpapier betrifft.  
  

Ä 538 
 

 (1) Der Zentralverwahrer hebt die Evidenz des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers zu dem vom Emittenten zu 
bestimmenden Tag auf, fr¿hestens jedoch zum Tag der Erstellung des Auszugs nach Ä 537 Abs. 1 und spªtestens innerhalb 
eines Monats ab dem Tag, an dem der Auszug erstellt wurde.  
  
 (2) Die Aufhebung der Evidenz eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers teilt der Zentralverwahrer dem Organisator 
des europªischen geregelten Marktes, an dem diese buchmªÇig verwaltete Wertpapiere zum Handel zugelassen sind, den 
Teilnehmern des Zentralverwahrers, die diese Tatsache den Inhabern der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere mitteilen, und 
dem Inhaber des Kundenkontos mit.  
  
 (3) Der Inhaber des Kundenkontos hebt die Evidenz der buchmªÇig verwalteten Wertpapiere zu demselben Tag auf 
wie das Zentraldepot.  
  

Ä 539 
 
 (1) Dem Inhaber eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers, das in ein Wertpapier umgewandelt wurde, entsteht am 
Tag der Aufhebung der Evidenz des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers das Recht auf Ausgabe des Wertpapiers durch den 
Emittenten.  
  
 (2) Das Wertpapier wird fr¿hestens zum Tag der Aufhebung der Evidenz ausgegeben.  
  

Ä 540 
 

 (1) Wird zum Tag der Aufhebung der Evidenz eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers die Verf¿gung ¿ber ein 
Wertpapier, die ein Organ der ºffentlichen Gewalt angeordnet hat, eingestellt, so gibt der Emittent das Wertpapier an dieses 
Organ ab.  
  
 (2) Wird zum Tag der Aufhebung der Evidenz eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers die Verf¿gung ¿ber ein 
buchmªÇig verwaltetes Wertpapier, die eine hierzu nach dem Kapitalmarktgesetz berechtigte Person angeordnet hat, 
eingestellt, so entsteht dem Inhaber dieses buchmªÇig verwalteten Wertpapiers das Recht auf Abgabe des Wertpapiers erst 
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nach Ablauf der Zeit, f¿r die die Verf¿gung ¿ber das buchmªÇig verwaltete Wertpapier eingestellt wurde. Dies gilt nicht, wenn 
sich die Person, die die Einstellung der Verf¿gung angeordnet hat, mit der Abgabe des Wertpapiers an den Inhaber 
einverstanden erklªrt.  
  

Ä 541 
 
 (1) Ist zum Tag der Aufhebung der Evidenz des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers das buchmªÇig verwaltete 
Wertpapier verpfªndet, so werden die Wirkungen der Verpfªndung nicht ber¿hrt; das Recht auf Abgabe des Wertpapiers 
entsteht dem Pfandglªubiger. Die Pflicht zur Abgabe des Wertpapiers erf¿llt der Emittent auch dadurch, dass er mit 
Zustimmung des Pfandglªubigers das ausgegebene Wertpapier in eine Verwahrung zugunsten des Inhabers hinterlegt und 
dem Verwahrer die Urschrift des Pfandvertrags oder dessen amtlich beglaubigte Kopie ¿bergibt.  
  
 (2) Bei Umwandlung eines buchmªÇig verwalteten Wertpapiers in ein Orderpapier kennzeichnet darauf der Emittent 
eine Erklªrung ¿ber die Verpfªndung des Wertpapiers.  
  

Ä 542 
 

 (1) Nach Aufhebung der Evidenz des buchmªÇig verwalteten Wertpapiers verºffentlicht der Emittent ohne unnºtige 
Verzºgerung eine Aufforderung an die Inhaber der Wertpapiere aus dieser Emission zu deren ¦bernahme und verºffentlicht die 
Aufforderung innerhalb derselben Frist in einer den Fernzugriff ermºglichenden Weise. Die Fristen zur ¦bernahme des 
Wertpapiers bestimmt er in der Aufforderung entsprechend nach Ä 529 Abs. 2 und Ä 531.  
  
 (2) Bei einem Namens- oder Orderpapier ¿bersendet der Emittent die Aufforderung zur ¦bernahme des Wertpapiers 
auch an die in der jeweiligen Evidenz angef¿hrte Sitz- oder Wohnsitzadresse des Inhabers.  
  

Ä 543 
 
 (1) ¦bernimmt der Inhaber das Wertpapier selbst innerhalb einer Nachfrist nicht, so verkauft es der Emittent mit der 
fachlichen Sorgfalt. Entscheidet sich der Emittent, das Wertpapier in einer ºffentlichen Versteigerung zu verkaufen, so 
verºffentlicht er den Ort, den Zeitpunkt und den Gegenstand der Versteigerung mindestens zwei Wochen vor ihrer Abhaltung.  
  
 (2) Der Emittent zahlt den Erlºs aus dem Verkauf des Wertpapiers an den Inhaber nach Anrechnung der dem 
Emittenten im Zusammenhang mit dem Verkauf des Wertpapiers entstandenen Forderungen aus.  
  

Ä 544 
 

 Auf die in selbstªndiger Evidenz gef¿hrten buchmªÇig verwalteten Wertpapiere finden die ÄÄ 536 bis 543 sinngemªÇ 
Anwendung.  
  

BUCH V 
 

RECHTSTATSACHEN 
 

Abschnitt 1 
 

RECHTSGESCH FTE 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 545 
 
 Ein Rechtsgeschªft ruft die darin ausgedr¿ckten Rechtsfolgen sowie die sich aus dem Gesetz, guten Sitten, 
Gewohnheiten und der etablierten Praxis der Parteien ergebenden Rechtsfolgen hervor.  
  

Ä 546 
 

 Rechtsgeschªfte vornehmen kann man durch Tun oder Unterlassen; dies kann ausdr¿cklich oder in einer anderen 
Weise erfolgen, die keine Zweifel daran erweckt, was die handelnde Person ausdr¿cken wollte.  
  

Ä 547 
 

 Das Rechtsgeschªft muss mit ihrem Inhalt und Zweck sowohl guten Sitten als auch dem Gesetz entsprechen.  
  

Bedingung 
 
 

Ä 548 
 
 (1) Die Entstehung, die  nderung oder das Erlºschen der Rechte kann an die Erf¿llung einer Bedingung gebunden 
werden. Ist das Erlºschen eines Rechtes oder einer Pflicht an eine unmºgliche Bedingung gekn¿pft, so wird diese nicht 
ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Die Bedingung ist aufschiebend, wenn von ihrer Erf¿llung abhªngt, ob die Rechtsfolgen der Handlung eintreten. 



73 

 

Die Bedingung ist auflºsend, wenn von ihrer Erf¿llung abhªngt, ob die bereits eingetretenen Rechtsfolgen vergehen.  
  
 (3) Ergibt sich aus dem Rechtsgeschªft oder seiner Natur nichts anderes, so wird vermutet, dass die Bedingung 
aufschiebend ist.  
  

Ä 549 
 
 (1) Die Erf¿llung der Bedingung wird nicht ber¿cksichtigt, wenn ihre Erf¿llung vorsªtzlich von einer Person verursacht 
wird, die nicht berechtigt ist, dies zu tun, und zu deren Gunsten die Erf¿llung der Bedingung ist.  
  
 (2) Wird die Erf¿llung der Bedingung vorsªtzlich von einer Partei vereitelt, die hierzu nicht berechtigt ist und zu deren 
Gunsten die Nichterf¿llung der Bedingung ist, so wird die Bedingung als erf¿llt angesehen.  
  

Ä 550 
 

Zeitbestimmung 
 
 Ist zur Wirksamkeit eines Rechtsgeschªfts eine Anfangszeit bestimmt, so finden entsprechend ÄÄ 548 und 549 zur 
aufschiebenden Bedingung Anwendung. Wird die Wirksamkeit eines Rechtsgeschªfts mit einer Endzeit beschrªnkt, so finden 
entsprechend ÄÄ 548 und 549 ¿ber die auflºsende Bedingung Anwendung.  
  

Scheingeschªft 
 

Ä 551 
 
 Fehlt der Wille der handelnden Person, so handelt es sich um kein Rechtsgeschªft.  
  

Ä 552 
 
 Wurde offensichtlich kein ernster Wille erklªrt, so handelt es sich um kein Rechtsgeschªft.  
  

Ä 553 
 
 (1) Kann der Inhalt wegen Unbestimmtheit oder Unverstªndlichkeit auch durch Auslegung nicht festgestellt werden, 
so handelt es sich nicht um ein Rechtsgeschªft.  
  
 (2) Wurde die Willenserklªrung unter den Parteien nachtrªglich geklªrt, so wird ihr Mangel nicht ber¿cksichtigt und sie 
ist so anzusehen, als ob das Rechtsgeschªft hier bereits von Anfang an vorliegen w¿rde.  
  

Ä 554 
 
 Scheingeschªfte werden nicht ber¿cksichtigt.  
  

Titel 2 
 

Auslegung der Rechtsgeschªfte 
 

Ä 555 
 
 (1) Rechtsgeschªfte sind nach ihrem Inhalt zu beurteilen.  
  
 (2) Soll mit einem bestimmten Rechtsgeschªft ein anderes Rechtsgeschªft verdeckt werden, so wird es nach seiner 
echten Natur beurteilt.  
  

Ä 556 
 
 (1) Was mit Worten oder anderweitig ausgedr¿ckt ist, ist nach der Absicht der handelnden Person auszulegen, wenn 
eine solche Absicht der anderen Partei bekannt war oder sie von ihr wissen musste. Kann die Absicht der handelnden Person 
nicht festgestellt werden, so wird der Willenserklªrung eine solche Bedeutung beigemessen, die ihr in der Regel von einer sich 
in der Stellung desjenigen, f¿r den die Willenserklªrung bestimmt ist, befindlichen Person beigemessen wªre.  
  
 (2) Bei Auslegung der Willenserklªrung wird die unter den Parteien im Rechtsverkehr etablierte Praxis ber¿cksichtigt, 
sowie das, was dem Rechtsgeschªft voranging und wie die Parteien anschlieÇend zu erkennen gegeben haben, welchen Inhalt 
und Bedeutung sie dem Rechtsgeschªft beimessen.  
  

Ä 557 
 
 Lªsst ein bestimmter Ausdruck verschiedene Auslegungen zu, so ist er bei Zweifeln zu Lasten desjenigen 
auszulegen, der den Ausdruck als erster verwendet hat.  
  

Ä 558 
 
 (1) Im Rechtsverkehr mit einem Unternehmer wird dem Ausdruck, der verschiedene Auslegungen vorsieht, eine 
solche Bedeutung zugemessen, die sie in einem solchen Verkehr in der Regel hat. Ist jedoch die andere Partei nicht 
Unternehmer, so muss derjenige, der sich darauf beruft, nachweisen, dass der anderen Partei eine solche Bedeutung bekannt 
sein musste.  
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 (2) Im Rechtsverkehr zwischen Unternehmern werden allgemein oder in der jeweiligen Branche gepflegte 
Verkehrssitten ber¿cksichtigt, es sei denn, dies wird durch eine Vereinbarung der Parteien oder das Gesetz ausgeschlossen. 
Mangels anderweitiger Vereinbarung gilt, dass die Verkehrssitte Vorrang vor der Gesetzesbestimmung hat, die keine 
zwingenden Wirkungen hat, anderenfalls kann sich der Unternehmer auf die Verkehrssitte berufen, wenn er nachweist, dass die 
andere Partei die bestimmte Verkehrssitte kennen musste und mit der Vorgehensweise danach verstªndigt wurde.  
  

Titel 3 
 

Form der Rechtsgeschªfte 
 

Ä 559 
 
 Jeder hat das Recht, f¿r sein Rechtsgeschªft eine beliebige Form zu wªhlen, wenn er in der Wahl der Form nicht 
durch Vereinbarung oder Gesetz beschrªnkt ist.  
  

Ä 560 
 
 Der Schriftform bedarf ein solches Rechtsgeschªft, mit dem ein dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache 
eingerªumt oder ¿bertragen wird, sowie ein solches Rechtsgeschªft, mit dem ein solches Recht geªndert oder aufgehoben 
wird.  
  

Ä 561 
 
 (1) Die G¿ltigkeit eines in Schriftform vorgenommen Rechtsgeschªfts bedarf der Unterschrift der handelnden Person. 
Dort, wo es ¿blich ist, kann die Unterschrift mit mechanischen Mitteln ersetzt werden. Eine sonstige Rechtsvorschrift legt fest, 
wie das Schriftst¿ck bei der Vornahme eines Rechtsgeschªfts mit elektronischen Mitteln elektronisch unterzeichnet werden 
kann.  
  
 (2) Handeln mehrere Personen, so sind ihre Erklªrungen auf derselben Urkunde bei der Vornahme eines solchen 
Rechtsgeschªfts erforderlich, mit dem ein dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache bestellt oder ¿bertragen wird, oder 
mit dem ein solches Recht geªndert oder aufgehoben wird.  
  

Ä 562 
 
 (1) Die Schriftform ist eingehalten auch bei einem mit elektronischen oder anderen technischen Mitteln 
vorgenommenen Rechtsgeschªft, die die Aufnahme des Inhalts des Rechtsgeschªfts und der Bestimmung der handelnden 
Person ermºglichen.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass die Aufzeichnungen der Angaben ¿ber Rechtsgeschªfte im elektronischen System 
zuverlªssig sind, wenn sie systematisch und in zeitlicher Aufeinanderfolge durchgef¿hrt werden und gegen  nderungen 
gesch¿tzt sind. Wurde die Aufzeichnung beim Betreiben eines Betriebs angefertigt und beruft sich darauf die andere Partei zu 
ihren Vorteil, so wird vermutet, dass die Aufzeichnung zuverlªssig ist.  
  

Ä 563 
 
 (1) Nimmt in Schriftform derjenige Rechtsgeschªfte vor, der nicht lesen und schreiben kann, aber imstande ist, sich 
mit dem Inhalt des Rechtsgeschªfts mit Hilfe von Gerªten oder speziellen Hilfsmitteln oder durch eine andere, von ihm gewªhlte 
Person vertraut zu machen, so versieht er die Urkunde mit einer Unterschrift; wenn er auÇerstande ist, zu unterzeichnen, tªtigt 
er anstelle der Unterschrift vor mindestens zwei Zeugen auf der Urkunde mit der Hand oder anderweitig ein eigenes Zeichen, 
zu dem einer der Zeugen den Namen der handelnden Person dazuschreibt.  
  
 (2) Hinsichtlich der Zeugen gilt der Ä 39 entsprechend.  
  
 (3) Ist die Vorgehensweise nach Absatz 1 nicht mºglich, so bedarf die Handlung der Person, die nicht lesen und 
schreiben kann, der Form der ºffentlichen Urkunde. Eine solche Form ist auch dann erforderlich, wenn das Gesetz festlegt, 
dass die Willenserklªrung der handelnden Person auf der Urkunde mit eigener Hand geschrieben werden muss. Ist die 
handelnde Person hierzu imstande, so f¿gt sie der Niederschrift ¿ber ihr Rechtsgeschªft ein eigenes Zeichen hinzu.  
  

Ä 564 
 
 Schreibt ein Gesetz f¿r ein Rechtsgeschªft eine bestimmte Form vor, so kann der Inhalt des Rechtsgeschªfts mit 
einer Willenserklªrung in derselben oder strengeren Form geªndert werden; bedarf einer solchen Form nur eine Vereinbarung 
der Parteien, so kann der Inhalt des Rechtsgeschªfts auch in einer anderen Form geªndert werden, wenn dies die 
Vereinbarung der Parteien nicht ausschlieÇt.  
  

Titel 4 
 

Private Urkunde und ºffentliche Urkunde 
 

Private Urkunde 
 

Ä 565 
 
 Jeder, der sich auf eine private Urkunde beruft, hat ihre Echtheit und Richtigkeit allein nachzuweisen. Wird eine 
private Urkunde gegen eine Person verwendet, die die Urkunde offensichtlich unterzeichnet hat, oder gegen ihren Erben oder 
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gegen denjenigen, der das Vermºgen bei Umwandlung einer juristischen Person als ihr Rechtsnachfolger erworben hat, so wird 
vermutet, dass die Echtheit und Richtigkeit der Urkunde anerkannt wurde.  
  

Ä 566 
 
 (1) Ist eine private Urkunde nicht unterzeichnet, so hat derjenige, der sie verwendet hat, allein nachzuweisen, dass 
sie von der von ihm behaupteten Person stammt.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass Schriftst¿cke, die Rechtstatsachen betreffen, zu denen es beim laufenden Betrieb eines 
Betriebs kommt, wenn sich auf sie die andere Partei zu ihrem Vorteil beruft, das nachweisen, was in der Urkunde enthalten ist, 
und dass die Urkunde in der darin angef¿hrten Zeit ausgestellt wurde; dies gilt auch im Falle, dass die Urkunde nicht 
unterzeichnet wurde.  
  

¥ffentliche Urkunde 
 

Ä 567 
 
 ¥ffentliche Urkunde ist eine vom Organ der ºffentlichen Gewalt in den Schranken seiner Kompetenzen erlassene 
Urkunde oder eine Urkunde, die kraft Gesetzes f¿r eine ºffentliche Urkunde erklªrt wurde; dies gilt nicht, wenn sie an derartigen 
Mªngeln leidet, dass sie so anzusehen ist, als wenn sie keine ºffentliche Urkunde wªre.  
  

Ä 568 
 
 (1) Ist eine Tatsache in einer ºffentlichen Urkunde bestªtigt, so begr¿ndet dies gegen¿ber jedem den vollen 
Nachweis ¿ber den Ursprung der Urkunde von dem Organ oder von der Person, die sie errichtet haben, ¿ber die Zeit der 
Errichtung der Urkunde, sowie ¿ber die Tatsache, ¿ber die der Urheber der ºffentlichen Urkunde bestªtigt hat, dass sie bei 
seiner Anwesenheit geschehen ist oder durchgef¿hrt wurde, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird.  
  
 (2) Hªlt eine ºffentliche Urkunde eine Willenserklªrung einer Person bei der Vornahme eines Rechtsgeschªfts fest 
und ist sie von der handelnden Person unterzeichnet, begr¿ndet dies gegen¿ber jedem den vollen Nachweis ¿ber eine solche 
Willenserklªrung. Dies gilt auch im Falle, dass die Unterschrift der handelnden Person nach MaÇgabe des Gesetzes ersetzt 
wurde.  
  

Ä 569 
 
 Wurde eine ºffentliche Urkunde errichtet, um eine fr¿here ºffentliche Urkunde ¿ber ein Rechtsgeschªft zwischen 
denselben Personen zu bestreiten, so erlangt sie Wirkungen gegen¿ber einem Dritten, wenn ihr Inhalt im ºffentlichen Register 
verºffentlicht wurde oder wenn sie dem Dritten vorgelegt wurde.  
  

Titel 5 
 

Rechtsgeschªfte gegen¿ber einem Abwesenden 
 

Ä 570 
 
 (1) Ein Rechtsgeschªft wirkt gegen¿ber einer abwesenden Person ab dem Zeitpunkt, an dem bei ihr die 
Willenserklªrung eintrifft; vereitelt die andere Partei bewusst den Zugang, gilt, dass die Willenserklªrung ordnungsgemªÇ 
zugegangen ist.  
  
 (2) Das Rechtsgeschªft wirkt gegen¿ber derjenigen Person, die nicht voll geschªftsfªhig ist, nicht fr¿her als vor dem 
Eintreffen der Willenserklªrung bei ihrem gesetzlichen Vertreter oder Betreuer Soll jedoch mit dem Rechtsgeschªft einer 
solchen Person nur ein rechtlicher Vorteil verschaffen werden, so wirkt das Rechtsgeschªft schon ab dem Zeitpunkt, an dem es 
gegen¿ber dieser Person vorgenommen wurde.  
  

Ä 571 
 
 Geht die Willenserklªrung durch die von demjenigen, der gehandelt hat, eingesetzten Mittel oder durch andere bei 
der Befºrderung eingetretene Umstªnde verªndert zu, so wird der Rechtsfall nach der Bestimmung f¿r den Irrtum beurteilt.  
  

Ä 572 
 
 Die in Schriftform handelnde Person kann ihre Willenserklªrung widerrufen, wenn der Widerruf bei der anderen Partei 
spªtestens gleichzeitig mit der urspr¿nglichen Willenserklªrung eingeht.  
  

Ä 573 
 

Vermutung des Zugangszeitpunkts 
 
 Es wird vermutet, dass eine zugegangene Sendung, die mittels eines Postdienstleisters abgesendet wurde, am 
dritten Arbeitstag nach der Absendung, wenn sie jedoch an eine Adresse in einem anderen Land abgesendet wurde, dann am 
f¿nfzehnten Arbeitstag nach der Absendung zugegangen ist.  
  

Titel 6 
 

Nichtigkeit der Rechtsgeschªfte 
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Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 574 
 
 Rechtsgeschªfte sind eher als g¿ltig als als nichtig anzusehen.  
  

Ä 575 
 
 Hat ein nichtiges Rechtsgeschªft die Erfordernisse eines anderen Rechtsgeschªfts, das g¿ltig ist, so gilt dieses 
andere Rechtsgeschªft, wenn es aus den Umstªnden offensichtlich ist, dass es den Willen der handelnden Person ausdr¿ckt.  
  

Ä 576 
 
 Betrifft der Nichtigkeitsgrund nur einen solchen Teil des Rechtsgeschªfts, der vom ¿brigen Inhalt abgetrennt werden 
kann, so ist nur dieser Teil nichtig, wenn man erwarten kann, dass das Rechtsgeschªft auch ohne den nichtigen Teil erfolgt 
wªre, wenn die Partei die Nichtigkeit rechtzeitig erkannt hªtte.  
  

Ä 577 
 
 Liegt der Nichtigkeitsgrund nur in einer gesetzwidrigen Bestimmung des Mengen-, Zeit-, Gebiets- oder anderen 
Umfangs, so ªndert das Gericht den Umfang in der Weise, dass er einer gerechten Regelung der Rechte und Pflichten 
entspricht; das Gericht ist dabei nicht an Antrªge der Parteien gebunden, hat aber abzuwªgen, ob die Partei das 
Rechtsgeschªft ¿berhaupt eingegangen wªre, wenn sie die Nichtigkeit rechtzeitig erkannt hªtte.  
  

Ä 578 
 
 Schreib- oder Rechenfehler benachteiligen das Rechtsgeschªft nicht, wenn die Bedeutung des Rechtsgeschªfts 
zweifellos ist.  
  

Ä 579 
 
 (1) Hat jemand die Nichtigkeit eines Rechtsgeschªfts verursacht, so hat er nicht das Recht, Nichtigkeit einzuwenden 
oder aus dem nichtigen Rechtsgeschªft f¿r sich einen Vorteil zu verschaffen.  
  
 (2) Wer die Nichtigkeit eines Rechtsgeschªfts verursacht hat, hat den daraus der Partei, die von der Nichtigkeit nicht 
gewusst hat, entstandenen Schaden zu ersetzen.  
  

Hauptgr¿nde f¿r die Nichtigkeit 
 

Ä 580 
 
 (1) Nichtig ist ein solches Rechtsgeschªft, das sittenwidrig oder gesetzwidrig ist, wenn der Sinn und der Zweck des 
Gesetzes dies erfordern.  
  
 (2) Nichtig ist ein solches Rechtsgeschªft, nach dem etwas Unmºgliches geleistet werden soll.  
  

Ä 581 
 
 Ist eine Person nicht voll geschªftsfªhig, ist das Rechtsgeschªft, zu dem sie nicht fªhig ist, nichtig. Nichtig ist auch ein 
Rechtsgeschªft einer in Stºrung der Geistestªtigkeit handelnden Person, wenn die Stºrung der Geistestªtigkeit aus dieser 
Person eine geschªftsunfªhige Person macht.  
  

Ä 582 
 
 (1) Wird ein Rechtsgeschªft nicht in der von den Parteien vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Form 
vorgenommen, so ist es nichtig, es sei denn, die Parteien haben den Mangel gen¿gend geheilt. Umfasst eine Willenserklªrung 
gleichzeitig mehrere Rechtsgeschªfte, so verursacht der Mangel der f¿r eines dieser Rechtsgeschªfte geforderten Form an sich 
nicht die Nichtigkeit der anderen Rechtsgeschªfte.  
  
 (2) Bei Nichteinhaltung der von den Parteien vereinbarten Form eines Rechtsgeschªfts kann die Nichtigkeit 
eingewendet werden, nur wenn die Leistung nicht bereits erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Form eines bestimmten 
Rechtsgeschªfts durch die Bestimmungen des vierten Teils dieses Gesetzes vorgeschrieben ist.  
  

Irrtum 
 
 

Ä 583 
 
 Wurden jemand ¿ber einen entscheidenden Umstand im Irrtum gehandelt und wurde er in den Irrtum von der anderen 
Partei versetzt, so ist das Rechtsgeschªft nichtig.  
  

Ä 584 
 
 (1) Betrifft der Irrtum einen Nebenumstand, der nicht einmal von den Parteien f¿r entscheidend erklªrt wurde, so ist 
das Rechtsgeschªft g¿ltig, aber die in Irrtum versetzte Person hat gegen¿ber dem Urheber des Irrtums Recht auf 
angemessenen Ersatz.  
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 (2) Wurden in einem durch Arglist hervorgerufenen Irrtum Rechtsgeschªfte vorgenommen, so ist das Rechtsgeschªft 
nichtig, selbst wenn der Irrtum nur einen Nebenumstand betrifft.  
  

Ä 585 
 
 Wurde der Irrtum der handelnden Person von einem Dritten hervorgerufen, so ist das Rechtsgeschªft g¿ltig. Hat sich 
jedoch die Person, mit der Rechtsgeschªfte vorgenommen wurden, an der Tat des Dritten beteiligt, oder von ihr gewusst oder 
wenigstens wissen m¿ssen, so wird auch diese Person als Urheber des Irrtums angesehen.  
  

Folgen der Nichtigkeit 
 

Ä 586 
 
 (1) Ist die Nichtigkeit eines Rechtsgeschªfts zum Schutz des Interesses einer bestimmten Person festgelegt, so kann 
den Einwand der Nichtigkeit nur diese Person erheben.  
  
 (2) Wendet die berechtigte Person nicht die Nichtigkeit des Rechtsgeschªfts ein, so wird das Rechtsgeschªft als 
g¿ltig angesehen.  
  

Ä 587 
 
 (1) Wer zu einem Rechtsgeschªft unter Androhung von kºrperlicher oder geistiger Gewalt gezwungen wurde, die auf 
Grund der Bedeutung und Wahrscheinlichkeit der drohenden Gewalt sowie der persºnlichen Eigenschaften desjenigen, dem 
gedroht wurde, seine begr¿ndete Sorge hervorgerufen hat, hat das Recht, die Nichtigkeit des Rechtsgeschªfts einzuwenden.  
  
 (2) Wer einen anderen zu einem Rechtsgeschªft durch Androhung oder Arglist gebracht hat, ersetzt stets den daraus 
entstandenen Schaden.  
  

Ä 588 
 
 Das Gericht ber¿cksichtigt auch ohne Antrag die Nichtigkeit eines Rechtsgeschªfts, das offensichtlich sittenwidrig 
oder gesetzwidrig ist und offensichtlich die ºffentliche Ordnung stºrt. Dies gilt auch im Falle, dass das Rechtsgeschªft zu einer 
von Anfang an unmºglichen Leistung verpflichtet.  
  

Titel 7 
 

Relative Unwirksamkeit 
 

Ä 589 
 
 (1) K¿rzt ein Rechtsgeschªft des Schuldners die Befriedigung einer vollstreckbaren Forderung des Glªubigers, so hat 
der Glªubiger das Recht zu begehren, dass das Gericht feststellt, dass das Rechtsgeschªft des Schuldners gegen¿ber dem 
Glªubiger nicht rechtlich wirksam ist. Dieses Recht hat der Glªubiger auch dann, wenn das Recht des Dritten bereits 
vollstreckbar ist oder wenn es bereits befriedigt wurde.  
  
 (2) Die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschªfts des Schuldners wird durch gerichtliche Entscheidung ¿ber die Klage 
des Glªubigers begr¿ndet, mit der das Rechtsgeschªft des Schuldners angefochten wurde (Anfechtungsklage).  
  

Ä 590 
 
 (1) Der Glªubiger kann die Feststellung der Unwirksamkeit eines solchen Rechtsgeschªfts begehren,  
  
a) das der Schuldner innerhalb der letzten f¿nf Jahre mit der Absicht getªtigt hat, seine Glªubiger zu k¿rzen, wenn eine solche 
Absicht der anderen Partei bekannt war,  
  
b) mit dem der Schuldner innerhalb der letzten zwei Jahre seine Glªubiger gek¿rzt hat, wenn die Absicht des Schuldners, die 
Glªubiger zu k¿rzen, der anderen Partei bekannt sein musste, oder  
  
c) mit dem der Glªubiger benachteiligt wurde und zu der es innerhalb der letzten zwei Jahre zwischen dem Schuldner und einer 
ihm nahestehenden Person gekommen ist oder die der Schuldner zugunsten einer solchen Person vorgenommen hat, es sei 
denn, der anderen Partei war zu der Zeit, zu der das Rechtsgeschªft erfolgte, die Absicht des Schuldners, die Glªubiger zu 
benachteiligen, nicht bekannt und musste auch nicht bekannt sein.  
  
 (2) Der Glªubiger kann die Feststellung der Unwirksamkeit eines im letzten Jahr geschlossenen Kauf- oder 
Tauschvertrags begehren, wenn die andere Partei in der Handlung des Schuldners eine Verschwendung des Vermºgens 
erkennen musste, durch die der Glªubiger des Schuldners gek¿rzt wird.  
  

Ä 591 
 
 Die Feststellung der Unwirksamkeit eines unentgeltlichen Rechtsgeschªfts des Schuldners kann der Glªubiger dann 
begehren, wenn es innerhalb der letzten zwei Jahre erfolgt ist. Dies gilt nicht, wenn es sich handelt um  
  
a) die Erf¿llung einer gesetzlich auferlegten Pflicht,  
  
b) eine ¿bliche gelegentliche Schenkung,  
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c) eine Schenkung in angemessener Hºhe zum gemeinn¿tzigen Zweck, oder  
  
d) eine Leistung, mit der einer sittlichen Verpflichtung oder R¿cksichten des Anstandes Folge geleistet wurde.  
  

Ä 592 
 
 Genauso wie die in ÄÄ 590 oder 591 angef¿hrten Rechtsgeschªfte wird auch ein Unterlassen beurteilt, mit dem der 
Schuldner ein Vermºgensrecht verloren hat oder mit dem er einer anderen Person gegen¿ber die Entstehung, Wahrung oder 
Sicherstellung ihres Rechts mit Vermºgenscharakter verursacht hat. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner eine Erbschaft 
ausgeschlagen hat, es sei denn, diese war ¿berschuldet.  
  

Ä 593 
 
 Behªlt sich der Glªubiger, noch bevor seine Forderung vollstreckbar wird, das Recht vor, die Feststellung der 
Unwirksamkeit eines Rechtsgeschªfts dadurch zu begehren, dass er den Vorbehalt durch einen Notar, Gerichtsvollzieher oder 
Gericht demjenigen mitteilt, gegen¿ber dem er die Festellung der Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts begehren kann, dann 
lªuft f¿r den Glªubiger die Frist f¿r das Begehren der Feststellung der Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts nicht, solange die 
Forderung nicht vollstreckbar wird.  
  

Ä 594 
 
 (1) Die Feststellung der Unwirksamkeit eines Rechtsgeschªfts kann gegen¿ber demjenigen begehrt werden, der mit 
dem Schuldner Rechtsgeschªfte vorgenommen hat, oder wer aus dem Rechtsgeschªft direkt einen Vorteil erworben hat, 
gegen¿ber seinem Erben oder gegen¿ber demjenigen, der Vermºgen bei Umwandlung einer juristischen Person als ihr 
Rechtsnachfolger erworben hat.  
  
 (2) Gegen¿ber einem anderen Rechtsnachfolger kann man die Feststellung der Unwirksamkeit nur dann begehren, 
wenn  
  
a) dem Rechtsnachfolger die Umstªnde, f¿r die der Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts 
begehren kºnnte, bekannt sein mussten,  
  
b) der Rechtsnachfolger das Recht unentgeltlich erworben hat, oder  
  
c) der Rechtsnachfolger eine nahestehende Person ist, auÇer es liegt die Mºglichkeit vor, dass ihr die Umstªnde, f¿r die der 
Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts begehren kºnnte, zu der Zeit, zu der sie das Recht von dem 
Vorgªnger erworben hat, nicht bekannt sein mussten.  
  

Ä 595 
 
 (1) Die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschªfts begr¿ndet das Recht des Glªubigers, die Befriedigung der Forderung 
auch daraus zu begehren, was durch die unwirksame Handlung aus dem Vermºgen des Schuldners entgangen ist. Ist dies 
nicht gut mºglich, so steht dem Glªubiger der entsprechende Ersatz zu.  
  
 (2) Wer verpflichtet ist zu leisten, der wird als unredlicher Besitzer angesehen; sein Erbe oder anderer allgemeiner 
Rechtsnachfolger jedoch nur dann, wenn ihm die Umstªnde, auf Grund derer der Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit 
des Rechtsgeschªfts begehren konnte, bekannt sein mussten.  
  
 (3) Ein redlicher Empfªnger einer unentgeltlichen Leistung befriedigt den Glªubiger aus dieser Leistung in dem 
Umfang, in dem er mit der Leistung bereichert wurde. Dies gilt nicht, wenn der Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit 
des Rechtsgeschªfts auch dann begehren konnte, wenn es gegen Entgelt erfolgt wªre.  
  

Ä 596 
 
 Hat ein Dritter an einer Sache, aus der der Glªubiger sonst Befriedigung erlangen kºnnte, ein solches Recht 
erworben, dass man gegen diese Person die Feststellung der Unwirksamkeit nicht begehren kann, so hat derjenige, gegen den 
der Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts fr¿her begehren konnte und zu dessen Besitz das Recht 
dem Dritten entstanden ist, gegen¿ber dem Glªubiger die Pflicht zum Schadensersatz.  
  

Ä 597 
 
 (1) Wer gegen¿ber dem Glªubiger die Pflicht nach Ä 595 oder 596 hat, kann sich von ihr durch Befriedigung der 
Forderung des Glªubigers gegen den Schuldner befreien. Er kann dies tun, noch bevor der Glªubiger die Feststellung der 
Unwirksamkeit begehrt.  
  
 (2) Wer gegen¿ber dem Glªubiger die Pflicht nach Ä 595 oder 596 hat, der kann vom Schuldner die R¿ckgabe der 
gegenseitigen Leistung oder Erf¿llung der Forderung verlangen, die dadurch erneuert wurde, dass der Glªubiger die 
Feststellung der Unwirksamkeit begehrt hat.  
  

Ä 598 
 
 Begehren die Feststellung der Unwirksamkeit desselben Rechtsgeschªfts mehrere Glªubiger, so kann von der 
verpflichteten Person insgesamt nicht mehr verlangt werden als in ÄÄ 595 und 596 festgelegt.  
  

Ä 599 



79 

 

 
 (1) Begehrt der Glªubiger die Feststellung der Unwirksamkeit eines Rechtsgeschªfts in einer im ºffentlichen Register 
eingetragenen Sache, so kann er mit Vorlage einer Anfechtungsklage und des Beweises ¿ber ihre Erhebung bei dem mit 
F¿hrung eines solchen Registers beauftragten Organ beantragen, dass dieses Organ darin das Begehren der Feststellung der 
Unwirksamkeit des Rechtsgeschªfts vermerkt.  
  
 (2) Gibt das Gericht der Klage statt, so hat das Urteil Wirkungen auch gegen¿ber Personen, die nach der 
Durchf¿hrung des Vermerks die in einem solchen Register eingetragene Sache oder ein Recht daran erworben haben.  
  

Abschnitt 2 
 

Rechtliche Ereignisse 
 

Ä 600 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 Das Gesetz legt fest, welche Rechte und welche Pflichten aus von dem Willen einer Person unabhªngigen 
Rechtstatsachen entstehen, sich ªndern oder erlºschen. Eine solche Folge kºnnen die Parteien auch vereinbaren.  
  

Bedeutung der Zeit 
 

Ä 601 
 
 (1) Wird ein Recht erworben oder entsteht eine Pflicht an einem bestimmten Tag, so erfolgt der Erwerb oder die 
Entstehung am Anfang dieses Tages; erlischt ein Recht oder eine Pflicht am bestimmten Tag, so erfolgt das Erlºschen am 
Ende dieses Tages. Dies gilt nicht, wenn dies die Natur des Rechtsfalles ausschlieÇt.  
  
 (2) Wird die Entstehung eines bestimmten Rechtes durch das Erlºschen eines anderen Rechts in gegenseitiger 
Ankn¿pfung bedingt, so tritt beides zu demselben Zeitpunkt ein. Wurde nichts anderes vereinbart oder festgelegt, tritt eine 
solche Rechtswirkung am Ende des Tages ein.  
  

Ä 602 
 
 Soll ein Recht oder eine Pflicht an einem bestimmten Tag oder bis zu einem bestimmten Tag ausge¿bt oder erf¿llt 
werden, so wird gefordert, dass dies zu ¿blicher Tageszeit passiert, es sei denn, aus den Gewohnheiten, der etablierten Praxis 
bzw. besonderen Umstªnden des Falles ergibt sich etwas anderes.  
  

Ä 603 
 
 Rechte und Pflichten erlºschen mit Ablauf der Zeit, auf die sie begrenzt wurden.  
  

Ä 604 
 
 Eine  nderung in der Person des Glªubigers oder des Schuldners hat keinen Einfluss auf den Lauf der Dauer oder 
Frist.  
  

Fristberechnung 
 

Ä 605 
 
 (1) Eine nach Tagen bestimmte Frist oder Dauer beginnt am Tag, der der f¿r ihren Beginn maÇgeblichen Tatsache 
folgt.  
  
 (2) Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmten Frist oder Dauer fªllt auf den Tag, der mit seiner 
Bezeichnung oder Nummer mit dem Tag ¿bereinstimmt, auf den die Tatsache fªllt, von der die Frist oder Dauer berechnet wird. 
Gibt es keinen solchen Tag in dem letzten Monat, so fªllt das Ende der Frist oder der Dauer auf den letzten Tag des Monats.  
  

Ä 606 
 
 (1) Unter der Hªlfte des Monats sind f¿nfzehn Tage zu verstehen und die Mitte des Monats ist der f¿nfzehnte Tag des 
Monats.  
  
 (2) Ist die Frist oder Dauer auf einen oder mehrere Monate und einen Teil des Monats bestimmt, so berechnet man 
den Teil des Monats zuletzt.  
  

Ä 607 
 
 Fªllt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so ist der letzte Tag der Frist der nªchste 
folgende Arbeitstag.  
  

Ä 608 
 
 Eine in k¿rzeren Zeiteinheiten als Tagen bestimmte Frist oder Dauer wird ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem sie 
beginnt, bis zum Zeitpunkt, zu dem sie endet.  
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Abschnitt 3 
 

Verjªhrung und Prªklusion 
 

Titel 1 
 

Verjªhrung 
 

Untertitel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 609 
 
 Wurde ein Recht nicht innerhalb der Verjªhrungsfrist ausge¿bt, so verjªhrt es und der Schuldner ist nicht verpflichtet 
zu leisten. Hat jedoch der Schuldner nach Ablauf der Verjªhrungsfrist geleistet, so kann er nicht die R¿ckgabe des von ihm 
Geleisteten verlangen.  
  

Ä 610 
 
 (1) Die Verjªhrung wird durch das Gericht nur ber¿cksichtigt, wenn der Schuldner einwendet, dass das Recht verjªhrt 
ist. Verzichtet jemand im Voraus auf das Recht zur Geltendmachung des Verjªhrungseinwands, so wird dies nicht 
ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Sind die Parteien verpflichtet, sich zur¿ckzugeben, was sie nach einem unwirksamen Vertrag oder aus einer 
aufgehobenen Verpflichtung erworben haben, so ber¿cksichtigt das Gericht den Verjªhrungseinwand nur, wenn die Verjªhrung 
auch von der anderen Partei eingewendet werden kºnnte. Dies gilt auch im Falle, dass auf Grund eines Scheingeschªftes 
geleistet wurde.  
  

Ä 611 
 
 Der Verjªhrung unterliegen alle Vermºgensrechte mit Ausnahme gesetzlich vorgesehener Fªlle. Andere Rechte 
verjªhren, wenn dies das Gesetz festlegt.  
  

Ä 612 
 
 Beim Recht auf Leben und W¿rde, Namen, Gesundheit, Ansehen, Ehre, Privatsphªre oder ªhnlichem Personenrecht 
verjªhren nur Rechte auf Wiedergutmachung des an diesen Rechten verursachten Nachteils.  
  

Ä 613 
 
 Das Recht auf Unterhalt verjªhrt nicht, der Verjªhrung unterliegen jedoch Rechte auf einzelne wiederkehrende 
Leistungen.  
  

Ä 614 
 
 Keiner Verjªhrung unterliegen Eigentumsrecht, Recht auf Begehren der Teilung einer gemeinschaftlichen Sache, 
Recht auf Errichtung eines Notwegs und Recht auf Ablºsung einer Reallast.  
  

Ä 615 
 
 (1) Ist die Schulderf¿llung durch ein Pfandrecht gesichert, so verjªhrt das Pfandrecht nicht fr¿her als die Forderung. 
Die Verjªhrung einer Forderung hindert den Pfandglªubiger nicht an der Befriedigung aus dem Pfand.  
  
 (2) Das Pfandrecht verjªhrt nicht, solange der Pfandglªubiger das bewegliche Pfand bei sich hat, bzw. solange das 
Pfand f¿r ihn von einem Dritten verwahrt wird.  
  
 (3) Hat der Glªubiger ein Zur¿ckbehaltungsrecht, so finden die Absªtze 1 und 2 entsprechend Anwendung.  
  

Ä 616 
 
 Bei Leistung einer Sicherheit durch die ¦bertragung eines Rechtes stellt die Verjªhrung der Forderung keinen Grund 
f¿r die R¿ck¿bertragung des Rechtes auf die Person, die die Sicherheit geleistet hat.  
  

Ä 617 
 
 (1) Auch nach Ablauf der Verjªhrungsfrist kann sich die Partei auf ihr Recht bei Verteidigung gegen ein von der 
anderen Partei geltend gemachtes Recht berufen, wenn beide Rechte sich auf denselben Vertrag oder auf mehrere Vertrªge 
beziehen, die dem Zweck nach in Abhªngigkeit voneinander geschlossen wurden.  
  
 (2) Auch nach Ablauf der Verjªhrungsfrist kann sich die Partei auf ihr Recht bei Aufrechnung berufen, wenn die 
Aufrechnung jederzeit vor Ablauf der Verjªhrungsfrist eingegangen werden konnte.  
  

Ä 618 
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 Verjªhrt ein im ºffentlichen Register oder im Pfandregister eingetragenes Recht, so wird das verjªhrte Recht darin 
von demjenigen gelºscht, der das ºffentliche Register oder das Pfandregister f¿hrt, auf Antrag einer Person, die an der 
Lºschung ein rechtliches Interesse hat.  
  

Beginn der Verjªhrungsfrist 
 

Ä 619 
 
 (1) Handelt es sich um ein beim Organ der ºffentlichen Gewalt durchsetzbares Recht, so beginnt der Lauf der 
Verjªhrungsfrist an dem Tag, an dem das Recht zum ersten Mal geltend gemacht werden konnte.  
  
 (2) Ein Recht kann zum ersten Mal geltend gemacht werden, wenn die berechtigte Person von den Umstªnden 
erfahren hat, die f¿r den Beginn des Laufs der Verjªhrungsfrist maÇgeblich sind, oder zum Zeitpunkt, zu dem sie von ihnen 
erfahren musste und konnte.  
  

Ä 620 
 
 (1) Die f¿r den Beginn des Laufs der Verjªhrungsfrist maÇgeblichen Umstªnde umfassen beim  
Schadensersatzanspruch die Kenntnis ¿ber den Schaden und die zu seinem Ersatz verpflichtete Person. Dies gilt entsprechend 
auch f¿r die Wiedergutmachung des Nachteils.  
  
 (2) Die f¿r den Beginn des Laufs der Verjªhrungsfrist maÇgeblichen Umstªnde beim Anspruch auf Ersatz eines durch 
Produktmangel verursachten Schadens nach Ä 2939 umfassen die Kenntnis ¿ber den Schaden, den Mangel und die Identitªt 
des Herstellers.  
  

Ä 621 
 
 Die f¿r den Beginn des Laufs der Verjªhrungsfrist maÇgeblichen Umstªnde beim Recht auf Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung umfassen die Kenntnis, dass die ungerechtfertigte Bereicherung erfolgt ist, und die Kenntnis 
¿ber die zu der Herausgabe verpflichtete Person.  
  

Ä 622 
 
 Handelt es sich um einen Schaden an der Gesundheit eines Minderjªhrigen, der nicht voll geschªftsfªhig ist, so 
beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist fr¿hestens an dem Tag, an dem der Minderjªhrige voll geschªftsfªhig wird. Erlangt er nicht 
die volle Geschªftsfªhigkeit, so beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist nicht, solange ihm nach Erlangung der Volljªhrigkeit nicht 
ein Betreuer bestellt wird.  
  

Ä 623 
 
 Bei Teilleistungen einer Schuld beginnt die Verjªhrungsfrist bei jeder Teilleistung am Tag ihrer Fªlligkeit. Wird wegen 
Nichterf¿llung einer Teilleistung die ganze Schuld fªllig, so beginnt f¿r die ganze Schuld der Lauf der Verjªhrungsfrist am Tag 
der Fªlligkeit der nicht erf¿llten Teilleistung.  
  

Ä 624 
 
 Beim Recht auf Herausgabe von auf einem Konto hinterlegten oder eine Einlage darstellenden Geldmitteln beginnt 
der Lauf der Verjªhrungsfrist an dem Tag, an dem die Vertragsverpflichtung erloschen ist.  
  

Ä 625 
 
 Beim Recht, das aus der Gesamtvernichtung oder aus dem Verlust einer Frachtsache entstanden ist, beginnt der 
Lauf der Verjªhrungsfrist an dem Tag, an dem die Sendung an den Empfªnger zugestellt werden sollte. Wurde jedoch die 
Frachtsache nur beschªdigt oder wurde sie verspªtet zugestellt, so beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist am Tag der Zustellung 
der Sendung.  
  

Ä 626 
 
 Beim Recht auf Versicherungsleistung beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist ein Jahr nach dem Versicherungsfall. 
Dies gilt auch im Falle, dass dem Beschªdigten ein direktes Recht auf die Versicherungsleistung gegen¿ber dem Versicherer 
entstanden ist oder wenn der Versicherte gegen¿ber dem Versicherer die Erstattung dessen geltend macht, was er dem 
Beschªdigten bei Erf¿llung der Pflicht zum Ersatz des Schadens oder eines anderen Nachteils geleistet hat.  
  

Ä 627 
 

 Soll nach den Gewohnheiten oder auf Grund der von den Parteien untereinander etablierten Praxis die Forderung auf 
Grund einer Abrechnung ausgeglichen werden, die am Ende einer bestimmten Periode vorgelegt wird, so beginnt der Lauf der 
Verjªhrungsfrist an dem auf das Ende der Periode, in der die Abrechnung vorgelegt werden sollte, folgenden Tag.  
  

Ä 628 
 
 Beim Recht, das zunªchst bei einer bestimmten Person geltend zu machen ist, beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist 
an dem Tag, an dem bei ihr das Recht derart geltend gemacht wurde.  
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Untertitel 2 
 

Lªnge der Verjªhrungsfrist 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 629 
 
 (1) Die Verjªhrungsfrist dauert drei Jahre.  
  
 (2) Vermºgensrechte verjªhren spªtestens mit Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag, an dem sie erwuchsen, es sei 
denn, das Gesetz legt ausdr¿cklich eine andere Verjªhrungsfrist fest.  
  

Ä 630 
 
 (1) Die Parteien kºnnen eine k¿rzere oder lªngere als die im Gesetz festgelegte Verjªhrungsfrist vereinbaren, die ab 
dem Tag berechnet wird, an dem das Recht zum ersten Mal geltend gemacht werden konnte, mindestens jedoch von einem 
Jahr und lªngstens von f¿nfzehn Jahren.  
  
 (2) Wurde die k¿rzere oder lªngere Frist zum Nachteil der schwªcheren Partei vereinbart, so wird die Vereinbarung 
nicht ber¿cksichtigt. Nicht ber¿cksichtigt wird auch die Vereinbarung einer k¿rzeren Verjªhrungsfrist, wenn es sich um ein 
Leistungsrecht handelt, das aus einem Schaden an Freiheit, Leben oder Gesundheit hervorgeht, oder um ein Recht, das aus 
vorsªtzlicher Pflichtverletzung entstanden ist.  
  

Sonderbestimmungen 
 

Ä 631 
 
 Wurde ein Recht in das ºffentliche Register eingetragen, so verjªhrt es in zehn Jahren ab dem Tag, an dem es zum 
ersten Mal ausge¿bt werden konnte.  
  

Ä 632 
 
 Wurde in das ºffentliche Register ein Recht eingetragen, das ununterbrochen oder wiederholt ausge¿bt werden kann, 
so verjªhrt es, wenn es zehn Jahre lang nicht ausge¿bt wird. Wurde jedoch in das ºffentliche Register ein Recht eingetragen, 
das nur selten ausge¿bt wird, so wird gefordert, dass die Person, der das Recht zusteht, im Laufe von zehn Jahren wenigstens 
dreimal Gelegenheit zur Aus¿bung des Rechts hatte und es nie ausge¿bt hat; taucht im Laufe der zehn Jahre keine 
Gelegenheit auf, das Recht dreimal auszu¿ben, so verlªngert sich die Verjªhrungsfrist, solange alle drei Gelegenheiten 
unausgenutzt bleiben.  
  

Ä 633 
 
 (1) Verhindert eine aus einer dinglichen Last verpflichtete Person die Aus¿bung eines Rechtes, so verjªhrt die 
Dienstbarkeit, wenn die berechtigte Person ihr Recht innerhalb 3 Jahren nicht geltend macht.  
  
 (2) Das Recht auf Einzelleistung aus einer Reallast verjªhrt wie eine Forderung.  
  

Ä 634 
 
 Das Recht zu verlangen, dass das Gericht auf Grund eines Vorvertrags den Inhalt des k¿nftigen Vertrags bestimmt, 
verjªhrt in einem Jahr nach dem letzten Tag der Frist, innerhalb welcher der k¿nftige Vertrag geschlossen werden sollte. Dies 
gilt auch im Falle, dass vereinbart wurde, dass ein bestimmtes Erfordernis des Vertrags von einem Dritten oder durch das 
Gericht bestimmt wird.  
  

Ä 635 
 
 (1) Bei einer Lebensversicherung verjªhrt das Recht auf Versicherungsleistung in zehn Jahren.  
  
 (2) Das Recht auf Versicherungsleistung aus einer Haftpflichtversicherung verjªhrt spªtestens mit Verjªhrung des 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens oder des Nachteils, auf den sich die Versicherung bezieht.  
  

Ä 636 
 
 (1) Der Anspruch auf Ersatz des Schadens oder eines anderen Nachteils verjªhrt spªtestens in zehn Jahren ab dem 
Tag, an dem der Schaden oder der Nachteil entstanden ist.  
  
 (2) Bei vorsªtzlicher Verursachung des Schadens oder Nachteils verjªhrt der Anspruch auf seinen Ersatz spªtestens 
in f¿nfzehn Jahren ab dem Tag, an dem der Schaden oder der Nachteil entstanden ist. Dies gilt auch im Falle der Entstehung 
eines Schadens oder Nachteils durch eine Pflichtverletzung infolge einer Bestechung, die in einem Angebot, Versprechen oder 
Leistung des Bestechungsgeldes durch eine andere Person als durch den Beschªdigten oder im direkten oder indirekten 
Verlangen der Bestechung vom Beschªdigten liegt.  
  
 (3) Auf die aus einem Schaden an Freiheit, Leben oder Gesundheit entstandenen Rechte finden die Absªtze 1 und 2 
keine Anwendung.  
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Ä 637 
 
 Der Anspruch auf Ersatz eines durch Produktmangel verursachten Schadens nach Ä 2939 verjªhrt spªtestens in zehn 
Jahren ab dem Tag, an dem der Hersteller das mangelhafte Produkt auf den Markt gebracht hat.  
  

Ä 638 
 
 (1) Das Recht auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verjªhrt spªtestens in zehn Jahren ab dem Tag, 
an dem die ungerechtfertigte Bereicherung erfolgt ist.  
  
 (2) Wurde die ungerechtfertigte Bereicherung vorsªtzlich erworben, so verjªhrt das Recht auf ihre Herausgabe 
spªtestens in f¿nfzehn Jahren ab dem Tag, an dem die ungerechtfertigte Bereicherung erfolgt ist.  
  

Ä 639 
 
 Hat der Schuldner seine Schuld anerkannt, so verjªhrt das Recht in zehn Jahren ab dem Tag des 
Schuldanerkenntnisses. Bestimmt jedoch der Schuldner in dem Anerkenntnis auch die Zeit, bis wann er die Schuld erf¿llt, so 
verjªhrt das Recht in zehn Jahren nach dem letzten Tag der bestimmten Zeit.  
  

Ä 640 
 
 Ein durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt eingerªumtes Recht verjªhrt in zehn Jahren ab dem 
Tag, an dem nach der Entscheidung erf¿llt werden sollte.  
  

Ä 641 
 
 Wurde in einem Schuldanerkenntnis oder in der Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt die Leistung in 
einzelne Teilleistungen verteilt, so gilt die zehnjªhrige Verjªhrungsfrist auch f¿r diese Teilleistungen und ihr Lauf beginnt am 
Tag der Fªlligkeit jeder Teilleistung. Wird wegen Nichterf¿llung einer Teilleistung die ganze Schuld fªllig, so beginnt der Lauf 
der Verjªhrungsfrist am Tag der Fªlligkeit der nicht erf¿llten Teilleistung.  
  

Ä 642 
 
 Wurde die Schuld anerkannt oder wurde das Recht durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt 
eingerªumt, so gilt die zehnjªhrige Verjªhrungsfrist nicht f¿r Zinsen und f¿r diejenigen wiederkehrenden Leistungen, die nach 
dem Schuldanerkenntnis oder nach der  Rechtseinrªumung fªllig wurden.  
  

Ä 643 
 
 (1) Ist eine Pflicht auf einen Erben ¿bergegangen, so endet die Verjªhrungsfrist fr¿hestens mit Ablauf von sechs 
Monaten ab dem Tag, an dem dem Erben der Erbschein erteilt wurde.  
  
 (2) Wurde eine juristische Person erneuert, so endet ihren Glªubigern die Verjªhrungsfrist fr¿hestens mit Ablauf von 
sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Eintragung der juristischen Person im ºffentlichen Register erneuert wurde.  
  

Ä 644 
 
 Wird dem Glªubiger die Schuld f¿r den Schuldner von einem Pfandschuldner erf¿llt, so verjªhrt dessen Recht 
gegen¿ber dem Schuldner nicht fr¿her als in sechs Monaten nach der Schulderf¿llung.  

  
Untertitel 3 

 
Lauf der Verjªhrungsfrist 

 
Ä 645 

 
 Wird gefordert, dass eine Person einen gesetzlichen Vertreter oder Betreuer bzw. Pfleger hat, so beginnt der Lauf der 
Verjªhrungsfrist hinsichtlich des Rechts einer solchen Person oder hinsichtlich des Rechts gegen sie erst an dem Tag, an dem 
sie den gesetzlichen Vertreter oder Betreuer bekommt. Eine bereits begonnene Frist lªuft weiter, endet jedoch nicht fr¿her als 
nach Ablauf eines Jahres nach Wegfall des Hindernisses.  
  

Ä 646 
 
 Zwischen Ehegatten beginnt und lªuft die Verjªhrungsfrist nicht, solange die Ehe dauert. Dies gilt entsprechend auch 
f¿r Rechte zwischen in der hªuslichen Gemeinschaft lebenden Personen, zwischen dem Vertretenen und dem gesetzlichen 
Vertreter, dem Betreuten und dem Betreuer, dem Pflegling und dem Pfleger oder zwischen dem M¿ndel und dem Vormund.  
  

Ä 647 
 

 Beim Abschluss einer Vereinbarung ¿ber eine auÇergerichtliche Verhandlung des Glªubigers und Schuldners ¿ber 
ein Recht oder ¿ber den ein Recht begr¿ndenden Umstand beginnt der Lauf der Verjªhrungsfrist, nachdem der Glªubiger oder 
Schuldner ausdr¿cklich ablehnt, eine solche Verhandlung fortzusetzen; wenn der Lauf der Verjªhrungsfrist schon fr¿her 
begonnen hat, lªuft die Verjªhrungsfrist wªhrend der Verhandlungszeit nicht.  
  

Ä 648 
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 Macht der Glªubiger innerhalb der Verjªhrungsfrist das Recht beim Organ der ºffentlichen Gewalt geltend und setzt 
er das eingeleitete Verfahren ordnungsgemªÇ fort, so lªuft die Verjªhrungsfrist nicht. Dies gilt auch f¿r bereits vollstreckbare 
Rechte, wenn f¿r diese Rechte die Vollstreckung einer Entscheidung oder die Anordnung einer Zwangsvollstreckung beantragt 
wurde.  
  

Ä 649 
 
 Macht der Glªubiger beim Organ der ºffentlichen Gewalt ein gegenseitiges Recht geltend und beziehen sich beide 
Rechte auf denselben Vertrag oder auf mehrere Vertrªge, die dem Zweck nach in Abhªngigkeit voneinander geschlossen 
wurden, so lªuft die Verjªhrungsfrist nicht ab dem Tage, an dem das Verfahren hinsichtlich dieses Rechtes, gegen das das 
gegenseitige Recht gerichtet ist, eingeleitet wurde. In den ¿brigen Fªllen lªuft die Verjªhrungsfrist nicht ab dem Tage, an dem 
das gegenseitige Recht geltend gemacht wurde.  
  

Ä 650 
 
 Die Verjªhrungsfrist lªuft nicht, solange der Glªubiger durch Drohung an der Geltendmachung des Rechts gehindert 
ist. Dies gilt auch im Falle, dass der Glªubiger das Recht nicht geltend gemacht hat, wªhrend er vom Schuldner oder einer dem 
Schuldner nahestehenden Person listigerweise in Irrtum gef¿hrt wurde.  
  

Ä 651 
 
 Die Verjªhrungsfrist lªuft nicht, solange hºhere Gewalt besteht, die dem Glªubiger in den letzten sechs Monaten der 
Verjªhrungsfrist die Geltendmachung des Rechts verhindert hat.  
  

Ä 652 
 
 Lªuft die Verjªhrungsfrist nach Wegfall eines der in Ä 646 bis 651 angef¿hrten Hindernisse weiter, so endet die 
Verjªhrungsfrist nicht fr¿her als in sechs Monaten ab dem Tag, an dem ihr Lauf erneut begonnen hat.  

 
Untertitel 4 

 
Erneuerung des Anspruchs und Lauf einer neuen Verjªhrungsfrist 

 
Ä 653 

 
 (1) Ist ein Recht bereits verjªhrt und hat der Schuldner seine Schuld anerkannt, so wird der Anspruch erneuert und 
der Lauf der neuen Verjªhrungsfrist beginnt an dem Tag, an dem das Schuldanerkenntnis erfolgte. Bestimmt jedoch der 
Schuldner in dem Anerkenntnis auch die Zeit, bis wann er die Schuld erf¿llt, so verjªhrt das Recht in zehn Jahren nach dem 
letzten Tag der bestimmten Zeit.  
  
 (2) Wurde ein Recht, obwohl bereits verjªhrt, durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt eingerªumt, 
so findet der Absatz 1 entsprechend Anwendung.  

 
Titel 2 

 
Prªklusion 

 
 

Ä 654 
 
 (1) Wurde das Recht nicht innerhalb der gesetzten Frist ausge¿bt, so erlischt es nur in gesetzlich ausdr¿cklich 
vorgesehenen Fªllen. Das Erlºschen des Rechts wird durch das Gericht ber¿cksichtigt, auch wenn der Schuldner dies nicht 
einwendet.  
  
 (2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes zum Lauf der Verjªhrungsfrist gelten auch f¿r die Preklusivfrist entsprechend.  
  

ZWEITER TEIL 
 

FAMILIENRECHT 
 

BUCH I 
 

EHE 
 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 655 
 
 Die Ehe ist eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die nach MaÇgabe dieses Gesetzes 
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entstanden ist. Hauptzweck der Ehe ist die Familiengr¿ndung, ordnungsgemªÇe Kindererziehung und gegenseitige 
Unterst¿tzung und Beistand.  

 

Abschnitt 2 
 

Eingehung der Ehe 
 

Ä 656 
 
 (1) Die Ehe entsteht durch eine freie und vollstªndige ¿bereinstimmende Willenserklªrung von Mann und Frau, die 
die Ehe eingehen wollen (ĂVerlobteñ), dar¿ber, dass sie miteinander die Ehe eingehen.  
  
 (2) Die Trauung ist ºffentlich und feierlich; sie findet bei Anwesenheit von zwei Zeugen statt.  
  

Ä 657 
 
 (1) Erklªren die Verlobten den Willen, miteinander die Ehe einzugehen, persºnlich vor dem die Trauung 
durchf¿hrenden Organ der ºffentlichen Gewalt bei Anwesenheit des Standesbeamten, so handelt es sich um eine b¿rgerliche 
Zivilehe.  
  
 (2) Erklªren die Verlobten den Willen, miteinander die Ehe einzugehen, persºnlich vor einem Organ der Kirche oder 
einer hierzu nach einer sonstigen Rechtsvorschrift berechtigten Religionsgesellschaft (Ăberechtigte Kircheñ), so handelt es sich 
um eine kirchliche Trauung.  
  

Ä 658 
 
 (1) Handelt es sich um eine b¿rgerliche Zivilehe, so legt eine sonstige Rechtsvorschrift fest, wer das die Trauung 
durchf¿hrende Organ der ºffentlichen Gewalt ist.  
  
 (2) Handelt es sich um eine kirchliche Trauung, so ist das Organ der berechtigten Kirche eine von der berechtigten 
Kirche beauftragte Person.  
  

Ä 659 
 
 Die Ehe wird so geschlossen, dass die f¿r das Organ der ºffentlichen Gewalt handelnde Person oder die f¿r das 
Organ der berechtigten Kirche handelnde Person als die Trauung vornehmende Person den Verlobten die Frage stellt, ob sie 
miteinander die Ehe eingehen wollen; durch bejahende Antwort der beiden Verlobten entsteht die Ehe. Die Ehe entsteht auch 
anders, wenn es offensichtlich ist, dass die Verlobten ihre Ehewillenserklªrung abgeben.  
  

Ä 660 
 
 Die Verlobten erklªren bei der Trauung, dass  
  
a) der Familienname eines von ihnen ihr gemeinsamer Familienname (Ehename) wird,  
  
b) sie beide ihre Familiennamen behalten, oder  
  
c) der Name eines von ihnen ihr Ehename wird, und derjenige, dessen Name nicht Ehename wird, dem Ehenamen seinen 
bisherigen Namen anf¿gen wird.  
  

Ä 661 
 
 (1) Behalten die Verlobten ihre bisherigen Familiennamen, so erklªren sie bei der Trauung auch, welcher von ihren 
Namen der Name ihrer gemeinschaftlichen Kinder wird.  
  
 (2) Behalten die Ehegatten ihre bisherigen Familiennamen, so kºnnen sie auch spªter eine Erklªrung gegen¿ber dem 
Organ der ºffentlichen Gewalt abgeben, dass sie als Ehenamen den Namen eines von ihnen vereinbart haben.  
  

Ä 662 
 
 (1) Hat bei der Wahl nach Ä 660 Buchst. c) der Verlobte, dessen Name nicht Ehename wird, einen Begleitnamen, so 
kann er als Begleitnamen nur den ersten Familiennamen wªhlen.  
  
 (2) Die Wahl nach Ä 660 Buchst. c) ist nicht mºglich, wenn der Verlobte, dessen Name nicht Ehename wird, einen 
Begleitnamen hat.  
  

Ä 663 
 

 (1) Handelt es sich um eine b¿rgerliche Zivilehe, so findet die Trauung an einem Ort statt, der hierzu vom die Trauung 
durchf¿hrenden Organ der ºffentlichen Gewalt bestimmt wird; der Wille der Verlobten ist dabei zu ber¿cksichtigen.  
  
 (2) Handelt es sich um eine kirchliche Trauung, so findet die Trauung an dem durch interne Vorschriften der 
berechtigten Kirche bestimmten Ort statt.  
  

Ä 664 
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 (1) Die Durchf¿hrung der Trauung beantragen die Verlobten beim Organ der ºffentlichen Gewalt, in dessen 
Verwaltungsbezirk die Ehe geschlossen werden soll, und legen Unterlagen vor, die ihre Identitªt und Ehefªhigkeit nachweisen; 
eine sonstige Rechtsvorschrift legt fest, welche Unterlagen vorzulegen sind.  
  
 (2) Das Organ der ºffentlichen Gewalt kann auf die Vorlage der festgelegten Unterlagen verzichten, wenn ihre 
Einholung mit einem schwer ¿berwindbaren Hindernis verbunden ist.  
  

Ä 665 
 
 Vor der Abgabe der Ehewillenserklªrung f¿hren die Verlobten bei der Trauung an, dass ihnen keine Hindernisse 
bekannt sind, die sie an der EheschlieÇung hindern w¿rden, und dass sie gegenseitig ihren Gesundheitszustand kennen und 
die Regelung der k¿nftigen wirtschaftlichen Verhªltnisse, ihres Wohnens sowie die materielle Absicherung nach der 
EheschlieÇung ¿berdacht haben.  
  

Ä 666 
 
 (1) Soll eine kirchliche Trauung geschlossen werden, so m¿ssen die Verlobten zunªchst der die Trauung 
vornehmenden Person eine vom Standesamt, in dessen Verwaltungsbezirk die Ehe geschlossen werden soll, ausgestellte 
Bescheinigung vorlegen. Die Bescheinigung muss eine Bestªtigung dar¿ber enthalten, dass die Verlobten alle durch das 
Gesetz f¿r die EheschlieÇung festgelegten Erfordernisse erf¿llt haben. Ab der Ausstellung dieser Bescheinigung bis zur 
Trauung d¿rfen nicht mehr als sechs Monate vergehen.  
  
 (2) Wurde eine kirchliche Trauung geschlossen, so ist die die Trauung vornehmende Person verpflichtet, innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach EheschlieÇung dem Standesamt, in dessen Verwaltungsbezirk die Ehe geschlossen wurde, ein 
Protokoll ¿ber die EheschlieÇung zuzustellen, das die Tatsachen nach einer sonstigen Rechtsvorschrift zu enthalten hat.  
  

Ä 667 
 

 (1) Bei direkter Lebensgefªhrdung eines der Verlobten kann die Trauung von jedem Organ nach Ä 658, bzw. einem 
anderen durch eine sonstige Rechtsvorschrift festgelegten Organ durchgef¿hrt werden, und zwar an einem beliebigen Ort; dies 
gilt entsprechend auch f¿r die kirchliche Trauung. AuÇerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik kann die Trauung auch 
vom Kapitªn eines unter dem Staatswappen der Tschechischen Republik fahrenden Seeschiffs oder Kapitªn eines im 
Flugregister der Tschechischen Republik eingetragenen Flugzeugs durchgef¿hrt werden, und wenn mindestens einer der 
Verlobten Staatsb¿rger der Tschechischen Republik ist, dann auch vom Kommandanten einer Militªreinheit der Tschechischen 
Republik im Ausland.  
  
 (2) In den in Absatz 1 angef¿hrten Fªllen m¿ssen die sonst geforderten Unterlagen nicht vorgelegt werden; die 
Anwesenheit des Standesbeamten ist nicht erforderlich.  
  

Ä 668 
 
 Ein Staatsb¿rger der Tschechischen Republik kann auÇerhalb des Gebiets der Tschechischen Republik die Ehe auch 
vor einer diplomatischen Mission oder einem konsularischen Amt der Tschechischen Republik schlieÇen.  
  

Ä 669 
 

 (1) Liegen triftige Gr¿nde vor, so kann das Kreisamt, in dessen Verwaltungsbezirk die Ehe geschlossen werden soll, 
auf Antrag der Verlobten erlauben, dass die Willenserklªrung eines der Verlobten ¿ber die Eingehung der Ehe f¿r ihn sein 
Bevollmªchtigter tªtigt.  
  
 (2) Die Vollmacht muss die Angaben enthalten, die die Identitªt nachweisen, und weitere maÇgebliche Tatsachen, die 
die beiden Verlobten und den Bevollmªchtigten betreffen, sowie die Erklªrung ¿ber den Familiennamen. In der Vollmacht ist 
auch anzuf¿hren, dass den Verlobten keine Hindernisse bekannt sind, die sie an der EheschlieÇung hindern w¿rden, dass sie 
gegenseitig ihren Gesundheitszustand kennen und die Regelung der k¿nftigen wirtschaftlichen Verhªltnisse, ihres Wohnens 
sowie die materielle Absicherung nach der EheschlieÇung ¿berdacht haben. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und die 
Unterschrift muss amtlich beglaubigt sein.  
  
 (3) Ein Widerruf der Vollmacht ist nur dann wirksam, wenn davon der andere Verlobte fr¿her erfªhrt als vor der 
Abgabe seiner Ehewillenserklªrung.  
  

Ä 670 
 
 (1) Wurde eine b¿rgerliche Zivilehe geschlossen, so haben anschlieÇende kirchliche Zeremonien keine Rechtsfolgen.  
  
 (2) Nach einer kirchlichen Trauung ist die anschlieÇende SchlieÇung einer b¿rgerlichen Zivilehe nicht mºglich.  
  

Ä 671 
 

Ehefªhigkeit 
 
 Die Ehe kann jeder schlieÇen, der daran nicht durch ein gesetzliches Hindernis nach ÄÄ 672 bis 676 gehindert ist.  
  

Gesetzliche Eheverbote 
 

Ä 672 
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 (1) Ein Minderjªhriger, der nicht voll geschªftsfªhig ist, kann keine Ehe schlieÇen.  
  
 (2) Das Gericht kann in Ausnahmefªllen die EheschlieÇung einem Minderjªhrigen erlauben, der nicht voll 
geschªftsfªhig ist und das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, wenn triftige Gr¿nde vorliegen.  
  

Ä 673 
 
 Die Ehe kann eine Person nicht schlieÇen, deren Geschªftsfªhigkeit in diesem Bereich beschrªnkt wurde.  
  

Ä 674 
 
 Eine Person, die bereits eine Ehe geschlossen hat, oder eine Person, die bereits eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft oder eine andere ªhnliche Verbindung im Ausland eingegangen ist, kann, solange diese Ehe, 
eingetragene Lebenspartnerschaft oder die andere ªhnliche im Ausland geschlossene Verbindung besteht, keine Ehe 
schlieÇen.  
  

Ä 675 
 
 Die Ehe kann weder zwischen Vorfahren und Abkºmmlingen, noch zwischen Geschwistern geschlossen werden; 
dasselbe gilt f¿r Personen, deren Verwandtschaft durch Annahme als Kind entstanden ist.  
  

Ä 676 
 
 Zwischen dem Vormund und dem M¿ndel, zwischen dem Kind und dem Personensorgeberechtigten, oder zwischen 
dem Pflegevater und dem anvertrauten Kind kann keine Ehe geschlossen werden.  
  

Abschnitt 3 
 

Nichtehe und Nichtigkeit der Ehe 
 

Titel 1 
 

Nichtehe 
 

Ä 677 
 
 (1) Die Ehe entsteht nicht, wenn mindestens bei einer der Personen, die die EheschlieÇung beabsichtigten, in der 
Ehewillenserklªrung oder bei der Trauung oder im Zusammenhang damit diejenigen Erfordernisse nicht erf¿llt sind, auf deren 
Erf¿llung man zum Zwecke der Eingehung der Ehe vorbehaltlos bestehen muss.  
  
 (2) Bei einer kirchlichen Trauung gehºrt zu diesen Erfordernissen auch die EheschlieÇung vor einem Organ der 
berechtigten Kirche. Wird die Trauung nicht bei direkter Lebensgefahr eines der Verlobten durchgef¿hrt, so gehºrt zu diesen 
Tatsachen auch eine Bescheinigung des Standesamtes dar¿ber, dass die Verlobten alle gesetzlichen Erfordernisse f¿r die 
EheschlieÇung erf¿llt haben sowie dass zwischen der Ausstellung dieser Bescheinigung und der EheschlieÇung ein Zeitraum 
von hºchstens sechs Monaten vergangen ist.  
  

Ä 678 
 
 Das Gericht kann das Nichtbestehen der Ehe auch ohne Antrag feststellen.  
  

Ä 679 
 
 (1) ohne unnºtige Verzºgerung nachdem das Gericht festgestellt hat, dass die Ehe nicht besteht, entscheidet das 
Gericht ¿ber die Vaterschaft zum gemeinschaftlichen Kind sowie ¿ber die Pflichten und Rechten der Eltern gegen¿ber diesem 
Kind.  
  
 (2) Die Vermºgenspflichten und -rechte des Mannes und der Frau werden einzeln nach ihrer Natur beurteilt. Ist nichts 
anderes mºglich, so finden die Bestimmungen zur ungerechtfertigten Bereicherung Anwendung. In diesen Angelegenheiten ist 
auf den Mann oder die Frau, die gutglªubig handeln, als auch auf Rechte und rechtliche Interessen der gemeinschaftlichen 
Kinder und Dritter R¿cksicht zu nehmen.  
  

Titel 2 
 

Nichtigkeit der Ehe 
 

Ä 680 
 
 Kam es zur EheschlieÇung, obwohl dem ein gesetzliches Hindernis entgegen stand, so wird die Ehe durch das 
Gericht auf Antrag jeder Person, die daran ein rechtliches Interesse hat, f¿r nichtig erklªrt, es sei denn, das Hindernis, das die 
Ehe verhindert hat, lag in der beschrªnkten Geschªftsfªhigkeit.  
  

Ä 681 
 
 Die Ehe wird als g¿ltig angesehen, solange sie nicht f¿r nichtig erklªrt wird. Wurde die Ehe f¿r nichtig erklªrt, so wird 
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sie als nicht geschlossen angesehen.  
  

Ä 682 
 
 Die Ehe kann nicht f¿r nichtig erklªrt werden, wenn sie aufgelºst wurde oder wenn bereits Heilung eingetreten ist.  
  

Ä 683 
 
 Die Ehe kann nicht f¿r nichtig erklªrt werden, wenn sie von einem nicht voll geschªftsfªhigen Minderjªhrigen oder von 
einer Person geschlossen wurde, deren Geschªftsfªhigkeit in diesem Bereich beschrªnkt war, und ein Kind gezeugt wurde, das 
lebend geboren wurde.  
  

Ä 684 
 
 (1) Das Gericht erklªrt die Ehe auf Antrag desjenigen Ehegatten f¿r nichtig, dessen Ehewillenserklªrung unter 
Nºtigung abgegeben wurde, die in der Anwendung oder Androhung von Gewalt lag, oder dessen Ehewillenserklªrung infolge 
eines Irrtums ¿ber die Identitªt des Verlobten oder ¿ber die Natur des eheschlieÇenden Rechtsgeschªfts abgegeben wurde. 
Der Antrag kann spªtestens innerhalb eines Jahres ab dem Tag gestellt werden, an dem dies der Ehegatte auf Grund der 
Umstªnde fr¿hestens tun konnte, bzw. vom echten Stand der Dinge erfahren hat.  
  
 (2) In dem in Absatz 1 vorgesehenen Falle erklªrt das Gericht die Ehe f¿r nichtig, obwohl sie mit Tod eines Ehegatten 
fr¿her aufgelºst worden ist als das auf Antrag des anderen Ehegatten eingeleitete Verfahren ¿ber die Nichtigkeit der Ehe 
beendet wurde, oder wenn die Abkºmmlinge des Ehegatten, der den Antrag auf Nichtigerklªrung der Ehe gestellt hat, innerhalb 
eines Jahres nach dessen Tod beantragen, dass das Gericht die Ehe f¿r nichtig erklªrt.  
  

Ä 685 
 
 Das Gericht erklªrt die Ehe f¿r nichtig auch ohne Antrag, und zwar wenn sie bereits aufgelºst worden ist, wenn sie 
geschlossen wurde  
  
a) von einer Person, die bereits zuvor eine Ehe geschlossen hat oder bereits zuvor eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder 
eine andere ªhnliche Verbindung im Ausland eingegangen ist, wenn eine solche Ehe, Partnerschaft oder andere ªhnliche 
Verbindung fortbesteht,  
  
b) zwischen Vorfahren und Abkºmmlingen, zwischen Geschwistern oder zwischen Personen, deren Verwandtschaft durch 
Annahme als Kind entstanden ist.  
  

Ä 686 
 

 (1) Hinsichtlich der Pflichten und Rechte eines Mannes und einer Frau, deren Ehe f¿r nichtig erklªrt wurde, am 
gemeinschaftlichen Kind und hinsichtlich ihrer Vermºgenspflichten und -rechte f¿r die Zeit nach der Nichtigerklªrung der Ehe 
gelten die Bestimmungen zu den Pflichten und Rechten geschiedener Ehegatten am gemeinschaftlichen Kind und zu deren 
Vermºgenspflichten und -rechten nach der Scheidung entsprechend.  
  
 (2) Wurde eine Ehe nach Ä 684 f¿r nichtig erklªrt, so ist bei Entscheidung ¿ber die Vermºgenspflichten und -rechte 
auf denjenigen R¿cksicht zu nehmen, der gutglªubig gehandelt hat.  
  

Abschnitt 4 
 

Pflichten und Rechte der Ehegatten 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 687 
 
 (1) Die Ehegatten haben gleiche Pflichten und gleiche Rechte.  
  
 (2) Die Ehegatten sind sich gegenseitig zur Achtung verpflichtet, sind verpflichtet, miteinander zu leben, sich treu zu 
sein, gegenseitig ihre W¿rde anzuerkennen, sich zu unterst¿tzen, die Familiengemeinschaft zu halten, ein gesundes 
Familienumfeld zu schaffen und gemeinsam f¿r Kinder zu sorgen.  
  

Ä 688 
 
 Der Ehegatte hat das Recht darauf, dass ihm der andere Ehegatte Angaben ¿ber sein Einkommen und den Stand 
seines Vermºgens mitteilt, sowie ¿ber seine bestehenden und geplanten Arbeits-, Studien- und anderen Tªtigkeiten.  
  

Ä 689 
 
 Der Ehegatte ist verpflichtet, bei der Wahl seiner Arbeits-, Studien- und ªhnlicher Tªtigkeiten das Interesse der 
Familie, des anderen Ehegatten und des minderjªhrigen Kindes, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und zusammen mit den 
Ehegatten in der hªuslichen Gemeinschaft lebt, sowie eventuell das Interesse der anderen Familienmitglieder zu 
ber¿cksichtigen.  
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Ä 690 
 

Befriedigung der Familienbed¿rfnisse 
 
 Jeder der Ehegatten trªgt zu den Bed¿rfnissen des Familienlebens und Bed¿rfnissen der hªuslichen Gemeinschaft 
nach seinen persºnlichen und wirtschaftlichen Verhªltnissen bei, nach seinen Fªhigkeiten und Mºglichkeiten, so dass die 
Lebensgrundlage aller Familienmitglieder grundsªtzlich vergleichbar ist. Die Erbringung der Vermºgensleistungen hat dieselbe 
Bedeutung wie die persºnliche F¿rsorge f¿r die Familie und ihre Mitglieder.  
  

Ä 691 
 
 (1) Haben die Ehegatten keine hªusliche Gemeinschaft, so trªgt jeder von ihnen seine Haushaltskosten selbst; dies 
befreit sie nicht von der Pflicht, sich gegenseitig beizustehen und zu unterst¿tzen.  
  
 (2) Lebt mit einem der Ehegatten ein gemeinschaftliches Kind der Ehegatten, demgegen¿ber beide unterhaltspflichtig 
sind, bzw. ein minderjªhriges Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und dessen elterliche Sorge den Ehegatten 
gemeinsam oder einem von ihnen allein ¿bertragen wurde, und verlªsst der andere Ehegatte die hªusliche Gemeinschaft, ohne 
daf¿r einen besonders beachtenswerten Grund zu haben, und weigert er sich zur¿ckzukehren, so ist dieser Ehegatte 
verpflichtet, auch zu den Kosten der hªuslichen Gemeinschaft beizutragen. Der Grund f¿r das Verlassen der hªuslichen 
Gemeinschaft bzw. Grund f¿r die Weigerung der R¿ckkehr wird durch das Gericht nach den Grundsªtzen der Billigkeit und 
guten Sitten beurteilt.  
  

Ä 692 
 

Entscheidungen ¿ber Familienangelegenheiten 
 
 (1) Auf Familienangelegenheiten, einschlieÇlich der Ortswahl der hªuslichen Gemeinschaft, bzw. des Haushalts eines 
der Ehegatten und weiterer Familienmitglieder, insbesondere der Kinder, die nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt haben, 
und auf die Lebensweise der Familie sollen sich die Ehegatten einigen.  
  
 (2) Einigen sich die Ehegatten in wesentlichen Familienangelegenheiten nicht, so kann das Gericht auf Antrag eines 
der Ehegatten durch seine Entscheidung die Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn dieser seine Zustimmung in 
einer solchen Sache des Familienlebens ohne wichtigen Grund und im Widerspruch zum Interesse der Familie verweigert oder 
wenn er auÇerstande ist, den Willen zu erklªren. Das Gericht f¿hrt die Ehegatten jedoch insbesondere zu einer Einigung.  
  

Besorgung der Familienangelegenheiten 
 

Ä 693 
 
 Die Familienangelegenheiten werden von den Ehegatten gemeinsam besorgt, oder von einem von ihnen.  
  

Ä 694 
 
 (1) In gewºhnlichen Familienangelegenheiten verpflichtet und berechtigt das Rechtsgeschªft eines Ehegatten beide 
Ehegatten gesamtschuldnerisch und zu gleichen Teilen; dies gilt nicht, wenn der Ehegatte, der kein Rechtsgeschªft 
vorgenommen hat, im Voraus dem Dritten mitgeteilt hat, dass er mit dem Rechtsgeschªft nicht einverstanden ist. Auch kann 
das Gericht auf Antrag eines Ehegatten f¿r ihn die Folgen der k¿nftigen Rechtsgeschªfte des anderen Ehegatten gegen¿ber 
Dritten ausschlieÇen. Solche MaÇnahmen betreffen keine Rechtsgeschªfte, mit denen der Ehegatte ¿bliche unentbehrliche 
Lebensbed¿rfnisse der Familie und ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, die nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt 
haben, besorgt.  
  
 (2) In anderen Familienangelegenheiten verpflichtet und berechtigt das Rechtsgeschªft eines Ehegatten die beiden 
Ehegatten gesamtschuldnerisch und zu gleichen Teilen, wenn der andere Ehegatte zu dem Rechtsgeschªft des Ehegatten die 
Zustimmung erteilt hat; die Bestimmung des Ä 692 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. Erlangt jedoch der Ehegatte, der mit 
dem Rechtsgeschªft des anderen Ehegatten nicht einverstanden ist, den Beistand des Gerichts nicht im Voraus, so kann er die 
Feststellung der Nichtigkeit eines solchen Rechtsgeschªfts begehren.  
  
 (3) Leben die Ehegatten in der in Ä 691 Abs. 2 angef¿hrten Situation getrennt, so wird der Ehegatte durch das 
Rechtsgeschªft des anderen Ehegatten in Familienangelegenheiten ohne seine Zustimmung weder verpflichtet noch berechtigt.  
  

Ä 695 
 
 Die Bestimmungen der ÄÄ 693 und 694 finden auf solche Angelegenheiten keine Anwendung, die durch 
Bestimmungen ¿ber das Eheg¿terrecht geregelt sind.  
  

Ä 696 
 

Gegenseitige Vertretung der Ehegatten 
 
 (1) Der Ehegatte hat das Recht, seinen Ehegatten in dessen gewºhnlichen Angelegenheiten zu vertreten.  
  
 (2) Dem Ehegatten steht das in Absatz 1 genannte Recht nicht zu, wenn der zu vertretende Ehegatte demjenigen, mit 
dem sein Ehegatte ein Rechtsgeschªft schlieÇen soll oder dies beabsichtigt, im Voraus mitteilt, dass er mit der Vertretung nicht 
einverstanden ist, oder wenn das Gericht das Vertretungsrecht des anderen Ehegatten auf Antrag des Ehegatten aufhebt.  
  
 (3) Das in Absatz 1 genannte Recht hat der Ehegatte auch dann nicht, wenn die Ehegatten unter den in Ä 691 Abs. 2 
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genannten Umstªnden getrennt leben.  
  

Ä 697 
 

Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten 
 
 (1) Die Ehegatten sind sich gegenseitig in dem Umfang unterhaltspflichtig, den f¿r beide grundsªtzlich die gleiche 
materielle und kulturelle Lebensgrundlage gewªhrleistet. Die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten hat Vorrang vor der 
Unterhaltspflicht des Kindes und der Eltern.  
  
 (2) Auf die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten finden ansonsten die allgemeinen Bestimmungen zum Unterhalt 
Anwendung.  
  

¦bliche Ausstattung des Familienhaushalts 
 

Ä 698 
 
 (1) Die ¿bliche Ausstattung des Familienhaushalts ist die Gesamtheit von beweglichen Gegenstªnden, die den 
gewºhnlichen unentbehrlichen Lebensbed¿rfnissen der Familie und ihrer Mitglieder dienen; dabei ist nicht maÇgebend, ob die 
einzelnen Gegenstªnde beiden Ehegatten oder nur einem von ihnen gehºren.  
  
 (2) Zur Verf¿gung ¿ber einen Gegenstand, der Bestandteil der ¿blichen Ausstattung des Familienhaushalts ist, 
benºtigt der Ehegatte die Zustimmung des anderen Ehegatten; dies gilt nicht, wenn es sich um einen geringwertigen 
Gegenstand handelt.  
  
 (3) Der Ehegatte kann die Feststellung der Nichtigkeit eines Rechtsgeschªfts begehren, mit dem der andere Ehegatte 
ohne seine Zustimmung ¿ber einen Gegenstand verf¿gt hat, der Bestandteil der ¿blichen Ausstattung des Familienhaushalts 
ist.  
  

Ä 699 
 
 (1) Verlªsst ein Ehegatte die hªusliche Gemeinschaft mit der Absicht, dies auf Dauer zu tun, und weigert er sich, 
zur¿ckzukehren, so kann er verlangen, dass ihm der andere Ehegatte das herausgibt, was zur ¿blichen Ausstattung des 
Familienhaushalts gehºrt und ausschlieÇlich ihm zusteht. Was den Ehegatten gemeinsam zusteht, teilen sich die Ehegatten zu 
gleichen Teilen, es sei denn, die Natur des Gegenstandes schlieÇt die Teilung aus; in einem solchen Falle finden die 
allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes zur Aufhebung und Auseinandersetzung des Miteigentums Anwendung.  
  
 (2) Braucht ein Ehegatte das, was zur ¿blichen Ausstattung des Familienhaushalts gehºrt, insbesondere auch f¿r das 
gemeinschaftliche minderjªhrige Kind der Ehegatten, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und gegen¿ber dem beide 
unterhaltspflichtig sind, oder f¿r ein minderjªhriges Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, dessen gemeinsame elterliche 
Sorge den in der hªuslichen Gemeinschaft lebenden Ehegatten ¿bertragen wurde und das in der hªuslichen Gemeinschaft 
geblieben ist, so findet der Absatz 1 keine Anwendung.  
  

Familienbetrieb 
 

Ä 700 
 
 (1) Als Familienbetrieb wird ein Betrieb angesehen, in dem Ehegatten, oder wenigstens ein Ehegatte mit Verwandten 
bis zum dritten Grad oder die mit dem Ehegatten bis zum zweiten Grad verschwªgerten Personen gemeinsam arbeiten, und 
welcher Eigentum einer dieser Personen ist. Diejenigen, die f¿r die Familie oder f¿r den Familienbetrieb dauerhaft arbeiten, sind 
als am Familienbetrieb beteiligte Familienmitglieder anzusehen.  
  
 (2) Die Bestimmungen zu Rechten und Pflichten der am Familienbetrieb beteiligten Familienmitglieder finden keine 
Anwendung, wenn diese Rechte und Pflichten durch einen Gesellschaftsvertrag einschlieÇlich des Gr¿ndungsaktes ¿ber die 
Gr¿ndung einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft, einen Vertrag ¿ber eine stille Gesellschaft oder einen Vertrag 
und Bestimmungen eines anderen Gesetzes ¿ber Arbeitsverhªltnisse, bzw. durch einen anderen ªhnlichen Vertrag geregelt 
sind. Sind die am Familienbetrieb beteiligten Familienmitglieder Ehegatten, so finden vor den Bestimmungen zum 
Familienbetrieb die Bestimmungen dieses Gesetzes zum Eheg¿terrecht vorrangig Anwendung.  
  

Ä 701 
 
 Die am Familienbetrieb beteiligten Familienmitglieder beteiligen sich am Gewinn aus dem Betrieb als auch an den 
aus diesem Gewinn erworbenen Sachen sowie am Zuwachs des Betriebs in dem der Menge und Art ihrer Arbeit 
entsprechenden MaÇe. Auf dieses Recht kann nur eine voll geschªftsfªhige Person mit einer persºnlichen Erklªrung 
verzichten; die Erklªrung bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 702 
 

 Beschl¿sse ¿ber die Verwendung des Gewinns aus dem Familienbetrieb oder dessen Zuwachs, sowie Beschl¿sse 
betreffend Angelegenheiten auÇerhalb der gewºhnlichen Wirtschaftstªtigkeit einschlieÇlich  nderungen der Grundsªtze des 
Betriebs des Familienbetriebs oder dessen Verpfªndung werden mit einer Stimmenmehrheit der am Betrieb des 
Familienbetriebs beteiligten Familienmitglieder gefasst. Ist unter ihnen eine Person, die nicht voll geschªftsfªhig ist, so wird sie 
bei der Abstimmung durch einen gesetzlichen Vertreter vertreten, wenn sie minderjªhrig ist, anderenfalls durch einen Betreuer.  
  

Ä 703 
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 Die Beteiligung am Betrieb eines Familienbetriebs ist an die Person des Familienmitglieds gebunden und kann auf 
keine andere Person ¿bertragen werden, es sei denn, es handelt sich um eines der in Ä 700 Abs. 1 angef¿hrten 
Familienmitglieder und alle Familienmitglieder, die am Betrieb des Familienbetriebs beteiligt sind, sind damit einverstanden.  
  

Ä 704 
 

 (1) Soll ein Familienbetrieb bei Teilung des Nachlasses durch das Gericht geteilt werden, so hat daran das an seinem 
Betrieb beteiligte Familienmitglied ein Vorzugsrecht.  
  
 (2) Soll ein Familienbetrieb verªuÇert werden, so hat daran das an seinem Betrieb beteiligte Familienmitglied ein 
Vorzugsrecht, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Dies gilt auch im Falle, dass ein Miteigentumsanteil am 
Familienbetrieb verªuÇert werden soll oder eine Sache verªuÇert werden soll, die ihrer Natur und der bisherigen Bestimmung 
nach dem Betrieb des Familienbetriebs dauerhaft dienen soll.  
  

Ä 705 
 
 (1) Durch die VerªuÇerung des Betriebs erlischt die Beteiligung am Betrieb des Familienbetriebs.  
  
 (2) Dem Familienmitglied erlischt die Beteiligung am Betrieb des Familienbetriebs auch dann, wenn es aufhºrt, die 
Arbeit f¿r die Familie oder im Familienbetrieb auszu¿ben, oder wenn sich der Rechtsgrund, aus dem es die Aus¿bung der 
Arbeit im Familienbetrieb fortsetzt, ªndert.  
  

Ä 706 
 
 Ist die Beteiligung am Betrieb des Familienbetriebs erloschen, so kann die Zahlung an das am Betrieb des 
Familienbetriebs bisher beteiligte Familienmitglied in Raten aufgeteilt werden, wenn dies vereinbart oder durch das Gericht 
genehmigt wird. Liegt f¿r die Aufteilung der Zahlung in Raten kein vern¿nftiger Grund vor, so genehmigt das Gericht die 
Zahlung in Raten nicht, bzw. entscheidet ¿ber die Unwirksamkeit der Ratenvereinbarung.  
  

Ä 707 
 
 Familiengemeinschaften, die zum Betrieb des Familienbetriebs ohne ausdr¿ckliche Vereinbarung der 
Familienmitglieder entstanden sind, bestimmen sich nach Gewohnheiten und der in ihnen etablierten Praxis, wenn dies den ÄÄ 
700 bis 706 nicht widerspricht.  
  

Titel 2 
 

Eheliches G¿terrecht 
 

Ä 708 
 
 (1) Das, was den Ehegatten gehºrt, einen Vermºgenswert hat und aus den Rechtsverhªltnissen nicht 
ausgeschlossen ist, ist Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens der Ehegatten (Ăgemeinschaftliches Vermºgenñ). Dies 
gilt nicht, wenn das gemeinschaftliche Vermºgen wªhrend der Ehe kraft Gesetzes erlischt.  
  
 (2) Das gemeinschaftliche Vermºgen unterliegt dem gesetzlichen, vertraglichen oder auf gerichtlicher Entscheidung 
beruhenden G¿terstand.  
  

Gesetzlicher G¿terstand 
 

Ä 709 
 
 (1) Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist das, was einer der Ehegatten oder beide Ehegatten 
gemeinsam wªhrend der Ehe erworben haben, mit Ausnahme dessen, was  
  
a) zum persºnlichen Bedarf eines der Ehegatten dient,  
  
b) nur einer der Ehegatten durch Schenkung, Erbschaft oder Vermªchtnis erworben hat, es sei denn, der Schenker hat bei der 
Schenkung oder der Erblasser hat in der Verf¿gung von Todes wegen eine andere Absicht erklªrt,  
  
c) einer der Ehegatten als Ersatz eines immateriellen Schadens an seinen nat¿rlichen Rechten erhalten hat,  
  
d) einer der Ehegatten durch ein Rechtsgeschªft erworben hat, das sich auf sein Alleineigentum bezieht,  
  
e) einer der Ehegatten als Ersatz f¿r Beschªdigung, Vernichtung oder Verlust seines ausschlieÇlichen Vermºgens erhalten hat.  
  
 (2) Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist der Gewinn aus dem, was ausschlieÇlich einem der Ehegatten 
gehºrt.  
  
 (3) Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist auch der Anteil des Ehegatten an einer Handelsgesellschaft 
oder Genossenschaft, wenn der Ehegatte wªhrend der Ehe Gesellschafter der Handelsgesellschaft oder Mitglied der 
Genossenschaft wurde. Dies gilt nicht, wenn einer der Ehegatten den Anteil in einer Weise erworben hat, die nach Absatz 1 
sein Alleineigentum begr¿ndet.  
  

Ä 710 
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 Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens sind wªhrend der Ehe ¿bernommene Schulden, es sei denn,  
  
a) sie betreffen das Vermºgen, das ausschlieÇlich einem der Ehegatten gehºrt, und zwar in einem solchen Umfang, der den 
Gewinn aus diesem Vermºgen ¿berschreitet,  
  
b) sie wurden nur von einem der Ehegatten ohne Zustimmung des anderen ¿bernommen, ohne dass es sich dabei um 
Besorgung der alltªglichen oder laufenden Familienbed¿rfnisse gehandelt hat.  
  

Ä 711 
 

 (1) F¿r den Erwerb und den Verlust der einzelnen Bestandteile des gemeinschaftlichen Vermºgens gelten die 
allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes.  
  
 (2) Die Verdienst-, Gehalts-, Lohn-, Gewinnbetrªge und andere Werte aus einer Arbeits- und anderer Erwerbstªtigkeit 
werden Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ehegatte, der bei deren Erlangung 
mitgewirkt hat, die Mºglichkeit erlangt hat, ¿ber sie zu verf¿gen.  
  
 (3) Forderungen aus dem ausschlieÇlichen Vermºgen nur eines der Ehegatten, die Bestandteil des 
gemeinschaftlichen Vermºgens werden sollen, werden Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens am Tag ihrer Fªlligkeit.  
  

Ä 712 
 
 Ist in diesem Teil des Gesetzes nichts anderes festgelegt, so finden auf das gemeinschaftliche Vermºgen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes zur Gesellschaft bzw. die Bestimmungen zum Miteigentum entsprechend Anwendung.  
  

Verwaltung bei gesetzlichem G¿terstand 
 

Ä 713 
 

 (1) Bestandteile des gemeinschaftlichen Vermºgens sowie Fr¿chte und Nutzungen daraus werden von beiden 
Ehegatten oder nach Absprache von einem von ihnen genutzt, behandelt, bewirtschaftet und verwaltet.  
  
 (2) Pflichten und Rechte im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Vermºgen oder seinen Bestandteilen 
stehen beiden Ehegatten gesamtschuldnerisch und zu gleichen Teilen zu.  
  
 (3) Aus Rechtsgeschªften betreffend das gemeinschaftliche Vermºgen oder dessen Bestandteile sind die Ehegatten 
gesamtschuldnerisch verpflichtet und zu gleichen Teilen berechtigt.  
  

Ä 714 
 
 (1) Rechtsgeschªfte in den Angelegenheiten betreffend das gemeinschaftliche Vermºgen und dessen Bestandteile, 
die nicht als ¿blich angesehen werden kºnnen, nehmen die Ehegatten gemeinsam vor, oder ein Ehegatte mit Zustimmung des 
anderen. Verweigert ein Ehegatte die Erteilung der Zustimmung ohne wichtigen Grund und im Widerspruch zu dem Interesse 
der Ehegatten, der Familie oder der hªuslichen Gemeinschaft, oder ist er auÇerstande, den Willen zu erklªren, so kann der 
andere Ehegatte beantragen, dass die Zustimmung des Ehegatten durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt wird.  
  
 (2) Nimmt ein Ehegatte ohne Zustimmung des anderen Ehegatten Rechtsgeschªfte in einem Falle vor, in dem die 
Zustimmung erforderlich war, so kann der andere Ehegatte die Feststellung der Nichtigkeit einer solchen Handlung begehren.  
  

Ä 715 
 
 (1) Soll ein Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens zur unternehmerischen Tªtigkeit eines der Ehegatten 
verwendet werden und ¿berschreitet der Vermºgenswert dessen, was verwendet werden soll, das den wirtschaftlichen 
Verhªltnissen der Ehegatten entsprechende MaÇ, so ist bei der ersten solcher Verwendung die Zustimmung des anderen 
Ehegatten erforderlich. Wurde der andere Ehegatte ¿bergangen, so kann er die Feststellung der Nichtigkeit einer solchen 
Handlung begehren.  
  
 (2) Soll ein Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens zum Erwerb eines Anteils an einer Handelsgesellschaft 
oder Genossenschaft verwendet werden oder ist die Folge des Erwerbs des Anteils die Haftung f¿r Schulden der Gesellschaft 
oder Genossenschaft in einem solchen Umfang, der das den wirtschaftlichen Verhªltnissen der Ehegatten entsprechende MaÇ 
¿berschreitet, so gilt der Absatz 1 entsprechend.  
  

Vertraglicher G¿terstand 
 

Ä 716 
 
 (1) Verlobte und Ehegatten kºnnen einen G¿terstand vereinbaren, der vom gesetzlichen G¿terstand abweicht. 
Vereinbaren die Ehegatten einen vertraglichen G¿terstand, so regeln sie in der Regel ihre Pflichten und Rechte betreffend das 
bereits bestehende gemeinschaftliche Vermºgen. Wird f¿r den vertraglichen G¿terstand eine R¿ckwirkung vereinbart, so wird 
dies nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Der Vertrag ¿ber den Eheg¿terstand bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde.  
  

Ä 717 
 
 (1) Der vertragliche G¿terstand kann in einer G¿tertrennung, einem den Eintritt der G¿tergemeinschaft zum Tag der 
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Eheauflºsung vorbehaltenden G¿terstand, sowie auch in einer Regelung zur Erweiterung oder Einschrªnkung des gesetzlichen 
G¿terstandes liegen.    Die Bestimmungen zur G¿tertrennung finden auf den den Eintritt der G¿tergemeinschaft zum Tag der 
Eheauflºsung vorbehaltenden G¿terstand entsprechend Anwendung.  
  
 (2) Der vertragliche G¿terstand kann durch eine Vereinbarung der Ehegatten oder gerichtliche Entscheidung 
geªndert werden; eine solche  nderung bedarf der Vereinbarung der Ehegatten oder einer gerichtlichen Entscheidung ¿ber die 
Bestandteile des gemeinschaftlichen Vermºgens aus dem bisherigen G¿terstand.  
  

Ä 718 
 

 (1) Der Vertrag kann jegliche Vereinbarungen enthalten und jegliche Sachen betreffen, es sei denn, das Gesetz 
verbietet dies; er kann insbesondere den Umfang, Inhalt, die Zeit der Entstehung des gesetzlichen oder eines anderen 
G¿terstands, der einzelnen Sachen sowie deren Gesamtheit betreffen. Mit dem Vertrag kann die Einstufung bereits 
bestehender oder auch k¿nftiger Eigentumsbestandteile abweichend von dem gesetzlichen G¿terstand geªndert und geregelt 
werden.  
  
 (2) Mit dem Vertrag kºnnen auch wirtschaftliche Verhªltnisse f¿r den Fall der Auflºsung der Ehe geregelt werden; bei 
Regelung f¿r den Fall der Auflºsung der Ehe durch Tod wird der Vertrag in diesem Teil als Erbvertrag angesehen, wenn er die 
Erfordernisse eines Erbvertrags erf¿llt.  
  
 (3) Mit dem Vertrag kºnnen Bestimmungen zur ¿blichen Ausstattung des Familienhaushalts weder ausgeschlossen 
noch geªndert werden, es sei denn, einer der Ehegatten hat die hªusliche Gemeinschaft dauerhaft verlassen und weigert sich, 
zur¿ckzukehren.  
  

Ä 719 
 
 (1) Der Vertrag ¿ber den Eheg¿terstand darf mit seinen Folgen nicht die Fªhigkeit des Ehegatten ausschlieÇen, f¿r 
die Familie zu sorgen.  
  
 (2) Der Vertrag ¿ber den Eheg¿terstand darf mit seinem Inhalt oder Zweck kein Recht eines Dritten ber¿hren, es sei 
denn, der Dritte ist mit dem Vertrag einverstanden; ein solcher, ohne Zustimmung des Dritten geschlossener Vertrag hat 
gegen¿ber dem Dritten keine Rechtswirkungen.  
  

Ä 720 
 
 (1) Der Vertrag der Verlobten ¿ber den Eheg¿terstand wird durch EheschlieÇung wirksam. Betrifft der Vertrag eine 
bereits bestehende, im ºffentlichen Register eingetragene Sache, so kann die Eintragung der  nderung in diesem Register erst 
nach der EheschlieÇung durchgef¿hrt werden.  
  
 (2) Betrifft der Vertrag der Ehegatten ¿ber den Eheg¿terstand bereits bestehende, im ºffentlichen Register 
eingetragene Sachen, so wird der Vertrag in diesem Teil gegen¿ber Dritten durch Eintragung in dieses Register wirksam, es sei 
denn, dieses Gesetz legt etwas anderes fest.  
  

Ä 721 
 

 (1) Der Vertrag ¿ber den Eheg¿terstand wird in das ºffentliche Register eingetragen, wenn es darin vereinbart ist; 
sonst auf Antrag der beiden Ehegatten. In das Register wird alles eingetragen, wodurch der gesetzliche G¿terstand der 
Ehegatten geªndert wird.  
  
 (2) Die Eintragung wird ohne unnºtige Verzºgerung von demjenigen durchgef¿hrt, der den Vertrag verfasst hat, und 
wenn dies nicht mºglich ist, dann von demjenigen, der das Register f¿hrt.  
  

Verwaltung bei vertraglichem G¿terstand 
 

Ä 722 
 

 (1) Sowohl Verlobte als auch Ehegatten kºnnen einen Vertrag ¿ber die Verwaltung dessen schlieÇen, was 
Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist, der von den Bestimmungen der ÄÄ 713 und 714 abweicht; die 
Bestimmungen der ÄÄ 719 und 720 gelten auch f¿r diesen Vertrag.  
  
 (2) Der Vertrag nach Absatz 1 enthªlt eine Vereinbarung dar¿ber, welcher Ehegatte das gemeinschaftliche Vermºgen 
oder dessen Bestandteil verwalten wird und in welcher Weise.  
  

Ä 723 
 
 (1) Der Ehegatte, der das gemeinschaftliche Vermºgen verwaltet, nimmt Rechtsgeschªfte in Angelegenheiten 
betreffend das gemeinschaftliche Vermºgen allein vor, und zwar auch in Gerichts- oder anderen Verfahren, es sei denn, es wird 
weiter etwas anderes festgelegt.  
  
 (2) Der Ehegatte, der das ganze gemeinschaftliche Vermºgen verwaltet, kann nur mit Zustimmung des anderen 
Ehegatten Rechtsgeschªfte vornehmen  
  
a) bei Verf¿gung ¿ber das gemeinschaftliche Vermºgen als Ganzes,  
  
b) bei Verf¿gung ¿ber die Wohnung, in der die hªusliche Gemeinschaft der Ehegatten untergebracht ist, wenn diese Wohnung 
Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist, oder die die Wohnung eines von ihnen ist, oder eines minderjªhrigen 
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Kindes, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und f¿r das die Ehegatten sorgen, sowie auch bei Vereinbarung der 
Dauerbelastung einer unbeweglichen Sache, die Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens ist.  
  
 (3) Die Bestimmung des Ä 714 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

Auf gerichtlicher Entscheidung beruhender G¿terstand 
 

Ä 724 
 
 (1) Liegt ein schwerwiegender Grund vor, so hebt das Gericht auf Antrag eines Ehegatten das gemeinschaftliche 
Vermºgen auf oder schrªnkt dessen bestehenden Umfang ein.  
  
 (2) Ein schwerwiegender Grund ist immer die Tatsache, dass ein Glªubiger eines Ehegatten eine Sicherung seiner 
Forderung in einem solchen Umfang fordert, der den Wert dessen ¿bersteigt, was ausschlieÇlich diesem Ehegatten zusteht, 
dass der Ehegatte als verschwenderisch angesehen werden kann sowie das, dass der Ehegatte systematisch oder wiederholt 
unangemessene Risiken eingeht. Als schwerwiegender Grund kann auch das angesehen werden, dass der Ehegatte begonnen 
hat, unternehmerisch tªtig zu sein, oder unbeschrªnkt haftender Gesellschafter einer juristischen Person wurde.  
  

Ä 725 
 
 Der auf gerichtlicher Entscheidung beruhende G¿terstand kann durch einen Vertrag der Ehegatten oder durch 
gerichtliche Entscheidung geªndert werden.  
  

Ä 726 
 
 (1) Nachdem das Gericht das gemeinschaftliche Vermºgen aufgehoben hat, kann das Gericht es erneuern; das 
Gericht entscheidet ¿ber die Erneuerung insbesondere dann, wenn die Gr¿nde f¿r die Aufhebung des gemeinschaftlichen 
Vermºgens entfallen sind. Dies gilt auch im Falle, dass ein Ehegatte beantragt, dass das gemeinschaftliche Vermºgen, dessen 
Umfang beschrªnkt wurde, auf den gesetzlichen Umfang erweitert wird.  
  
 (2) Ist das gemeinschaftliche Vermºgen kraft Gesetzes erloschen, so wird es durch das Gericht auf Antrag eines 
Ehegatten erneuert, wenn dies im Interesse beider Ehegatten liegt.  
  

Ä 727 
 
 (1) Durch gerichtliche Entscheidung kºnnen Bestimmungen zur Regelung der ¿blichen Ausstattung des 
Familienhaushalts weder ausgeschlossen noch geªndert werden.  
  
 (2) Gerichtliche Entscheidung ¿ber eine  nderung, Aufhebung oder Erneuerung des gemeinschaftlichen Vermºgens 
darf mit ihren Folgen nicht die Fªhigkeit des Ehegatten, f¿r die Familie zu sorgen, ausschlieÇen und darf mit dem Inhalt oder 
Zweck kein Recht eines Dritten ber¿hren, es sei denn, der Dritte ist mit der Entscheidung einverstanden.  
  

Ä 728 
 

Verwaltung bei auf gerichtlicher Entscheidung beruhendem G¿terstand 
 
 Handelt ein Ehegatte bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Vermºgens in der Weise, die im offensichtlichen 
Widerspruch zum Interesse des anderen Ehegatten, der Familie oder der hªuslichen Gemeinschaft steht, und haben die 
Verlobten oder Ehegatten keinen Vertrag ¿ber die Verwaltung dessen geschlossen, was Bestandteil des gemeinschaftlichen 
Vermºgens ist, so kann das Gericht auf Antrag des anderen Ehegatten entscheiden, in welcher Weise das gemeinschaftliche 
Vermºgen verwaltet wird.  
  

G¿tertrennung 
 

Ä 729 
 
 In der G¿tertrennung darf der Ehegatte ¿ber sein Vermºgen ohne Zustimmung des anderen Ehegatten verf¿gen.  
  

Ä 730 
 

 Sind in der G¿tertrennung die Ehegatten gemeinsam unternehmerisch tªtig oder ist mit Hilfe des anderen Ehegatten 
ein Ehegatte unternehmerisch tªtig, so teilen sie sich die Einkommen aus dem Unternehmen, wie sie in Schriftform vereinbart 
haben; sonst teilen sie sich die Einkommen zu gleichen Teilen.  
  

Schutz Dritter 
 

Ä 731 
 
 Ist eine Schuld nur eines der Ehegatten wªhrend des Bestehens des gemeinschaftlichen Vermºgens entstanden, so 
kann der Glªubiger sich bei Vollstreckung der Entscheidung auch daraus befriedigen, was sich im gemeinschaftlichen 
Vermºgen befindet.  
  

Ä 732 
 
 Ist eine Schuld nur eines der Ehegatten gegen den Willen des anderen Ehegatten entstanden, der seine Missbilligung 
gegen¿ber dem Glªubiger ohne unnºtige Verzºgerung geªuÇert hat, nachdem er von der Schuld erfahren hat, so kann das 
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gemeinschaftliche Vermºgen nur in einem solchen Umfang belastet werden, den der Anteil des Schuldners darstellen w¿rde, 
wenn das gemeinschaftliche Vermºgen aufgehoben und nach Ä 742 auseinandergesetzt wªre. Dies gilt auch f¿r die 
Unterhaltspflicht des Ehegatten oder eine Schuld aus einer rechtswidrigen Tat nur eines der Ehegatten oder eine Schuld nur 
eines der Ehegatten, die noch vor der EheschlieÇung entstanden ist.  
  

Ä 733 
 

 Hat sich einer der Ehegatten in einem Zeitpunkt verpflichtet, seit dem bis zur  nderung oder bis zum Ausschluss des 
gesetzlichen G¿terstands, ungeachtet dessen, ob durch einen Vertrag der Ehegatten oder durch gerichtliche Entscheidung, 
weniger als sechs Monate vergangen sind, so kann die Forderung seines Glªubigers aus allem befriedigt werden, was 
Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens wªre, wenn der Vertrag der Ehegatten oder die gerichtliche Entscheidung nicht 
erfolgt wªre.  
  

Ä 734 
 

 Wurde durch einen Vertrag der Ehegatten oder gerichtliche Entscheidung, mit denen der gesetzliche G¿terstand 
geªndert oder ausgeschlossen wurde, das Recht eines Dritten, insbesondere eines Glªubigers betroffen, so kann diese Person 
ihr Recht im Rahmen der Auseinandersetzung dessen geltend machen, was fr¿her Bestandteil des gemeinschaftlichen 
Vermºgens war, genauso als wªre der Vertrag der Ehegatten oder die gerichtliche Entscheidung nicht erfolgt; dabei findet Ä 
742 Anwendung.  
  

Ä 735 
 

Sonderbestimmungen 
 
 SchlieÇen miteinander die Ehegatten, die eine Ehescheidung in der in Ä 757 angef¿hrten Weise erreichen wollen, 
keine Vereinbarung ¿ber die Regelung der Vermºgenspflichten und -rechte f¿r den Fall der Scheidung, in der sie unter der 
Bedingung, dass die Ehe geschieden wird, auch vereinbaren, wie sie im Zeitraum des getrennten Wirtschaftens Rechte 
erwerben und sich verpflichten werden, so gilt wªhrend des getrennten Wirtschaftens der Ehegatten die Bestimmung zum 
gemeinschaftlichen Vermºgen sinngemªÇ, es sei denn, dieses Gesetz legt etwas anderes fest.  
  

Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermºgens 
 

Ä 736 
 

 Wird das gemeinschaftliche Vermºgen aufgehoben oder erlischt es, oder wird sein bestehender Umfang beschrªnkt, 
so wird die Liquidation der bisher gemeinsamen Pflichten und Rechte durch deren Auseinandersetzung durchgef¿hrt. Solange 
das beschrªnkte, aufgehobene oder erloschene gemeinschaftliche Vermºgen nicht auseinandergesetzt ist, finden darauf die 
Bestimmungen zum gemeinschaftlichen Vermºgen sinngemªÇ Anwendung.  
  

Ä 737 
 
 (1) Durch die Auseinandersetzung des Vermºgens darf kein Recht eines Dritten ber¿hrt werden. Wurde durch die 
Auseinandersetzung ein Recht eines Dritten ber¿hrt, so kann der Dritte begehren, dass das Gericht feststellt, dass die 
Auseinandersetzung gegen¿ber ihm unwirksam ist.  
  
 (2) Eine Auseinandersetzung von Schulden hat Wirkungen nur zwischen den Ehegatten.  
  

Ä 738 
 
 (1) Die Wirkungen der Auseinandersetzungsvereinbarung treten jeweils zu dem Tag ein, zu dem das 
gemeinschaftliche Vermºgen beschrªnkt, aufgehoben wurde oder erloschen ist, ungeachtet dessen, ob die Vereinbarung vor 
oder nach der Einschrªnkung, Aufhebung oder dem Erlºschen des gemeinschaftlichen Vermºgens geschlossen wurde. Ist 
jedoch Gegenstand der Auseinandersetzung eine ins ºffentliche Register einzutragende Sache, so erlangt die Vereinbarung 
Rechtswirkungen in dem diese Sache betreffenden Teil mit der Eintragung in das ºffentliche Register.  
  
 (2) Der G¿ltigkeit der Auseinandersetzungsvereinbarung steht nicht entgegen, wenn sie nur einen Teil der 
gemeinsamen Vermºgenspflichten und -rechte betrifft.  
  

Ä 739 
 

 (1) Die Auseinandersetzungsvereinbarung bedarf der Schriftform, wenn sie wªhrend der Ehe geschlossen wird oder 
wenn Gegenstand der Auseinandersetzung eine Sache ist, bei der der Schriftform auch ein Vertrag ¿ber die ¦bertragung des 
Eigentums bedarf.  
  
 (2) Bedarf die Auseinandersetzungsvereinbarung keiner Schriftform und beantragt dies einer der Ehegatten, so wird 
ihm vom anderen Ehegatten eine Bestªtigung dar¿ber zugestellt, wie sie sich auseinandergesetzt haben.  
  

Ä 740 
 
 Einigen sich die Ehegatten nicht auf die Auseinandersetzung, kann jeder von ihnen beantragen, dass das Gericht 
entscheidet. ¦ber die Auseinandersetzung entscheidet das Gericht nach dem Zustand zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wirkungen 
der Einschrªnkung, Aufhebung oder des Erlºschens des gemeinschaftlichen Vermºgens eingetreten sind.  
  

Ä 741 
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 Erfolgt innerhalb von drei Jahren nach der Einschrªnkung, Aufhebung oder dem Erlºschen des gemeinschaftlichen 
Vermºgens keine Auseinandersetzung dessen, was fr¿her Bestandteil des gemeinschaftlichen Vermºgens war, und zwar 
weder durch eine Vereinbarung, noch wurde ein Antrag auf Auseinandersetzung durch gerichtliche Entscheidung gestellt, gilt, 
dass sich die Ehegatten oder fr¿heren Ehegatten so auseinandergesetzt haben, dass  
  
a) kºrperliche bewegliche Sachen sich im Eigentum desjenigen von ihnen befinden, der diese f¿r den eigenen Bedarf, f¿r den 
Bedarf seiner Familie oder der hªuslichen Gemeinschaft ausschlieÇlich als Eigent¿mer nutzt,  
  
b) andere kºrperliche bewegliche Sachen und unbewegliche Sachen sich im anteiligen Miteigentum der beiden Ehegatten 
befinden; ihre Anteile sind gleich,  
  
c) andere G¿terrechte, Forderungen und Schulden gemeinsam den beiden Ehegatten zustehen; ihre Anteile sind gleich.  
  

Ä 742 
 

 (1) Vereinbaren die Ehegatten oder fr¿heren Ehegatten nichts anderes oder findet die Bestimmung des Ä 741 keine 
Anwendung, so finden auf die Auseinandersetzung die folgenden Regeln Anwendung:  
  
a) die Anteile der beiden Ehegatten an dem auseinandergesetzten Vermºgen sind gleich,  
  
b) jeder der Ehegatten ersetzt das, was aus dem gemeinschaftlichen Vermºgen f¿r sein ausschlieÇliches Vermºgen 
aufgewendet wurde,  
  
c) jeder der Ehegatten hat das Recht zu verlangen, dass ihm ersetzt wird, was er aus seinem ausschlieÇlichen Vermºgen f¿r 
das gemeinschaftliche Vermºgen aufgewendet hat,  
  
d) die Bed¿rfnisse der nicht versorgten Kinder werden ber¿cksichtigt,  
  
e) es wird ber¿cksichtigt, wie jeder der Ehegatten f¿r die Familie gesorgt hat, insbesondere wie er f¿r die Kinder und die 
hªusliche Gemeinschaft gesorgt hat,  
  
f) es wird ber¿cksichtigt, wie jeder der Ehegatten sich um den Erwerb und um die Wahrung der G¿terwerte, die in das 
gemeinschaftliche Vermºgen fallen, verdient gemacht hat.  
  
 (2) Der Wert dessen, was aus dem gemeinschaftlichen Vermºgen f¿r das ausschlieÇliche Vermºgen eines Ehegatten 
aufgewendet wurde, genauso wie der Wert dessen, was aus dem ausschlieÇlichen Vermºgen eines Ehegatten f¿r das 
gemeinschaftliche Vermºgen aufgewendet wurde, wird bei der Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermºgens erhºht 
oder reduziert angerechnet, je nachdem, wie sich von dem Tag der Aufwendung des Vermºgens bis zu dem Tag, an dem das 
gemeinschaftliche Vermºgen beschrªnkt, aufgehoben wurde oder erloschen ist, der Wert desjenigen Bestandteils des 
Vermºgens erhºht oder reduziert hat, f¿r den der Aufwand getªtigt wurde.  
  

Einige Bestimmungen zum Wohnen der Ehegatten 
 

Ä 743 
 
 (1) Die Ehewohnung ist dort, wo die Ehegatten ihre hªusliche Gemeinschaft haben.  
  
 (2) Verlangt einer der Ehegatten aus wichtigen Gr¿nden die Verlegung der hªuslichen Gemeinschaft, soll der andere 
Ehegatte seinem Verlangen entgegenkommen, es sei denn, die Gr¿nde f¿r das Bleiben haben Vorrang vor den Gr¿nden f¿r 
diese  nderung.  
  
 (3) Die Ehegatten kºnnen vereinbaren, dauerhaft getrennt zu wohnen. Die Vereinbarung der Ehegatten ¿ber das 
Getrenntwohnen hat dieselben Rechtswirkungen wie das Verlassen der hªuslichen Gemeinschaft mit der Absicht, dauerhaft 
woanders zu leben.  
  

Ä 744 
 
 Ist die Wohnung der Ehegatten ein Haus oder eine Wohnung, an dem/der einer der Ehegatten ein Alleinrecht hat, das 
es ermºglicht, im Haus oder in der Wohnung zu wohnen, und ist dies ein anderes Recht als ein Schuldrecht, so entsteht durch 
die EheschlieÇung dem anderen Ehegatten ein Wohnrecht. Entsteht einem der Ehegatten ein solches Alleinrecht wªhrend der 
Ehe, so entsteht damit dem anderen Ehegatten das Wohnrecht.  
  

Ä 745 
 

 (1) Ist die Wohnung der Ehegatten ein Haus oder eine Wohnung, an dem einer der Ehegatten zum Tag der 
EheschlieÇung ein Mietrecht hatte, so entsteht durch die EheschlieÇung an dem Haus oder an der Wohnung beiden Ehegatten 
ein gemeinsames Mietrecht; bei spªterem Abschluss des Mietvertrags entsteht beiden Ehegatten ein gemeinsames Mietrecht 
mit Wirksamwerden des Vertrags. Dies gilt auch f¿r ein anderes ªhnliches Schuldrecht entsprechend.  
  
 (2) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet keine Anwendung, wenn die Ehegatten etwas anderes vereinbaren.  
  

Ä 746 
 
 (1) Haben die Ehegatten an einem Haus oder einer Wohnung ein gemeinsames Mietrecht, so sind sie 
gesamtschuldnerisch verpflichtet und zu gleichen Teilen berechtigt.  
  



97 

 

 (2) Der Ehegatte, der das Wohnrecht hat, hat die Stellung eines B¿rgen seines Ehegatten.  
  

Ä 747 
 
 (1) Hat wenigstens einer der Ehegatten das Recht, ¿ber das Haus oder die Wohnung, in dem sich die hªusliche 
Gemeinschaft der Ehegatten oder der Familie befindet, zu verf¿gen und ist dieses Haus oder diese Wohnung f¿r das Wohnen 
der Ehegatten oder der Familie unbedingt erforderlich, so muss er alles unterlassen und allem vorbeugen, was das Wohnen 
verhindern oder beeintrªchtigen kann. Der Ehegatte darf insbesondere ohne Zustimmung des anderen Ehegatten ein solches 
Haus oder eine solche Wohnung weder verªuÇern noch an dem Haus, einem Teil davon oder an der ganzen Wohnung ein 
Recht bestellen, dessen Aus¿bung mit dem Wohnen der Ehegatten oder der Familie unvereinbar ist, es sei denn, er veranlasst 
f¿r den Ehegatten oder die Familie ein in allen Hinsichten dem bisherigen Wohnen ªhnelndes Wohnen.  
  
 (2) Handelt der Ehegatte ohne Zustimmung des anderen Ehegatten im Widerspruch zu Absatz 1, so kann dieser 
Ehegatte die Feststellung der Nichtigkeit eines solchen Rechtsgeschªfts begehren.  
  

Ä 748 
 
 (1) Haben die Ehegatten ein gemeinsames Mietrecht an einem Haus oder einer Wohnung, in dem sich die hªusliche 
Gemeinschaft der Ehegatten oder der Familie befindet, so gilt Ä 747 Abs. 1 erster Satz entsprechend. Der Ehegatte darf ohne 
Zustimmung des anderen Ehegatten das Mietverhªltnis weder beenden noch es mit einem Recht beschrªnken, dessen 
Aus¿bung mit dem Wohnen der Ehegatten oder der Familie unvereinbar ist.  
  
 (2) Handelt der Ehegatte ohne Zustimmung des anderen Ehegatten im Widerspruch zu Absatz 1, so kann dieser 
Ehegatte die Feststellung der Nichtigkeit eines solchen Rechtsgeschªfts begehren.  
  

Ä 749 
 
 Die Zustimmung des Ehegatten nach ÄÄ 747 und 748 bedarf der Schriftform.  
  

Ä 750 
 

 (1) Vereinbaren die Ehegatten, bzw. Verlobten, etwas Abweichendes von ÄÄ 747 und 748, so darf die Vereinbarung 
die Stellung ihres gemeinschaftlichen minderjªhrigen Kindes, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, mit ihnen in der hªuslichen 
Gemeinschaft lebt und demgegen¿ber sie unterhaltspflichtig sind, bzw. des minderjªhrigen Kindes, das noch nicht voll 
geschªftsfªhig ist und dessen elterliche Sorge den beiden Ehegatten gemeinsam oder einem von ihnen allein ¿bertragen 
wurde, nicht verschlechtern; die Vereinbarung darf ferner keine Rechte Dritter ber¿hren, es sei denn, diese waren mit einer 
solchen Vereinbarung einverstanden.  
  
 (2) Sowohl die Vereinbarung als auch die Zustimmung Dritter nach Absatz 1 bed¿rfen der Schriftform.  
  

Sonderbestimmungen zum Gewaltschutz 
 

Ä 751 
 
 (1) Wird das weitere gemeinsame Wohnen der Ehegatten im Haus oder in der Wohnung, in dem/der sich die 
hªusliche Gemeinschaft der Ehegatten befindet, f¿r einen von ihnen aus dem Grund kºrperlicher oder geistiger Gewalt 
gegen¿ber dem Ehegatten oder einer anderen Person, die in der hªuslichen Gemeinschaft der Ehegatten lebt, unertrªglich, so 
kann das Gericht auf Antrag des betroffenen Ehegatten das Recht des anderen Ehegatten, im Haus oder in der Wohnung zu 
wohnen, beschrªnken oder auch auf bestimmte Zeit ausschlieÇen.  
  
 (2) Genauso wie in Absatz 1 kann vorgegangen werden, wenn es sich um geschiedene Ehegatten handelt, sowie im 
Falle, dass die Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten gemeinsam woanders als in der hªuslichen Gemeinschaft wohnen.  
  

Ä 752 
 
 Die Beschrªnkung, bzw. den Ausschluss des Rechtes des Ehegatten, im Haus oder in der Wohnung zu wohnen, 
bestimmt das Gericht hºchstens f¿r die Dauer von sechs Monaten. Das Gericht entscheidet auf Antrag erneut, wenn daf¿r 
besonders schwerwiegende Gr¿nde vorliegen.  
  

Ä 753 
 
 Das Recht, Gewaltschutz zu begehren, hat auch jede andere Person, die mit den Ehegatten oder geschiedenen 
Ehegatten in der hªuslichen Gemeinschaft lebt.  
  

Abschnitt 5 
 

Auflºsung der Ehe 
 

Titel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 754 
 
 Die Ehe wird nur aus den gesetzlichen Gr¿nden aufgelºst.  
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Titel 2 

 
Scheidung der Ehe 

 
Ä 755 

 
 (1) Die Ehe kann geschieden werden, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft tief, nachhaltig und unheilbar zerr¿ttet 
ist und ihre Wiederherstellung nicht erwartet werden kann.  
  
 (2) Obwohl die eheliche Lebensgemeinschaft gescheitert ist, kann die Ehe nicht geschieden werden, wenn die 
Scheidung im Widerspruch st¿nde zu  
  
a) dem Interesse des minderjªhrigen Kindes der Ehegatten, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, welches durch besondere 
Gr¿nde gegeben ist, wobei das Interesse des Kindes am Bestehen der Ehe durch das Gericht auch durch Anfrage beim durch 
das Gericht bestellten Betreuer f¿r das Verfahren ¿ber die Regelung der Verhªltnisse zu dem Kind f¿r die Zeit nach der 
Scheidung ermittelt wird, oder  
  
b) dem Interesse des Ehegatten, der sich am Scheitern der Ehe durch die Verletzung der Ehepflichten ¿berwiegend nicht 
beteiligt hat und dem mit der Scheidung ein besonders schwerwiegender Nachteil zugef¿gt w¿rde, wobei auÇerordentliche 
Umstªnde f¿r die Aufrechterhaltung der Ehe sprechen, es sei denn, die Ehegatten leben mindestens 3 Jahre lang nicht mehr 
zusammen.  
  
 (3) Haben die Ehegatten ein minderjªhriges Kind, das nicht voll geschªftsfªhig ist, scheidet das Gericht die Ehe nicht, 
bevor es ¿ber die Verhªltnisse des Kindes in der Zeit nach der Scheidung der Ehegatten entscheidet.  
  

Ä 756 
 
 Das Gericht, das ¿ber die Ehescheidung entscheidet, ermittelt das Vorliegen des Scheiterns der Ehe und ermittelt 
dabei seine Ursachen, wenn weiter nichts anderes festgelegt ist.  
  

Ä 757 
 
 (1) Tritt der Ehegatte dem von dem anderen Ehegatten gestellten Scheidungsantrag bei, scheidet das Gericht die 
Ehe, ohne die Ursachen des Scheiterns der Ehe zu ermitteln, wenn es zu dem Schluss kommt, dass die einvernehmliche 
Behauptung der Ehegatten ¿ber das Scheitern der Ehe und die Absicht, die Scheidung zu erreichen, wahr ist, und wenn  
  
a) zum Tag der Einleitung des Scheidungsverfahrens die Ehe mindestens ein Jahr gedauert hat und die Ehegatten lªnger als 
sechs Monate nicht zusammenleben,  
  
b) die Ehegatten, die Eltern eines minderjªhrigen Kindes sind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, eine Regelung der 
Verhªltnisse dieses Kindes f¿r die Zeit nach der Scheidung vereinbart haben und diese Vereinbarung durch das Gericht 
genehmigt wurde,  
  
c) die Ehegatten eine Regelung ihrer Vermºgensverhªltnisse, ihres Wohnens und bzw. des Unterhaltes f¿r die Zeit nach der 
Scheidung vereinbart haben.  
  
 (2) Die in Absatz 1 Buchst. c) angef¿hrten Vereinbarungen bed¿rfen der Schriftform und die Unterschriften m¿ssen 
amtlich beglaubigt sein.  
  

Ä 758 
 
 Die Ehegatten leben nicht zusammen, wenn sie keine Ehe- oder Familiengemeinschaft bilden, ungeachtet dessen, ob 
sie eine hªusliche Gemeinschaft haben bzw. f¿hren, mit der MaÇgabe, dass wenigstens einer der Ehegatten die 
Familiengemeinschaft offensichtlich nicht erneuern will.  
  

Titel 3 
 

Folgen der Auflºsung der Ehe 
 

Ä 759 
 

Familienname des geschiedenen Ehegatten 
 
 Der Ehegatte, der den Namen des anderen Ehegatten angenommen hat, kann innerhalb von sechs Monaten nach 
der Ehescheidung dem Standesamt mitteilen, dass er seinen fr¿heren Familiennamen wieder annimmt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Ehegatte, der den Namen des anderen Ehegatten mit der MaÇgabe angenommen hat, dass er dem Ehenamen 
seinen bisherigen Familiennamen, bzw. den ersten seiner Familiennamen anf¿gt, vorhat, in Zukunft nur seinen fr¿heren 
Familiennamen zu nutzen.  
  

Unterhalt des geschiedenen Ehegatten 
 

Ä 760 
 
 (1) Ist der geschiedene Ehegatte auÇerstande, sich selbst zu unterhalten, und hat diese seine Unfªhigkeit ihren 
Ursprung in der Ehe oder im Zusammenhang damit, so hat gegen¿ber ihm sein fr¿herer Ehegatte in angemessenem Umfang 
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die Unterhaltspflicht, wenn dies von ihm gerechterweise verlangt werden kann, insbesondere in Bezug auf das Alter oder den 
Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten zu der Zeit der Scheidung oder der Beendigung der Sorge f¿r das 
gemeinschaftliche Kind der geschiedenen Ehegatten.  
  
 (2) Bei Entscheidung ¿ber den Unterhalt oder ¿ber seine Hºhe ber¿cksichtigt das Gericht, wie lange die geschiedene 
Ehe gedauert hat und wie lange sie geschieden ist, sowie ob  
  
a) sich der geschiedene Ehegatte nicht eine angemessene Beschªftigung besorgt hat, obwohl er daran durch kein wichtiges 
Hindernis gehindert war,  
  
b) sich der Ehegatte den Unterhalt durch ordnungsgemªÇes Wirtschaften mit seinem eigenen Vermºgen sicherstellen konnte,  
  
c) sich der geschiedene Ehegatte wªhrend der Ehe an der Pflege der hªuslichen Gemeinschaft beteiligt hat,  
  
d) der geschiedene Ehegatte gegen¿ber seinem fr¿heren Ehegatten oder einer ihm nahestehenden Person nicht eine Tat 
begangen hat, die den Charakter einer Straftat hat, oder  
  
e) ein anderer ªhnlich schwerwiegender Grund vorliegt.  
  
 (3) Auf die Unterhaltspflicht der geschiedenen Ehegatten finden die allgemeinen Bestimmungen zum Unterhalt 
entsprechend Anwendung.  
  

Ä 761 
 
 (1) Der Umfang der Unterhaltspflicht und die Weise der Unterhaltsgewªhrung bestimmen sich nach der Vereinbarung 
der Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten; wenn sie vereinbaren, dass der Unterhalt durch eine Abfindung ersetzt wird, so 
erlischt das Recht des geschiedenen Ehegatten auf Unterhalt durch die Leistung der Abfindung.  
  
 (2) Kommt keine Vereinbarung der geschiedenen Ehegatten ¿ber den Unterhalt zustande, so kann der bed¿rftige 
fr¿here Ehegatte beantragen, dass ¿ber die Unterhaltspflicht des anderen Ehegatten das Gericht entscheidet.  
  

Ä 762 
 
 (1) Einigen sich die Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten nicht auf den Unterhalt, so kann der Ehegatte, der das 
Scheitern der Ehe ¿berwiegend nicht verursacht hat oder mit der Scheidung nicht einverstanden war und dem durch die 
Scheidung ein schwerwiegender Nachteil zugef¿gt wurde, beantragen, dass das Gericht die Unterhaltspflicht des fr¿heren 
Ehegatten auch in einem solchen Umfang festlegt, der sicherstellt, dass die geschiedenen Ehegatten an sich dieselbe 
Lebensgrundlage haben. Das Unterhaltsrecht des geschiedenen Ehegatten wird in einem solchen Falle als begr¿ndet nur so 
lange angesehen, wie es den Umstªnden angemessen ist, hºchstens jedoch drei Jahre nach der Scheidung.  
  
 (2) Hat der fr¿here Ehegatte gegen¿ber dem anderen Ehegatten eine Handlung begangen, die Merkmale hªuslicher 
Gewalt erf¿llt, so hat er kein Unterhaltsrecht nach Absatz 1, obwohl er sonst die Bedingungen f¿r die Einrªumung des 
Unterhaltsrechts erf¿llen w¿rde.  
  

Ä 763 
 

 Das Unterhaltsrecht des geschiedenen Ehegatten erlischt, wenn der berechtigte geschiedene Ehegatte eine neue 
Ehe schlieÇt oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht.  
  

Vermºgenspflichten und -rechte bei Auflºsung der Ehe 
 

Ä 764 
 
 (1) Wird die Ehe durch den Tod eines der Ehegatten aufgelºst, so werden die Vermºgenspflichten und -rechte der 
fr¿heren Ehegatten im Rahmen des Nachlassverfahrens nach demjenigen G¿terstand beurteilt, den es zwischen den Ehegatten 
gegeben hat, bzw. auch nach Weisungen, die der verstorbene Ehegatte noch zu seinen Lebzeiten hinsichtlich seines 
Vermºgens von Todes wegen getªtigt hat; ansonsten finden die in Ä 742 angef¿hrten Regeln Anwendung, mit Ausnahme von Ä 
742 Abs. 1 Buchst. c), es sei denn, der ¿berlebende Ehegatte vereinbart mit den Erben eine andere Auseinandersetzung.  
  
 (2) Wurde der Ehegatte f¿r tot erklªrt, so werden seine Vermºgenspflichten und -rechte zu dem Tag beurteilt, der in 
der Entscheidung ¿ber die Todeserklªrung als sein Todestag angef¿hrt ist.  
  

Ä 765 
 
 (1) Wird die Ehe durch Scheidung aufgelºst, so werden die Vermºgenspflichten und -rechte der geschiedenen 
Ehegatten nach Vereinbarung der Ehegatten oder der geschiedenen Ehegatten verwaltet.  
  
 (2) Einigen sich die geschiedenen Ehegatten nicht auf eine Auseinandersetzung, so kann der fr¿here Ehegatte einen 
Antrag auf Auseinandersetzung beim Gericht stellen.  
  

Wohnen nach Auflºsung der Ehe 
 

Ä 766 
 
 (1) Wurde die Ehe durch den Tod eines der Ehegatten aufgelºst und hatten die Ehegatten ein gemeinsames 
Mietrecht an dem Haus oder an der Wohnung, in dem/der sich ihre hªusliche Gemeinschaft befunden hat, so bleibt Mieter der 
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Wohnung der ¿berlebende Ehegatte. Stand den Ehegatten an dem Haus oder an der Wohnung gemeinsam ein anderes 
Schuldrecht zu, so bleibt Berechtigter der ¿berlebende Ehegatte.  
  
 (2) Wurde die Ehe durch den Tod eines der Ehegatten aufgelºst und hatte das Mietrecht an dem Haus oder an der 
Wohnung, in dem/der sich die hªusliche Gemeinschaft der Ehegatten befunden hat, nur einer von ihnen, so finden die 
Bestimmungen zu Mietverhªltnissen ¿ber eine Wohnung Anwendung.  
  

Ä 767 
 
 (1) Wurde die Ehe durch den Tod des Ehegatten aufgelºst, der an dem Haus oder an der Wohnung, in dem/der sich 
die hªusliche Gemeinschaft der Ehegatten befunden hat, ein Alleinrecht hatte, das es ermºglicht, in dem Haus oder in der 
Wohnung zu wohnen, und war es ein anderes Recht als ein Schuldrecht, wªhrend der andere Ehegatte im Haus oder in der 
Wohnung ein Wohnrecht hatte, so erlischt diesem Ehegatten das Wohnrecht, wenn das Alleinrecht des verstorbenen Ehegatten 
auf eine andere Person als auf den hinterbliebenen Ehegatten ¿bergegangen ist. Dies gilt nicht, wenn von dem hinterbliebenen 
Ehegatten nicht gerechterweise verlangt werden kann, dass er das Haus oder die Wohnung verlªsst.  
  
 (2) Ist dies den Verhªltnissen des ¿berlebenden Ehegatten angemessen, insbesondere weil er f¿r ein minderjªhriges 
Kind sorgt, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, f¿r das die Ehegatten gesorgt haben, oder ein minderjªhriges Kind, das noch 
nicht voll geschªftsfªhig ist, dessen Elternteil der verstorbene Ehegatte ist, oder ein unversorgtes Kind, das mit dem 
¿berlebenden Ehegatten lebt, so kann das Gericht auf Antrag des ¿berlebenden Ehegatten zu seinem Gunsten ein Recht 
bestellen, das einer dinglichen Last des Wohnens entspricht, nach den Umstªnden des Falles lªngstens jedoch bis ein solches 
Kind dauerhaft die Fªhigkeit erlangt, sich allein zu versorgen, und zwar gegen ein Entgelt in Hºhe der orts¿blichen 
Vergleichsmiete; dieses Recht erlischt nicht, wenn das Kind die Fªhigkeit, sich allein zu versorgen, nur auf vor¿bergehende 
Dauer erlangt.  
  
 (3) Hatte der ¿berlebende Ehegatte das Wohnrecht aus einem anderen Grund, so finden die Absªtze 1 und 2 
entsprechend Anwendung.  
  

Ä 768 
 
 (1) Wurde die Ehe durch Scheidung aufgelºst und hatten die Ehegatten am Haus oder an der Wohnung, in dem/der 
sich ihre hªusliche Gemeinschaft befunden hat, ein gleiches oder gemeinsames Recht, und vereinbaren sie nicht, wer in dem 
Haus oder in der Wohnung weiter wohnen wird, so hebt das Gericht auf Antrag eines von ihnen nach den Umstªnden des 
Falles das bisherige Recht desjenigen der geschiedenen Ehegatten auf, von dem man gerechterweise verlangen kann, dass er 
das Haus oder die Wohnung verlªsst, und entscheidet gleichzeitig ¿ber die Form des Ersatzes f¿r den Verlust des Rechtes; 
dabei ber¿cksichtigt das Gericht insbesondere, welchem der geschiedenen Ehegatten die Sorge f¿r ein minderjªhriges Kind, 
das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und das die Ehegatten gepflegt haben, ¿bertragen wurde, sowie die Stellungnahme des 
Vermieters, des Verleihers oder einer anderen Person in ªhnlicher Stellung.  
  
 (2) Der geschiedene Ehegatte, der das Haus oder die Wohnung verlassen soll, hat das Recht, dort zu wohnen, 
solange ihm der andere Ehegatte nicht eine Ersatzwohnung sicherstellt, es sei denn, ihm wurde im Verfahren nach Absatz 1 
kein Ersatz eingerªumt; in einem solchen Falle hat er das Recht, in dem Haus oder in der Wohnung lªngstens ein Jahr zu 
wohnen. Wurde ihm jedoch die Sorge f¿r ein minderjªhriges Kind ¿bertragen, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist und das die 
Ehegatten wªhrend der Ehe gepflegt haben, oder f¿r ein unversorgtes Kind, das mit ihm lebt, so kann das Gericht auf Antrag 
dieses Ehegatten zu seinen Gunsten ein Wohnrecht begr¿nden; die Bestimmung des Ä 767 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

Ä 769 
 
 Wurde die Ehe durch Scheidung aufgelºst und hatten die Ehegatten an dem Haus oder an der Wohnung, in dem/der 
sich ihre hªusliche Gemeinschaft befunden hat, kein gleiches, bzw. gemeinsames Recht, und vereinbaren die Ehegatten, bzw. 
geschiedene Ehegatten kein weiteres Wohnen des Ehegatten, der an dem Haus oder an der Wohnung nur ein Wohnrecht bzw. 
ein anderes Recht hat, das schwªcher ist als das Recht des anderen Ehegatten, so entscheidet das Gericht auf Antrag des 
Ehegatten, der an dem Haus oder an der Wohnung ein Eigentumsrecht oder ein anderes dingliches Recht bzw. ein alleiniges 
Mietrecht oder anderes Schuldrecht hat, ¿ber die Pflicht des anderen Ehegatten, aus dem Haus oder aus der Wohnung 
auszuziehen; die Bestimmung des Ä 767 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

Ä 770 
 

 Wurde die Ehe durch Scheidung aufgelºst und hatten die Ehegatten das Recht, in dem Haus oder in der Wohnung zu 
wohnen, mit der MaÇgabe, dass ein Recht von dem anderen abgeleitet wurde, hat derjenige das Recht, den Auszug desjenigen 
der geschiedenen Ehegatten, der nur abgeleitetes Recht hatte, zu fordern, wer an dem Haus oder an der Wohnung ein 
dingliches Recht oder Schuldrecht hat, von dem das Wohnrecht des anderen der Ehegatten direkt abgeleitet wurde.  
  

BUCH II 
 

VERWANDTSCHAFT UND SCHW GERSCHAFT 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Verwandtschaft 
 
 

Ä 771 
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 Verwandtschaft ist eine Beziehung zwischen Personen, die auf einer Blutverwandtschaft beruht oder durch Annahme 
als Kind entstanden ist.  
  

Ä 772 
 
 (1) Personen sind in gerader Linie verwandt, wenn eine von der anderen abstammt.  
  
 (2) Personen sind in Seitenlinie verwandt, wenn sie einen gemeinsamen Vorfahren haben, aber nicht eine von der 
anderen abstammt.  
  

Ä 773 
 
 Der Grad der Verwandtschaft zwischen zwei Personen bestimmt sich nach der Zahl der Geburten, mit denen in 
gerader Linie eine von der anderen abstammt und in der Seitenlinie beide von ihrem nªchsten gemeinsamen Vorfahren 
abstammen.  
  

Ä 774 
 

Schwªgerschaft 
 
  

 Durch die Eingehung der Ehe entsteht eine Schwªgerschaft zwischen einem Ehegatten und den Verwandten des 
anderen Ehegatten; in welcher Linie und in welchem Grad jemand mit einem Ehegatten verwandt ist, in einer solchen Linie und 
in einem solchen Grad ist er mit dem anderen Ehegatten verschwªgert. Wird die Ehe durch den Tod eines der Ehegatten 
aufgelºst, so erlischt die Schwªgerschaft dadurch nicht.  
  

Abschnitt 2 
 

Verhªltnisse zwischen Eltern und Kind 
 

Titel 1 
 

Feststellung der Elternschaft 
 

Ä 775 
 

Mutterschaft 
 
  

 Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.  
  

Vaterschaft 
 
 

Ä 776 
 
 (1) Wird das Kind im Zeitraum ab der EheschlieÇung bis zum Ablauf des dreihundertsten Tages geboren, nachdem 
die Ehe aufgelºst wurde oder f¿r nichtig erklªrt wurde, oder nachdem der Ehegatte der Mutter f¿r verschollen erklªrt wurde, so 
wird vermutet, dass Vater der Ehegatte der Mutter ist.  
  
 (2) Wird das Kind einer Frau geboren, die erneut verheiratet ist, so wird vermutet, dass Vater der spªtere Ehegatte ist, 
auch wenn das Kind vor Ablauf des dreihundertsten Tages geboren wurde, nachdem die vorherige Ehe aufgelºst oder f¿r 
nichtig erklªrt wurde.  
  

Ä 777 
 
 (1) Wird das Kind im Zeitraum zwischen der Einleitung des Verfahrens ¿ber die Ehescheidung und dem 
dreihundertsten Tag nach der Ehescheidung geboren, und erklªrt der Ehegatte, bzw. der fr¿here Ehegatte der Mutter, nicht 
Vater des Kindes zu sein, wªhrend ein anderer Mann erklªrt, Vater des Kindes zu sein, so wird vermutet, dass Vater dieser 
Mann ist, wenn die Mutter den beiden Erklªrungen beitritt.  
  
 (2) Die Erklªrungen des Ehegatten der Mutter des Kindes, bzw. ihres fr¿heren Ehegatten, des Mannes, der 
behauptet, Vater des Kindes zu sein, und der Mutter des Kindes werden in einem auf Antrag eines von ihnen eingeleiteten 
Verfahren vor dem Gericht abgegeben; der Antrag kann spªtestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der Geburt des Kindes 
gestellt werden.  
  
 (3) Die Feststellung der Vaterschaft nach den Absªtzen 1 und 2 kann nicht fr¿her erfolgen als nach Rechtskraft der 
Entscheidung ¿ber die Ehescheidung.  
  
 (4) Handelt es sich um ein Verfahren ¿ber die Nichtigkeit der Ehe, so finden die Absªtze 1 bis 3 entsprechend 
Anwendung.  
  

Ä 778 
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 Wird einer nichtehelichen Frau ein Kind geboren, das durch k¿nstliche Befruchtung gezeugt wurde, so wird vermutet, 
dass Vater des Kindes derjenige Mann ist, der zu der k¿nstlichen Befruchtung seine Zustimmung erteilt hat.  
  

Ä 779 
 
 (1) Kommt es nicht zur Feststellung der Vaterschaft nach ÄÄ 776, 777 oder 778, so wird vermutet, dass Vater 
derjenige Mann ist, dessen Vaterschaft durch zustimmende Erklªrung der Mutter und dieses Mannes festgestellt wurde. Die 
Vaterschaft kann derart auch zu einem noch nicht geborenen Kind festgestellt werden, wenn dieses bereits gezeugt wurde.  
  
 (2) Die Erklªrung wird persºnlich vor dem Gericht oder vor dem Standesamt abgegeben. Ein Minderjªhriger, der nicht 
voll geschªftsfªhig ist, gibt die Erklªrung immer vor dem Gericht ab.  
  

Ä 780 
 
 Gibt die Erklªrung derjenige ab, der nicht voll geschªftsfªhig ist, so kann er diese nur vor dem Gericht abgeben. Das 
Gericht beurteilt nach den Umstªnden des Falles, ob derjenige, der nicht voll geschªftsfªhig ist, fªhig ist, allein zu handeln, oder 
ob f¿r ihn sein Betreuer handeln wird.  
  

Ä 781 
 
 Kann die Mutter wegen Stºrung der Geistestªtigkeit die Bedeutung ihrer Erklªrung nicht beurteilen oder ist die 
Einholung ihrer Erklªrung mit einem schwer ¿berwindbaren Hindernis verbunden, so kann die Vaterschaft nicht durch eine 
zustimmende Erklªrung festgestellt werden.  
  

Ä 782 
 
 Auf die Erklªrung der Vaterschaft als besondere Willenserklªrung finden die allgemeinen Bestimmungen zum 
Rechtsgeschªft Anwendung, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Feststellung der Ung¿ltigkeit kann man jedoch nur 
innerhalb der Frist f¿r die Anfechtung der Vaterschaft begehren.  
  

Ä 783 
 
 (1) Wird die Vaterschaft nicht nach ÄÄ 776, 776 oder 778 oder nach Ä 779 festgestellt, so kann die Mutter, das Kind 
oder der Mann, der behauptet, Vater zu sein, beantragen, dass die Vaterschaft durch das Gericht festgestellt wird.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass Vater derjenige Mann ist, der mit der Mutter des Kindes zu der Zeit Geschlechtsverkehr 
hatte, seit der bis zur Geburt des Kindes nicht weniger als hundertsechzig und nicht mehr als dreihundert Tage vergangen sind, 
es sei denn, seine Vaterschaft schlieÇen wichtige Umstªnde aus.  
  
 (3) Ist der vermutete Vater nicht am Leben, so wird der Antrag gegen den Betreuer gestellt, der hierzu durch das 
Gericht bestellt wird.  
  

Ä 784 
 
 Stirbt im Laufe des Verfahrens der Antragsteller, so kann das Verfahren ein weiterer zur Antragstellung Berechtigter 
fortsetzen.  
  
 (2) Stirbt im Laufe des Verfahrens das Kind, so kann innerhalb von sechs Monaten nach dessen Tod den Antrag auch 
der Abkºmmling dieses Kindes stellen, wenn er an dieser Bestimmung ein rechtliches Interesse hat.  
  
 (3) Stirbt im Laufe des Verfahrens der vermutete Vater, so wird das Verfahren gegen den Betreuer fortgesetzt, der 
hierzu durch das Gericht bestellt wird.  
  
 (4) Stirbt im Laufe des Verfahrens der Mann, der behauptet hat, Vater zu sein, und wird das Verfahren weder von 
dem Kind noch vor der Mutter fortgesetzt, so stellt das Gericht das Verfahren ein.  
  

Anfechtung der Vaterschaft 
 

Ä 785 
 
 (1) Der Ehegatte kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem er von Tatsachen erfahren hat, die einen 
begr¿ndeten Zweifel daran begr¿nden, dass er Vater des Kindes ist, das seiner Ehefrau geboren wurde, seine Vaterschaft beim 
Gericht anfechten, spªtestens jedoch innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt des Kindes. Die Vaterschaft ficht er auch 
gegen¿ber dem Kind und der Frau an, wenn beide am Leben sind, und lebt einer von ihnen nicht mehr, dann gegen¿ber dem 
anderen; ist keiner von ihnen am Leben, so hat der Ehegatte dieses Recht nicht.  
  
 (2) Wurde die Geschªftsfªhigkeit des Ehegatten vor Ablauf der sechsjªhrigen Anfechtungsfrist so beschrªnkt, dass er 
die Vaterschaft nicht allein anfechten kann, so kann sie sein Betreuer anfechten, der zu diesem Zwecke durch das Gericht 
bestellt wird, und zwar innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Bestellung durch das Gericht.  
  

 Ä 786  
 
 (1) Wird das Kind zwischen dem hundertsechzigsten Tag ab der EheschlieÇung und dem dreihundertsten Tag nach 
der Auflºsung oder Nichtigerklªrung der Ehe geboren, so kann die Vaterschaft mit der in Ä 777 angef¿hrten Ausnahme 
angefochten werden, nur wenn ausgeschlossen ist, dass der Ehegatte der Mutter Vater des Kindes ist.  
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 (2) Wird das Kind vor dem hundertsechzigsten Tag nach der EheschlieÇung geboren, so gen¿gt es dazu, dass nicht 
vermutet wird, dass Vater des Kindes der Ehegatte der Mutter ist, wenn er seine Vaterschaft anficht. Dies gilt nicht, wenn der 
Ehegatte der Mutter mit der Mutter des Kindes zu der Zeit Geschlechtsverkehr hatte, ab der bis zur Geburt des Kindes nicht 
weniger als hundertsechzig und nicht mehr als dreihundert Tage vergangen sind, oder wenn er bei der EheschlieÇung gewusst 
hat, dass sie schwanger ist.  
  

Ä 787 
 
 Die Vaterschaft kann nicht angefochten werden zu einem im Zeitraum zwischen dem hundertsechzigsten Tag und 
dem dreihundertsten Tag nach der k¿nstlichen Befruchtung geborenen Kind, die mit Zustimmung des Ehegatten der Frau oder 
mit Zustimmung eines anderen Mannes, wenn die Mutter nicht verheiratet ist, durchgef¿hrt wurde, ungeachtet dessen, welcher 
genetische Stoff verwendet wurde. Dies gilt nicht, wenn die Mutter des Kindes anderweitig schwanger wurde.  
  

Ä 788 
 
 Ficht der spªtere Ehegatte seine Vaterschaft zum Kind einer erneut verheirateten Mutter an, so beginnt der Lauf der 
sechsmonatigen Frist f¿r die Anfechtung der Vaterschaft des fr¿heren Ehegatten an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem er 
von der Entscheidung erfahren hat.  
  

Ä 789 
 
 Die Mutter kann innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt des Kindes anfechten, dass Vater ihres Kindes ihr 
Ehegatte ist. Die Bestimmungen zur Anfechtung der Vaterschaft durch den Ehegatten gelten entsprechend.  
  

Ä 790 
 
 (1) Der Mann, dessen Vaterschaft durch zustimmende Erklªrung der Eltern festgestellt wurde, kann die Vaterschaft 
zu dem Kind anfechten, nur wenn ausgeschlossen ist, dass er Vater des Kindes sein kºnnte. Er kann dies innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Tag tun, an dem die Vaterschaft derart festgestellt wurde; kommt es zur Feststellung der Vaterschaft vor der 
Geburt des Kindes, so endet die Frist nicht fr¿her als sechs Monate nach seiner Geburt.  
  
 (2) Die Bestimmungen des Ä 785 Abs. 1 zweiter Satz und Ä 785 Abs. 2 gelten entsprechend.  
  

Ä 791 
 

 Die Mutter des Kindes kann anfechten, dass Vater des Kindes derjenige Mann ist, dessen Vaterschaft durch 
zustimmende Erklªrung der Eltern festgestellt wurde, und zwar innerhalb der in Ä 790 Abs. 1 zweiter Satz gesetzten Fristen.  
  

Ä 792 
 
 Wurde der Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft nach Ablauf der Anfechtungsfrist gestellt, so kann das Gericht 
entscheiden, dass die Fristversªumung nachgesehen wird, wenn dies das Interesse des Kindes und die ºffentliche Ordnung 
erfordern.  
  

Ä 793 
 
 Ist dies zum offensichtlichen Wohl des Kindes erforderlich und sollen die Bestimmungen erf¿llt werden, die 
grundlegende Menschenrechte garantieren, so kann das Gericht auch ohne Antrag das Verfahren ¿ber die Anfechtung der 
Vaterschaft einleiten, wenn die Vaterschaft durch zustimmende Erklªrung der Eltern festgestellt wurde, aber der derart 
festgestellte Vater des Kindes nicht Vater des Kindes sein kann. Das Gericht stellt in der Regel gleichzeitig die Aus¿bung der 
elterlichen Sorge ein.  
  

Titel 2 
 

Annahme als Kind 
 

Untertitel 1 
 

Annahme als Kind, Annehmender und anzunehmendes Kind 
 

Ä 794 
 
 Unter der Annahme als Kind ist die Annahme einer fremden Person als eigene zu verstehen.  
  

Ä 795 
 
 Voraussetzung der Annahme als Kind ist eine solche Beziehung zwischen dem Annehmenden und dem 
Angenommenen, die zwischen Elternteil und Kind besteht, oder wenigstens das Vorliegen von Grundlagen f¿r eine solche 
Beziehung. Die Annahme eines Minderjªhrigen muss im Einklang mit seinen Interessen stehen.  
  

Ä 796 
 
 (1) ¦ber die Annahme des Minderjªhrigen entscheidet das Gericht auf Antrag der Person, die das Kind annehmen 
will. Dem Antrag auf Annahme eines Kindes aus dem Ausland oder ins Ausland f¿gt der Antragsteller die Entscheidung des 
zustªndigen Organs der ºffentlichen Gewalt ¿ber die Einwilligung zur Annahme bei.  
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 (2) ¦ber die Annahme eines Volljªhrigen entscheidet das Gericht auf Antrag der Person, die den Volljªhrigen 
annehmen will, dem der anzunehmende Volljªhrige beigetreten ist.  
  

Ä 797 
 
 Auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung ¿ber die Annahme wird der Annehmende, bzw. die Annehmenden, in das 
Personenstandsregister als Elternteil, bzw. Eltern des Kindes eingetragen.  
  

Ä 798 
 
 Aus den mit der Vermittlung der Annahme zusammenhªngenden Tªtigkeiten darf niemand einen ungehºrigen 
Gewinn erlangen.  
  

Ä 799 
 
 (1) Annehmender kann nur eine volljªhrige und geschªftsfªhige Person werden, wenn sie mit ihren persºnlichen 
Eigenschaften und ihrer Lebensweise sowie mit ihren Beweggr¿nden f¿r die Annahme garantiert, dass sie f¿r das 
anzunehmende Kind ein guter Elternteil wird.  
  
 (2) Der Gesundheitszustand des Annehmenden oder der beiden Annehmenden darf die Sorge f¿r das angenommene 
Kind nicht im erheblichen MaÇe beeintrªchtigen.  
  

Ä 800 
 
 (1) Annehmende kºnnen Ehegatten oder einer der Ehegatten werden. Ausnahmsweise kann auch eine andere 
Person Annehmender sein; in diesem Falle entscheidet das Gericht auch dar¿ber, dass aus dem Personenstandsregister die 
Eintragung ¿ber den anderen Elternteil entfernt wird.  
  
 (2) Sind die Annehmenden Ehegatten, so stellen sie den Annahmeantrag gemeinsam als gemeinsam Annehmende.  
  

Ä 801 
 
 Ist der Annehmende eine Person, die Elternteil ist, so beurteilt das Gericht, ob die Annahme nicht im wesentlichen 
Widerspruch zu den Interessen der Kinder des Annehmenden steht; die Vermºgensinteressen sind f¿r die Beurteilung nicht 
maÇgebend.  
  

Ä 802 
 
 Angenommen kann ein minderjªhriges Kind werden, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist.  
  

Ä 803 
 
 Zwischen dem Annehmenden und dem anzunehmenden Kind muss ein angemessener Altersunterschied sein, in der 
Regel nicht weniger als sechzehn Jahre; nur wenn mit der Annahme der das Kind im Verfahren vertretende Pfleger 
einverstanden ist und wenn die Annahme dem Wohl des Kindes entspricht, kann der Altersunterschied zwischen dem 
Annehmenden und dem anzunehmenden Kind ausnahmsweise kleiner sein als sechzehn Jahre.  
  

Ä 804 
 
 Die Annahme ist zwischen Personen ausgeschlossen, die miteinander in gerader Linie verwandt sind, und zwischen 
Geschwistern. Dies gilt nicht bei Ersatzmutterschaft.  

Untertitel 2 
 

Einwilligung zur Annahme als Kind 
 

Ä 805 
 
 ¦ber die Annahme als Kind kann nicht entschieden werden ohne Einwilligung des Kindes, der Eltern des Kindes oder 
der Personen, die berechtigt sind, die Einwilligung f¿r die Eltern zu erteilen, bzw. des Ehegatten des Annehmenden. Dies gilt 
auch im Falle, dass die Zustimmung zur¿ckgenommen wurde.  
  

Einwilligung des Kindes 
 

Ä 806 
 
 (1) Hat das anzunehmende Kind mindestens zwºlf Jahre erreicht, so ist immer seine persºnliche Einwilligung 
erforderlich, es sei denn, es steht auÇer jeglichen Zweifel, dass die Vorgehensweise, die die persºnliche Einwilligung des 
anzunehmenden Kindes fordert, im wesentlichen Widerspruch zu dem Kindeswohl st¿nde, oder das Kind auÇerstande ist, die 
Folgen der Einwilligung zu beurteilen.  
  
 (2) Noch bevor das anzunehmende Kind sich ªuÇert, wird es durch das Gericht ordnungsgemªÇ ¿ber den Zweck, 
Inhalt und die Folgen der Einwilligung zur Annahme belehrt.  
  

 Ä 807  
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 (1) Hat das Kind das Alter von mindestens zwºlf Jahren nicht erreicht, so erteilt die Einwilligung zur Annahme in 
seinem Namen sein Pfleger; zum Pfleger bestellt das Gericht in der Regel das Jugendnamt. Noch bevor der Pfleger seine 
Einwilligung erteilt, ermittelt er alle maÇgeblichen Tatsachen, die ihn zum Schluss f¿hren, dass die Annahme als Kind dem Wohl 
des Kindes entspricht.  
  
 (2) Ist dies mºglich, so hºrt das Gericht auch das anzunehmende Kind an und ber¿cksichtigt seine  uÇerung im 
Hinblick auf den Grad seiner geistigen Entwicklung.  
  

Ä 808 
 
 Das anzunehmende Kind kann seine Einwilligung zur Annahme bis zur Entscheidung ¿ber die Annahme widerrufen.  
  

Einwilligung der Eltern des Kindes 
 

Ä 809 
 
 Die Annahme bedarf der Einwilligung der Eltern des anzunehmenden Kindes.  
  

Ä 810 
 
 (1) Die Einwilligung erteilt der Elternteil durch eine persºnliche Erklªrung gegen¿ber dem Gericht. Die Erklªrung muss 
die allgemeinen Erfordernisse eines Rechtsgeschªfts erf¿llen, wenn jedoch die Zustimmung an die Erf¿llung einer Bedingung 
gekn¿pft ist oder zeitlich beschrªnkt ist, wird sie nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Noch bevor der Elternteil sich ªuÇert, wird er durch das Gericht ordnungsgemªÇ ¿ber das Wesen und die Folgen 
der Erklªrung der Einwilligung und ¿ber das Wesen der Annahme belehrt.  
  

Ä 811 
 
 (1) Die Einwilligung des Elternteils zur Annahme seines Kindes ist auch dann erforderlich, wenn er nicht die volle 
Geschªftsfªhigkeit erlangt hat. Der Elternteil, der noch nicht das Alter von sechzehn Jahren erreicht hat, kann keine Einwilligung 
zur Annahme erteilen.  
  
 (2) Erteilt die Zustimmung ein Elternteil, der nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt hat, so ist es nicht mºglich, dass 
f¿r ihn sein Betreuer handelt; seine Fªhigkeit, die Einwilligung zu erteilen, wird durch das Gericht nach den allgemeinen 
Bestimmungen beurteilt.  
  

Ä 812 
 
 Ein Elternteil, dessen Geschªftsfªhigkeit durch gerichtliche Entscheidung beschrªnkt wurde, kann in 
Annahmesachen, einschlieÇlich der Erteilung der Einwilligung zur Annahme, nur in dem Umfang Rechtsgeschªfte vornehmen, 
in dem seine Geschªftsfªhigkeit nicht beschrªnkt wurde.  
  

Ä 813 
 
 (1) Die Mutter des anzunehmenden Kindes kann die Einwilligung zur Annahme fr¿hestens sechs Wochen nach der 
Geburt des Kindes erteilen. Der Vater des anzunehmenden Kindes kann die Einwilligung zur Annahme auch vor Ablauf dieser 
Zeit erteilen, fr¿hestens jedoch nach der Geburt des Kindes.  
  
 (2) Wurde die Zustimmung des Vaters oder der Mutter fr¿her erteilt, so wird sie nicht ber¿cksichtigt.  
  

Ä 814 
 
 Es ist nicht maÇgeblich, ob die Einwilligung zur Annahme mit der Bestimmung f¿r eine bestimmte Person des 
Annehmenden oder ohne eine solche Bestimmung erteilt wurde.  
  

Ä 815 
 
 Wurde die Einwilligung zur Annahme mit der Bestimmung f¿r eine bestimmte Person als Annehmenden erteilt und 
wird der Annahmeantrag zur¿ckgenommen oder abgelehnt, so verliert die Einwilligung ihre Wirksamkeit.  
  

Ä 816 
 
 Die Einwilligung zur Annahme verliert die Wirksamkeit immer, wenn die Annahme innerhalb von sechs Jahren ab dem 
Tag der Erteilung der Einwilligung nicht erfolgt.  
  

Ä 817 
 
 (1) F¿r die Einwilligung zur Annahme gilt eine dreimonatige Widerrufsfrist ab dem Tag ihrer Erteilung.  
  
 (1) Die Einwilligung zur Annahme kann auch nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag ihrer Erteilung widerrufen 
werden,  
  
a) wenn das anzunehmende Kind noch nicht zur Pflege des Annehmenden vor der Annahme ¿bergeben wurde,  
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b) wenn das anzunehmende Kind nach einer auf Antrag eines Elternteils erlassenen gerichtlichen Entscheidung von dem 
Sorgeberechtigten herausgegeben werden soll, da es dem Wohl des Kindes dient, bei seinen Eltern zu sein.  
  
 (3) F¿r den Widerruf der Einwilligung gilt entsprechend die Bestimmung dar¿ber, gegen¿ber wem und mit welchen 
Wirkungen die Einwilligung zur Annahme erteilt wird.  
  

Ä 818 
 
 (1) Die Einwilligung des Elternteils des anzunehmenden Kindes ist f¿r die Annahme nicht erforderlich, wenn  
  
a) dem Elternteil die elterliche Sorge und zugleich das Recht auf Erteilung der Einwilligung zur Annahme entzogen wurden,  
  
b) der Elternteil nicht fªhig ist, seinen Willen zu erklªren oder die Folgen seines Handelns zu erkennen oder zu beherrschen, 
oder  
  
c) er sich an einem unbekannten Ort aufhªlt und das Gericht diesen Ort unter Mitwirkung weiterer Organe der ºffentlichen 
Gewalt trotz Aufwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht feststellen kann.  
  
 (2) Liegen diese Tatsachen bei beiden Eltern vor, so bedarf die Annahme der Einwilligung des Vormunds, bzw. der 
Einwilligung des zu diesem Zwecke durch das Gericht bestellten Pflegers; dies gilt auch im Falle, dass beide Eltern gestorben 
sind oder wenn die Elternschaft zu dem anzunehmenden Kind nicht festgestellt wurde. Vor Erteilung oder Ablehnung der 
Einwilligung sind alle maÇgeblichen Tatsachen zu ermitteln, die das anzunehmende Kind und seine Familie betreffen und sich 
auf die Entscheidung ¿ber die Annahme auswirken kºnnten; insbesondere ist zu ermitteln, ob das anzunehmende Kind nahe 
Verwandte hat und ob diese daran interessiert sind, f¿r das Kind zu sorgen, und es ist auch derjenige anzuhºren, dem die 
Sorge f¿r das Kind gerade zusteht.  
  

Ä 819 
 
 (1) Die Annahme bedarf weiter keiner Einwilligung des Elternteils, das offensichtlich kein Interesse am Kind hat.  
  
 (2) Der Elternteil hat offensichtlich kein Interesse am Kind, wenn er systematisch kein wahres Interesse am Kind zeigt 
und dadurch dauerhaft schuldhaft seine elterlichen Pflichten verletzt.  
  

Ä 820 
 
 (1) Es wird vermutet, dass mangelndes Interesse des Elternteils am Kind offensichtlich ist, wenn es mindestens drei 
Monate ab dem letzten gezeigten wahren Interesse besteht. Ist jedoch im Verhalten des Elternteils keine grobe Verletzung 
seiner Pflichten zu sehen, so ist es erforderlich, dass er vom Jugendamt ¿ber mºgliche Folgen seines Verhaltens belehrt wird 
und dass nach solcher Belehrung wenigstens drei Monate vergehen. Das Jugendamt ist verpflichtet, dem Elternteil spªtestens 
nach dieser Belehrung Beratung und Hilfe unter den durch eine sonstige Rechtsvorschrift festgelegten Bedingungen zu leisten.  
  
 (2) Die Belehrung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn der Elternteil den Ort, an dem er sich fr¿her aufgehalten 
hat, verlassen hat, ohne mitzuteilen, wo er sich jetzt aufhªlt, und wenn auch innerhalb von drei Monaten der Ort, an dem sich 
der Elternteil aufhªlt, nicht ermittelt werden konnte.  
  

Ä 821 
 
 (1) Das Gericht entscheidet in einem gesonderten Verfahren, ob die Annahme der Einwilligung des Elternteils bedarf 
oder nicht.  
  
 (2) Entscheidet das Gericht, dass die Annahme keiner Einwilligung der beiden Eltern bedarf, so bedarf die Annahme 
der Einwilligung des zu diesem Zwecke durch das Gericht bestellten Pflegers. Noch bevor der Pfleger die Einwilligung erteilt, 
hat er alle maÇgeblichen Tatsachen zu ermitteln, die das anzunehmende Kind und seine Familie betreffen und sich auf die 
Entscheidung ¿ber die Annahme auswirken kºnnten; insbesondere hat er zu ermitteln, ob das anzunehmende Kind nahe 
Verwandte hat, die daran interessiert sind, f¿r das Kind zu sorgen, und hat denjenigen anzuhºren, dem die Sorge f¿r das Kind 
gerade zusteht.  
  

Ä 822 
 
 (1) Sind Umstªnde eingetreten, auf Grund welcher die Annahme keiner Einwilligung des Elternteils bedarf, so kann 
man ¿ber die Annahme trotzdem nicht positiv entscheiden, wenn es hier einen nahen Verwandten des Kindes gibt, der bereit 
und imstande ist, f¿r das Kind zu sorgen, und einen diesbez¿glichen Antrag beim Gericht stellt.  
  
 (2) Das Gericht ¿bertrªgt die Sorge f¿r das Kind dessen Verwandten, wenn dies dem Wohl des Kindes dient und 
wenn offensichtlich ist, dass diese Person imstande ist, f¿r das Kind zu sorgen.  

 
Untertitel 3 

 
Pflege vor der Annahme als Kind 

 
Ä 823 

 
 (1) Mit Einwilligung des k¿nftigen Annehmenden kann das anzunehmende Kind sofort zu seiner Pflege ¿bergeben 
werden, nachdem beide Eltern ihre Einwilligung zur Annahme erteilt haben. Erklªren sich damit die Eltern einverstanden, so 
kann das Kind dem k¿nftigen Annehmenden auch fr¿her zur Pflege ¿bergeben werden, sobald dies der Gesundheitszustand 



107 

 

des Kindes erlaubt. Die Eltern des anzunehmenden Kindes sind verpflichtet, ¿ber die ¦bergabe des Kindes das Jugendamt zu 
informieren.  
  
 (2) Die Pflege des Kindes in der Zeit vor Ablauf von drei Monaten ab dem Tag, an dem die Einwilligung zur Annahme 
erteilt wurde, ist keine Pflege vor der Annahme. In dieser Zeit hat derjenige, dem das Kind zur Pflege ¿bergeben wurde, nur die 
Pflicht und das Recht, das Kind ordnungsgemªÇ zu pflegen und zu sch¿tzen; in Angelegenheiten des Kindes, die mit dieser 
Pflege zusammenhªngen, kann er handeln, nur wenn dies unbedingt erforderlich ist.  
  

Ä 824 
 
 (1) ¦ber die ¦bergabe des Kindes zur Pflege nach Ä 823 entscheidet das Gericht.  
  
 (2) Vermutet das Gericht, dass Umstªnde vorliegen, unter denen die Annahme keiner Einwilligung des Elternteils 
bedarf, so kann das Gericht Ä 823 Abs. 1 entsprechend anwenden.  
  

Ä 825 
 
 Nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag, an dem die Einwilligung zur Annahme als Kind erteilt wurde, wird die 
Aus¿bung der sich aus der elterlichen Sorge ergebenden Rechte und Pflichten eingestellt; das Gericht bestellt zum Vormund 
des anzunehmenden Kindes das Jugendamt, es sei denn, ein Vormund wurde bereits zuvor bestellt. Die Bestimmung des Ä 
929 gilt entsprechend.  
  

Ä 826 
 
 Nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag, an dem die Einwilligung zur Annahme erteilt wurde, kann das 
anzunehmende Kind dem Annehmenden zur Pflege vor der Annahme ¿bergeben werden. (Probezeit vor der Annahme) ¦ber 
eine solche ¦bergabe entscheidet auf Antrag des Annehmenden das Gericht.  
  

Ä 827 
 
 (1) Das Gericht entscheidet ¿ber die ¦bergabe des Kindes an den Annehmenden zur Pflege vor der Annahme erst 
nachdem es eine Untersuchung in Bezug auf die gegenseitige Eignung des Kindes und des Annehmenden durchgef¿hrt hat, 
insbesondere unter Ber¿cksichtigung  
  
a) der Persºnlichkeit und des Gesundheitszustands des Annehmenden und dessen sozialen Umfelds, insbesondere des 
Wohnens und des Haushalts, sowie der Fªhigkeit des Annehmenden, f¿r das Kind zu sorgen, und der Beweggr¿nde des 
Annehmenden f¿r die Annahme,  
  
b) der Persºnlichkeit und des Gesundheitszustands des Kindes, des sozialen Umfelds, aus dem das Kind stammt, sowie seiner 
Statusrechte,  
  
c) des ethnischen, religiºsen und kulturellen Umfelds des Kindes und des Annehmenden,  
  
d) der Zeit, wªhrend der das Kind in Pflege des Annehmenden war.  
  
 (2) Will das Kind einer der Ehegatten annehmen, so ermittelt das Gericht, aus welchem Grund der andere Ehegatte 
dem Antrag nicht beigetreten ist.  
  

Ä 828 
 
 Wurde das anzunehmende Kind bereits zuvor zur Pflege des Annehmenden ¿bergeben, so wird die weitere Pflege 
des Kindes als Pflege vor der Annahme angesehen. Die Pflege vor der Annahme bedarf keiner weiteren Entscheidung des 
Organs der ºffentlichen Gewalt.  
  

Ä 829 
 
 (1) Bis zum Erlass der Entscheidung ¿ber die Annahme befindet sich das anzunehmende Kind in Pflege des 
Annehmenden auf dessen Kosten. Der Annehmende hat die Pflichten und Rechte der nach ÄÄ 953 bis 957 sorgeberechtigten 
Person.  
  
 (2) Die Pflege des anzunehmenden Kindes vor der Annahme durch den Annehmenden dauert lange genug, um 
¿berzeugend ermitteln zu kºnnen, ob sich zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein solches Verhªltnis gebildet hat, 
welches Sinn und Zweck der Annahme ist; diese Pflege endet nicht fr¿her als mit Ablauf von sechs Monaten.  
  
 (3) Wªhrend das Kind sich in Pflege des Annehmenden befindet, wird die fr¿her festgelegte Unterhaltspflicht einer 
anderen Person gegen¿ber dem Kind eingestellt.  
  

Ä 830 
 
 (1) Stellt ein Mann, der behauptet, Vater des anzunehmenden Kindes zu sein, einen Antrag auf Feststellung der 
Vaterschaft, so kann ¿ber die Annahme nicht entschieden werden, bis eine Entscheidung ¿ber den Antrag auf Feststellung der 
Vaterschaft erlassen wurde.  
  
 (2) Wurde das anzunehmende Kind zur Pflege des k¿nftigen Annehmenden nach Ä 823 ¿bergeben und ist die 
dreimonatige Frist, innerhalb welcher die Einwilligung zur Annahme widerrufen werden kann, abgelaufen, bevor der Antrag 
nach Absatz 1 gestellt wurde, so findet Ä 817 entsprechend Anwendung.  
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Ä 831 

 
 Beantragt eine Person, die behauptet, naher Verwandter des anzunehmenden Kindes zu sein, die ¦bertragung der 
Sorge nach Ä 953, so kann ¿ber die Annahme nicht entschieden werden, bis eine Entscheidung ¿ber den Antrag erlassen 
wurde.  

Untertitel 4 
 

Folgen der Annahme als Kind 
 

Ä 832 
 
 (1) Ein Kind, das von Ehegatten gemeinsam oder vom Ehegatten seines Elternteils angenommen wurde, hat die 
Stellung des gemeinschaftlichen Kindes der Ehegatten; anderenfalls hat es die Stellung des Kindes des Annehmenden.  
  
 (2) Den Annehmenden steht die elterliche Sorge zu.  
  

Ä 833 
 
 (1) Durch die Annahme erlischt das Verwandtschaftsverhªltnis zwischen dem Angenommenen und der 
urspr¿nglichen Familie, sowie die sich aus diesem Verhªltnis ergebenden Rechte und Pflichten. Auch die Rechte und Pflichten 
des Pflegers, bzw. des Vormunds, der bestellt wurde, damit er f¿r die Eltern solche Rechte und Pflichten aus¿bt, erlºschen.  
  
 (2) Ist der Annehmende Ehegatte eines der Eltern des Angenommenen, so wird durch die Annahme als Kind das 
Verwandtschaftsverhªltnis zwischen dem Angenommenen und diesem Elternteil sowie dessen Verwandten, genauso wie die 
sich aus diesem Verhªltnis ergebenden Rechte und Pflichten nicht ber¿hrt.  
  

Ä 834 
 
 Wurde ein Kind angenommen, der Elternteil ist, so beziehen sich die Wirkungen der Annahme auch auf sein Kind.  
  

Ä 835 
 
 (1) Der Angenommene hat den Familiennamen des Annehmenden; ein gemeinsam von den Ehegatten 
Angenommener hat den Familiennamen, der f¿r ihre Kinder bei der EheschlieÇung bestimmt wurde.  
  
 (2) Ist der Angenommene, der berechtigt ist, sich zu seinem Familiennamen zu ªuÇern, mit der  nderung seines 
Familiennamen nicht einverstanden, so entscheidet das Gericht, dass der Angenommene seinem Familiennamen den 
Familiennamen des Annehmenden anf¿gt. Hat der Angenommene einen Begleitnamen, so kann der Familienname des 
Annehmenden nur dem ersten Familiennamen des Angenommenen angef¿gt werden; hat der Annehmende einen 
Begleitnamen, so kann dem Familiennamen des Angenommenen nur der erste Familienname des Annehmenden angef¿gt 
werden.  
  

Ä 836 
 
 Der Annehmende ist verpflichtet, den Angenommenen ¿ber die Annahme zu informieren, sobald dies geeignet 
erscheint, spªtestens jedoch bis zum Beginn des Schulbesuchs.  
  

Ä 837 
 

Geheimhaltung der Annahme als Kind 
 

 (1) Der Annehmende oder der Angenommene kann beantragen, dass das Gericht entscheidet, dass die Annahme 
und ihre Umstªnde vor der Familie des Ursprungs des Kindes geheim gehalten werden sollen. Dies gilt entsprechend auch f¿r 
die Geheimhaltung des leiblichen Elternteils und dessen Einwilligung zur Annahme.  
  
 (2) Obwohl die Annahme und ihre Umstªnde oder der leibliche Elternteil und dessen Einwilligung zur Annahme 
geheim gehalten werden, kann das Gericht ¿ber die Freigabe entscheiden, wenn dies eine sehr schwerwiegende Situation 
begr¿ndet, welche das angenommene Kind am Leben oder an der Gesundheit gefªhrdet.  
  

Ä 838 
 
 Sobald der Angenommene Geschªftsfªhigkeit erlangt, entsteht ihm das Recht, sich mit dem Inhalt der Akte vertraut 
zu machen, die im Verfahren ¿ber seine Annahme gef¿hrt wurde.  
  

Ä 839 
 

¦berwachung des Erfolgs der Annahme 
 
 (1) Ungeachtet dessen, ob die ¦berwachung des Erfolgs der Annahme auferlegt wurde, gewªhrt in der Regel das 
Jugendamt den Annehmenden Beratung und Dienstleistungen in Verbindung mit der Pflege des Angenommenen.  
  
 (2) Wenn es die Umstªnde des Falles rechtfertigen, ordnet das Gericht auch ohne Antrag die Beaufsichtigung des 
Annehmenden und des Angenommenen auf unbedingt notwendige Dauer an, deren Lªnge das Gericht gleichzeitig bestimmt; 
die Beaufsichtigung wird in der Regel durch das Jugendamt ausge¿bt.  
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Aufhebung der Annahme als Kind 

 
Ä 840 

 
 (1) Liegen triftige Gr¿nde vor, so wird die Annahme als Kind auf Antrag des Annehmenden oder des Angenommenen 
durch das Gericht aufgehoben; wird der Antrag nur von einem von ihnen gestellt, so kann der andere dem Antrag beitreten.  
  
 (2) Die Annahme als Kind kann nach Ablauf von drei Jahren nach der Entscheidung ¿ber die Annahme nicht 
aufgehoben werden. Dies gilt nicht, wenn die Annahme als Kind gesetzwidrig ist.  
  

Ä 841 
 
 (1) Durch die Aufhebung der Annahme als Kind erlischt das durch die Annahme als Kind entstandene Verhªltnis 
sowie die sich aus diesem Verhªltnis ergebenden Pflichten und Rechte und es wird das vorherige Verwandtschaftsverhªltnis 
erneuert.  
  
 (2) Vermºgensrechte und Vermºgenspflichten des Angenommenen, die vor der Aufhebung der Annahme als Kind 
entstanden sind, werden durch die Aufhebung der Annahme als Kind nicht ber¿hrt.  
  

 Ä 842  
 
 Der Angenommene wird nach der Aufhebung der Annahme als Kind den Familiennamen haben, den er vor der 
Annahme als Kind hatte, es sei denn, er erklªrt, dass er den bestehenden Familiennamen behªlt.  
  

 Ä 843  
 

 Erneute Annahme des Angenommenen  
 
 Der Angenommene kann erneut angenommen werden, nur wenn  
  
a) die fr¿here Annahme aufgehoben wurde,  
  
b) er vom spªteren Ehegatten des Annehmenden angenommen werden soll, nachdem der vorherige Ehegatte, der 
gemeinsamer Annehmende war, gestorben ist, oder  
  
c) derjenige stirbt, der alleiniger Annehmende war, oder diejenigen, die gemeinsam Annehmende waren.  
  

 Ä 844  
 
 Entspricht es dem Wohl des Kindes, so kann das Gericht auf Antrag des Annehmenden auch vor Ablauf der Zeit von 
drei Jahren nach der Entscheidung ¿ber die Annahme entscheiden, dass die Annahme unaufhebbar ist.  
  

 Ä 845  
 
 Die unaufhebbare Annahme als Kind verhindert nicht, dass der Angenommene erneut angenommen wird.  

  
Untertitel 5  

 
 Annahme als Kind eines Volljªhrigen  

 
 Ä 846  

 
 Ein Volljªhriger kann angenommen werden, wenn dies nicht im Widerspruch zu guten Sitten steht.  
  

 Ä 847  
 

 Annahme als Kind, die der Annahme eines Minderjªhrigen ªhnlich steht  
 
 (1) Ein Volljªhriger kann angenommen werden, wenn  
  
a) ein nat¿rliches Geschwister des Anzunehmenden von demselben Annehmenden angenommen wurde,  
  
b) zu der Zeit der Stellung des Antrags auf Annahme der Anzunehmende minderjªhrig war,  
  
c) der Annehmende f¿r den Anzunehmenden als eigenen schon zu der Zeit seiner Minderjªhrigkeit gesorgt hat, oder  
  
d) der Annehmende beabsichtigt, das Kind seines Ehegatten anzunehmen.  
  
 (2) Ein Volljªhriger kann nicht angenommen werden, wenn dies im Widerspruch zu begr¿ndeten Interessen seiner 
leiblichen Eltern st¿nde.  
  
 (3) Die Bestimmungen zur Annahme eines Minderjªhrigen, einschlieÇlich der Bestimmungen zu den Folgen der 
Annahme finden mit Ausnahme der ÄÄ 838 und 839 entsprechend Anwendung.  
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 Annahme als Kind, die der Annahme eines Minderjªhrigen nicht ªhnlich steht  
 

 Ä 848  
 
 (1) Gereicht dies nicht zum Nachteil der wichtigen Interessen der Abkºmmlinge des Annehmenden oder der 
Abkºmmlinge des Anzunehmenden, so kann der Volljªhrige ausnahmsweise auch aus besonders beachtenswerten Gr¿nden 
angenommen werden, wenn dies f¿r den Annehmenden und den Anzunehmenden gegenseitig oder in begr¿ndeten Fªllen 
wenigstens f¿r einen von ihnen vorteilhaft ist.  
  
 (2) Die Bestimmungen zur Annahme eines Minderjªhrigen, einschlieÇlich der Folgen der Annahme, finden sinngemªÇ 
Anwendung.  
  

 Ä 849  
 
 (1) Dem Angenommenen und seinen Abkºmmlingen entsteht durch die Annahme als Kind kein 
Verwandtschaftsverhªltnis gegen¿ber den Familienmitgliedern des Annehmenden und sie erwerben gegen¿ber ihnen keine 
Vermºgensrechte. Der Annehmende erwirbt durch die Annahme keine Vermºgensrechte gegen¿ber dem Angenommenen und 
seinen Abkºmmlingen.  
  
 (2) Der Angenommene und seine Abkºmmlinge verlieren durch die Annahme nicht die Rechte in der eigenen Familie.  
  

 Gemeinsame Bestimmungen zur Annahme als Kind eines Volljªhrigen  
 

 Ä 850  
 
 (1) Ist der Anzunehmende nicht voll geschªftsfªhig, so handelt f¿r ihn der gesetzliche Vertreter, bzw. der hierzu durch 
das Gericht bestellte Pfleger.  
  
 (2) Besteht die Ehe des Anzunehmenden fort, so kann er nur mit Zustimmung seines Ehegatten angenommen 
werden. Kann der Ehegatte keine Einwilligung deswegen erteilen, dass er nicht voll geschªftsfªhig ist, oder ist die Einholung 
seiner Einwilligung mit einem schwer ¿berwindbaren Hindernis verbunden, so beurteilt das Gericht gesondert, ob die Annahme 
nicht im Widerspruch zu berechtigten Interessen dieses Ehegatten bzw. der anderen Familienmitglieder steht.  
  

 Ä 851  
 
 (1) Die Annahme eines Volljªhrigen hat keinen Einfluss auf seinen Familiennamen.  
  
 (2) Erklªrt sich damit der Annehmende einverstanden, so kann der Angenommene den Familiennamen des 
Annehmenden seinem Familiennamen anf¿gen; wenn die Ehe des Annehmenden fortbesteht und die Ehegatten einen 
gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) haben, ist die Einwilligung auch des anderen Ehegatten erforderlich.  
  
 (3) Besteht die Ehe des Angenommenen fort und haben die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen 
(Ehenamen), so kann der Angenommene den Familiennamen des Annehmenden seinem Familiennamen nur mit Zustimmung 
seines Ehegatten anf¿gen.  
  

 Ä 852  
 
 Die Annahme hat Rechtsfolgen f¿r den Angenommenen und seine Abkºmmlinge, wenn sie spªter geboren wurden. 
F¿r fr¿her geborene Abkºmmlinge des Angenommenen hat die Annahme Rechtsfolgen, nur wenn sie zu der Annahme ihre 
Einwilligung erteilt haben.  
  

 Ä 853  
 
 (1) Die Unterhaltspflicht des Angenommenen gegen¿ber seinen Vorfahren oder Abkºmmlingen besteht nur dann und 
nur in einem solchen MaÇe, wenn keine anderen Personen existieren, die unterhaltspflichtig sind, bzw. wenn diese Personen 
auÇerstande sind, ihrer Unterhaltspflicht nachzukommen. Der Angenommene hat das Recht auf Unterhaltspflicht gegen¿ber 
seinen Vorfahren oder Abkºmmlingen besteht nur dann und nur in einem solchen MaÇe fort, wenn der Annehmende 
auÇerstande ist, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen.  
  
 (2) Der Angenommene erbt nach dem Annehmenden als gesetzlicher Erbe erster Ordnung, er tritt jedoch nicht in das 
Erbrecht des Annehmenden gegen¿ber anderen Personen ein.  
  
 (3) Hat die Annahme Rechtsfolgen auch f¿r Abkºmmlinge des Angenommenen, so finden die Absªtze 1 und 2 
entsprechend Anwendung.  
  

 Ä 854  
 
 Auf die Annahme eines Minderjªhrigen, dem Geschªftsfªhigkeit zuerkannt wurde, finden die Bestimmungen zur 
Annahme eines Volljªhrigen entsprechend Anwendung.  
  

 Titel 3  
 

 Eltern und Kind  
 

 Untertitel 1  
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 Allgemeine Bestimmungen  

 
 Ä 855  

 
 (1) Eltern und Kind haben gegenseitige Pflichten und Rechte. Auf diese gegenseitigen Pflichten und Rechte kºnnen 
sie nicht verzichten; wenn sie dies tun, wird es nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Der Zweck der Pflichten und Rechte gegen¿ber dem Kind ist die Sicherstellung des moralischen und materiellen 
Vorteils des Kindes.  
  

 Ä 856  
 
 Die mit der Persºnlichkeit des Kindes verbundenen Pflichten und Rechte der Eltern und die Pflichten und Rechte 
persºnlicher Natur entstehen mit Geburt des Kindes und erlºschen mit Erlangung seiner Volljªhrigkeit.  
  

 Ä 857  
 
 (1) Das Kind hat auf seine Eltern zu achten.  
  
 (2) Solange das Kind nicht geschªftsfªhig wird, haben die Eltern das Recht, ihr Kind mit ErziehungsmaÇnahmen zu 
maÇregeln, so wie es seinen sich entfaltenden Fªhigkeiten entspricht, einschlieÇlich von Beschrªnkungen zum Schutz der 
Moral, Gesundheit und Rechte des Kindes sowie der Rechte anderer Personen und der ºffentlichen Ordnung. Das Kind ist 
verpflichtet, sich diesen MaÇnahmen zu unterwerfen.  
  

 Ä 858  
 
 Die elterliche Sorge umfasst die Pflichten und Rechte der Eltern, die in der Pflege des Kindes liegen, welche 
insbesondere die Pflege seiner Gesundheit, seine kºrperliche, emotionale, Verstands- und moralische Entwicklung umfasst, 
sowie im Schutz des Kindes, Aufrechterhaltung des Umgangs mit dem Kind, Sicherstellung seiner Erziehung und Ausbildung, 
Bestimmung des Ortes seines Wohnsitzes, dessen Vertretung und Verwaltung des Kindesvermºgens; sie entsteht mit der 
Geburt des Kindes und erlischt, sobald das Kind die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt. Die Dauer und der Umfang der elterlichen 
Sorge kºnnen nur durch das Gericht geªndert werden.  
  

 Ä 859  
 
 Die Unterhaltspflicht und das Unterhaltsrecht sind nicht Bestandteil der elterlichen Sorge; ihre Dauer hªngt von der 
Erlangung der Volljªhrigkeit oder Geschªftsfªhigkeit nicht ab.  

  
Untertitel 2  

 
 Vorname und Familienname des Kindes  

 
 Ä 860  

 
 (1) Das Kind hat den bei der EheschlieÇung seiner Eltern f¿r die gemeinschaftlichen Kinder der Ehegatten 
bestimmten Familiennamen.  
  
 (2) Hat das Kind nicht den Familiennamen nach Absatz 1, so wªhlen die Eltern f¿r das Kind den Familiennamen 
eines von ihnen; anderenfalls wird sein Familienname durch das Gericht bestimmt. Dasselbe gilt f¿r den Vornamen des Kindes.  
  

 Ä 861  
 
 Ist nur einer der Eltern bekannt, so hat das Kind seinen Familiennamen. Dieser Elternteil bestimmt auch den 
Vornamen des Kindes; anderenfalls wird er durch das Gericht bestimmt.  
  

 Ä 862  
 
 (1) Handelt es sich um ein Kind, dessen Eltern nicht Ehegatten sind, so wªhlen die Eltern f¿r das Kind den 
Familiennamen eines von ihnen; anderenfalls wird sein Familienname durch das Gericht bestimmt.  
  
 (2) SchlieÇt die Mutter des Kindes, dessen Vater nicht bekannt ist, eine Ehe, so kºnnen die Mutter des Kindes und ihr 
Ehegatte vor dem Standesamt ¿bereinstimmend erklªren, dass den f¿r ihre anderen Kinder bestimmten Familiennamen auch 
dieses Kind haben wird.  
  

 Ä 863  
 
 (1) Eine  nderung des Familiennamens des Kindes nach Ä 862 bedarf der  uÇerung des Kindes unter denselben 
Bedingungen wie in anderen Angelegenheiten des Kindes; ist das Kind ªlter als f¿nfzehn Jahre, so ist seine Zustimmung zur 
 nderung seines Familiennamens erforderlich.  
  
 (2) Die Bestimmung des Ä 862 kann keine Anwendung finden, wenn das Kind Volljªhrigkeit erlangte.  
  

 Ä 864  
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 Ist keiner der Eltern bekannt, so bestimmt das Gericht auch ohne Antrag den Vornamen und Familiennamen des 
Kindes.  

 Untertitel 3  
 

 Elterliche Sorge  
 

 Ä 865  
 
 (1) Die elterliche Sorge obliegt zu gleichen Teilen beiden Eltern. Jeder Elternteil hat die elterliche Sorge, es sei denn, 
diese wurde ihm entzogen.  
  
 (2) Entscheidet das Gericht ¿ber die Beschrªnkung der Geschªftsfªhigkeit eines Elternteils, so entscheidet es 
gleichzeitig ¿ber seine elterliche Sorge.  
  

 Ä 866  
 
 F¿r die Entscheidung des Gerichts ¿ber den Umfang der elterlichen Sorge oder die Weise oder den Umfang, in 
welchem die Eltern sie aus¿ben sollen, ist das Wohl des Kindes maÇgebend.  
  

 Ä 867  
 
 (1) Vor einer Entscheidung, die das Wohl des Kindes ber¿hrt, teilt das Gericht dem Kind die erforderlichen 
Informationen mit, damit das Kind sich eine eigene Meinung bilden und diese mitteilen kann.  
  
 (2) Ist der gerichtlichen Ermittlung nach das Kind auÇerstande, die Informationen gehºrig aufzunehmen oder sich 
eine eigene Meinung zu bilden oder diese Meinung mitzuteilen, so hat das Gericht denjenigen zu informieren und anzuhºren, 
der imstande ist, das Kindeswohl zu sch¿tzen, wobei es sich um eine Person handeln muss, deren Interessen nicht im 
Widerspruch zu dem Wohl des Kindes stehen; ¿ber ein Kind, das ªlter als zwºlf Jahre ist, wird vermutet, dass es imstande ist, 
Informationen aufzunehmen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese mitzuteilen. Der Meinung des Kindes widmet das 
Gericht gehºrige Aufmerksamkeit.  
  

 Ä 868  
 
 (1) Die Aus¿bung der elterlichen Sorge eines minderjªhrigen Elternteils, der vorher die volle Geschªftsfªhigkeit weder 
durch Zuerkennung der Geschªftsfªhigkeit noch durch EheschlieÇung erlangte, ist eingestellt, bis der Elternteil die volle 
Geschªftsfªhigkeit erlangt; dies gilt nicht f¿r die Aus¿bung der Pflicht und des Rechts in Verbindung mit der Pflege des Kindes, 
es sei denn, das Gericht entscheidet in Bezug auf die Person des Elternteils, dass die Aus¿bung auch dieser Pflicht und dieses 
Rechts eingestellt wird, solange der Elternteil nicht die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt hat.  
  
 (2) Die Aus¿bung der elterlichen Sorge eines Elternteils, dessen Geschªftsfªhigkeit in diesem Bereich beschrªnkt 
wurde, ist wªhrend der Dauer der Beschrªnkung seiner Geschªftsfªhigkeit eingestellt, es sei denn, das Gericht entscheidet, 
dass dem Elternteil in Bezug auf seine Person die Aus¿bung der Pflicht und des Rechts in Verbindung mit der Pflege des 
Kindes und das Umgangsrecht aufrechterhalten bleiben.  
  

 Ä 869  
 
 (1) Steht dem Elternteil bei der Aus¿bung seiner elterlichen Sorge ein wichtiger Umstand entgegen und kann 
angenommen werden, dass dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist, so kann das Gericht entscheiden, dass die Aus¿bung 
der elterlichen Sorge dieses Elternteils eingestellt wird.  
  
 (2) Die Einstellung der Aus¿bung der elterlichen Sorge hat keinen Einfluss auf die Erf¿llung der Unterhaltspflicht 
gegen¿ber dem Kind.  
  

 Ä 870  
 
 ¦bt der Elternteil seine elterliche Sorge nicht ordnungsgemªÇ aus und ist dies zum Wohl des Kindes erforderlich, so 
beschrªnkt das Gericht seine elterliche Sorge oder die Aus¿bung der elterlichen Sorge und legt gleichzeitig den Umfang dieser 
Beschrªnkung fest.  
  

 Ä 871  
 
 (1) Missbraucht ein Elternteil seine elterliche Sorge oder ihre Aus¿bung, oder vernachlªssigt er seine elterliche Sorge 
oder ihre Aus¿bung in schwerwiegender Weise, so wird ihm durch das Gericht seine elterliche Sorge entzogen.  
  
 (2) Hat der Elternteil gegen¿ber seinem Kind eine vorsªtzliche Straftat begangen oder hat der Elternteil sein Kind, das 
nicht strafrechtlich verantwortlich ist, zum Begehen einer Straftat verwendet, oder hat der Elternteil eine Straftat als Mittªter, 
Anstifter, Helfer oder Organisator einer von seinem Kind begangenen Straftat begangen, so beurteilt das Gericht gesondert, ob 
hier nicht Gr¿nde daf¿r vorliegen, dass dem Elternteil seine elterliche Sorge entzogen wird.  
  

 Ä 872  
 
 Vor Erlass der gerichtlichen Entscheidung ¿ber die Beschrªnkung der elterlichen Sorge beurteilt das Gericht stets, ob 
es angesichts des Wohls des Kindes notwendig ist, das Recht des Elternteils auf Umgang mit dem Kind zu beschrªnken. Wird 
dem Elternteil die elterliche Sorge entzogen, so verbleibt dem Elternteil das Recht auf Umfang mit dem Kind nur im Falle, dass 
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das Gericht ¿ber die Aufrechterhaltung dieses Rechts des Elternteils unter Ber¿cksichtigung des Wohls des Kindes entscheidet.  
  

 Ä 873  
 
 Hat das Gericht dem Elternteil die elterliche Sorge entzogen, so kann es gleichzeitig entscheiden, dass dem Elternteil 
alle oder einige in Ä 856 festgelegten Pflichten und Rechte, insbesondere das Recht auf Erteilung der Einwilligung zur 
Annahme, entzogen werden.  
  

 Ä 874  
 
 Weder der Entzug der elterlichen Sorge noch deren Beschrªnkung hat Einfluss auf die Unterhaltspflicht des 
Elternteils gegen¿ber dem Kind.  
  

 Sonderbestimmungen zur Aus¿bung der elterlichen Sorge  
 

 Ä 875  
 
 (1) Die elterliche Sorge wird von den Eltern im Einklang mit dem Wohl des Kindes ausge¿bt.  
  
 (2) Vor Entscheidungen, die das Kindeswohl ber¿hren, teilen die Eltern dem Kind alles Erforderliche mit, damit das 
Kind sich eigene Meinung zu der Sache bilden kann und sie dann den Eltern mitteilen kann; dies gilt nicht, wenn das Kind 
auÇerstande ist, die Mitteilung gehºrig aufzunehmen oder sich eigene Meinung zu bilden oder diese Meinung den Eltern 
mitzuteilen. Der Meinung des Kindes widmen die Eltern gehºrige Aufmerksamkeit und ber¿cksichtigen sie bei der 
Entscheidung.  
  

 Ä 876  
 
 (1) Die elterliche Sorge ¿ben die Eltern im gegenseitigen Einvernehmen aus.  
  
 (2) Droht bei der Entscheidung ¿ber die Angelegenheiten des Kindes eine Verzugsgefahr, so kann einer der Eltern 
allein entscheiden oder Einwilligung erteilen; er ist aber verpflichtet, dem anderen Elternteil ohne unnºtige Verzºgerung 
mitzuteilen, wie der Stand der Dinge ist.  
  
 (3) Handelt einer der Eltern in Angelegenheiten des Kindes gegen¿ber einem Dritten allein und ist der Dritte 
gutglªubig, so wird vermutet, dass er mit Zustimmung des anderen Elternteils handelt.  
  

 Ä 877  
 
 (1) Einigen sich die Eltern in einer Angelegenheit, die f¿r das Kind insbesondere unter Ber¿cksichtigung seines Wohls 
von Bedeutung ist, nicht, so entscheidet das Gericht auf Antrag eines Elternteils; dies gilt auch dann, wenn ein Elternteil von der 
Entscheidung ¿ber eine wichtige Sache des Kindes den anderen Elternteil ausgeschlossen hat.  
  
 (2) Als wichtig werden insbesondere nicht gewºhnliche Heil- und ªhnliche Eingriffe, die Bestimmung des Ortes des 
Wohnsitzes und die Wahl der Ausbildung oder der beruflichen Betªtigung des Kindes angesehen.  
  

 Ä 878  
 
 (1) Lebt einer der Eltern nicht mehr oder ist er nicht bekannt, hat einer der Eltern keine elterliche Sorge oder ist die 
Aus¿bung seiner elterlichen Sorge eingestellt, so wird die elterliche Sorge vom anderen Elternteil ausge¿bt; dies gilt auch dann, 
wenn die elterliche Sorge eines der Eltern oder ihre Aus¿bung beschrªnkt ist.  
  
 (2) Hat keiner der Eltern die elterliche Sorge im vollen Umfang oder ist die Aus¿bung der elterlichen Sorge der beiden 
Eltern eingestellt, oder ist die elterliche Sorge der Eltern in einer der genannten Weisen ber¿hrt, aber bei jedem anders, so 
bestellt das Gericht f¿r das Kind einen Vormund, dem die Pflichten und Rechte der Eltern oder deren Aus¿bung anstelle der 
Eltern obliegen.  
  
 (3) Ist die elterliche Sorge der Eltern beschrªnkt oder ist ihre Aus¿bung beschrªnkt, so bestellt das Gericht dem Kind 
einen Pfleger.  
  

 Ä 879  
 
 (1) Bei der Vornahme eines Rechtsgeschªfts gegen¿ber einem Kind, das auÇerstande ist, in der Sache allein 
Rechtsgeschªfte vorzunehmen, gen¿gt eine Handlung auch nur gegen¿ber einem der Eltern als Vertreter des Kindes.  
  
 (2) Ist es von rechtlicher Bedeutung, ob das Kind, das auÇerstande ist, in der Sache allein Rechtsgeschªfte 
vorzunehmen, gutglªubig ist oder nicht, so ist erforderlich, dass der gute Glaube der beiden Eltern beurteilt wird; steht jedoch 
die Sorge f¿r dieses Kind nur einem Elternteil allein zu, so wird der gute Glaube nur dieses Alleinsorgeberechtigten beurteilt.  
  
 (3) Ist es von rechtlicher Bedeutung, ob das Kind, das auÇerstande ist, in der Sache allein Rechtsgeschªfte 
vorzunehmen, von der Sache, bzw. Tatsache gewusst hat oder nicht, so ist erforderlich, dass die Kenntnis der beiden Eltern 
beurteilt wird; steht jedoch die Sorge f¿r dieses Kind nur einem Elternteil allein zu, so wird der gute Glaube nur dieses 
Alleinsorgeberechtigten beurteilt.  
  

 Pflege des Kindes und dessen Schutz  
 

 Ä 880  
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 (1) Die elterliche Sorge betreffend die Person des Kindes ¿ben die Eltern in der Weise und in dem MaÇe aus, die 
dem Entwicklungsgrad des Kindes entsprechen.  
  
 (2) Bei der Entscheidung ¿ber die Ausbildung oder die Berufsbetªtigung des Kindes ber¿cksichtigen die Eltern seine 
Meinung, Fªhigkeiten und Begabung.  
  

 Ä 881  
 
 Die Pflege des Kindes und dessen Schutz, die Aus¿bung seiner Erziehung, bzw. einiger ihrer Teile, oder die 
Beaufsichtigung des Kindes, kºnnen die Eltern einer anderen Person ¿bertragen; die Vereinbarung der Eltern mit der Person 
muss weder die Dauer noch den Umfang der elterlichen Sorge ber¿hren.  
  

 Ä 882  
 
 (1) Wird das Kind von einer anderen Person widerrechtlich vorenthalten, so haben die Eltern das Recht, die 
Herausgabe des Kindes zu verlangen; dies gilt auch gegenseitig zwischen den Eltern. Dieses Recht hat auch die 
sorgeberechtigte Person.  
  
 (2) Die Person, die das Kind widerrechtlich vorenthªlt, hat die Pflicht, es ordnungsgemªÇ dem Sorgeberechtigten 
herauszugeben.  
  

 Ä 883  
 
 Die Eltern und das Kind sind sich zu Beistand, Unterst¿tzung und Beachtung ihrer W¿rde verpflichtet.  
  

 Ä 884  
 
 (1) Die Eltern haben eine entscheidende Aufgabe in der Erziehung des Kindes. Die Eltern sollen in allen Hinsichten 
ihren Kindern ein Beispiel geben, insbesondere was die Lebensweise und das Verhalten in der Familie angeht.  
  
 (2) Es kºnnen nur derartige Erziehungsmittel verwendet werden, die den Umstªnden angemessen sind, weder die 
Gesundheit des Kindes noch dessen Entwicklung gefªhrden und die menschliche W¿rde des Kindes nicht ber¿hren.  
  

 Ä 885  
 
 Steht jedoch die Sorge f¿r das Kind nur einem Elternteil allein zu, so beteiligt sich an der Pflege des Kindes und 
dessen Erziehung auch der Ehegatte oder Partner des Elternteils des Kindes, wenn er mit dem Kind in der hªuslichen 
Gemeinschaft lebt. Dies gilt auch f¿r denjenigen, der mit dem Elternteil des Kindes lebt, ohne mit ihm Ehe oder eingetragene 
Lebenspartnerschaft geschlossen zu haben, wenn dieser mit dem Kind in der hªuslichen Gemeinschaft lebt.  
  

 Ä 886  
 
 (1) Lebt das Kind mit den Eltern oder einem von ihnen in der hªuslichen Gemeinschaft und wird es ordnungsgemªÇ 
gepflegt, so beteiligt sich auch das Kind an der Pflege der hªuslichen Gemeinschaft. Diese Pflicht des Kindes erlischt 
gleichzeitig mit der Gewªhrung des Unterhalts f¿r das Kind seitens der Eltern.  
  
 (2) Das Kind beteiligt sich an der Pflege der hªuslichen Gemeinschaft mit eigener Arbeit, bzw. Geldmitteln, wenn es 
eigenes Einkommen hat, oder mit beiden Arten und Weisen. F¿r die Bestimmung des Umfangs der Beteiligung des Kindes an 
der Pflege der hªuslichen Gemeinschaft sind die Fªhigkeiten und Mºglichkeiten des Kindes sowie die begr¿ndeten Bed¿rfnisse 
der Familienmitglieder maÇgeblich.  
  

 Umgang des Kindes mit den Eltern  
 

 Ä 887  
 
 Die Aus¿bung des Umgangsrechts der Eltern mit dem Kind kºnnen die Eltern keiner anderen Person ¿bertragen.  
  

 Ä 888  
 
 Das Kind, an dem einem Elternteil Alleinsorge zusteht, hat das Recht auf Umgang mit dem anderen Elternteil in dem 
Umfang, der dem Kindeswohl dient; genauso hat dieser Elternteil das Recht auf Umgang mit dem Kind, es sei denn, das 
Gericht schrªnkt einen solchen Umgang ein oder verbietet diesen; das Gericht kann auch Bedingungen f¿r den Umgang 
bestimmen, insbesondere den Ort, an dem der Umgang erfolgen soll, sowie Personen, die an dem Umgang teilnehmen d¿rfen 
bzw. nicht d¿rfen. Der alleinsorgeberechtigte Elternteil ist verpflichtet, das Kind auf den Umgang mit dem anderen Elternteil 
ordnungsgemªÇ vorzubereiten, den Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil ordnungsgemªÇ zu ermºglichen und bei 
der Aus¿bung des Umgangsrechts im erforderlichen Umfang mit dem anderen Elternteil zusammenzuarbeiten.  
  

 Ä 889  
 
 Der sorgeberechtigte Elternteil und der andere Elternteil m¿ssen alles unterlassen, was die Beziehung des Kindes zu 
den beiden Eltern stºrt oder die Erziehung des Kindes erschwert. Hindert der sorgeberechtigte Elternteil grundlos dauerhaft 
oder wiederholt den anderen Elternteil am Umgang mit dem Kind, so ist ein solches Verhalten Grund f¿r eine neue gerichtliche 
Entscheidung dar¿ber, wem die Sorge ¿bertragen werden soll.  
  

 Ä 890  
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 Die Eltern sind verpflichtet, sich gegenseitig alles Wesentliche mitzuteilen, was das Kind und dessen Wohl betrifft.  
  

 Ä 891  
 
 (1) Der sorgeberechtigte Elternteil und der andere Elternteil vereinbaren miteinander, wie der Elternteil, dem die 
Sorge nicht zusteht, das Kind treffen wird. Einigen sich die Eltern nicht oder ist dies zum Wohl des Kindes und f¿r die 
Familienverhªltnisse erforderlich, so wird das Recht des Elternteils auf Umgang mit dem Kind durch das Gericht geregelt. In 
begr¿ndeten Fªllen kann das Gericht den Ort des Umgangs des Elternteils mit dem Kind bestimmen.  
  
 (2) Ist dies zum Wohl des Kindes erforderlich, so wird das Umgangsrecht des Elternteils durch das Gericht 
eingeschrªnkt oder auch verboten.  
  

 Vertretung des Kindes  
 

 Ä 892  
 
 (1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, das Kind bei Rechtsgeschªften zu vertreten, zu denen das Kind nicht 
rechtsfªhig ist.  
  
 (2) Die Eltern vertreten das Kind gemeinsam, handeln kann jedoch jeder von ihnen; die Bestimmung des Ä 876 Abs. 3 
gilt entsprechend.  
  
 (3) Ein Elternteil kann das Kind nicht vertreten, wenn es zum Interessenkonflikt zwischen ihm und dem Kind oder 
zwischen den Kindern derselben Eltern kommen kºnnte. In einem solchen Falle bestellt das Gericht dem Kind einen Pfleger.  
  

 Ä 893  
 
 Einigen sich die Eltern nicht darauf, wer von ihnen das Kind bei der Vornahme eines Rechtsgeschªfts vertritt, so 
entscheidet das Gericht auf Antrag eines Elternteils, welcher der Eltern f¿r das Kind Rechtsgeschªfte vornehmen wird und in 
welcher Weise.  
  

 Ä 894  
 
 (1) Die Eltern als gesetzliche Vertreter kºnnen f¿r die Erledigung der Angelegenheiten des Kindes, wenn es sich nicht 
um eine Sache des Personenstandes handelt, einen Vertrag ¿ber die Vertretung durch eine Person mit Fachkenntnissen, bzw. 
auch durch eine andere geeignete Person schlieÇen.  
  
 (2) SchlieÇt das Kind einen Vertretungsvertrag, so hat dies keinen Einfluss auf die gesetzliche Vertretung des Kindes 
durch die Eltern.  
  
 (3) Kommt es zwischen dem gesetzlichen und vertraglichen Vertreter zu keiner Einigung, so trifft das Gericht 
diejenige Entscheidung, die dem Wohl des Kindes am besten entspricht.  
  

 Ä 895  
 
 Kam es zur Anfechtung der Vaterschaft, so werden die vom Vater als gesetzlichen Vertreter vorgenommenen 
Rechtsgeschªfte nicht ber¿hrt.  
  

 Vermºgenssorge  
 

 Ä 896  
 
 (1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, f¿r das Vermºgen des Kindes zu sorgen, insbesondere dieses wie 
ordentliche Kaufmªnner zu verwalten. ¦ber Geldmittel, bei denen erwartet werden kann, dass sie nicht zur Entrichtung der 
Auslagen im Zusammenhang mit dem Vermºgen des Kindes erforderlich sind, haben sie sicher zu verf¿gen.  
  
 (2) Bei der Vornahme von Rechtsgeschªften, die einzelne Vermºgensbestandteile des Kindes betreffen, treten die 
Eltern als Vertreter des Kindes auf; die Bestimmung des Ä 892 Abs. 3 gilt entsprechend.  
  
 (3) Verletzen die Eltern die Pflicht, f¿r das Vermºgen des Kindes wie ordentliche Kaufmªnner zu sorgen, so ersetzen 
sie dem Kind den daraus entstandenen Schaden gesamtschuldnerisch.  
  

 Ä 897  
 
 Einigen sich die Eltern nicht in wesentlichen Sachen betreffend die Vermºgenssorge f¿r das Kind, so entscheidet das 
Gericht auf Antrag eines Elternteils.  
  

 Ä 898  
 
 (1) Zu einem Rechtsgeschªft, das bestehendes oder auch k¿nftiges Vermºgen des Kindes oder einzelne 
Bestandteile dieses Vermºgens betrifft, benºtigen die Eltern die gerichtliche Zustimmung, es sei denn, es handelt sich um 
gewºhnliche Angelegenheiten, oder zwar um auÇerordentliche Angelegenheiten, aber mit geringen Vermºgenswert.  
  
 (2) Der gerichtlichen Zustimmung bed¿rfen insbesondere Rechtsgeschªfte, mit denen das Kind  
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a) eine unbewegliche Sache oder einen Teil davon erwirbt oder ¿ber sie verf¿gt,  
  
b) das Vermºgen als Ganzes oder einen nicht unerheblichen Teil davon belastet,  
  
c) Geschenk, Erbschaft oder Vermªchtnis mit nicht unerheblichem Vermºgenswert erwirbt oder ausschlªgt, oder ein solches 
Geschenk oder Geschenk, das einen nicht unerheblichen Teil seines Vermºgens darstellt, leistet, oder  
  
d) einen Vertrag, der zu einer wiederkehrenden langfristigen Leistung verpflichtet, einen Kredit- oder ªhnlichen Vertrag oder 
einen Vertrag betreffend das Wohnen, insbesondere ein Mietverhªltnis schlieÇt.  
  
 (3) Rechtsgeschªfte eines Elternteils, zu denen nicht die erforderliche gerichtliche Zustimmung vorliegt, werden nicht 
ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 899  
 
 Was die Eltern durch die Verwendung des Vermºgens des Kindes erlangen, erwirbt das Kind.  
  

 Ä 900  
 
 (1) Einkommen aus dem Vermºgen des Kindes, die die Eltern nicht zur ordnungsgemªÇen Vermºgenssorge des 
Kindes verwenden (Gewinn), verwenden sie zuerst f¿r den Unterhalt des Kindes. Bei Bedarf kºnnen die Eltern danach den 
restlichen Gewinn aus dem Vermºgen des Kindes als dessen Beitrag zum eigenen Unterhalt der Eltern und Unterhalt des 
minderjªhrigen Geschwisterteils des Kindes verwenden, wenn dieser mit dem Kind in der hªuslichen Gemeinschaft lebt, es sei 
denn, triftige Gr¿nde fordern, dass der Gewinn f¿r das Kind f¿r die Zeit nach der Erlangung der Geschªftsfªhigkeit 
aufrechterhalten bleibt.  
  
 (2) Das Vermºgen des Kindes kºnnen die Eltern mit gerichtlicher Zustimmung zum eigenen Unterhalt und zum 
Unterhalt des Geschwisterteils des Kindes nur dann verwenden, wenn ohne Verschulden der Personen, die dem Kind 
gegen¿ber unterhaltspflichtig sind, ein erhebliches Missverhªltnis zwischen den Verhªltnissen des Kindes und den 
Verhªltnissen der verpflichteten Personen entstehen w¿rde.  
  

 Ä 901  
 
 (1) Die Pflicht und das Recht des Elternteils zur Vermºgenssorge des Kindes erlischt mit einer Insolvenzerºffnung 
¿ber das Vermºgen des Elternteils. Gibt es hier nicht den anderen Elternteil, der die Verwaltung des Kindesvermºgens aus¿ben 
kºnnte, so bestellt das Gericht auch ohne Antrag einen Pfleger f¿r die Verwaltung des Kindesvermºgens.  
  
 (2) Nach Ablauf von drei Jahren nach der Konkursaufhebung kann das Gericht auf Antrag eines Elternteils oder des 
Pflegers f¿r die Vermºgensverwaltung die Beschrªnkung der elterlichen Sorge aufheben, es sei denn, die Erneuerung der 
Vermºgenssorge des Elternteils st¿nde im Widerspruch zu dem Wohl des Kindes.  
  

 Ä 902  
 
 (1) Sobald das Kind die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt, ¿bergeben ihm die Eltern das von ihnen verwaltete 
Vermºgen, insbesondere ¿bergeben sie ihm Bestandteile seines Vermºgens, bzw. ¿bertragen sie auf das Kind die Verwaltung 
dieser Vermºgensbestandteile und ¿bergeben dem Kind eine Abrechnung der Vermºgensverwaltung ohne unnºtige 
Verzºgerung, spªtestens jedoch innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem das Kind die volle Geschªftsfªhigkeit 
erlangt hat. Die Abrechnung ist nicht erforderlich, wenn das Kind es nicht verlangt.  
  
 (2) Sind den Eltern bei der Verwaltung des Kindesvermºgens oder im Zusammenhang damit Kosten entstanden, so 
kºnnen sie eine Erstattung dieser Kosten verlangen.  
  

 Ä 903  
 
 (1) War die Vermºgensverwaltung besonders schwierig, insbesondere wegen groÇem Umfang oder Vielfalt der 
Vermºgensgesamtheiten, und haben die Eltern die Vermºgensverwaltung ordnungsgemªÇ ausge¿bt, so kºnnen sie, nachdem 
sie das verwaltete Vermºgen ihrem Kind ¿bergeben haben, eine angemessene Verg¿tung verlangen, wenn dies der 
Vermºgensertrag ermºglicht.  
  
 (2) Ist es schon im Laufe der Vermºgensverwaltung aus den Umstªnden offensichtlich, dass die 
Vermºgensverwaltung besonders schwierig ist und die Eltern sie ordnungsgemªÇ aus¿ben, so wird ihnen durch das Gericht auf 
Antrag eine angemessene jªhrliche, bzw. anders zeitlich bestimmte Verg¿tung f¿r die Vermºgensverwaltung zuerkannt.  
  

 Ä 904  
 
 Die ¦bergabe und ¦bernahme des Vermºgens hat keinen Einfluss auf die Haftung der Eltern f¿r die Verwaltung des 
Kindesvermºgens.  
  

 Ä 905  
 
 (1) Das Gericht bestellt auch ohne Antrag einen Pfleger f¿r die Verwaltung des Kindesvermºgens, wenn das 
Kindeswohl gefªhrdet sein kºnnte, insbesondere wenn gemeinsame Vermºgensrechte der Eltern und des Kindes oder des 
Kindes und dessen Geschwisterteils bestehen. Im Umfang der Pflichten und Rechte des Pflegers f¿r die Vermºgensverwaltung 
sind die Eltern in der Aus¿bung der Pflichten und Rechte in Bezug auf das Vermºgen des Kindes beschrªnkt.  
  
 (2) Auf die Pflichten und Rechte des Pflegers f¿r die Vermºgensverwaltung, der neben den Eltern bestellt wurde, 
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finden die Bestimmungen zum Vormund entsprechend Anwendung, der das Vermºgen des M¿ndels verwaltet, bzw. zum 
Betreuer, der das Vermºgen des Betreuten verwaltet.  
  

 Aus¿bung der elterlichen Sorge nach Ehescheidung  
 

 Ä 906  
 
 (1) Soll ¿ber die Ehescheidung der Eltern eines Kindes entschieden werden, so bestimmt das Gericht zuerst, wie 
jeder der Eltern in Zukunft f¿r das Kind sorgt, und zwar unter Beachtung Wohls des Kindes; in dieser Hinsicht weicht das 
Gericht von der zustimmenden Stellungnahme der Eltern nur dann ab, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Das 
Gericht ber¿cksichtigt nicht nur die Beziehung des Kindes zu jedem der Eltern, aber auch seine Beziehung zu den 
Geschwistern, bzw. auch GroÇeltern.  
  
 (2) Das Gericht kann auch so entscheiden, dass es die Vereinbarung der Eltern genehmigt, es sei denn, es ist 
offensichtlich, dass die vereinbarte Weise der Aus¿bung der elterlichen Sorge dem Wohl des Kindes nicht entspricht.  
  

 Ä 907  
 
 (1) Das Gericht kann die Sorge f¿r das Kind einem der Eltern allein ¿bertragen oder es kann alternierende Sorge oder 
gemeinsame Sorge bestimmen; das Gericht kann die Sorge f¿r das Kind auch einer anderen Person als dem Elternteil 
¿bertragen, wenn dies das Kindeswohl erforderlich macht. Soll gemeinsame Sorge angeordnet werden, so ist die Zustimmung 
der Eltern erforderlich.  
  
 (2) Bei Entscheidung ¿ber das Sorgerecht trifft das Gericht eine solche Entscheidung, die dem dem Wohl des Kindes 
am besten entspricht. Das Gericht ber¿cksichtigt dabei die Persºnlichkeit des Kindes, insbesondere dessen Begabung und 
Fªhigkeiten in Bezug auf die Entwicklungsmºglichkeiten und Lebensverhªltnisse der Eltern als auch auf die emotionale 
Orientierung und das Umfeld des Kindes, die Erziehungsfªhigkeiten jedes der Eltern, die bestehende und erwartete 
Bestªndigkeit des Erziehungsumfelds, in dem das Kind in Zukunft leben soll, emotionale Bindungen des Kindes an seine 
Geschwister, GroÇeltern, bzw. weitere verwandte und nicht verwandte Personen. Das Gericht ber¿cksichtigt stets, welcher 
Elternteil f¿r das Kind bisher ordnungsgemªÇ gesorgt hat und ordnungsgemªÇ f¿r dessen emotionale, Verstands- und 
Moralerziehung gesorgt hat, sowie bei welchem der Eltern das Kind bessere Voraussetzungen f¿r eine gesunde und 
erfolgreiche Entwicklung hat.  
  
 (3) Das Gericht ber¿cksichtigt bei seiner Entscheidung auch das Recht des Kindes auf Pflege durch beide Elternteile 
und Umgang mit ihnen, auf das Recht des anderen Elternteils, dem die Sorge nicht zusteht, auf regelmªÇige Information ¿ber 
das Kind, weiter ber¿cksichtigt das Gericht auch die Fªhigkeit des Elternteils, die Erziehung des Kindes mit dem anderen 
Elternteil zu vereinbaren.  
  

 Ä 908  
 

 Aus¿bung der Pflichten und Rechte durch getrennt lebende Eltern  
 
 Leben die Eltern eines minderjªhrigen Kindes, das nicht voll geschªftsfªhig ist, getrennt und einigen sie sich nicht auf 
die Regelung des Sorgerechts, so entscheidet dar¿ber auch ohne Antrag das Gericht. Im ¦brigen finden die Bestimmungen der 
ÄÄ 906 und 907 entsprechend Anwendung.  
  

 Ä 909  
 

 Sonderbestimmungen  
 
 Bei einer  nderung der Verhªltnisse ªndert das Gericht die Entscheidung betreffend die Aus¿bung der sich aus der 
elterlichen Sorge ergebenden Pflichten und Rechte auch ohne Antrag.  

  
Untertitel 4  

 
 Unterhaltspflicht  

 
 Ä 910  

 
 (1) Vorfahren und Abkºmmlinge sind gegenseitig unterhaltspflichtig.  
  
 (2) Die Unterhaltspflicht der Eltern gegen¿ber dem Kind geht der Unterhaltspflicht der GroÇeltern und weiterer 
Vorfahren gegen¿ber dem Kind vor.  
  
 (3) Entferntere Verwandte sind unterhaltspflichtig, nur wenn diese nicht von nªheren Verwandten erf¿llt werden kann.  
  
 (4) Handelt es sich nicht um ein Verhªltnis der Eltern und des Kindes, so geht die Unterhaltspflicht der Abkºmmlinge 
der Unterhaltspflicht der Vorfahren vor.  
  

 Ä 911  
 
 Der Unterhalt kann zuerkannt werden, wenn der Berechtigte auÇerstande ist, sich allein zu versorgen.  
  

 Ä 912  
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 Ein minderjªhriges Kind, das nicht voll geschªftsfªhig ist, hat ein Unterhaltsrecht, auch wenn es eigenes Vermºgen 
hat, aber der Gewinn aus dem Vermºgen zusammen mit dem Einkommen aus einer Erwerbstªtigkeit nicht zu seinem Unterhalt 
ausreicht.  
  

 Ä 913  
 
 (1) F¿r die Bestimmung des Umfangs des Unterhalts sind begr¿ndete Bed¿rfnisse des Berechtigten und dessen 
Vermºgensverhªltnisse sowie Fªhigkeiten, Mºglichkeiten und Vermºgensverhªltnisse des Verpflichteten maÇgeblich.  
  
 (2) Bei der Beurteilung der Fªhigkeiten, Mºglichkeiten und Vermºgensverhªltnisse des Verpflichteten ist auch zu 
pr¿fen, ob der Verpflichtete ohne triftigen Grund nicht auf einen g¿nstigeren Beruf oder Erwerbstªtigkeit oder Vermºgensvorteil 
verzichtet hat, bzw. ob er nicht unangemessene Vermºgensrisiken eingeht. Weiter ist zu ber¿cksichtigen, dass der Verpflichtete 
f¿r den Berechtigten persºnlich sorgt, und das MaÇ, in welchem er dies tut; ber¿cksichtigt wird eventuell auch die Pflege der 
hªuslichen Gemeinschaft.  
  

 Ä 914  
 
 Gibt es mehrere verpflichtete Personen, die gegen¿ber dem Berechtigten dieselbe Stellung haben, so entspricht der 
Umfang der Unterhaltspflicht jeder von ihnen dem Verhªltnis ihrer Vermºgensverhªltnisse, Fªhigkeiten und Mºglichkeiten zu 
den Vermºgensverhªltnissen, Fªhigkeiten und Mºglichkeiten der anderen.  
  

 Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kindern und Vorfahren und Abkºmmlingen  
 

 Ä 915  
 
 (1) Die Lebensgrundlage des Kindes soll grundsªtzlich gleich sein wie die Lebensgrundlage der Eltern. Dieser 
Gesichtspunkt geht dem Gesichtspunkt der begr¿ndeten Bed¿rfnisse des Kindes vor.  
  
 (2) Das Kind ist verpflichtet, seinen Eltern auskºmmlichen Unterhalt sicherzustellen.  
  

 Ä 916  
 
 Weist die unterhaltspflichtige Person im Verfahren ¿ber die Unterhaltspflicht des Elternteils gegen¿ber dem Kind oder 
¿ber die Unterhaltspflicht eines anderen Vorfahrens gegen¿ber dem minderjªhrigen Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, 
durch Vorlage aller Urkunden und weiterer Unterlagen f¿r die Bewertung der Vermºgensverhªltnisse nicht ordnungsgemªÇ ihr 
Einkommen nach und ermºglicht sie dem Gericht nicht, durch Zugªnglichmachung der nach einer sonstigen Rechtsvorschrift 
gesch¿tzten Angaben weitere f¿r die Entscheidung erforderliche Tatsachen zu ermitteln, gilt, dass das durchschnittliche 
monatliche Einkommen dieser Person das F¿nfundzwanzigfache des Betrags des Lebensminimums eines Einzelnen nach einer 
sonstigen Rechtsvorschrift betrªgt.  
  

 Ä 917  
 
 Entscheidet das Gericht ¿ber die Unterhaltspflicht eines Elternteils gegen¿ber dem Kind oder ¿ber die 
Unterhaltspflicht eines Vorfahren gegen¿ber einem minderjªhrigen Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, und lassen es 
die Vermºgensverhªltnisse der unterhaltspflichtigen Person zu, so kann als begr¿ndetes Bed¿rfnis des Kindes auch die Bildung 
von Ersparnissen angesehen werden, wenn dies die Umstªnde eines Sonderfalles nicht ausschlieÇen; der gewªhrte Unterhalt 
geht dann ins Eigentum des Kindes ¿ber. F¿r die Verwaltung der derart geleisteten Betrªge gelten allgemeine Regeln zum 
Kindesvermºgen.  
  

 Ä 918  
 
 Im Verfahren ¿ber die Unterhaltspflicht eines Elternteils gegen¿ber dem Kind kann in besonders beachtenswerten 
Fªllen das Gericht der unterhaltspflichtigen Person auferlegen, dass diese eine Vorauszahlung f¿r den in Zukunft fªlligen 
Unterhalt hinterlegt; der gewªhrte Unterhalt geht ins Eigentum des Kindes schrittweise zu den einzelnen Tagen der Fªlligkeit 
des Unterhalts ¿ber. Die hinterlegte Vorauszahlung ist als Vermºgen des Verpflichteten anzusehen.  
  

 Ä 919  
 
 Leben die Eltern eines minderjªhrigen Kindes, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, getrennt, und einigen sie sich 
nicht auf die Erf¿llung der Unterhaltspflicht gegen¿ber dem Kind, oder leben die Eltern eines solchen Kindes zusammen, aber 
einer von ihnen erf¿llt die Unterhaltspflicht gegen¿ber dem Kind nicht, so geht das Gericht nach ÄÄ 915 bis 918 vor. Dies gilt 
auch im Falle, dass das Gericht ¿ber die Pflege eines minderjªhrigen Kindes entscheidet, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, 
wenn die Eltern sich auf der Erf¿llung der Unterhaltspflicht gegen¿ber dem Kind nicht einigen.  
  

 Ä 920  
 

 Unterhalt und Gewªhrleistung der Erstattung einiger Auslagen an die uneheliche Mutter  
 
 (1) Ist die Mutter eines Kindes mit dem Vater des Kindes nicht verheiratet, so gewªhrt ihr der Vater des Kindes einen 
Unterhalt f¿r die Dauer von zwei Jahren nach der Geburt des Kindes und leistet ihr einen Beitrag in angemessenem Umfang f¿r 
die Bezahlung der mit der Schwangerschaft und der Geburt verbundenen Kosten. Die Pflicht zur Bezahlung der mit der 
Schwangerschaft und Geburt verbundenen Kosten entsteht dem Mann, dessen Vaterschaft wahrscheinlich ist, auch wenn das 
Kind nicht lebend geboren wird.  
  
 (2) Das Gericht kann auf Antrag der schwangeren Frau dem Mann, dessen Vaterschaft wahrscheinlich ist, auferlegen, 
dass er den f¿r den Unterhalt erforderlichen Betrag und den Beitrag f¿r die Bezahlung der mit der Schwangerschaft und Geburt 
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verbundenen Kosten im Voraus gewªhrt.  
  
 (3) Das Gericht kann auch auf Antrag der schwangeren Frau dem Mann, dessen Vaterschaft wahrscheinlich ist, 
auferlegen, dass er im Voraus den zur Gewªhrleistung des Unterhalts des Kindes erforderlichen Betrag f¿r den Zeitraum 
gewªhr, f¿r den der Frau als Arbeitnehmerin nach einer sonstigen Rechtsvorschrift der Mutterschaftsurlaub zustehen w¿rde.  
  

 Gemeinsame Bestimmungen zum Unterhalt  
 

 Ä 921  
 
 Der Unterhalt wird in regelmªÇigen Zahlungen gewªhrt und ist immer f¿r einen Monat im Voraus zu zahlen, es sei 
denn, das Gericht hat anders entschieden oder die unterhaltspflichtige Person hat mit der berechtigten Person etwas anderes 
vereinbart.  
  

 Ä 922  
 
 (1) Der Unterhalt kann nur ab dem Tag der Einleitung des Gerichtsverfahrens zuerkannt werden; beim Unterhalt f¿r 
Kinder auch f¿r einen Zeitraum von hºchstens drei Jahren r¿ckwirkend ab diesem Tag.  
  
 (2) Der Unterhalt f¿r eine nichteheliche Mutter und Bezahlung der mit der Schwangerschaft und Geburt verbundenen 
Kosten kann auch r¿ckwirkend zuerkannt werden, lªngstens jedoch zwei Jahre ab dem Tag der Geburt.  
  

 Ä 923  
 
 (1) Bei  nderung der Verhªltnisse kann das Gericht die Vereinbarung und die Entscheidung ¿ber den Unterhalt f¿r 
ein minderjªhriges Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, ªndern.  
  
 (2) Kommt es zur Aufhebung oder Minderung des Unterhalts f¿r einen vergangenen Zeitraum f¿r ein minderjªhriges 
Kind, das noch nicht voll geschªftsfªhig ist, so wird der verbrauchte Unterhalt nicht zur¿ckgezahlt. Zur¿ckgezahlt wird auch 
nicht die Unterhaltsleistung, die f¿r ein solches Kind f¿r einen Monat im Voraus gewªhrt wurde, aber das Kind vor Ablauf des 
Monats gestorben ist.  
  

 Titel 4  
 

 SondermaÇnahmen bei Erziehung des Kindes  
 

 Prªventions-, Erziehungs- und SanktionsmaÇnahmen  
 

 Ä 924  
 
 Gerªt ein Kind in den Zustand des Mangels an ordnungsgemªÇer Pflege ungeachtet dessen, ob die sorgeberechtigte 
Person anwesend ist oder nicht, oder wird das Leben des Kindes, seine normale Entwicklung oder sein anderes wichtiges 
Interesse ernsthaft gefªhrdet oder gestºrt, so regelt das Gericht vorlªufig die Verhªltnisse des Kindes f¿r den unbedingt 
notwendigen Zeitraum; gerichtlichen Entscheidungen steht nicht entgegen, wenn das Kind nicht ordnungsgemªÇ vertreten ist.  
  

 Ä 925  
 
 (1) Erfordert es das Interesse an ordnungsgemªÇer Erziehung des Kindes und tut es nicht das Jugendamt, so kann 
das Gericht  
  
a) das Kind, den Elternteil, die sorgeberechtigte Person, bzw. denjenigen, der die ordnungsgemªÇe Pflege des Kindes stºrt, in 
einer geeigneten Weise mahnen,  
  
b) eine Beaufsichtigung des Kindes anordnen und diese unter Mitwirkung der Schule, des Jugendamts, bzw. weiterer Institute 
und Personen, die insbesondere am Ort des Wohnsitzes oder Arbeitsstelle des Kindes tªtig sind, durchf¿hren, oder  
  
c) dem Kind oder den Eltern Beschrªnkungen auferlegen, die schadhaften Einfl¿ssen auf seine Erziehung entgegenstehen, 
insbesondere durch das Verbot bestimmter Tªtigkeiten.  
  
 (2) Das Gericht verfolgt, ob die ErziehungsmaÇnahme, ¿ber die es entschieden hat, eingehalten wird, und bewertet 
seine Wirksamkeit in der Regel unter Mitwirkung des Jugendamts, bzw. weiterer Personen.  
  

 Ä 926  
 
 Steht die Pflege des Kindes und dessen Schutz (Personensorge) oder die Vermºgenssorge auf Grund einer 
gerichtlichen Entscheidung einer anderen Person als dem Elternteil zu, und kºnnen sich der Elternteil und diese Person auf die 
Aus¿bung des Sorgerechts nicht einigen, so entscheidet auf Antrag eines der Beteiligten das Gericht.  
  

 Titel 5  
 

 Beziehungen zwischen dem Kind und anderen Verwandten und weiteren Bezugspersonen  
 

 Ä 927  
 
 Umgangsberechtigt sind nur mit dem Kind verwandte Personen, ungeachtet dessen, ob es sich um nahe oder 
entfernte Verwandte handelt, sowie dem Kind gesellschaftlich nahestehende Personen, wenn das Kind an sie eine solche 
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emotionale Bindung hat, die nicht nur vor¿bergehend ist, und wenn es offensichtlich ist, dass der unzureichende Umgang mit 
solchen Personen f¿r das Kind einen Nachteil bedeuten w¿rde. Auch das Kind hat das Recht, diese Personen zu treffen, wenn 
diese Personen mit dem Umgang einverstanden sind.  
  

BUCH III  
 

VORMUNDSCHAFT UND ANDERE FORMEN DER PFLEGE DES KINDES  
 

 Abschnitt 1  
 

 Vormundschaft 
 
  

 Ä 928  
 
 (1) Gibt es hier keinen Elternteil, der gegen¿ber seinem Kind die elterliche Sorge im vollen Umfang hat und aus¿bt, 
so bestellt das Gericht f¿r das Kind einen Vormund.  
  
 (2) Der Vormund hat gegen¿ber dem Kind grundsªtzlich alle Pflichten und Rechte wie ein Elternteil, hat aber 
gegen¿ber dem Kind keine Unterhaltspflicht. Im Hinblick auf die Person des Vormunds oder die Verhªltnisse des Kindes sowie 
im Hinblick darauf, aus welchem Grund die Eltern nicht alle Pflichten und Rechte haben, kann ausnahmsweise der Kreis der 
Pflichten und Rechte des Vormunds anderweitig abgegrenzt werden.  
  

 Ä 929  
 
 Tritt die in Ä 928 Abs. 1 angef¿hrte Situation ein, so ¿bt die Vormundschaft das Jugendamt als ºffentlicher Vormund 
aus, und zwar bis das Gericht f¿r das Kind einen Vormund bestellt oder der Vormund die Funktion aufnimmt.  
  

 Ä 930  
 
 (1) Das Gericht bestellt den Vormund f¿r das Kind ohne unnºtige Verzºgerung, nachdem es festgestellt hat, dass es 
sich um ein Kind handelt, f¿r das ein Vormund bestellt werden muss.  
  
 (2) Stirbt der Vormund, verliert er die Fªhigkeit oder Befªhigung, die Vormundschaft auszu¿ben, oder wird er von 
seiner Funktion befreit oder von der Funktion abberufen und wurde bisher in die Funktion des Vormunds keine andere Person 
bestellt, so gilt die Bestimmung des Ä 929 entsprechend.  
  
 (3) Das Gericht ermittelt unmittelbar nach Eintritt der in Ä 928 oder in Absatz 1 angef¿hrten Situation, ob es hier einen 
geeigneten Menschen gibt, der die Vormundschaft aus¿ben kºnnte. Gelingt es nicht, eine solche Person zu finden, so bestellt 
das Gericht in die Funktion des Vormunds das Jugendamt.  
  

 Ä 931  
 
 (1) Steht dies nicht im Widerspruch zu dem Wohl des Kinds, so bestellt das Gericht zum Vormund denjenigen, der 
von Eltern bezeichnet wurde, es sei denn, diese Person lehnt die Vormundschaft ab. Anderenfalls bestellt das Gericht zum 
Vormund eine der verwandten oder dem Kind oder seiner Familie nahestehenden Personen, es sei denn, der Elternteil hat eine 
solche Person ausdr¿cklich ausgeschlossen. Gibt es keine solche Person, so bestellt das Gericht zum Vormund einen anderen 
geeigneten Menschen.  
  
 (2) Die durch das Gericht bestellte nat¿rliche Person kann ihre Bestellung in die Funktion des Vormunds ablehnen. 
Das Gericht bestellt dann eine andere Person.  
  

 Ä 932  
 
 (1) Zum Vormund kann nur eine voll geschªftsfªhige Person bestellt werden, die mit ihrer Lebensweise garantiert, 
dass sie imstande ist, die Funktion des Vormunds ordnungsgemªÇ auszu¿ben. Vor ihrer Bestellung in die Funktion des 
Vormunds ermittelt das Gericht, ob ihre Bestellung nicht im Widerspruch zu dem Wohl des Kinds steht.  
  
 (2) In die Funktion des Vormunds kann das Gericht auch zwei Personen bestellen; dies werden in der Regel 
Ehegatten sein.  
  

 Ä 933  
 
 (1) Der Vormund haftet f¿r die ordnungsgemªÇe Erf¿llung seiner Funktion und unterliegt der stªndigen gerichtlichen 
Aufsicht.  
  
 (2) Der Vormund nimmt seine Funktion am Tag seiner Bestellung auf.  
  
 (3) innerhalb von neunzig Tagen nach seiner Bestellung legt der Vormund dem Gericht ein Vermºgensverzeichnis 
des Kindes vor; das Gericht kann diese Frist auf Antrag des Vormunds verlªngern, hºchstens jedoch um sechzig Tage.  
  

 Ä 934  
 
 (1) Jede Entscheidung des Vormunds in einer nicht gewºhnlichen Sache betreffend das Kind muss durch das Gericht 
genehmigt werden. Rechtsgeschªfte des Vormunds, zu denen nicht die erforderliche gerichtliche Zustimmung vorliegt, werden 
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nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Der Vormund erstattet dem Gericht regelmªÇig Berichte ¿ber die Person des Kindes und ¿ber dessen Entwicklung 
und legt die Rechnungen aus der Verwaltung dessen Vermºgens vor, und zwar mindestens einmal pro Jahr, wenn das Gericht 
nicht eine k¿rzere Periode bestimmt. Das Gericht kann den Vormund von der Pflicht zur Abgabe der detaillierten Abrechnung 
des verwalteten Vermºgens befreien, wenn die Ertrªge aus dem Vermºgen die wahrscheinlichen Kosten f¿r die 
Aufrechterhaltung des Vermºgens und f¿r die Erziehung und den Unterhalt des Kindes nicht ¿bersteigen.  
  

 Ä 935  
 
 (1) Die Vormundschaft erlischt, wenn mindestens einer der Eltern des M¿ndels die elterliche Sorge, bzw. die 
Fªhigkeit zur Aus¿bung der elterlichen Sorge erlangt. Die Vormundschaft erlischt auch, wenn das Kind Geschªftsfªhigkeit 
erlangt, oder wenn es angenommen wird.  
  
 (2) Die Vormundschaftsfunktion erlischt mit dem Tod des Vormunds oder durch gerichtliche Entscheidung ¿ber die 
Entbindung des Vormunds von seiner Funktion, oder ¿ber die Abberufung des Vormunds.  
  

 Ä 936  
 
 Das Gericht entbindet den Vormund von der Funktion, wenn er dies aus triftigen Gr¿nden beantragt, oder wenn die 
Person, die die Funktion des Vormunds ausge¿bt hat, f¿r die Aus¿bung der Funktion des Vormunds unfªhig wird.  
  

 Ä 937  
 
 (1) Das Gericht beruft den Vormund ab, der seine Vormundschaftspflichten verletzt.  
  
 (2) Das Gericht ¿berdenkt die Abberufung des Vormunds, wenn es Gr¿nde feststellt, f¿r die es nicht geeignet ist, 
dass der Vormund seine Funktion weiterhin aus¿bt.  
  

 Ä 938  
 
 (1) Nach Beendigung der Aus¿bung der Funktion des Vormunds ¿bergibt derjenige, der die Funktion ausge¿bt hat, 
ohne unnºtige Verzºgerung, spªtestens jedoch innerhalb von sechs Monaten, dem Gericht alles, was er aus dem Titel seiner 
Funktion bei sich hatte, und legt dem Gericht einen Schlussbericht ¿ber die Aus¿bung der Vormundschaft vor; ein Bestandteil 
des Berichts ist eine Schlussrechnung aus der Verwaltung des Kindesvermºgens.  
  
 (2) Stirbt derjenige, der die Funktion des Vormunds ausge¿bt hat, so ¿bergibt dessen Erbe dem Gericht alles, was 
der Verstorbene aus dem Titel der Aus¿bung seiner Vormundschaftsfunktion bei sich hatte. Gibt es keine Erben, so hat diese 
Pflicht jeder, der Zugang dazu hat, was der Verstorbene aus dem Titel der Aus¿bung seiner Vormundschaftsfunktion bei sich 
hatte.  
  

 Ä 939  
 
 Ist der Vormund ein Mensch, der das Kind persºnlich in der Weise pflegt, als wªre ihm die Sorge f¿r das Kind 
dauerhaft ¿bertragen worden, so steht ihm die materielle Absicherung wie einem Pflegevater zu.  
  

 Ä 940  
 
 Sorgt der Vormund f¿r das Kind persºnlich zusammen mit seinem Ehegatten, so finden die Bestimmungen zum 
Verhªltnis des Elternteils und dessen Ehegatten zum Kind entsprechend Anwendung.  
  

 Ä 941  
 
 (1) Ist der Vormund ein Mensch, der das Kind persºnlich pflegt, und ist die Vermºgensverwaltung besonders 
schwierig, insbesondere wegen groÇem Umfang oder Vielfalt der Vermºgensgesamtheit, so kann der Vormund beantragen, 
dass das Gericht f¿r die Verwaltung des Kindesvermºgens einen Pfleger bestellt; Bestandteil des Antrags ist ein 
Vermºgensverzeichnis des Kindes zum Tag der Antragstellung.  
  
 (2) Bestellt das Gericht den Pfleger nach Absatz 1, so grenzt es gleichzeitig die gegenseitigen Pflichten und Rechte 
des Vormunds und dieses Pflegers ab.  
  

 Ä 942  
 
 Wurde kein Pfleger f¿r die Verwaltung des Kindesvermºgens bestellt, so finden die Bestimmungen zum Pfleger f¿r 
die Verwaltung des Kindesvermºgens entsprechend auf den Vormund Anwendung, der f¿r das Vermºgen des Kindes sorgt, es 
sei denn, in den Bestimmungen zum Vormund ist etwas anderes festgelegt.  
  

 Abschnitt 2  
 

 Betreuung eines Kindes (Pflegschaft)  
 

 Titel 1  
 

 Pfleger 
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 Ä 943  

 
 Das Gericht bestellt f¿r das Kind einen Pfleger, wenn ein Konflikt des Kindeswohls einerseits und einer anderen 
Person andererseits droht, wenn der gesetzliche Vertreter das Kindeswohl nicht gen¿gend wahrnimmt oder wenn das 
Kindeswohl es aus einem anderen Grund erfordert, oder wenn das Gesetz es festlegt. Der bestellte Pfleger hat das Recht, 
einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens immer dann zu stellen, wenn aus der Sicht des Kindeswohls erforderlich ist, dass 
das Gericht oder ein anderes Organ der ºffentlichen Gewalt in der Sache des Kindes entscheidet.  
  

 Ä 944  
 
 F¿r die Pflegschaft, den Pfleger und das Pflegling gelten die Bestimmungen zur Vormundschaft, Vormund und 
M¿ndel sinngemªÇ.  
  

 Ä 945  
 
 In der Entscheidung ¿ber die Bestellung zum Pfleger f¿hrt das Gericht insbesondere an, warum der Pfleger bestellt 
wird, ob und wie die Zeit, f¿r die er die Funktion aus¿ben soll, beschrªnkt ist, wie seine Rechte und Pflichten sind, und zwar 
auch in Bezug auf weitere Personen, ob irgendein sein Rechtsgeschªft der Zustimmung des Gerichts bedarf, ob und wie er 
Berichte an das Gericht abzugeben hat, ob er Anspruch auf Erstattung aller oder einiger Kosten und das Recht auf Verg¿tung 
hat.  
  

 Ä 946  
 
 Noch bevor der Pfleger in Vertretung des Kindes ein Rechtsgeschªft eingeht, zu dessen Vornahme er bestellt wurde, 
hat er die Stellungnahme des Elternteils, bzw. des Vormunds, wenn mºglich auch des Kindes, und wenn geeignet, auch 
weiterer Personen einzuholen.  
  

 Ä 947  
 
 Der Pfleger, der nicht nur zu einem bestimmten Rechtsgeschªft bestellt wurde, wird durch das Gericht von seiner 
Funktion auch dann entbunden, wenn der Bedarf, der zu seiner Bestellung gef¿hrt hat, nicht mehr besteht.  
  

 Titel 2  
 

 Pfleger f¿r die Verwaltung des Kindesvermºgens  
 

 Ä 948  
 
 In der Entscheidung ¿ber die Bestellung zum Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung grenzt das Gericht den Umfang 
des Vermºgens ab, das von diesem Pfleger verwaltet wird; auch bestimmt es in der Regel, in welcher Weise der Pfleger ¿ber 
bestimmte Vermºgensteile verf¿gen soll, bzw. welche Verf¿gungsweise im untersagt wird.  
  

 Ä 949  
 
 Der Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung geht bei der Aus¿bung seiner Funktion mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns vor und darf keine unangemessenen Risiken eingehen.  
  

 Ä 950  
 
 (1) Der Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung haftet f¿r die ordnungsgemªÇe Erf¿llung seiner Funktion gegen¿ber 
dem Gericht und unterliegt der stªndigen gerichtlichen Aufsicht.  
  
 (2) F¿r Rechtsgeschªfte des Pflegers f¿r die Vermºgensverwaltung gelten die Bestimmungen zu der Aus¿bung der 
Verwaltung des Kindesvermºgens durch die Eltern entsprechend; das Gericht bestimmt, wenn es dies f¿r erforderlich hªlt, 
welche Rechtsgeschªfte des Pflegers f¿r die Vermºgensverwaltung durch das Gericht zu genehmigen sind.  
  
 (3) Der Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung legt dem Gericht regelmªÇig Berichte und Rechnungen aus der 
Vermºgensverwaltung vor, und zwar immer f¿r den durch das Gericht zu bestimmenden Zeitraum; dieser Zeitraum darf nicht 
lªnger sein als ein Jahr.  
  

 Ä 951  
 
 (1) Der Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung hat das Recht, vom Ertrag aus dem Kindesvermºgen die erforderlichen, 
mit der Vermºgensverwaltung zusammenhªngenden Kosten abzuziehen. Gen¿gt der Ertrag nicht, so kann das Gericht 
entscheiden, dass die Kosten aus dem Vermºgen bezahlt werden.  
  
 (2) Der Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung hat das Recht auf eine angemessene Verg¿tung aus dem Ertrag aus 
dem Vermºgen des Kindes; der Absatz 1 gilt entsprechend. Die Hºhe der Verg¿tung und der Zeitraum, f¿r den die Verg¿tung 
dem Pfleger f¿r die Vermºgensverwaltung festgelegt werden soll, wird durch das Gericht im Hinblick auf die Natur des Ertrags 
aus dem Vermºgen des Kindes bestimmt. Die Bestimmung des Ä 903 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

 Ä 952  
 
 Erlischt die Pflegschaft f¿r die Vermºgensverwaltung, so gilt f¿r die Pflichten desjenigen, der die Funktion des 
Pflegers ausge¿bt hat, die Bestimmung des Ä 938 Abs. 1 entsprechend. Stirbt der Pfleger, so findet die Bestimmung des Ä 938 
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Abs. 2 entsprechend Anwendung.  
  

 Abschnitt 3  
 

 ¦bertragung der Personensorge auf eine andere Person und Familienpflege  
 

 Titel 1  
 

 ¦bertragung der Personensorge auf eine andere Person  
 

 Ä 953  
 
 (1) Kann weder einer der Eltern noch der Vormund das Kind persºnlich pflegen, so kann das Gericht die 
Personensorge f¿r das Kind auf eine andere Person ¿bertragen (ĂPflegepersonñ). Die Entscheidung ¿ber das 
Personensorgerecht muss dem Wohl des Kindes entsprechen.  
  
 (2) Die ¦bertragung der Personensorge auf die Pflegeperson ersetzt weder die Familienpflege, Vorfamilienpflege 
noch die Pflege wªhrend der Probezeit vor der Annahme. Dieses Modell hat Vorrang vor der Unterbringung des Kindes in einer 
Pflegeeinrichtung (Anstaltserziehung).  
  

 Ä 954  
 
 (1) Die Pflegeperson muss Garantien f¿r eine ordnungsgemªÇe Pflege gewªhren, sie muss den Wohnsitz auf dem 
Gebiet der Tschechischen Republik haben und mit der ¦bertragung der Personensorge einverstanden sein.  
  
 (2) Hat sich der Personensorge f¿r das Kind eine verwandte oder dem Kind nahestehende Person angenommen, so 
wird diese Person durch das Gericht vor einer anderen Person bevorzugt, es sei denn, dies widerspricht dem Wohl des Kindes.  
  

 Ä 955  
 
 Die Pflichten und Rechte der Pflegeperson werden durch das Gericht abgegrenzt; anderenfalls finden die 
Bestimmungen zur Familienpflege sinngemªÇ Anwendung.  
  

 Ä 956  
 
 (1) Das Gericht bestimmt den Eltern den Umfang des Unterhalts im Hinblick auf ihre Mºglichkeiten, Fªhigkeiten und 
Vermºgensverhªltnisse sowie die Pflicht zur Zahlung des Unterhalts zu Hªnden der Pflegeperson.  
  
 (2) Die Pflegeperson hat das Recht, von den Eltern den f¿r das in ihrer Pflege lebende Kind auferlegten Unterhalt zu 
fordern, sowie das Recht, den Unterhalt f¿r das Kind im Interesse des Kindes, nach dessen Bed¿rfnissen und zu seinem Wohl 
zu verwalten. Das Gericht kann die Weise der Verwaltung des Unterhalts des Kindes regeln, insbesondere bestimmen, welcher 
Teil f¿r den Verbrauch bestimmt wird und welcher Teil f¿r das Kind gespart wird.  
  

 Ä 957  
 
 Kann den Eltern oder anderen Verwandten keine Unterhaltspflicht gegen¿ber dem Kind auferlegt werden, so finden 
die Bestimmungen der ÄÄ 953 bis 956 keine Anwendung.  
  

 Titel 2  
 

 Familienpflege 
 
  

 Ä 958  
 
 (1) Kann weder einer der Elternteile noch der Vormund das Kind persºnlich pflegen, so kann das Gericht das Kind zur 
persºnlichen Pflege einem Pflegevater anvertrauen.  
  
 (2) Die Familienpflege hat Vorrang vor der Unterbringung des Kindes in einer Pflegeeinrichtung (Anstaltserziehung).  
  
 (3) Das Gericht kann das Kind zur Familienpflege auch auf vor¿bergehende Dauer anvertrauen. Die Einzelheiten 
werden durch ein sonstiges Gesetz festgelegt.  
  

 Ä 959  
 
 (1) ¦ber die Familienpflege kann das Gericht auf die Dauer des Bestehens des Hindernisses entscheiden, das die 
Eltern an der persºnlichen Pflege des Kindes hindert.  
  
 (2) Der Elternteil kann beantragen, dass das Kind wieder zu seiner persºnlichen Pflege anvertraut wird. Das Gericht 
gibt dem Antrag statt, wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht.  
  

 Ä 960  
 
 (1) Die Eltern haben gegen¿ber dem Kind die sich aus der elterlichen Sorge ergebenden Pflichten und Rechte, mit 
Ausnahme der Rechte und Pflichten, die das Gesetz dem Pflegevater einrªumt, es sei denn, das Gericht entscheidet aus 
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besonders beachtenswerten Gr¿nden anders.  
  
 (2) Die Eltern haben das Recht, das Kind persºnlich und regelmªÇig zu treffen, sowie das Recht auf Informationen 
¿ber das Kind, es sei denn, das Gericht entscheidet aus besonders beachtenswerten Gr¿nden anders.  
  

 Ä 961  
 
 (1) Das Anvertrauen des Kindes zur Familienpflege hat keinen Einfluss auf die Dauer der Unterhaltspflicht der Eltern 
gegen¿ber dem Kind. Das Gericht bestimmt den Eltern den Umfang des Unterhalts im Hinblick auf ihre Mºglichkeiten, 
Fªhigkeiten und Vermºgensverhªltnisse und begr¿ndete Bed¿rfnisse des Kindes.  
  
 (2) Steht dem Kind ein Beitrag f¿r die Bezahlung seiner Bed¿rfnisse nach einem sonstigen Gesetz zu, so geht das 
Recht des Kindes auf den Staat ¿ber. Ist der Unterhalt hºher als dieser Beitrag, so steht der Differenzbetrag dem Kind zu. Das 
Gericht entscheidet ¿ber die Art der Zahlung und ¿ber das Wirtschaften mit dem Unterhalt.  
  

 Ä 962  
 
 (1) Derjenige, der Pflegevater werden soll, muss Garantien f¿r eine ordnungsgemªÇe Pflege gewªhren, den 
Wohnsitz auf dem Gebiet der Tschechischen Republik haben und mit dem Anvertrauen des Kindes zur Familienpflege 
einverstanden sein.  
  
 (2) Hat sich der Personensorge f¿r das Kind eine verwandte oder dem Kind nahestehende Person angenommen, so 
wird diese Person durch das Gericht vor einer anderen Person bevorzugt, es sei denn, dies widerspricht dem Wohl des Kindes.  
  

 Ä 963  
 
 Das Gericht kann das Kind Interessenten an der Familienpflege zur Vorfamilienpflege anvertrauen; die Lªnge der 
Vorfamilienpflege bestimmt das Gericht unter Ber¿cksichtigung der Umstªnde des Falles. Das Gericht ¿berwacht den Ablauf 
und den Erfolg der Vorfamilienpflege.  
  

 Ä 964  
 
 (1) Das Kind kann zur gemeinsamen Familienpflege gemeinsamer Pflegeeltern anvertraut werden, wenn diese 
Ehegatten sind.  
  
 (2) Das Gericht, das ¿ber die Ehescheidung gemeinsamer Pflegeeltern entscheidet, scheidet diese Ehe nicht, 
solange die Pflichten und Rechte der Pflegeeltern f¿r die Zeit nach der Scheidung nicht geregelt sind. Durch die Ehescheidung 
erlischt die gemeinsame Familienpflege der Ehegatten.  
  
 (3) Verstirbt einer der gemeinsamen Pflegeeltern, so verbleibt das Kind in Familienpflege des hinterbliebenen 
Ehegatten.  
  

 Ä 965  
 
 (1) Mit Zustimmung des anderen Ehegatten kann das Kind zur Familienpflege nur eines der Ehegatten anvertraut 
werden.  
  
 (2) Die Einwilligung des anderen Ehegatten zum Anvertrauen des Kindes zur Familienpflege ist nicht erforderlich, 
wenn der andere Ehegatte nicht voll geschªftsfªhig ist oder wenn die Einholung seiner Einwilligung mit einem schwer 
¿berwindbaren Hindernis verbunden ist.  
  
 (3) An der persºnlichen Pflege des in Familienpflege lebenden Kindes beteiligt sich auch der Ehegatte des 
Pflegevaters, wenn dieser in der hªuslichen Gemeinschaft lebt.  
  

 Ä 966  
 
 (1) Der Pflegevater ist verpflichtet und berechtigt, das Kind persºnlich zu pflegen.  
  
 (2) Der Pflegevater ¿bt bei der Erziehung des Kindes die Pflichten und Rechte der Eltern sinngemªÇ aus. Er ist 
verpflichtet und berechtigt, nur ¿ber gewºhnliche Angelegenheiten des Kindes zu entscheiden, in diesen Angelegenheiten das 
Kind zu vertreten und sein Vermºgen zu verwalten. Er hat die Pflicht, die Eltern des Kindes ¿ber wesentliche Angelegenheiten 
des Kindes zu informieren. Machen es die Umstªnde erforderlich, so werden weitere Pflichten und Rechte des Pflegevaters 
durch das Gericht festgelegt.  
  
 (3) Die Absªtze 1 und 2 gelten f¿r den Interessenten an der Familienpflege, dem das Kind zur Vorfamilienpflege 
anvertraut wurde, entsprechend.  
  

 Ä 967  
 
 Der Pflegevater hat die Pflicht, die Zugehºrigkeit des Kindes zu seinen Eltern, weiteren Verwandten und dem Kind 
nahestehenden Personen zu wahren, zu entfalten und zu vertiefen. Er hat die Pflicht, den Umgang der Eltern mit dem in 
Familienpflege lebenden Kind zu ermºglichen, es sei denn, das Gericht bestimmt etwas anderes.  
  

 Ä 968  
 
 Das in Familienpflege lebende Kind hilft nach seinen Mºglichkeiten und Fªhigkeiten im Haushalt des Pflegevaters; 
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wenn es eigenes Einkommen hat, trªgt es auch zur Bezahlung der gemeinsamen Bed¿rfnisse der Familie bei.  
  

 Ä 969  
 
 Kommt es zu einer wesentlichen  nderung der Verhªltnisse oder zu einem Konflikt zwischen den Eltern und dem 
Pflegevater in einer wesentlichen Sache, die das Kind betrifft, so kann das Kind, ein Elternteil oder der Pflegevater beim Gericht 
eine  nderung der Rechte und Pflichten, die Aufhebung der Familienpflege oder eine andere Entscheidung beantragen.  
  

 Ä 970  
 
 Die Familienpflege erlischt spªtestens zu dem Zeitpunkt, zu dem das Kind die volle Geschªftsfªhigkeit erlangt, 
anderenfalls durch seine Volljªhrigkeit.  
  

 Abschnitt 4  
 

 Anstaltserziehung  
 

 Ä 971  
 
 (1) Sind die Erziehung des Kindes oder sein kºrperlicher, Verstands- oder geistiger Zustand oder seine 
ordnungsgemªÇe Entwicklung ernsthaft gefªhrdet oder so weit gestºrt, dass es dem Wohl des Kindes nicht entspricht, oder 
liegen hier wichtige Gr¿nde vor, f¿r die die Eltern die Erziehung des Kindes nicht sicherstellen kºnnen, so kann das Gericht als 
notwendige MaÇnahme auch eine Anstaltserziehung anordnen. Das Gericht tut dies insbesondere dann, wenn fr¿her getroffene 
MaÇnahmen zu keiner Abhilfe gef¿hrt haben. Das Gericht wªgt dabei immer ab, ob es nicht angebracht ist, das Anvertrauen 
des Kindes zur Pflege einer nat¿rlichen Person zu bevorzugen.  
  
 (2) Kºnnen die Eltern aus wichtigen Gr¿nden die Erziehung der Kinder auf vor¿bergehende Dauer nicht sicherstellen, 
so befiehlt das Gericht das Kind einer Anstalt f¿r Kinder an, die sofortige Hilfe benºtigen, und zwar f¿r die Dauer von hºchstens 
sechs Monaten.  
  
 (3) Unzulªngliche Wohnverhªltnisse oder Vermºgensverhªltnisse der Eltern des Kindes oder der sorgeberechtigten 
Personen kºnnen an sich kein Grund f¿r die gerichtliche Entscheidung ¿ber die Anstaltserziehung sein, wenn die Eltern 
ansonsten fªhig sind, die ordnungsgemªÇe Erziehung des Kindes und Erf¿llung weiterer sich aus ihrer elterlichen Sorge 
ergebenden Pflichten sicherzustellen.  
  
 (4) Das Gericht bezeichnet in seiner Entscheidung, durch die die Anstaltserziehung angeordnet wird, die Anstalt, in 
der das Kind untergebracht werden soll. Dabei ber¿cksichtigt es das Wohl des Kindes und die Stellungnahme des Jugendamts. 
Das Gericht achtet auf die Unterbringung des Kindes an einem dem Wohnsitz der Eltern oder anderer dem Kind nahestehender 
Personen oder am nªchst gelegenen Ort. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht ¿ber die Verlegung des Kindes in eine andere 
Anstalt f¿r die Aus¿bung der Anstalts- oder Schutzerziehung entscheidet.  
  

 Ä 972  
 
 (1) Die Anstaltserziehung kann hºchstens auf die Dauer von drei Jahren angeordnet werden. Die Anstaltserziehung 
kann vor Ablauf von drei Jahren nach ihrer Anordnung verlªngert werden, wenn die Gr¿nde f¿r die Anordnung der 
Anstaltserziehung fortbestehen. Die Dauer der Anstaltserziehung kann wiederholt verlªngert werden, jeweils jedoch hºchstens 
auf die Dauer von drei Jahren. Bis zur Entscheidung ¿ber die Aufhebung oder ¿ber die Verlªngerung der Anstaltserziehung 
durch das Gericht bleibt das Kind in der Anstaltserziehung, auch wenn die fr¿her durch gerichtliche Entscheidung festgelegte 
Dauer bereits abgelaufen ist.  
  
 (2) Vergehen die Gr¿nde, f¿r die die Anstaltserziehung angeordnet wurde, oder ist es mºglich, f¿r das Kind eine 
andere Form der Pflege als die Anstaltserziehung sicherzustellen, so hebt das Gericht die Anstaltserziehung ohne unnºtige 
Verzºgerung auf und entscheidet gleichzeitig je nach Umstªnden ¿ber das k¿nftige Sorgerecht.  
  
 (3) Die Anstaltserziehung erlischt durch gerichtliche Entscheidung ¿ber die Annahme. Wurde die Annahme des 
Kindes nach Ä 823 oder 829 ausgesprochen, so wird die Anstaltserziehung unterbrochen.  
  

Ä 973 
 
 Hat das Gericht nach Ä 971 entschieden, so hat es einmal pro sechs Monate zu pr¿fen, ob die Gr¿nde f¿r die 
Anordnung dieser MaÇnahme fortbestehen oder ob es nicht mºglich ist, f¿r das Kind eine andere Form der Pflege als die 
Anstaltserziehung sicherzustellen. Zu diesem Zwecke hat das Gericht insbesondere  
  
a) die Berichte des zustªndigen Jugendamts einzuholen,  
  
b) eine Stellungnahme des Kindes einzuholen, wenn das Kind imstande ist, sich eine Meinung zu bilden und diese mitzuteilen, 
nachdem es durch das Gericht im Hinblick auf dessen Alter und Verstandsreife ordnungsgemªÇ belehrt wurde, und  
  
c) die Eltern zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufzufordern.  
  

Ä 974 
 
 Aus triftigen Gr¿nden kann das Gericht die Anstaltserziehung bis um ein Jahr nach Erlangung der Volljªhrigkeit 
verlªngern.  
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Ä 975 
 
 Entscheidet das Gericht ¿ber die Unterbringung des Kindes in einer Anstalts- oder Schutzerziehung, so regelt es 
auch den Umfang der Unterhaltspflicht der Eltern.  
  

DRITTER TEIL 
 

ABSOLUTE VERM¥GENSRECHTE 
 

BUCH I 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 976 
 
 Absolute Vermºgensrechte wirken gegen¿ber jedem, wenn das Gesetz nichts anderes festlegt.  
  

Ä 977 
 
 Nur das Gesetz legt fest, welche Rechte am Vermºgen absolut sind.  
  

Ä 978 
 
 Von den Bestimmungen dieses Teils kann durch Vereinbarung mit Wirkungen gegen¿ber Dritten abgewichen werden, 
nur wenn dies das Gesetz vorsieht.  
  

BUCH II 
 

DINGLICHE RECHTE 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Ä 979 
 
 Die Bestimmungen dieses Buchs finden sowohl auf kºrperliche als auch unkºrperliche Sachen Anwendung, auf 
Rechte jedoch nur insoweit dies ihre Natur vorsieht und wenn sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt.  
  

 Ä 980  
 
 (1) Ist im ºffentlichen Register ein Recht an einer Sache eingetragen, ist keiner von Unwissenheit der eingetragenen 
Angabe gesch¿tzt. Legt dies eine Rechtsvorschrift fest, wird in das ºffentliche Register auÇer dem dinglichen Recht auch das 
Gebrauchs- oder NieÇbrauchrecht sowie die Beschrªnkung des Umfangs oder der Weise des Gebrauchs und NieÇbrauchs 
einer Sache durch die Miteigent¿mer eingetragen.  
  
 (2) Ist das Recht an einer Sache im ºffentlichen Register eingetragen, so wird vermutet, dass dieses im Einklang mit 
der tatsªchlichen Rechtslage eingetragen wurde. Wurde das Recht an der Sache im ºffentlichen Register gelºscht, so wird 
vermutet, dass es nicht existiert.  
  

 Ä 981  
 
 Ist im ºffentlichen Register ein dingliches Recht an einer fremden Sache eingetragen, so hat dieses vor einem 
solchen dinglichen Recht Vorrang, das aus dem ºffentlichen Register nicht ersichtlich ist.  
  

 Ä 982  
 
 (1) F¿r den Rang der dinglichen Rechte an einer fremden Sache ist die Zeit der Stellung des Antrags auf Eintragung 
des Rechts maÇgebend. Auf Grund zu derselben Zeit gestellter Antrªge eingetragene Rechte haben denselben Rang.  
  
 (2) Bestellt der Eigent¿mer ein dingliches Recht an einer eigenen Sache, so kann er vor diesem Recht einen Vorrang 
f¿r ein anderes Recht vorbehalten und in das ºffentliche Register eintragen lassen; soll der Vorbehalt in das ºffentliche Register 
erst nach der Bestellung des dinglichen Rechts eingetragen werden, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, deren 
Recht betroffen sein soll. Die Eintragung eines Rechts, f¿r das kein besserer Rang vorbehalten wurde, bedarf keiner 
Zustimmung der Person, deren Recht durch den Vorbehalt beschrªnkt ist, es sei denn, das Recht, dem der Vorbehalt des 
besseren Rangs zusteht, soll in das ºffentliche Register im breiteren Umfang eingetragen werden, als sich dies aus dem 
Vorbehalt ergibt.  
  

 Ä 983  
 
 (1) Ist im ºffentlichen Register ein Vorzugsrecht zur Bestellung eines dinglichen Rechts zugunsten einer anderen 
Person eingetragen und wurde innerhalb eines Jahres nach der Eintragung kein Antrag auf Eintragung des Rechts gestellt, das 
das Vorzugsrecht betrifft, so kann der Eigent¿mer die Lºschung des Vorzugsrechts fordern. Weist derjenige, der das 
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Vorzugsrecht hat, nach, dass er vor Ablauf der Frist eine Klage auf ¦bertragung oder eine andere Bestellung eines dinglichen 
Rechts gestellt hat, so beginnt der Lauf der Frist nach Ende des Gerichtsverfahrens; bei Zur¿ckweisung der Klage wird jedoch 
das Vorzugsrecht auf Antrag des Eigent¿mers zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Entscheidung gelºscht.  
  
 (2) Ist im ºffentlichen Register das Vorzugsrecht als bedingtes Recht oder unter einer Zeitbestimmung eingetragen, 
so beginnt der Lauf der Frist nach Absatz 1 an dem Tag, an dem das Vorzugsrecht durchsetzbar wird.  
  

 Ä 984  
 
 (1) Steht der im ºffentlichen Register eingetragene Zustand nicht im Einklang mit der tatsªchlichen Rechtslage, so 
spricht der eingetragene Zustand zugunsten der Person, die das dingliche Recht gegen Entgelt von einer hierzu nach dem 
eingetragenen Zustand berechtigten Person gutglªubig erworben hat. Der gute Glaube wird zu der Zeit beurteilt, zu der das 
Rechtsgeschªft erfolgt ist; entsteht jedoch das dingliche Recht erst mit Eintragung in ein ºffentliches Register, dann zu der Zeit 
der Stellung des Eintragungsantrags.  
  
 (2) Auf einen Notweg, ein Ausgeding und ein dingliches Recht, das kraft Gesetzes ungeachtet des Zustands der 
Eintrªge im ºffentlichen Register entsteht, findet der erste Satz des Absatzes 1 keine Anwendung.  
  

 Ä 985  
 
 Steht der im ºffentlichen Register eingetragene Zustand nicht im Einklang mit der tatsªchlichen Rechtslage, so kann 
die Person, deren dingliches Recht betroffen ist, die Beseitigung der Unstimmigkeit begehren; wenn sie nachweist, dass sie ihr 
Recht geltend gemacht hat, so wird dies auf ihren Antrag ins ºffentliche Register eingetragen. Die ¿ber ihr dingliches Recht 
erlassene Entscheidung wirkt gegen¿ber jedem, dessen Recht ins ºffentliche Register eingetragen wurde, nachdem die 
betroffene Person die Eintragung beantragt hat.  
  

 Ä 986  
 
 (1) Wer behauptet, in seinem Recht durch eine im ºffentlichen Register ohne Rechtsgrund zugunsten eines anderen 
durchgef¿hrte Eintragung betroffen zu sein, kann die Lºschung einer solchen Eintragung begehren und fordern, dass dies im 
ºffentlichen Register vermerkt wird. Das Organ, das das ºffentliche Register f¿hrt, lºscht den Vermerk ¿ber die strittige 
Eintragung, wenn der Antragsteller selbst innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung des Antrags nicht nachweist, dass er 
sein Recht beim Gericht geltend gemacht hat.  
  
 (2) Hat der Antragsteller den Vermerk ¿ber die strittige Eintragung innerhalb eines Monats ab dem Tag beantragt, an 
dem er von der Eintragung erfahren hat, so wirkt sein Recht gegen¿ber jedem, f¿r den die angefochtene Eintragung spricht 
oder wer auf seiner Grundlage eine weitere Eintragung erreicht hat; nach Ablauf dieser Frist jedoch nur gegen¿ber demjenigen, 
der die Eintragung erreicht hat, ohne gutglªubig zu sein.  
  
 (3) Wurde der Antragsteller von der Eintragung eines fremden Rechts nicht ordnungsgemªÇ benachrichtigt, so 
verlªngert sich die Frist nach Absatz 2 auf drei Jahre; der Lauf der Frist beginnt an dem Tag, an dem die angefochtene 
Eintragung durchgef¿hrt wurde.  
  

 Abschnitt 2  
 

 Besitz 
 
  

 Ä 987  
 
 Besitzer ist derjenige, der das Recht f¿r sich selbst aus¿bt.  
  

 Ä 988  
 
 (1) Man kann ein Recht besitzen, das durch ein Rechtsgeschªft auf einen anderen ¿bertragen werden kann und das 
eine dauerhafte oder wiederholte Aus¿bung vorsieht.  
  
 (2) Ein Personenrecht kann weder Besitz- noch Ersitzungsgegenstand sein. Wer jedoch ein Personenrecht redlich 
aus¿bt, ist berechtigt, sein vermutetes Recht auszu¿ben und wahrzunehmen.  
  

 Ä 989  
 
 (1) Das Eigentumsrecht besitzt derjenige, der sich einer Sache angenommen hat, um sie als Eigent¿mer zu haben.  
  
 (2) Ein anderes Recht besitzt derjenige, der mit der Aus¿bung des Rechts als eine Person begonnen hat, der ein 
solches Recht kraft Gesetzes zusteht und wem andere Personen im Einverstªndnis damit Leistungen erbringen.  
  

 Besitzerwerb  
 

 Ä 990  
 
 (1) Der Besitz kann unmittelbar dadurch erworben werden, dass der Besitzer ihn mit seiner Macht ergreift. 
Unmittelbar wird der Besitz in dem Umfang erworben, in dem er vom Besitzer tatsªchlich ergriffen wurde.  
  
 (2) Der Besitz kann mittelbar dadurch erworben werden, dass der bisherige Besitzer seinen Besitz auf einen neuen 
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Besitzer ¿bertrªgt, oder dadurch, dass der neue Besitzer den Besitz als Rechtsnachfolger des bisherigen Besitzers ergreift. 
Mittelbar wird der Besitz in dem Umfang erworben, in dem ihn der bisherige Besitzer hatte und auf den neuen Besitzer 
¿bertragen hat.  
  

 Ä 991  
 

 RechtmªÇiger Besitz  
 
 Der Besitz ist rechtmªÇig, wenn er auf einem g¿ltigen Rechtsgrund beruht. Wer den Besitz unmittelbar ergreift, ohne 
einen Fremdbesitz zu stºren, oder wer den Besitz aus dem Willen des vorherigen Besitzers oder auf Grund einer Entscheidung 
eines Organs der ºffentlichen Gewalt ergreift, ist rechtmªÇiger Besitzer.  
  

 Redlicher Besitz  
 

 Ä 992  
 
 (1) Wer aus einem ¿berzeugenden Grund annimmt, dass das Recht, das er aus¿bt, ihm zusteht, ist redlicher Besitzer. 
Unredlich besitzt derjenige, der weiÇ oder dem aus den Umstªnden ersichtlich sein muss, dass er ein Recht aus¿bt, das ihm 
nicht zusteht.  
  
 (2) Die Unredlichkeit eines Vertreters beim Besitzerwerb oder bei der Aus¿bung des Besitzes durch einen Vertreter 
macht den Besitz unredlich. Dies gilt nicht, wenn der Vertretene mit einem besonderen Auftrag, der unter Ber¿cksichtigung 
dieses Besitzes erteilt wurde, dem Vertreter angeordnet hat, den Besitz zu ergreifen oder auszu¿ben.  
  
 (3) Einem redlichen Besitzer stehen dieselben Rechte zu wie einem rechtmªÇigen Besitzer.  
  

 Ä 993  
 

 Echter Besitz  
 
 Wird nicht nachgewiesen, dass jemand in einen Besitz eigenmªchtig eingedrungen ist oder sich darin heimlich oder 
durch Arglist eingeschlichen hat oder dass jemand anstrebt, in ein dauerhaftes Recht umzuwandeln, was ihm nur durch Bittleihe 
genehmigt wurde, handelt es sich um einen echten Besitz.  
  

 Ä 994  
 
 Es wird vermutet, dass der Besitz rechtmªÇig, redlich und echt ist.  
  

 Ä 995  
 
 Wurde einer Klage auf Anfechtung eines Besitzes oder dessen Redlichkeit stattgeben, so wird der redliche Besitzer 
als unredlicher Besitzer spªtestens ab dem Zeitpunkt angesehen, zu dem ihm die Klage zugestellt wurde. Ein Zufall, der die 
Sache beim Eigent¿mer nicht ber¿hrt hªtte, geht jedoch nur zu Lasten des Besitzers, wenn dieser die Streitigkeit eigenmªchtig 
verzºgert hat.  
  

 Besitz des Eigentumsrechts  
 

 Ä 996  
 
 (1) Ein redlicher Besitzer darf in den Schranken der Rechtsordnung eine Sache besitzen und nutzen, sie sogar auch 
zerstºren oder ¿ber sie auch anderweitig verf¿gen, und ist daraus gegen¿ber niemandem verantwortlich.  
  
 (2) Dem redlichen Besitzer stehen alle Fr¿chte aus einer Sache zu, sobald sie abgeteilt werden. Auch alle bereits 
entnommenen Nutzungen, die wªhrend des Besitzes erwuchsen, sind seine.  
  

 Ä 997  
 
 (1) Dem redlichen Besitzer werden notwendige Kosten erstattet, die f¿r die fortbestehende Aufrechterhaltung des 
Wesens der Sache erforderlich waren, sowie zweckmªÇig und die Nutzbarkeit der Sache oder ihren Wert erhºhende Kosten. 
Die Erstattung steht bis zur Hºhe des derzeitigen Wertes zu, wenn dieser nicht die tatsªchlichen Kosten ¿bersteigt.  
  
 (2) ¦bliche Unterhaltungskosten werden nicht erstattet.  
  

 Ä 998  
 
 Aus den vom redlichen Besitzer aus Vorliebe oder zum Schmucke getªtigten Kosten wird nur so viel erstattet, um wie 
viel der ¿bliche Preis der Sache erhºht wurde; der fr¿here Besitzer kann jedoch zu seinem Vorteil alles beseitigen, was von der 
Sache ohne Verschlechterung ihres Wesens abgetrennt werden kann.  
  

 Ä 999  
 
 Selbst der redliche Besitzer kann nicht begehren, dass ihm der Preis erstattet wird, f¿r den er die Sache auf sich 
¿bertragen hat.  
  

 Ä 1000  
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 Der unredliche Besitzer gibt sªmtlichen Nutzen heraus, den er durch den Besitz erworben hat, und erstattet 
denjenigen Nutzen, den die benachteiligte Person erlangen w¿rde, sowie sªmtlichen Schaden, der aus seinem Besitz 
hervorging.  
  

 Ä 1001  
 
 Wendet der unredliche Besitzer notwendige Kosten auf, die f¿r die Aufrechterhaltung des Wesens der Sache 
erforderlich waren, so steht ihm die Erstattung dieser Kosten zu. Auf andere Kosten finden die Bestimmungen zur 
Geschªftsf¿hrung ohne Auftrag entsprechend Anwendung.  
  

 Ä 1002  
 

 Besitz anderer Rechte  
 
 F¿r den Besitzer anderer Rechte gelten ÄÄ 996 bis 1001 sinngemªÇ.  
  

 Besitzschutz  
 

 Ä 1003  
 
 Den Besitz darf niemand eigenmªchtig stºren. Wer im Besitz gestºrt wurde, kann begehren, dass der Stºrer die 
Stºrung unterlªsst und alles in den vorherigen Zustand versetzt.  
  

 Ä 1004  
 
 (1) Ist der Besitzer durch die Ausf¿hrung eines Baus am Besitz einer unbeweglichen Sache gefªhrdet oder kann er 
deswegen begr¿ndet die in Ä 1013 angef¿hrten Folgen f¿rchten und sichert sich der Bauherr gegen¿ber ihm nicht im 
Rechtswege ab, so kann der gefªhrdete Besitzer das Verbot der Bauausf¿hrung begehren. Das Verbot kann der Besitzer nicht 
begehren, wenn er in einem Verwaltungsverfahren, dessen Beteiligter er war, seine Einwªnde zum Antrag auf Genehmigung 
eines solchen Baus nicht geltend gemacht hat, obwohl er dies tun konnte.  
  
 (2) Bis zur Entscheidung in der Sache kann das Gericht verbieten, dass der Bau ausgef¿hrt wird. Droht jedoch eine 
direkte Gefahr, oder leistet der Beklagte eine angemessene Sicherheit, dass er die Sache in den vorherigen Zustand versetzt 
und den Schaden ersetzt, leistet der Klªger dagegen jedoch keine Sicherheit f¿r die Folgen des Verbots, so verbietet das 
Gericht die einstweilige Fortsetzung des Baus nicht, es sei denn, das Verbot wird durch Umstªnde des Falles gerechtfertigt.  
  

 Ä 1005  
 
 F¿r den Fall der Baubeseitigung gilt Ä 1004 entsprechend.  
  

 Erhaltung des Besitzes  
 

 Ä 1006  
 
 Der Besitzer darf sich gegen eine eigenmªchtige Stºrung wehren und ¿ber die ihm bei der Stºrung entzogene Sache 
erneut Gewalt erlangen, wenn er dabei die Schranken der Notwehr nicht ¿berschreitet.  
  

 Ä 1007  
 
 (1) Wurde der Besitzer vom Besitz verdrªngt, so kann er gegen¿ber dem Verdrªngenden begehren, dass dieser das 
weitere Verdrªngen unterlªsst und den urspr¿nglichen Zustand wiederherstellt. Gegen eine Klage auf Besitzschutz kann 
eingewendet werden, dass der Klªger gegen¿ber dem Beklagten unechten Besitz erlangt hat oder dass er ihn vom Besitz 
verdrªngt hat.  
  
 (2) Das Verdrªngen vom Besitz der Rechte tritt ein, wenn die andere Partei sich weigert zu erf¿llen, was sie bisher 
erf¿llt hat, wenn jemand die Aus¿bung des Rechts verhindert, oder die Pflicht, irgendein Tun zu unterlassen, missachtet.  
  

 Ä 1008  
 

 Prªklusivfristen  
 
 (1) Das Gericht weist eine Klage auf Schutz oder auf Erhaltung des Besitzes ab, wenn die Klage nach Ablauf von 
sechs Wochen ab dem Tag erhoben wurde, an dem der Klªger sowohl von seinem Recht als auch von der Person, die den 
Besitz gefªhrdet oder aufhebt, erfahren hatte, spªtestens jedoch innerhalb eines Jahres ab dem Tag, an dem der Klªger sein 
Recht zum ersten Mal geltend machen konnte.  
  
 (2) Der Einwand des Vertreibens vom Besitz ber¿cksichtigt das Gericht nicht, wenn dieser vom Beklagten nach 
Ablauf der in Absatz 1 gesetzten Fristen geltend gemacht wird.  
  

 Ä 1009  
 

 Erlºschen des Besitzes  
 
 (1) Der Besitz erlischt, wenn ihn der Besitzer aufgibt, oder wenn dauerhaft die Mºglichkeit verwirkt wird, den Inhalt 
des Rechts, das er bisher ausge¿bt hat, auszu¿ben. Der Besitz erlischt auch dann, wenn der Besitzer von ihm vertrieben wird 
und ihn weder mit Selbsthilfe noch mit Klage aufrechterhªlt.  
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 (2) ¦bt der Besitzer den Besitz nicht aus, so erlischt der Besitz dadurch nicht. Weder der Tod des Besitzers noch 
dessen Erlºschen haben das Erlºschen des Besitzes zur Folge.  
  

 Ä 1010  
 

 Mitbesitz 
 
  

 Der Mitbesitz bestimmt sich nach den Bestimmungen zum Besitz und zu gemeinsamen Rechten sinngemªÇ.  
  

 Abschnitt 3  
 

 Eigentum 
 
  

 Titel 1  
 

 Natur des Eigentumsrechts und dessen Umfang  
 

 Inhalt des Eigentums  
 

 Ä 1011  
 
 Alles, was jemandem gehºrt, alle seinen kºrperlichen und unkºrperlichen Sachen, sind sein Eigentum.  
  

 Ä 1012  
 
 Der Eigent¿mer kann in den Schranken der Rechtsordnung mit seinem Eigentum nach Belieben verfahren und 
andere von jeder Einwirkung ausschlieÇen. Dem Eigent¿mer ist verboten, ¿ber das den Verhªltnissen hinausgehende MaÇ die 
Rechte anderer Personen schwerwiegend zu stºren sowie solche Taten zu begehen, deren Hauptzweck darin liegt, andere 
Personen zu belªstigen oder zu schªdigen.  
  

 Begrenzung des Eigentums  
 

 Ä 1013  
 
 (1) Der Eigent¿mer unterlªsst alles, was verursacht, dass Abfall, Wasser, Rauch, Staub, Gas, Geruch, Licht, 
Schatten, Lªrm, Ersch¿tterungen und andere ªhnliche Einwirkungen (Immissionen) auf das Grundst¿ck eines anderen 
Eigent¿mers (Nachbarn) ¿ber das zumutbare MaÇ hinaus eindringen und die orts¿bliche Benutzung des Grundst¿cks 
wesentlich beeintrªchtigen; dies gilt auch f¿r das Eindringen von Tieren. Es ist verboten, Immissionen unmittelbar auf das 
Grundst¿ck eines anderen Eigent¿mers zuzuf¿hren, ungeachtet des MaÇes solcher Einwirkungen und des Grades der 
Beeintrªchtigung des Nachbarn, es sei denn, es liegt ein besonderer Rechtsgrund vor.  
  
 (2) Sind die Immissionen Folge des Betriebs eines Betriebs oder einer ªhnlichen behºrdlich genehmigten Anlage, so 
hat der Nachbar nur einen Anspruch auf Schadensersatz in Geld, auch wenn der Schaden durch Umstªnde verursacht wurde, 
die bei der amtlichen Behandlung nicht ber¿cksichtigt wurden. Dies gilt nicht, wenn bei der Durchf¿hrung des Betriebs der 
behºrdlich genehmigte Umfang ¿berschritten wird.  
  

 Ä 1014  
 
 (1) Erscheint auf dem Grundst¿ck eine fremde bewegliche Sache, so gibt sie der Eigent¿mer des Grundst¿cks ohne 
unnºtige Verzºgerung ihrem Eigent¿mer heraus, bzw. demjenigen, der sie bei sich hatte; anderenfalls ermºglicht er ihm, sein 
Grundst¿ck zu betreten und die Sache aufzusuchen und wegzutragen. Genauso kann der Eigent¿mer auf fremdem Grundst¿ck 
ein gehaltenes Tier oder einen Bienenschwarm verfolgen; fliegt jedoch ein Bienenschwarm in einen fremden belegten 
Bienenstock hinein, so erlangt der Eigent¿mer des Bienenstocks das Eigentumsrecht an dem Bienenschwarm, ohne zum 
Ersatz verpflichtet zu sein.  
  
 (2) Verursacht eine Sache, ein Tier, ein Bienenschwarm oder eine Aus¿bung des Rechts nach Absatz 1 auf dem 
Grundst¿ck einen Schaden, so hat der Eigent¿mer des Grundst¿cks einen Schadensersatzanspruch.  
  

 Ä 1015  
 
 Verursachte eine bewegliche Sache auf einem fremden Grundst¿ck einen Schaden, so kann sie der Eigent¿mer des 
Grundst¿cks zur¿ckbehalten, bis er eine andere Sicherheit oder den Schadensersatz erhªlt.  
  

 Ä 1016  
 
 (1) Fr¿chte, die von einem Baum oder einem Strauch auf ein Nachbargrundst¿ck hin¿berfallen, gehºren dem 
Eigent¿mer des Nachbargrundst¿cks. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundst¿ck dem ºffentlichen 
Gebrauch dient.  
  
 (2) Tut dies der Eigent¿mer nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er darum vom Nachbarn ersucht 
wurde, so darf der Nachbar in schonender Weise und zu geeigneter Jahreszeit die auf sein Grundst¿ck  her¿berragenden 
Wurzeln oder  ste eines Baums entfernen, wenn diese ihm Schaden oder andere Schwierigkeiten zuf¿gen, welche ¿ber dem 
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Interesse an der unber¿hrten Aufrechterhaltung des Baums ¿berwiegen. Ihm steht auch zu, was er aus den beseitigten Wurzeln 
und  sten gewinnt.  
  
 (3) Die Teile anderer auf das Nachbargrundst¿ck ¿bergreifender Pflanzen kann der Nachbar in einer schonenden 
Weise ohne weitere Beschrªnkungen beseitigen.  
  

 Ä 1017  
 
 (1) Hat der Eigent¿mer des Grundst¿cks hierzu einen vern¿nftigen Grund, so kann er vom Nachbarn verlangen, das 
Pflanzen von Bªumen in knapper Nªhe der gemeinsamen Grundst¿cksgrenze zu unterlassen, und die gepflanzten oder 
aufgewachsenen Bªume zu beseitigen. Legt eine sonstige Rechtsvorschrift nichts anderes fest oder ergibt sich aus den 
ºrtlichen Gewohnheiten nichts anderes, so gilt f¿r Bªume, die gewºhnlich die Hºhe von mehr als 3 m erreichen, als zulªssige 
Entfernung von der gemeinsamen Grundst¿cksgrenze 3 m und f¿r andere Bªume 1,5 m.  
  
 (2) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet keine Anwendung, wenn auf dem Nachbargrundst¿ck ein Wald oder ein 
Baumgarten steht, wenn die Bªume eine Grenzanlage bilden oder wenn es sich um einen Baum handelt, der nach einer 
sonstigen Rechtsvorschrift gesch¿tzt ist.  
  

 Ä 1018  
 
 Ein Grundst¿ck darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundst¿cks die erforderliche 
St¿tze verliert, es sei denn, dass f¿r eine gen¿gende anderweitige Befestigung gesorgt wird.  
  

 Ä 1019  
 
 (1) Der Eigent¿mer des Grundst¿cks hat das Recht zu verlangen, dass der Nachbar das Bauwerk auf dem 
Nachbargrundst¿ck so herrichtet, dass aus dem Bauwerk kein Wasser rinnt oder kein Schnee oder Eis auf sein Grundst¿ck 
fªllt. Rinnt jedoch das Wasser auf das Grundst¿ck in nat¿rlicher Weise aus einem hºher gelegenen Grundst¿ck, insbesondere 
wenn das Wasser dort seine Quelle hat oder infolge von Regen oder Schneeschmelze, so kann der Nachbar nicht verlangen, 
dass der Eigent¿mer dieses Grundst¿cks sein Grundst¿ck herrichtet.  
  
 (2) Ist f¿r das niedriger gelegene Grundst¿ck ein Wasserzufluss erforderlich, so kann der Nachbar vom Eigent¿mer 
des hºher gelegenen Grundst¿cks verlangen, den Wasserabfluss in dem f¿r ihn selbst unnºtigen Umfang nicht zu verhindern.  
  

 Ä 1020  
 
 (1) Hat der Eigent¿mer des Grundst¿cks hierzu einen vern¿nftigen Grund, so kann er vom Nachbarn verlangen, die 
Errichtung eines Bauwerks auf dem Nachbargrundst¿ck in knapper Nªhe der gemeinsamen Grundst¿cksgrenze zu unterlassen.  
  

 Ä 1021  
 
 Der Eigent¿mer ermºglicht dem Nachbarn das Betreten seines Grundst¿cks zu der Zeit, im Umfang und in der Weise, 
die zur Wartung des Nachbargrundst¿cks oder zur Wirtschaft darauf notwendig sind, wenn dieser Zweck nicht anderweitig 
erreicht werden kann; der Nachbar ersetzt jedoch dem Grundst¿ckseigent¿mer den dadurch entstandenen Schaden.  
  

 Ä 1022  
 
 (1) Kann ein Bauwerk nicht anders als durch die Nutzung des Nachbargrundst¿cks gebaut oder abgerissen, repariert 
oder erneuert werden, so hat der Eigent¿mer das Recht, vom Nachbarn zu verlangen, dass er gegen einen angemessenen 
Ersatz duldet, was f¿r diese Arbeiten erforderlich ist.  
  
 (2) Der Forderung kann nicht stattgegeben werden, wenn das Interesse des Nachbarn an der ungestºrten Nutzung 
des Grundst¿cks dem Interesse an der Durchf¿hrung der Arbeiten ¿berwiegt.  
  

 Ä 1023  
 
 (1) Der Eigent¿mer des Grundst¿cks muss die Nutzung des Raums ¿ber der Oberflªche und des Erdkºrpers unter 
der Oberflªche ertragen, wenn ein triftiger Grund vorliegt und dies in der Weise geschieht, dass der Eigent¿mer keinen 
vern¿nftigen Grund daf¿r haben kann, es zu verhindern.  
  
 (2) Von einer solchen Nutzung des fremden Raums kann niemand ein Recht ableiten, auf das sich jemand nach 
Wegfall des zur Nutzung berechtigenden Grundes berufen kºnnte; wenn jedoch infolge dieser Nutzung eine behºrdlich 
genehmigte Einrichtung entstanden ist, kann der Eigent¿mer Schadensersatz fordern.  
  

 Gemeinschaftliche Benutzung von Grenzanlagen 
 
  

 Ä 1024  
 
 (1) Werden zwei Grundst¿cke durch einen Zaun, Rain, Graben, eine Mauer oder eine andere ªhnliche nat¿rliche oder 
k¿nstliche Einrichtung voneinander geschieden, so wird vermutet, dass die Eigent¿mer der Grundst¿cke zur Benutzung der 
Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt sind.  
  
 (2) Eine gemeinsame Wand kann jeder auf seiner Seite bis zur Hªlfte ihrer Stªrke nutzen und darin Nischen errichten 
dort, wo auf der anderen Seite keine sind. Er darf jedoch nichts tun, was die Wand gefªhrdet oder den Nachbarn an der 
Nutzung seines Teils hindert.  
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 Ä 1025  

 
 Dort, wo die Grenzanlagen doppelt sind oder wo das Eigentum getrennt ist, wartet jeder auf eigene Kosten das Seine.  
  

 Ä 1026  
 
 Der Eigent¿mer ist nicht verpflichtet, eine zerfallene Wand oder Zaun erneut zu bauen oder eine andere Grenzanlage 
zu erneuern, er muss sie jedoch in einem guten Zustand halten, wenn infolge ihrer Beschªdigung dem Nachbarn ein Schaden 
droht. Kommt es jedoch zu einer solchen Stºrung der Grenzanlage, dass droht, dass die Grenze zwischen den Grundst¿cken 
unkenntlich wird, so hat jeder der Nachbarn das Recht, eine Ausbesserung oder Erneuerung der Grenzanlage zu verlangen.  
  

 Ä 1027  
 
 Auf Antrag des Nachbarn und nach Einholung der Stellungnahme der Baubehºrde kann das Gericht dem 
Grundst¿ckseigent¿mer die Pflicht zur Einfriedung des Grundst¿cks auferlegen, wenn dies f¿r die Sicherstellung der 
ungestºrten Aus¿bung des Eigentumsrechts des Nachbarn erforderlich ist und es der zweckmªÇigen Nutzung der anderen 
Grundst¿cke nicht entgegensteht.  
  

 Ä 1028  
 
 Sind die Grenzen zwischen den Grundst¿cken unkenntlich geworden oder streitig, so hat jeder Nachbar das Recht zu 
verlangen, dass das Gericht sie nach dem letzten ruhigen Besitzstand festsetzt. Kann dieser nicht festgestellt werden, so 
bestimmt das Gericht die Grenze nach billigem Ermessen.  
  

 Notweg  
 

 Ä 1029  
 
 (1) Fehlt einer unbeweglichen Sache die zur ordnungsmªÇigen Wirtschaft oder anderer Benutzung notwendige 
Verbindung mit einem ºffentlichen Weg, so kann der Eigent¿mer von den Nachbarn verlangen, dass sie die Benutzung ihrer 
Grundst¿cke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Nachbarn, ¿ber deren Grundst¿cke der Notweg f¿hrt, 
sind durch eine Geldrente zu entschªdigen.  
  
 (2) Der Notweg kann durch das Gericht in einem solchem Umfang genehmigt werden, der dem Bedarf des 
Eigent¿mers der unbeweglichen Sache an deren ordnungsgemªÇem Gebrauch mit geringstmºglichen Kosten entspricht, und 
zwar auch als Dienstbarkeit. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass der Nachbar durch die Errichtung oder Nutzung des 
Notwegs mºglichst wenig belªstigt wird und sein Grundst¿ck mºglichst wenig betroffen wird. Dies ist besonders abzuwªgen, 
wenn dem Antragsteller die Errichtung eines neuen Wegs genehmigt werden soll.  
  

 Ä 1030  
 
 (1) F¿r den Notweg steht ein Entgelt und Wiedergutmachung des Nachteils zu, wenn diese nicht schon durch das 
Entgelt gedeckt sind. Bei Genehmigung der Mitnutzung eines fremden privaten Wegs umfasst das Entgelt auch die Mehrkosten 
f¿r die Wartung des Wegs.  
  
 (2) Der Eigent¿mer einer unbeweglichen Sache, zu dessen Gunsten der Notweg genehmigt wurde, leistet eine dem 
eventuellen Schaden an dem betroffenen Grundst¿ck angemessene Sicherheit; dies gilt nicht, wenn offensichtlich ist, dass ein 
ersichtlicher Schaden an dem betroffenen Grundst¿ck nicht entsteht.  
  
 (3) Die Leistung nach den Absªtzen 1 und 2 steht insbesondere dem Eigent¿mer des von der Genehmigung des 
Notwegs betroffenen Grundst¿cks zu; wenn jedoch von der Genehmigung des Notwegs auch ein dingliches Recht einer 
anderen Person an dem betroffenen Grundst¿ck ber¿hrt werden soll, stehen diese Leistungen in angemessenem Umfang auch 
dieser Person zu. Der anderen Person, der an der betroffenen unbeweglichen Sache ein anderes Recht bestellt wurde, steht 
ein Ersatz f¿r den erlittenen Schaden gegen¿ber dem Eigent¿mer des betroffenen Grundst¿cks zu; dies ist bei der Bestimmung 
des Entgelts nach Absatz 1 zu ber¿cksichtigen.  
  

 Ä 1031  
 
 Wurde die Errichtung eines Notwegs auf dem betroffenen Grundst¿ck in Form eines k¿nstlichen Wegs genehmigt, so 
wird dieser Notweg von demjenigen errichtet und gewartet, zu dessen Gunsten er genehmigt wurde.  
  

 Ä 1032  
 
 (1) Das Gericht genehmigt den Notweg nicht, wenn  
  
a) der Schaden an der unbeweglichen Sache des Nachbarn den Vorteil des Notwegs offensichtlich ¿bersteigt,  
  
b) der mangelnde Zugang infolge Vorsatz oder grober Fahrlªssigkeit von demjenigen verursacht wurde, der den Notweg 
beantragt, oder  
  
c) der Notweg nur zum Zwecke einer bequemeren Verbindung beantragt wird.  
  
 (2) Die Genehmigung des Notwegs ist nicht mºglich, wenn er ¿ber einen Raum f¿hren soll, der zu dem Zwecke 
geschlossen ist, dass darin fremde Personen keinen Zugang haben, sowie wenn er ¿ber ein Grundst¿ck f¿hren soll, wo die 
Errichtung eines solchen Wegs ein ºffentliches Interesse verhindert.  
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 Ä 1033  

 
 (1) Ist die unbewegliche Sache ohne Zugang von einigen Nachbargrundst¿cken umgeben, so wird der Notweg nur 
¿ber eines dieser Grundst¿cke genehmigt. Dabei ist abzuwªgen, ¿ber welches Grundst¿ck der Zugang unter gleichzeitiger 
Beachtung der in Ä 1029 Abs. 2 festgelegten Umstªnde am nat¿rlichsten ist.  
  
 (2) Verliert eine unbewegliche Sache die Verbindung mit einem ºffentlichen Weg wegen einer Teilung des 
Grundst¿cks, so kann der Notweg nur von einer Person verlangt werden, die an der Teilung teilgenommen hat. In einem 
solchen Falle erfolgt die Genehmigung des Notwegs unentgeltlich.  
  

 Ä 1034  
 
 Beim Wegfall der Ursache, f¿r die der Notweg genehmigt wurde, ohne dass auf der berechtigten Seite eine andere 
Ursache f¿r die Aufrechterhaltung des Notwegs vorliegt, hebt das Gericht auf Antrag des Eigent¿mers des betroffenen 
Grundst¿cks den Notweg auf.  
  

 Ä 1035  
 
 (1) Beim Erlºschen des Notwegerechts wird das Entgelt nicht zur¿ckerstattet, die hinterlegte Sicherheit wird jedoch 
auseinandergesetzt.  
  
 (2) Wird das Entgelt f¿r den Notweg in Raten oder in sich wiederholenden Abgaben entrichtet, so erlischt die Pflicht 
zur Zahlung derjenigen Raten oder Abgaben, die beim Erlºschen des Notwegerechtes nicht fªllig sind.  
  

 Ä 1036  
 
 Beim Bedarf an der Errichtung des Notwegs in Form eines k¿nstlichen Weges kann der Eigent¿mer des betroffenen 
Grundst¿cks verlangen, dass der Antragsteller das f¿r den Notweg erforderliche Grundst¿ck in sein Eigentum ¿bernimmt. Dann 
wird der Preis nicht nur unter Ber¿cksichtigung des Preises des abgetretenen Grundst¿cks, sondern auch im Hinblick auf die 
Entwertung des restlichen Immobilieneigentums des betroffenen Eigent¿mers festgelegt.  
  

 Enteignung und Beschrªnkung des Eigentumsrechts  
 

 Ä 1037  
 
 Im Notstand oder im dringenden ºffentlichen Interesse kann auf notwendige Zeit und im notwendigen MaÇe eine 
Sache des Eigent¿mers verwendet werden, wenn der Zweck in keiner anderen Weise erreichbar ist.  
  

 Ä 1038  
 
 Im ºffentlichen Interesse, das nicht anderweitig befriedigt werden kann, und nur kraft Gesetzes kann das 
Eigentumsrecht beschrªnkt oder eine Sache enteignet werden.  
  

 Ä 1039  
 
 (1) F¿r die Beschrªnkung des Eigentumsrechts oder Enteignung einer Sache steht dem Eigent¿mer voller Ersatz zu, 
der dem MaÇe entspricht, in welchem sein Vermºgen durch diese MaÇnahmen ber¿hrt wurde.  
  
 (2) Der Ersatz wird in Geld geleistet. Er kann jedoch auch anderweitig geleistet werden, wenn die Parteien dies 
vereinbaren.  
  

 Schutz des Eigentumsrechts  
 

 Ä 1040  
 
 (1) Wer eine Sache zu Unrecht zur¿ckbehªlt, kann vom Eigent¿mer auf Herausgabe verklagt werden.  
  
 (2) Auf Herausgabe einer Sache kann nicht derjenige klagen, der die Sache dem Erwerber im eigenen Namen 
verªuÇert hat, ohne ihr Eigent¿mer zu sein, und erst danach das Eigentum daran erworben hat; durch den Eigentumserwerb 
durch den VerªuÇerer wird der Erwerber Eigent¿mer der Sache.  
  

 Ä 1041  
 
 (1) Wer begehrt, dass ihm eine Sache herausgegeben wird, muss diese mit solchen Merkmalen beschreiben, mit 
denen sich die Sache von anderen Sachen derselben Gattung unterscheidet.  
  
 (2) Die Herausgabe einer beweglichen Sache, die nicht nach Absatz 1 unterschieden werden kann, insbesondere 
wenn es sich um Geld oder um Inhaberwertpapiere handelt, die mit anderen Sachen derselben Gattung vereinigt wurden, kann 
man nur begehren, wenn aus den Umstªnden das Eigentumsrecht der Person, die das Recht geltend macht, und der 
mangelnde gute Glauben der Person, von der die Herausgabe verlangt wird, erkennbar ist.  
  

 Ä 1042  
 
 Der Eigent¿mer kann Schutz gegen¿ber jedem begehren, der zu Unrecht in sein Eigentumsrecht eingreift oder es 
anders als dadurch stºrt, dass er ihm die Sache zur¿ckbehªlt.  
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 Schutz des vermuteten Eigentumsrechts  

 
 Ä 1043  

 
 (1) Derjenige, der den Besitz eines Eigentumsrechts redlich, ordnungsgemªÇ und in echter Weise erworben hat, ist 
als Eigent¿mer anzusehen, gegen¿ber demjenigen, wer ihm die Sache zur¿ckbehªlt oder ihn anderweitig stºrt, ohne daf¿r 
einen Rechtsgrund zu haben, oder wenn er daf¿r einen genauso starken oder schwªcheren Rechtsgrund hat.  
  
 (2) Hat jemand das Eigentum unentgeltlich und der andere entgeltlich erworben, so wird der unentgeltliche Erwerb als 
schwªcherer Rechtsgrund angesehen.  
  

 Ä 1044  
 
 Hat jemand eine Sache bei sich, ohne dass f¿r ihn die Vermutung nach Ä 1043 spricht, so kann er das dem 
Eigent¿mer zustehende Recht auf Schutz im eigenen Namen geltend machen.  
  

 Titel 2  
 

 Eigentumserwerb  
 

 Untertitel 1  
 

 Aneignung und Fund  
 

 Aneignung 
 
  

 Ä 1045  
 
 (1) Eine herrenlose Sache kann sich jeder aneignen, wenn das Gesetz oder das Recht eines anderen auf Aneignung 
der Sache dem nicht entgegensteht. Eine bewegliche Sache, an der der Eigent¿mer das Eigentum aufgegeben hat, da er sie 
nicht als seine halten will, ist herrenlos.  
  
 (2) Herrenlose unbewegliche Sache fªllt dem Staat zu.  
  

 Ä 1046  
 
 (1) Ein wildes Tier ist herrenlos, solange es in Freiheit lebt.  
  
 (2) Ein gefangenes Tier wird ein herrenloses Tier, sobald es Freiheit erlangt und von seinem Eigent¿mer nicht ohne 
unnºtige Verzºgerung und systematisch verfolgt oder gesucht wird, im Bem¿hen, es wieder gefangen zu nehmen. Ein solches 
Tier wird jedoch kein herrenloses Tier, wenn es in ein der Weise gekennzeichnet ist, dass sein Eigent¿mer feststellbar ist.  
  

 Ä 1047  
 
 (1) Ein gezªhmtes Tier, das vom Eigent¿mer nicht verfolgt wird und das auch allein in angemessener Zeit zum 
Eigent¿mer nicht zur¿ckkommt, obwohl es daran vom niemanden gehindert ist, wird herrenloses Tier und darf auf einem 
privaten Grundst¿ck vom Eigent¿mer des Grundst¿cks und auf einem ºffentlichen Gut von jedermann angeeignet werden. Es 
gilt, dass unter der angemessenen Frist f¿r die R¿ckkehr des Tiers zum Eigent¿mer der Zeitraum von sechs Wochen zu 
verstehen ist.  
  
 (2) Der Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn das Tier in der Weise gekennzeichnet ist, dass sein Eigent¿mer 
feststellbar ist.  
  

 Ä 1048  
 
 Ein Haustier wird als herrenlos angesehen, wenn aus den Umstªnden die Absicht des Eigent¿mers erkennbar ist, das 
Tier loszuwerden oder es zu vertreiben. Dies gilt auch f¿r Tiere in der Heimtierhaltung.  
  

 Ä 1049  
 
 Ein im zoologischen Garten gehaltenes Tier oder ein Fisch im Teich oder in einer anderen ªhnlichen Einrichtung, die 
kein ºffentliches Gut ist, ist nicht herrenlos.  
  

 Ä 1050  
 
 (1) ¦bt der Eigent¿mer das Eigentumsrecht an einer beweglichen Sache drei Jahre nicht aus, wird vermutet, dass er 
das Eigentum an dieser Sache aufgegeben hat. Wurde eine bewegliche Sache, die f¿r den Eigent¿mer offensichtlich nur einen 
geringf¿gigen Wert hatte, an einem ºffentlich zugªnglichen Ort hinterlassen, so wird sie ohne Weiteres als herrenlos 
angesehen.  
  
 (2) ¦bt der Eigent¿mer das Eigentumsrecht an einer unbeweglichen Sache zehn Jahren nicht aus, wird vermutet, 
dass er das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.  
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 Fund 
 
  

 Ä 1051  
 
 Es wird vermutet, dass jeder sein Eigentum behalten will und dass eine Fundsache nicht herrenlos ist. Wer eine 
Sache findet, darf sie ohne Weiteres nicht als herrenlos ansehen und sich aneignen.  
  

 Ä 1052  
 
 (1) Eine verlorene Sache gibt der Finder dem Verlierer oder dem Eigent¿mer gegen Erstattung der notwendigen 
Kosten und des Finderlohns zur¿ck.  
  
 (2) Ist aus den Umstªnden nicht erkennbar, wem die Sache zur¿ck gegeben werden soll, und wird sie nicht als 
herrenlos angesehen, so zeigt der Finder den Fund unverz¿glich der Gemeinde an, auf deren Gebiet sie gefunden wurde, in 
der Regel innerhalb von drei Tagen; wenn jedoch die Sache in einem ºffentlichen Gebªude oder in einem ºffentlichen 
Verkehrsmittel gefunden wurde, so gibt der Finder die Fundsache an den Betreiber dieser Einrichtungen ab, der nach sonstigen 
Rechtsvorschriften vorzugehen hat, und mangels anderer Rechtsvorschriften so vorgeht, als wªre er der Finder.  
  

 Ä 1053  
 
 (1) Die Gemeinde macht den Fund in einer gewºhnlichen Weise bekannt. Meldet sich innerhalb einer angemessen 
Zeit der Verlierer nicht, und hat die Sache einen erheblichen Wert, so trifft die Gemeinde geeignete MaÇnahmen, damit der 
Fund breiter bekannt wird.  
  
 (2) Findet die Gemeinde allein heraus, wer der Eigent¿mer ist, insbesondere aus einer unverwechselbaren 
Kennzeichnung der Sache, so informiert sie ihn ¿ber den Fund und fordert ihn auf, die Sache zu ¿bernehmen.  
  

 Ä 1054  
 
 (1) Die Gemeinde entscheidet, wie die Fundsache verwahrt wird. Erklªrt sich damit der Finder oder eine andere 
Person einverstanden und ist es angebracht, so kann die Gemeinde entscheiden, dass die Sache bei dieser Person verwahrt 
wird. Sachen mit erheblichem Wert, insbesondere Geld eines hºheren Betrags, gibt die Gemeinde in der Regel in eine 
gerichtliche Verwahrung oder sie hinterlegt sie in einer anderen geeigneten Weise.  
  
 (2) Eine Sache, die ohne offensichtlichen Schaden nicht verwahrt werden kann oder die nur mit unangemessenen 
Kosten verwahrt werden kann, verkauft die Gemeinde in einer ºffentlichen Versteigerung und behandelt den Erlºs nach Absatz 
1; davor zieht sie jedoch die eigenen mit der bisherigen Verwaltung der Sache verbundenen Kosten ab. Eine unverkªufliche 
Sache behandelt die Gemeinde wie auch immer; dies gilt nicht, wenn es sich um eine Sache handelt, bei der keine Zweifel an 
ihrer AuÇerordentlichkeit und Wert bestehen kºnnen.  
  

 Ä 1055  
 
 Die Sache oder den daf¿r erzielten Erlºs gibt die Gemeinde einschlieÇlich Fr¿chte und Nutzungen und nach Abzug 
der Kosten und des Finderlohns dem Verlierer oder dem Eigent¿mer heraus, wenn sich dieser innerhalb eines Jahres ab der 
Bekanntmachung des Fundes meldet.  
  

 Ä 1056  
 
 (1) Der Finderlohn steht dem Finder auch dann zu, wenn der Eigent¿mer aus einem Zeichen an der Sache oder aus 
anderen Umstªnden offensichtlich erkennbar ist.  
  
 (2) Der Finderlohn betrªgt einen Zehntel des Preises der Fundsache. Hat jedoch die verlorene Sache einen Wert nur 
f¿r den Verlierer oder f¿r ihren Eigent¿mer, so steht dem Finder der Finderlohn nach billigem Ermessen zu.  
  

 Ä 1057  
 
 (1) Bekennt sich niemand zu der Fundsache innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung des Funds, so kann 
der Finder, die Gemeinde oder eine andere Person, der die Fundsache anvertraut wurde, ¿ber die Fundsache als redlicher 
Besitzer verf¿gen. Liegt jedoch der Fund in Geld, so kºnnen diese Personen es nur nutzen; dies gilt auch f¿r den f¿r die Sache 
erzielten Erlºs.  
  
 (2) Meldet sich der Verlierer oder der Eigent¿mer der Sache nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
des Funds und vor Ablauf von drei Jahren nach der Bekanntmachung des Funds, so wird ihm die Sache oder der daf¿r erzielte 
Erlºs nach Bezahlung der Kosten und des Finderlohns herausgegeben.  
  
 (3) Nach Ablauf von drei Jahren nach der Bekanntmachung des Funds erwirbt der Finder, die Gemeinde oder eine 
andere Person, der die Sache anvertraut wurde, das Eigentumsrecht an der Sache oder an dem daf¿r erzielten Erlºs.  
  

 Ä 1058  
 
 (1) Wurde ein Tier gefunden, bei dem es offensichtlich ist, dass es einen Eigent¿mer hatte, so macht der Finder 
unverz¿glich der Gemeinde Anzeige, wenn aus den Umstªnden nicht erkennbar ist, wem es zur¿ckgegeben werden soll.  
  
 (2) Die Person, die das gefundene Tier betreut, sorgt daf¿r wie ein ordentlicher Kaufmann, solange der Eigent¿mer 
sich des Tiers nicht annimmt.  
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 Ä 1059  

 
 (1) Wird ein Tier gefunden, das offensichtlich f¿r die Heimtierhaltung bestimmt ist, und bekennt sich zu ihm niemand 
innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntmachung des Fundes, so erwirbt der Finder das Eigentumsrecht daran.  
  
 (2) Erklªrt der Finder gegen¿ber der Gemeinde, das Tier nicht erwerben zu wollen, und vertraut die Gemeinde das 
Tier unwiderruflich einer Person an, die ein Tierheim betreibt, so kann diese Person ¿ber das Tier frei verf¿gen, wenn sich 
innerhalb von vier Monaten ab dem Tag, an dem der Person das Tier anvertraut wurde, diesbez¿glich niemand meldet. Wurde 
der Fund erst nach der Abgabe des Tiers bekannt gemacht, so beginnt der Lauf der Frist mit der Bekanntmachung des Funds.  
  

 Ä 1060  
 
 Erklªrt der Finder gegen¿ber der Gemeinde, die Fundsache nicht erwerben zu wollen, so geht sein Recht auf 
Gebrauch und Erwerb der Sache oder des daf¿r erzielten Erlºses auf die Gemeinde ¿ber, auf deren Gebiet die Fundsache 
gefunden wurde. Mit dem Eigentumserwerb entsteht der Gemeinde die Pflicht, dem Finder den Finderlohn zu bezahlen.  
  

 Ä 1061  
 
 Dem Finder, der keine Anzeige ¿ber den Fund macht, ihn sich aneignet oder anderweitig seine Pflichten verletzt, 
steht weder die Erstattung und der Finderlohn zu, noch kann er die Fundsache nutzen oder daran Eigentumsrecht nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zum Fund erwerben. Seine Pflicht zum Schadensersatz wird dadurch nicht ber¿hrt.  
  

 Ä 1062  
 
 Finden eine Sache mehrere Personen gleichzeitig, so sind sie zu gleichen Rechten berechtigt und 
gesamtschuldnerisch verpflichtet. Ein Mitfinder ist auch derjenige, der die Sache entdeckt und nach derselben gestrebt hat, 
obwohl ein anderer sie fr¿her ergriffen hat.  
  

 Fund einer verborgenen Sache  
 

 Ä 1063  
 
 F¿r den Fund von vergrabenen, eingemauerten oder sonst verborgenen Sachen gilt dasselbe wie f¿r den Fund einer 
verlorenen Sache. Dem Finder steht jedoch kein Finderlohn zu, wenn der Eigent¿mer von dem Versteck der Sache gewusst 
hat.  
  

 Ä 1064  
 
 (1) Ist es nicht offensichtlich, wem die verborgene Sache gehºrt, so zeigt der Finder ihren Fund dem 
Grundst¿ckseigent¿mer und der Gemeinde an, auf deren Gebiet die Sache gefunden wurde; Ä 1062 gilt entsprechend.  
  
 (2) Fªllt eine verborgene Sache nach sonstigen Rechtsvorschriften nicht dem Staat, der Region oder der Gemeinde  
zu, so vereinbart der Finder mit dem Grundst¿ckeigent¿mer, wer von ihnen die Sache behªlt und dem anderen die Hªlfte des 
Preises der Sache auszahlt. Einigen sie sich nicht, so gehºrt die Sache dem Grundst¿ckseigent¿mer und dieser bezahlt dem 
Finder die Hªlfte ihres Preises.  
  

 Ä 1065  
 
 Die mit dem Finden einer verlorenen oder verborgenen Sache beauftragte Person ist kein Finder und es steht ihr nur 
ein Sucherlohn zu, wenn dieser vereinbart wurde.  

 Untertitel 2  
 

 Nat¿rlicher Zuwachs  
 

 Zuwachs einer unbeweglichen Sache  
 

 Ä 1066  
 
 Fr¿chte, die das Grundst¿ck allein von sich aus hervorbringt, ohne bebaut zu werden, gehºren dem 
Grundst¿ckseigent¿mer. Dasselbe gilt entsprechend f¿r nat¿rliche Fr¿chte anderer unbeweglicher Sachen.  
  

 Ä 1067  
 
 Ein Baum gehºrt demjenigen, aus dessen Grundst¿ck der Stamm herauswªchst. Wªchst der Stamm an der Grenze 
der Grundst¿cke verschiedener Eigent¿mer heraus, so ist der Baum gemeinsam.  
  

 Ansp¿lungen und abgerissenes Land  
 

 Ä 1068  
 
 Das Erdreich, welches unmerklich an ein Ufer angesp¿lt wird, gehºrt dem Eigent¿mer des Ufergrundst¿cks. Dies gilt 
auch f¿r durch die Wirkung des Windes oder anderer Naturkrªfte entstandene Zuwªchse.  
  

 Ä 1069  
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 Ein groÇer und erkennbarer Grundst¿cksteil, der vom Wasserstrom an ein anderes Ufer abgesp¿lt wird, wird 
Bestandteil des Ufergrundst¿cks, wenn der urspr¿ngliche Eigent¿mer sein Recht an dem abgesp¿lten Grundst¿ck innerhalb 
eines Jahres nicht geltend macht.  
  

 Ä 1070  
 
 (1) Trennt ein Wasserstrom von einem Grundst¿ck einen Grundst¿cksteil als eine Insel ab, so ist der Eigent¿mer des 
urspr¿nglichen Grundst¿cks Eigent¿mer der Insel.  
  
 (2) In den ¿brigen Fªllen gehºrt die Insel dem Eigent¿mer der Wasserrinne.  
  

 Ä 1071  
 
 Die durch abgerissenes Land oder infolge der Entstehung einer Insel entstandene Wasserrinne wird Eigentum des 
Eigent¿mers der urspr¿nglichen Wasserrinne.  
  

 Ä 1072  
 

 Zuwachs einer beweglichen Sache  
 
 Ein nat¿rlicher Zuwachs einer beweglichen Sache gehºrt ihrem Eigent¿mer.  
  

 Ä 1073  
 
 (1) Fr¿chte, die ein Tier hervorbringt, gehºren dem Eigent¿mer des Tiers.  
  
 (2) F¿r die Befruchtung des Tiers kann eine Verg¿tung gefordert werden, nur wenn diese vereinbart wurde.  

 Untertitel 3  
 

 K¿nstlicher Zuwachs  
 

 Verarbeitung 
 
  

 Ä 1074  
 
 (1) Eine neue Sache, die durch Verarbeitung von beweglichen Sachen mehrerer Eigent¿mer entstanden ist, so dass 
die verarbeiteten Sachen entweder ¿berhaupt nicht oder nur mit erheblichem Aufwand oder mit erheblichem Verlust in den 
vorherigen Zustand versetzt werden kºnnen, steht als Eigent¿mer demjenigen zu, wer mit Material oder Arbeit zu dem Wert des 
Ergebnisses am meisten beigetragen hat.  
  
 (2) Der Eigent¿mer der neuen Sache bezahlt demjenigen, der das Eigentumsrecht verloren hat, den Wert der 
verarbeiteten Sache und demjenigen, der sich am Ergebnis mit Arbeit beteiligt hat, eine Verg¿tung f¿r die Arbeit.  
  

 Ä 1075  
 
 (1) Dem Eigent¿mer der Sache, die der Verarbeiter nicht in gutem Glauben in eine neue Sache verarbeitet hat, bleibt 
es ¿berlassen, ob er sich die neue Sache aneignet und dem anderen ersetzt, was er verloren hat, oder ob er ihm die Sache 
gegen Ersatz ¿berlªsst.  
  
 (2) Das Recht auf Wahl der g¿nstigeren Lºsung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab dem Tag ausge¿bt 
wird, an dem der Eigent¿mer von der Verarbeitung der Sachen erfahren hat.  
  

 Ä 1076  
 
 (1) Kann der einzige Eigent¿mer der neuen Sache nicht festgestellt werden, so gehºrt die Sache ins Mieteigentum 
der Eigent¿mer der verarbeiteten Sachen. Die Anteile werden nach den Werten der verarbeiteten Sachen berechnet; wenn dies 
nicht mºglich ist, sind die Anteile gleich.  
  
 (2) Die Miteigent¿mer bezahlen gesamtschuldnerisch die Verg¿tung f¿r die Arbeit demjenigen, der die Sache 
verarbeitet hat.  
  

 Ä 1077  
 
 Wird eine fremde Sache nur zur Ausbesserung einer anderen Sache verwendet, so fªllt diese dem Eigent¿mer der 
reparierten Sache zu und dieser ersetzt dem Eigent¿mer der verarbeiteten Sache den Wert der verwendeten fremden Sache.  
  

 Vereinigung 
 
  

 Ä 1078  
 
 (1) Vereinigen sich bewegliche Sachen mehrerer Eigent¿mer, so dass die Wiederherstellung des fr¿heren Zustands 
zwar nicht mºglich ist, aber das Ganze ohne Verletzung des Wesens in Teile geteilt werden kann, so bleibt jedem ¿berlassen, 



138 

 

ob er den anteilsmªÇigen Teil desjenigen abtrennt, was durch die Vereinigung entstanden ist, oder ob er den Ersatz dessen 
verlangt, was er verloren hat. War derjenige, der die Sachen vereinigt hat, nicht in gutem Glauben, so hat der Eigent¿mer das 
Recht, ihm seinen Anteil an der vereinigten Sache gegen vollen Ersatz zu ¿berlassen.  
  
 (2) Die Bestimmung des Ä 1075 Abs. 2 gilt entsprechend.  
  

 Ä 1079  
 
 Auf die Vereinigung von beweglichen Sachen derselben Gattung, insbesondere wenn es zu ihr bei der Verwahrung 
der Sachen kommt, findet Ä 1078 keine Anwendung; auf die Eigent¿mer der vereinigten Sachen geht das Eigentum am 
verhªltnismªÇigen Teil der vereinigten Sachen ¿ber.  
  

 Ä 1080  
 
 Wer sich an der Vereinigung von fremden Sachen beteiligt hat und nicht in gutem Glauben war, der ersetzt den 
betroffenen Eigent¿mern auch den entgangenen Gewinn; den tatsªchlichen Schaden ersetzt er jedoch nur in dem Umfang, in 
dem die Eigent¿mer seinen Ersatz nach den vorhergehenden Bestimmungen nicht erreicht haben.  
  

 Ä 1081  
 
 Wer von denen, die sich an der Verbindung der Sache beteiligt haben, die neue Sache bei sich hat, obwohl er sie 
herausgeben soll, ist nicht verpflichtet, dies zu tun, solange ihm der Eigent¿mer keinen Ersatz bezahlt.  
  

 Ä 1082  
 

 Gemeinsame Bestimmungen  
 
 Wer verpflichtet ist, bei der Verarbeitung oder Vereinigung den Ersatz einer anderen Person zu leisten, hat keine 
Pflicht, mehr zu leisten, als wie viel er bei ungerechtfertigter Bereicherung zu leisten verpflichtet wªre.  
  

 Bauwerk 
 
  

 Ä 1083  
 
 (1) Nutzt jemand eine fremde Sache f¿r ein Bauwerk auf seinem Grundst¿ck, so wird das Bauwerk Bestandteil des 
Grundst¿cks. Der Eigent¿mer des Grundst¿cks ersetzt dem Eigent¿mer der genutzten Sache ihren Wert.  
  
 (2) Wer bei der Nutzung der fremden Sache f¿r das Bauwerk nicht in gutem Glauben war, ersetzt dem Eigent¿mer 
der genutzten Sache auch den entgangenen Gewinn; den tatsªchlichen Schaden ersetzt er jedoch nur in dem Umfang, in 
welchem der Eigent¿mer den Ersatz der Sache nach Absatz 1 nicht erreicht hat.  
  

 Ä 1084  
 
 (1) Das auf einem fremden Grundst¿ck errichtete Bauwerk gehºrt dem Grundst¿ckseigent¿mer.  
  
 (2) Der Eigent¿mer des Grundst¿cks erstattet der Person, die das Bauwerk auf fremdem Grundst¿ck gutglªubig 
errichtet hat, die zweckmªÇig aufgewendeten Kosten. Die Person, die nicht in gutem Glauben war, hat dieselben Rechte und 
Pflichten wie ein Geschªftsf¿hrer ohne Auftrag.  
  

 Ä 1085  
 
 Das Gericht kann auf Antrag des Grundst¿ckseigent¿mers entscheiden, dass derjenige, der auf fremdem Grundst¿ck 
ein Bauwerk errichtet hat, ohne dazu ein Recht zu haben, das Bauwerk auf eigene Kosten zu beseitigen und das Grundst¿ck in 
den vorherigen Zustand zu versetzen hat. Das Gericht ber¿cksichtigt dabei, ob die Errichtung des Bauwerks gutglªubig erfolgt 
ist.  
  

 Ä 1086  
 
 (1) Wer auf fremdem Grundst¿ck gutglªubig ein Bauwerk errichtet hat, hat das Recht, gegen¿ber dem 
Grundst¿ckseigent¿mer, der von der Errichtung des Bauwerks gewusst hat und das Bauwerk nicht ohne unnºtige Verzºgerung 
verboten hat, zu begehren, dass er auf ihn das Grundst¿ck zum ¿blichen Preis ¿bertrªgt. Auch der Eigent¿mer des 
Grundst¿cks hat das Recht, vom Bauf¿hrer zu verlangen, dass er das Grundst¿ck zum ¿blichen Preis kauft.  
  
 (2) Das Gericht weist das Grundst¿ck auf Antrag einer der Parteien ins Eigentum des Bauf¿hrers zu und entscheidet 
¿ber seine Pflicht, dem Grundst¿ckseigent¿mer einen Ersatz zu bezahlen.  
  

 Ä 1087  
 

 ¦berbau 
 
  

 (1) Greift ein dauerhaftes Bauwerk, das auf eigenem Grundst¿ck errichtet wurde, nur mit einem kleinen Teil auf einen 
kleinen Teil eines fremden Grundst¿cks ¿ber, so wird der Teil des mit dem ¦berbau bebauten Grundst¿cks zum Eigentum des 
Errichters des Baus; dies gilt nicht, wenn der Bauf¿hrer nicht in gutem Glauben gebaut hat.  
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 (2) Wer gutglªubig gebaut hat, ersetzt dem Eigent¿mer des ¿berbauten Grundst¿cks den ¿blichen Preis des 
erworbenen Grundst¿cks.  

 Untertitel 4  
 

 Vermischter Zuwachs  
 

 Ä 1088  
 
 (1) Beim Besªen eines Grundst¿cks mit fremdem Samen oder Bepflanzung mit fremden Pflanzen gehºrt dem 
Grundst¿ckseigent¿mer das, was derart zuwªchst: die Pflanzen stehen ihm jedoch erst zu, nachdem diese anwachsen.  
  
 (2) F¿r den Ersatz f¿r das Saatgut und die Pflanzen gelten ÄÄ 1083 und 1084 entsprechend.  

 Untertitel 5  
 

 Ersitzung 
 
  

 Ordentliche Ersitzung  
 

 Ä 1089  
 
 (1) Besitzt ein redlicher Besitzer das Eigentumsrecht wªhrend einer bestimmten Dauer, so ersitzt er das 
Eigentumsrecht und erwirbt die Sache ins Eigentum.  
  
 (2) Die Unredlichkeit des Vorgªngers hindert einen redlichen Nachfolger nicht daran, die Ersitzung von dem Tage an 
zu beginnen, an dem er den Besitz erworben hat.  
  

 Ä 1090  
 
 (1) Die Ersitzung bedarf der Echtheit des Besitzes und der Besitz muss auf einem Rechtsgrund beruhen, der zur 
Entstehung des Eigentumsrechts gen¿gen w¿rde, wenn es dem ¦bertragenden zustehen w¿rde oder wenn es durch eine 
berechtigte Person bestellt wªre.  
  
 (2) Hat der Erblasser einen unechten Besitz erworben, so kann das Eigentumsrecht auch von dessen Erben nicht 
ersessen werden, auch wenn dieser redlicher Besitzer wªre. Dies gilt entsprechend auch f¿r den allgemeinen Rechtsnachfolger 
einer juristischen Person.  
  

 Ä 1091  
 
 (1) Die Ersitzung des Eigentumsrechts an einer beweglichen Sache bedarf des ununterbrochenen Besitzes von drei 
Jahren.  
  
 (1) Die Ersitzung des Eigentumsrechts an einer unbeweglichen Sache bedarf des ununterbrochenen Besitzes von 
zehn Jahren.  
  

 Ä 1092  
 
 In die Ersitzungszeit wird zugunsten des Ersitzers auch die Zeit des rechtmªÇigen und redlichen Besitzes seines 
Vorgªngers eingerechnet.  
  

 Ä 1093  
 
 Der Besitz wird unterbrochen, wenn er vom Besitzer im Laufe der Ersitzungszeit lªnger als ein Jahr nicht ausge¿bt 
wurde.  
  

 Ä 1094  
 
 Wird gefordert, dass eine Person einen gesetzlichen Vertreter oder Betreuer hat, so beginnt der Lauf der 
Ersitzungszeit hinsichtlich des Rechts gegen sie erst an dem Tag, an dem sie den gesetzlichen Vertreter oder Betreuer 
bekommt. Die bereits begonnene Zeit lªuft weiter, endet jedoch nicht fr¿her als nach Ablauf eines Jahres nach Wegfall des 
Hindernisses.  
  

 Ä 1095  
 

 AuÇerordentliche Ersitzung  
 
 Lªuft eine doppelt so lange Zeit ab wie die, die ansonsten erforderlich wªre, so ersitzt der Besitzer das 
Eigentumsrecht, auch wenn er keinen Rechtsgrund nachweist, auf dem sein Besitz beruht. Dies gilt nicht, wenn ihm eine 
unredliche Absicht nachgewiesen wird.  
  

 Ä 1096  
 

 Anrechnung der Ersitzungszeit  
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 (1) Hat jemand redlich den Besitz vom redlichen Besitzer erworben, dessen Besitz auf einem Rechtsgrund beruht, der 
zur Entstehung des Eigentumsrechts gen¿gen w¿rde (Ä 1090 Abs. 1), so wird ihm die Ersitzungszeit seines Vorgªngers 
angerechnet.  
  
 (2) Bei auÇerordentlicher Ersitzung wird dem Nachfolger die Ersitzungszeit des redlichen Vorgªngers ohne Weiteres 
angerechnet.  
  

 Ä 1097  
 

 Ersitzungsverbot  
 
 Das Eigentumsrecht kann weder der gesetzliche Vertreter gegen den Vertretenen noch der Vertretene gegen seinen 
gesetzlichen Vertreter ersitzen. Dies gilt entsprechend auch f¿r den Pfleger und das Pflegling und f¿r den Vormund und das 
M¿ndel.  
  

 Ä 1098  
 

 Hemmung der Ersitzungszeit  
 
 Zwischen den Ehegatten beginnt und lªuft die Ersitzungszeit nicht, solange die Ehe besteht. Dies gilt entsprechend 
auch f¿r in der hªuslichen Gemeinschaft lebende Personen, den gesetzlichen Vertreter und den Vertretenen, den Betreuer und 
den Betreuten, den Pfleger und das Pflegling sowie f¿r den Vormund und das M¿ndel.  

 Untertitel 6  
 

 ¦bertragung des Eigentums  
 

 Ä 1099  
 
 (1) Das Eigentum an einer einzeln bestimmten Sache wird schon allein mit dem Vertrag zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit des Vertrags ¿bertragen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart oder gesetzlich festgelegt.  
  

 Ä 1100  
 
 (1) ¦bertrªgt eine Partei mit schrittweise geschlossenen Vertrªgen auf diverse Personen das Eigentum an einer im 
ºffentlichen Register nicht eingetragenen Sache, so erwirbt das Eigentum die Person, der der ¦bertragende die Sache zuerst 
herausgegeben hat. Gibt es keine solche Person, so erwirbt das Eigentumsrecht die Person, mit der der als erster wirksam 
gewordene Vertrag geschlossen wurde.  
  
 (2) ¦bertrªgt eine Partei das Eigentum an einer im ºffentlichen Register eingetragenen Sache schrittweise auf 
mehrere Personen, so wird der Eigent¿mer die Person, die gutglªubig ist und deren Eigentum ins ºffentliche Register als erstes 
eingetragen wurde, und zwar auch dann wenn ihr Recht spªter entstanden ist.  
  

 ¦bertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache  
 

 Ä 1101  
 
 Das Eigentumsrecht an einer nach Gattung bestimmten beweglichen Sache wird fr¿hestens zu dem Zeitpunkt 
erworben, zu dem die Sache mit ausreichender Unterscheidung von anderen Sachen derselben Gattung bestimmt werden 
kann.  
  

 Ä 1102  
 
 Wird das Eigentum an einer im ºffentlichen Register eingetragenen beweglichen Sache ¿bertragen, so wird die 
Sache ins Eigentum durch die Eintragung in ein solches Register erworben, es sei denn, eine sonstige Rechtsvorschrift legt 
etwas anderes fest.  
  

 Ä 1103  
 
 (1) Das Eigentum an einem Inhaberpapier wird mit einem Vertrag zum Zeitpunkt seiner ¦bergabe ¿bertragen.  
  
 (2) Das Eigentum an einem Orderpapier wird durch Indossament und Vertrag zum Zeitpunkt seiner ¦bergabe 
¿bertragen. F¿r die Erfordernisse eines Indossaments und dessen Annahme sowie daf¿r, wer aus dem Indossament berechtigt 
ist und wie er diese Berechtigung nachweist, gelten die Bestimmungen der Rechtsvorschrift zur Regelung der Wechsel; der 
¦bertragende des Wertpapiers haftet jedoch f¿r die Befriedigung der Rechte aus dem Wertpapier, nur wenn er hierzu 
ausdr¿cklich verpflichtet ist.  
  
 (3) Des Eigentum an einem Namenspapier wird schon allein mit dem Vertrag zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des 
Vertrags ¿bertragen.  
  

 Ä 1104  
 
 (1) Das Eigentumsrecht am buchmªÇig verwalteten Wertpapier wird durch die Eintragung des buchmªÇig verwalteten 
Wertpapiers auf das Inhaberkonto erworben.  
  
 (2) Wird ein buchmªÇig verwaltetes Wertpapier auch auf dem Kundenkonto eingetragen, so wird das Eigentumsrecht 
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daran durch die Eintragung auf das Kundenkonto erworben.  
  
 (3) Auf den Erwerb des Eigentumsrechts am immobilisierten Wertpapier nach Ä 2413 Abs. 1 finden die 
Bestimmungen zum Erwerb des Eigentums an buchmªÇig verwalteten Wertpapieren entsprechend Anwendung.  
  

 Ä 1105  
 

 ¦bertragung des Eigentums an einer unbeweglichen Sache  
 
 Wird das Eigentumsrecht an einer im ºffentlichen Register eingetragenen unbeweglichen Sache ¿bertragen, so wird 
die Sache ins Eigentum durch die Eintragung in ein solches Register erworben.  
  

 Gemeinsame Bestimmungen zur ¦bertragung des Eigentums  
 

 Ä 1106  
 
 Wer das Eigentumsrecht erwirbt, erwirbt auch die mit der Sache verbundenen Rechte und Pflichten.  
  

 Ä 1107  
 
 (1) Wer das Eigentumsrecht erwirbt, ¿bernimmt auch die auf der Sache lastenden Mªngel, die im ºffentlichen 
Register eingetragen sind; andere Mªngel ¿bernimmt er, wenn er diese aus den Umstªnden erkennen musste und konnte oder 
wenn dies vereinbart wurde, oder wenn das Gesetz dies festlegt.  
  
 (2) Mªngel, die nicht ¿bergehen, erlºschen.  
  

 Ä 1108  
 
 Die Bestimmungen der ÄÄ 1106 und 1107 gelten entsprechend auch f¿r den anderweitig als durch ¦bertragung 
erfolgten Eigentumserwerb.  

 Untertitel 7  
 

 Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten  
 

 Ä 1109  
 
 Eigent¿mer einer Sache wird derjenige, der eine Sache erworben hat, die nicht im ºffentlichen Register eingetragen 
ist, und der auf Grund aller Umstªnde gutglªubig hinsichtlich der Berechtigung der anderen Partei war, das Eigentum auf Grund 
eines ordentlichen Titels zu ¿bertragen, wenn der Erwerb erfolgt ist  
  
a) in einer ºffentlichen Versteigerung,  
  
b) von einem Unternehmer bei seiner unternehmerischen Tªtigkeit im Rahmen des gewºhnlichen Geschªftsverkehrs,  
  
c) gegen Entgelt vom jemanden, dem der Eigent¿mer die Sache anvertraut hat,  
  
d) vom unberechtigten Erben, dem ein Erbschein erteilt wurde,  
  
e) beim Handel mit einem Anlageinstrument, Wertpapier oder Urkunde, die auf den Inhaber ausgestellt wurden, oder  
  
f) beim Handel an der Warenbºrse.  
  

 Ä 1110  
 
 Erwirbt jemand gutglªubig gegen Entgelt eine gebrauchte bewegliche Sache von einem Unternehmer, der bei seiner 
unternehmerischen Tªtigkeit im Rahmen des gewºhnlichen Geschªftsverkehrs mit solchen Sachen handelt, so gibt er sie dem 
Eigent¿mer heraus, der nachweist, dass er die Sache durch Verlust verloren hat oder dass ihm die Sache eigenmªchtig 
entzogen wurde und dass ab dem Verlust oder Entzug der Sache hºchstens drei Jahre vergangen sind.  
  

 Ä 1111  
 
 Hat jemand eine bewegliche Sache unter anderen Umstªnden erworben als in Ä 1109 oder 1110 vorgesehen, so wird 
er Eigent¿mer der Sache, wenn er den guten Glauben in die Berechtigung des ¦bertragenden zur ¦bertragung des Eigentums 
an der Sache nachweist. Dies gilt nicht, wenn der Eigent¿mer nachweist, dass er die Sache durch Verlust oder eine 
vorsªtzliche Straftat verloren hat.  
  

 Ä 1112  
 
 Weder auf das Eigentumsrecht noch auf den guten Glauben seines Vorgªngers kann sich zu seinem Vorteil derjenige 
berufen, der eine bewegliche Sache mit der Kenntnis erworben hat, dass das Eigentumsrecht von einem Unberechtigten 
erworben wurde.  
  

 Ä 1113  
 
 Die Bestimmungen der ÄÄ 1110 bis 1112 finden keine Anwendung, wenn es sich um ein Anlageinstrument, 
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Wertpapier oder Urkunde handelt, die auf den Inhaber ausgestellt wurden, oder um in einer ºffentlichen Versteigerung, in einer 
Versteigerung bei einer Beschlussvollstreckung, bei einer Zwangsvollstreckung oder beim Handel an der Warenbºrse 
erworbene Sachen.  

 Untertitel 8  
 

 Eigentumserwerb durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt  
 

 Ä 1114  
 
 Durch Entscheidung des Gerichts oder eines anderen Organs der ºffentlichen Gewalt wird das Eigentumsrecht an 
dem darin bestimmten Tag erworben. Ist in der Entscheidung kein solcher Tag bestimmt, so wird das Eigentumsrecht an dem 
Tag der Rechtskraft der Entscheidung erworben.  
  

 Abschnitt 4  
 

 Miteigentum 
 
  

 Titel 1  
 

 Allgemeine Bestimmungen  
 

 Ä 1115  
 
 (1) Personen, denen das Eigentumsrecht an einer Sache gemeinsam zusteht, sind Miteigent¿mer.  
  
 (2) Die Bestimmungen zum Miteigentum finden auch auf Gemeinschaften anderer dinglicher Rechte sinngemªÇ 
Anwendung.  
  

 Ä 1116  
 
 In Hinblick auf eine Sache als Gesamtheit, werden die Miteigent¿mer als eine einzige Person angesehen und 
verf¿gen ¿ber die Sache als eine einzige Person.  
  

 Ä 1117  
 
 Jeder Miteigent¿mer hat das Recht an der ganzen Sache. Dieses Recht ist mit demselben Recht jedes weiteren 
Miteigent¿mers beschrªnkt.  
  

 Ä 1118  
 
 Dem Miteigent¿mer steht eine Abrechnung zu, aus der sich ergibt, wie ¿ber die gemeinsame Sache verf¿gt wurde, 
sowie der Anteil an Fr¿chten und Nutzungen aus der gemeinsamen Sache.  
  

 Ä 1119  
 
 Die Abrechnung kann nach Ablauf der f¿r die Natur der Verwaltung einer gemeinschaftlichen Sache gewºhnlichen 
Zeit, beim Erlºschen des Miteigentums oder beim Erlºschen der Beteiligung daran oder aus anderen triftigen Gr¿nden begehrt 
werden.  
  

 Ä 1120  
 
 (1) Fr¿chte und Nutzungen aus einer gemeinsamen Sache werden nach dem Verhªltnis der Anteile geteilt.  
  
 (2) Wie die Fr¿chte und Nutzungen aus einer gemeinsamen Sache, die nicht in Anteile geteilt werden kºnnen, zu 
behandeln sind, bestimmt die Vereinbarung der Miteigent¿mer. Einigen sich die Miteigent¿mer nicht, so werden diese Fr¿chte 
und Nutzungen in einer geeigneten Weise verkauft und der Ertrag wird nach Anteilen geteilt.  
  

 Titel 2  
 

 Miteigentumsanteil  
 

 Ä 1121  
 
 Jeder der Miteigent¿mer ist vollstªndiger Eigent¿mer seines Anteils.  
  

 Ä 1122  
 
 (1) Der Anteil dr¿ckt das MaÇ der Beteiligung jedes Miteigent¿mers an der Bildung des gemeinsamen Willens und an 
den sich aus dem Miteigentum der Sache ergebenden Rechten und Pflichten aus.  
  
 (2) Die GrºÇe des Anteils ergibt sich aus der Rechtstatsache, auf der das Miteigentum oder die Beteiligung des 
Miteigent¿mers am Miteigentum beruht. Dies hindert die Miteigent¿mer nicht daran, die GrºÇe der Anteile anderweitig zu 
vereinbaren; eine solche Vereinbarung muss die f¿r die ¦bertragung des Anteils festgelegten Erfordernisse erf¿llen.  
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 (3) Es wird vermutet, dass die Anteile gleich sind.  
  

 Ä 1123  
 
 Der Miteigent¿mer kann ¿ber seinen Anteil nach eigenem Willen verf¿gen. Eine solche Verf¿gung darf jedoch nicht 
zum Nachteil der Rechte anderer Miteigent¿mer gereichen, egal woraus sie sich ergeben.  
  

 Ä 1124  
 
 (1) Wurde das Miteigentum durch Verf¿gung von Todes wegen oder eine andere Rechtstatsache begr¿ndet, so dass 
die Miteigent¿mer ihre Rechte und Pflichten vom Anfang an nicht beeinflussen konnten, und ¿bertrªgt einer der Miteigent¿mer 
seinen Anteil, so haben die anderen Miteigent¿mer an dem Anteil f¿r die Dauer von sechs Monaten ab dem Tag der Entstehung 
des Miteigentums ein Vorkaufsrecht, es sei denn, der Miteigent¿mer ¿bertrªgt den Anteil auf einen anderen Miteigent¿mer oder 
seinen Ehegatten, Geschwisterteil oder Verwandten in gerader Linie. Einigen sich die Miteigent¿mer nicht darauf, wie sie das 
Vorkaufsrecht aus¿ben, so haben sie das Recht, den Anteil verhªltnismªÇig nach der GrºÇe der Anteile abzukaufen.  
  
 (2) Das Vorkaufsrecht haben die Miteigent¿mer auch dann, wenn einer der Miteigent¿mer den Anteil unentgeltlich 
¿bertrªgt; dann haben die Miteigent¿mer das Recht, den Anteil zum ¿blichen Preis abzukaufen. Dies gilt auch f¿r andere Fªlle 
des gesetzlichen Vorkaufsrechts.  
  

 Ä 1125  
 
 (1) Ist das Miteigentum an einem Landwirtschaftsbetrieb durch Verf¿gung von Todes wegen oder eine andere 
Rechtstatsache entstanden, so dass die Miteigent¿mer ihre Rechte und Pflichten vom Anfang an nicht beeinflussen konnten, 
und ¿bertrªgt einer der Miteigent¿mer seinen Anteil, so haben die anderen Miteigent¿mer an dem Anteil ein Vorkaufsrecht; das 
Vorkaufsrecht bezieht sich auch auf den Erbteil. Einigen sich die Miteigent¿mer oder Miterben nicht darauf, wie sie das 
Vorkaufsrecht aus¿ben, so haben sie das Recht, den Anteil verhªltnismªÇig nach der GrºÇe der Anteile abzukaufen.  
  
 (2) ¦bertrªgt ein Miteigent¿mer seinen Anteil auf eine Person, die nach den Bestimmungen zur gesetzlichen Erbfolge 
sein Erbe wªre, oder auf einen anderen Miteigent¿mer, so findet der Absatz 1 keine Anwendung. Dies gilt auch im Falle, dass 
der Miteigent¿mer auf das Vorkaufsrecht schriftlich verzichtet hat.  
  

 Titel 3  
 

 Verwaltung einer gemeinschaftlichen Sache  
 

 Ä 1126  
 
 (1) Jeder der Miteigent¿mer ist zur Beteiligung an der Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache berechtigt.  
  
 (2) Bei der Entscheidung ¿ber eine gemeinsame Sache werden die Stimmen der Miteigent¿mer nach der GrºÇe ihrer 
Anteile berechnet.  
  

 Ä 1127  
 
 Aus einem Rechtsgeschªft, das eine gemeinsame Sache betrifft, sind alle Miteigent¿mer zu gleichen Teilen 
berechtigt und gesamtschuldnerisch verpflichtet.  
  

 Ä 1128  
 
 (1) ¦ber die laufende Verwaltung einer gemeinschaftlichen Sache entscheiden die Miteigent¿mer mit einer 
Stimmenmehrheit.  
  
 (2) Der Beschluss hat Rechtswirkungen f¿r alle Miteigent¿mer nur dann, wenn alle von dem Beschlussbedarf 
benachrichtigt wurden, es sei denn, es handelte sich um eine Sache, die der sofortigen Handlung bedurfte. Der bei der 
Beschlussfassung ¿ber eine unaufschiebbare Sache ¿bergangene Miteigent¿mer kann beim Gericht beantragen, dass das 
Gericht feststellt, dass der Beschluss ¿ber die unaufschiebbare Sache gegen¿ber ihm keine Rechtswirkungen hat, wenn von 
ihm gerechterweise nicht verlangt werden kann, dass er ihn ertrªgt.  
  
 (3) Wird der Antrag nach Absatz 2 innerhalb von dreiÇig Tagen nach dem Beschluss nicht gestellt, so erlischt das 
Recht zur Stellung des Antrags; wenn der Miteigent¿mer von der Verf¿gung nicht benachrichtigt wurde, lªuft die Frist ab dem 
Tag, an dem er von dem Beschluss erfahren hat oder erfahren konnte.  
  

 Ä 1129  
 
 (1) Beschl¿sse ¿ber wichtige Angelegenheiten betreffend eine gemeinsame Sache, insbesondere ¿ber eine 
wesentliche Verbesserung oder Verschlechterung der Sache,  nderung ihres Zwecks oder ¿ber ihre Verarbeitung, bed¿rfen 
mindestens der Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Miteigent¿mer. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so entscheidet auf 
Antrag eines Miteigent¿mers das Gericht.  
  
 (2) Der bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 ¿berstimmte Miteigent¿mer kann beantragen, dass ¿ber die 
Angelegenheit das Gericht entscheidet; im Rahmen dessen kann er auch beantragen, dass das Gericht einstweilig verbietet, 
nach dem angefochtenen Beschluss zu handeln. Die Bestimmung des Ä 1128 Abs. 3 gilt entsprechend.  
  

 Ä 1130  
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 Der ¿berstimmte Miteigent¿mer, dem aus dem Beschluss ein schwerer Nachteil droht, insbesondere durch eine 
unangemessene Beschrªnkung in der Nutzung der gemeinsamen Sache oder durch die Entstehung einer zu dem Wert seines 
Anteils offensichtlich unangemessenen Pflicht, kann beim Gericht beantragen, dass dieser Beschluss aufgehoben wird. Die 
Bestimmung des Ä 1128 Abs. 3 gilt entsprechend.  
  

 Ä 1131  
 
 BeschlieÇt die Mehrheit der Miteigent¿mer eine MaÇnahme, die f¿r die Aufrechterhaltung oder Verbesserung einer 
gemeinsamen Sache erforderlich ist, und verpflichtet sie sich gegen¿ber dem ¿berstimmten Miteigent¿mer, dass sie von ihm 
nicht verlangen wird, sich an den Kosten zu beteiligen, oder dass sie ihm sªmtlichen durch die getroffene MaÇnahme 
verursachten Schaden ersetzt und eine ausreichende Sicherheit leistet, so hat der ¿berstimmte Miteigent¿mer das Recht nach 
Ä 1130 nicht.  
  

 Ä 1132  
 
 Beschl¿sse, auf deren Grundlage die gemeinsame Sache belastet werden soll oder ihre Belastung aufgehoben 
werden soll, und Beschl¿sse, auf deren Grundlage die Rechte der Miteigent¿mer f¿r lªnger als zehn Jahre beschrªnkt werden 
sollen, bed¿rfen der Zustimmung aller Miteigent¿mer.  
  

 Ä 1133  
 
 F¿r die Bestellung eines Pfandrechts oder einer anderen ªhnlichen Sicherheit, die zur Sicherung einer Geldforderung 
dient, die bei Verbesserung der gemeinsamen Sache oder bei ihrer Erneuerung entstanden ist, gen¿gt der mit mindestens einer 
Zweidrittelmehrheit der Miteigent¿mer gefasste Beschluss.  
  

 Verwalter einer gemeinschaftlichen Sache  
 

 Ä 1134  
 
 ¦ber die Wahl und Abberufung des Verwalters entscheiden die Miteigent¿mer genauso wie ¿ber Angelegenheiten 
der laufenden Verwaltung.  
  

 Ä 1135  
 
 Der Verwalter hat die rechtliche Stellung eines Auftragnehmers. Er muss mit den Miteigent¿mern die Verwaltung 
abrechnen; es steht ihm eine Erstattung der zweckmªÇig aufgewendeten Kosten zu, die er aus den Ertrªgen der verwalteten 
Sache schºpfen kann.  
  

 Ä 1136  
 
 Der Miteigent¿mer, der f¿r die gemeinsame Sache Kosten im Interesse der anderen Miteigent¿mer ohne deren 
Benachrichtigung und Zustimmung aufgewendet hat, kann verlangen  
  
a) den anteilsmªÇigen Teil der Erstattung im Umfang der Aufwertung der Sache, wenn es sich um einen Aufwand handelte, der 
den Miteigent¿mern zum Vorteil gereichte,  
  
b) Erstattung der notwendigen Kosten, wenn es sich um Kosten handelte, die zum Schutz der Sache aufzuwenden waren.  
  

 Ä 1137  
 
 Wird die Verwaltung mehreren Personen anvertraut, so entscheiden diese mit einer Stimmenmehrheit; jede von ihnen 
hat je eine Stimme.  
  

 Ä 1138  
 
 Vereinbaren die Miteigent¿mer einer unbeweglichen Sache hinsichtlich ihrer Verwaltung etwas anderes, so bedarf die 
Vereinbarung der Form einer ºffentlichen Urkunde. Die Vereinbarung wird in der Urkundensammlung bei dem Organ hinterlegt, 
bei dem die unbewegliche Sache im ºffentlichen Register eingetragen ist.  
  

 Ä 1139  
 

 Gerichtliche Regelung der Verhªltnisse der Miteigent¿mer  
 
 (1) Beantragt einer der Miteigent¿mer beim Gericht, zu entscheiden, dass ein Beschluss der Mehrheit der 
Miteigent¿mer ihm gegen¿ber keine Rechtswirkungen hat, einen solchen Beschluss aufzuheben oder durch gerichtliche 
Entscheidung zu ersetzen, so regelt das Gericht die Rechtsverhªltnisse der Miteigent¿mer nach billigem Ermessen. Das Gericht 
kann insbesondere entscheiden, ob die  nderung vorbehaltlos, unter Vorbehalt oder gegen eine Sicherung erfolgen soll, oder 
ob sie ¿berhaupt nicht erfolgen soll.  
  
 (2) In der in Absatz 1 angef¿hrten Weise entscheidet das Gericht auch dann, wenn seine Entscheidung einer der 
Miteigent¿mer deswegen begehrt, dass bei der Entscheidung ¿ber die gemeinsame Sache nicht die erforderliche Mehrheit 
erreicht wurde.  
  

 Titel 4  
 

 Abtrennung vom Miteigentum und Aufhebung des Miteigentums  
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 Ä 1140  

 
 (1) Niemand kann gezwungen sein, im Miteigentum zu verharren.  
  
 (2) Jeder der Miteigent¿mer kann jederzeit seine Abtrennung vom Miteigentum, wenn der Gegenstand des 
Miteigentums geteilt werden kann, oder die Aufhebung des Miteigentums beantragen. Der Antrag darf aber nicht zu 
unpassender Zeit oder nur zum Nachteil eines der Miteigent¿mer erfolgen.  
  

 Ä 1141  
 
 (1) Das Miteigentum wird durch Vereinbarung aller Miteigent¿mer aufgehoben; die Vereinbarung muss eine 
Abmachung ¿ber die Art der Auseinandersetzung enthalten. Handelt es sich um das Miteigentum an einer unbeweglichen 
Sache oder an einem Betrieb, so bedarf die Vereinbarung der Schriftform.  
  
 (2) Die Miteigent¿mer setzen sich durch die Teilung der gemeinsamen Sache, ihren Verkauf aus freier Hand oder in 
einer ºffentlichen Versteigerung mit Teilung des Erlºses, oder durch die ¦bertragung des Eigentums auf einen oder mehrere 
Miteigent¿mer mit der Auszahlung der anderen auseinander.  
  

 Ä 1142  
 
 (1) Handelt es sich um eine gemeinsame Sache, die als Ganzes zu einem bestimmten Zweck dienen soll, so ist ihre 
Teilung nicht mºglich.  
  
 (2) Ein landwirtschaftliches Grundst¿ck kann nur so geteilt werden, dass durch die Teilung Grundst¿cke entstehen, 
die sowohl in Bezug auf deren GrºÇe als auch auf die Mºglichkeit des stªndigen Zugangs zweckmªÇig bebaubar sind. Dies gilt 
nicht, wenn das Grundst¿ck zum Zwecke der Errichtung eines Bauwerks oder zu einem solchen Zwecke geteilt werden soll, f¿r 
den das Grundst¿ck enteignet werden kann.  
  

 Ä 1143  
 
 Einigen sich die Miteigent¿mer nicht die Aufhebung des Miteigentums, so entscheidet dar¿ber auf Antrag eines der 
Miteigent¿mer das Gericht. Entscheidet das Gericht ¿ber die Aufhebung des Miteigentums, so entscheidet es gleichzeitig ¿ber 
die Weise der Auseinandersetzung der Miteigent¿mer.  
  

 Ä 1144  
 
 (1) Ist dies mºglich, entscheidet das Gericht ¿ber die Teilung der gemeinsamen Sache; die Sache kann es aber nicht 
teilen, wenn dadurch ihr Wert erheblich gesenkt wird.  
  
 (2) Der Teilung der Sache steht jedoch nicht entgegen, wenn die Sache nicht in Teile geteilt werden kann, die genau 
den Anteilen der Miteigent¿mer entsprechen, wenn die Differenz in Geld ausgeglichen wird.  
  

 Ä 1145  
 
 Bei Aufhebung des Miteigentums durch Teilung der gemeinsamen Sache kann das Gericht eine Dienstbarkeit 
errichten oder ein anderes dingliches Recht bestellen, wenn dies die ordnungsgemªÇe Nutzung der neu entstandenen Sache 
durch den ehemaligen Miteigent¿mer erfordert.  
  

 Ä 1146  
 
 Gemeinsame Urkunden kºnnen nicht geteilt werden. Einigen sich die Miteigent¿mer nicht darauf, bei wem die 
gemeinsamen Urkunden hinterlegt werden, so werden diese bei dem ªltesten Miteigent¿mer hinterlegt, wenn dem ansonsten 
nichts entgegensteht. Andere Miteigent¿mer erhalten auf gemeinsame Kosten amtlich beglaubigte Gleichschriften oder Kopien.  
  

 Ä 1147  
 
 Ist eine Teilung der gemeinsamen Sache nicht gut mºglich, so wird sie durch das Gericht gegen angemessenen 
Ersatz einem oder mehreren Miteigent¿mer zugewiesen. Ist keiner der Miteigent¿mer am Besitz der Sache interessiert, so wird 
durch das Gericht der Verkauf der Sache in einer ºffentlichen Versteigerung angeordnet; in begr¿ndeten Fªllen kann das 
Gericht entscheiden, dass die Sache nur unter den Miteigent¿mern versteigert wird.  
  

 Ä 1148  
 
 (1) Bei Aufhebung des Miteigentums setzen sich die Miteigent¿mer gegenseitig die Forderungen und Schulden 
auseinander, die mit dem Eigentum oder der gemeinsamen Sache zusammenhªngen.  
  
 (2) Jeder der Miteigent¿mer kann die Begleichung von fªlligen Forderungen fordern, sowie von Forderungen, deren 
Fªlligkeit innerhalb eines Jahres nach Wirksamkeit der Vereinbarung ¿ber die Aufhebung des Miteigentums oder nach 
Einleitung des Verfahrens ¿ber die Aufhebung des Miteigentums eintritt.  
  
 (3) Wird eine Sache verkauft, so werden nach Abzug der Verkaufskosten alle Schulden nach den vorherigen 
Absªtzen beglichen, noch bevor der Erlºs unter den Miteigent¿mern geteilt wird.  
  

 Ä 1149  
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 (1) Die ehemaligen Miteigent¿mer stellen sich auf Antrag eines von ihnen eine Bestªtigung dar¿ber zu, wie sie sich 
auseinandergesetzt haben, wenn sie die Vereinbarung ¿ber die Aufhebung des Miteigentums an der beweglichen Sache nicht 
in Schriftform geschlossen haben.  
  
 (2) Bei Auseinandersetzung des Miteigentums an einer im ºffentlichen Register eingetragenen unbeweglichen Sache 
entstehen die neuen Eigentumsrechte durch die Eintragung in dieses ºffentliche Register.  
  

 Schutz Dritter bei Teilung einer gemeinsamen Sache  
 

 Ä 1150  
 
 Die Teilung der gemeinsamen Sache gereicht nicht zum Nachteil der Person, die ein dingliches Recht an der 
gemeinsamen Sache hat.  
  

 Ä 1151  
 
 Bei Teilung der herrschenden Sache dauert die dingliche Last f¿r alle Teile in der Regel fort, sie darf jedoch weder 
erweitert noch beschwerlicher werden. Kommt die dingliche Last nur einigen Teilen zugute, so erlischt sie hinsichtlich der 
¿brigen Teile.  
  

 Ä 1152  
 
 Wird eine belastete Sache geteilt und belastet die dingliche Last nur einen Teil, so erlischt sie hinsichtlich der ¿brigen 
Teile.  
  

 Ä 1153  
 
 (1) Rªumt das Recht aus einer Dienstbarkeit oder eine andere Belastung das Recht an Fr¿chten oder Nutzungen ein, 
so kann  
  
a) jede der berechtigten Personen, wenn die herrschende Sache geteilt wird, oder  
  
b) jede der beschwerten Personen, wenn die beschwerte Sache geteilt wird, beantragen, dass die Aus¿bung durch das Gericht 
geregelt wird.  
  
 (2) Das Gericht regelt die Aus¿bung im Hinblick auf die Natur und den Zweck der Belastung sowie im Hinblick auf 
wirtschaftliche Besonderheiten der einzelnen Teile in der Weise, dass das Ergebnis den Grundsªtzen der Billigkeit entspricht 
und dass die Belastung nicht grºÇer wird.  
  

 Aufschub der Aufhebung des Miteigentums  
 

 Ä 1154  
 
 (1) Vereinbaren die Miteigent¿mer f¿r einen bestimmten Zeitraum, hºchstens jedoch f¿r zehn Jahre, keine Aufhebung 
des Miteigentums zu beantragen, so kann dadurch jegliche andere spªtere Abmachung nicht ausgeschlossen werden. Wurde 
der Aufschub der Aufhebung des Miteigentums f¿r einen lªngeren Zeitraum als zehn Jahre vereinbart, so wird er als auf zehn 
Jahre vereinbart angesehen. Der Aufschub der Aufhebung des Miteigentums kann auch wiederholt vereinbart werden.  
  
 (2) Soll eine Vereinbarung des Aufschubs der Aufhebung des Miteigentums auch Rechtsnachfolger der 
Miteigent¿mer verpflichten, deren Rechtsfolgeeigenschaft anders entsteht als durch Erbfall oder die Umwandlung der 
juristischen Person, so muss dies ausdr¿cklich vereinbart werden.  
  
 (3) Eine Vereinbarung ¿ber den Aufschub der Aufhebung des Miteigentums bedarf der Form einer ºffentlichen 
Urkunde; betrifft die Vereinbarung eine im ºffentlichen Register eingetragene unbewegliche Sache, so wird der Aufschub der 
Aufhebung des Miteigentums ins ºffentliche Register eingetragen.  
  

 Ä 1155  
 
 (1) Auf Antrag eines Miteigent¿mers kann das Gericht die Aufhebung des Miteigentums aufschieben, wenn dadurch 
ein Vermºgensverlust oder eine ernsthafte Gefªhrdung des berechtigten Interesses eines der Miteigent¿mer verhindert werden 
soll, und die Dauer des Miteigentums somit verlªngern, hºchstens jedoch um zwei Jahre.  
  
 (2) Die Aufhebung des Miteigentums kann auch durch Verf¿gung von Todes wegen aufgeschoben werden.  
  

 Ä 1156  
 
 Der Aufschub der Aufhebung des Miteigentums kann spªtestens mit einer Vereinbarung der Miteigent¿mer geªndert 
werden, und mangels einer solchen Vereinbarung durch gerichtliche Entscheidung, die auf Antrag eines Miteigent¿mers 
erlassen wurde, der nachweist, dass von ihm das weitere Verharren im Miteigentum gerechterweise nicht verlangt werden kann 
oder dass sich die Umstªnde, f¿r die das Miteigentum aufgeschoben wurde, erheblich verªndert haben.  
  

 Ä 1157  
 

 Aufschub der Abtrennung vom Miteigentum  
 
 F¿r die Abtrennung vom Miteigentum gelten die ÄÄ 1154 bis 1156 entsprechend.  



147 

 

  
 Titel 5  

 
 Wohnungsmiteigentum  

 

 Untertitel 1  
 

 Allgemeine Bestimmungen  
 

 Ä 1158  
 
 (1) Das Wohnungsmiteigentum ist Miteigentum an einer unbeweglichen Sache, das durch das Eigentum an Einheiten 
begr¿ndet ist. Wohnungsmiteigentum kann entstehen, wenn Bestandteil der unbeweglichen Sache ein Haus mit mindestens 
zwei Wohnungen ist.  
  
 (2) Was in diesem Titel ¿ber Wohnungen festgelegt ist, gilt auch f¿r Gewerberªume sowie f¿r Gesamtheiten von 
Wohnungen oder Gewerberªumen.  
  

 Ä 1159  
 
 Eine Wohneinheit umfasst eine Wohnung als einen rªumlich abgetrennten Teil des Hauses und einen Anteil an den 
allgemeinen Teilen einer unbeweglichen Sache, die gegenseitig verbunden und untrennbar sind. Die Wohneinheit ist eine 
unbewegliche Sache.  
  

 Allgemeine Teile  
 

 Ä 1160  
 
 (1) Allgemein sind wenigstens diejenigen Teile der unbeweglichen Sache, die von ihrer Natur her den Eigent¿mern 
der Einheiten gemeinsam dienen sollen.  
  
 (2) Allgemein sind stets das Grundst¿ck, auf dem das Haus errichtet wurde, oder das dingliche Recht, das den 
Eigent¿mern der Wohneinheiten das Recht begr¿ndet, auf dem Grundst¿ck ein Haus zu haben, Bauteile, die f¿r die 
Aufrechterhaltung des Hauses einschlieÇlich seiner Hauptkonstruktionen, und seiner Form und seines Aussehens, sowie f¿r die 
Aufrechterhaltung der Wohnung eines anderen Eigent¿mers einer Wohneinheit von Bedeutung sind, und Einrichtungen, die 
auch einem anderen Eigent¿mer einer Wohneinheit zur Nutzung der Wohnung dienen. Dies gilt auch im Falle, dass ein 
bestimmter Teil einem Eigent¿mer einer Wohneinheit zur ausschlieÇlichen Nutzung ¿berlassen wird.  
  

 Ä 1161  
 
 Werden die Anteile an den allgemeinen Teilen nicht unter Ber¿cksichtigung der Natur, der AusmaÇe und der 
Platzierung der Wohnung oder als gleich bestimmt, gilt, dass sie mit dem Verhªltnis der GrºÇe der Bodenflªche der Wohnung 
zu der gesamten Bodenflªche aller Wohnungen im Haus festgelegt sind.  
  

 Ä 1162  
 
 (1) Sind die Anteile an den allgemeinen Teilen anders als durch das Verhªltnis der GrºÇe der Bodenflªche der 
Wohnung zu der gesamten Bodenflªche aller Wohnungen im Haus oder als gleich berechnet, so hat der Eigent¿mer der 
Wohneinheit das Recht, eine  nderung dieser Berechnung zu begehren, wenn sich die Umstªnde so erheblich verªndert 
haben, dass die Berechnung seines Anteils an den allgemeinen Teilen offensichtlich ungerecht ist.  
  
 (2) Kommt es auf Antrag des Eigent¿mers der Wohneinheit zu keiner  nderung der Erklªrung (Ä 1169), so wird die 
Erklªrung durch das Gericht geªndert.  

 Untertitel 2  
 

 Entstehung einer Wohneinheit  
 

 Ä 1163  
 

 Bau 
 
  

 Haben sich hierzu die Parteien im Zusammenhang mit dem Bau eines Hauses oder dessen  nderung verpflichtet, so 
entsteht die Wohneinheit durch den Bau, wenn das Haus sich wenigstens in einem solchen Grad der unvollendeten 
Bauproduktion befindet, dass es schon von auÇen mit AuÇenwªnden und der Dachkonstruktion geschlossen ist und die 
Wohnung mit AuÇenwªnden geschlossen ist.  
  

 Ä 1164  
 

 Eintragung in das ºffentliche Register  
 
 (1) Durch die Eintragung in das ºffentliche Register entsteht die Wohneinheit, wenn der Eigent¿mer oder eine hierzu 
aus einem anderen dinglichen Recht berechtigte Person durch eine Erklªrung ihr Recht am Haus und am Grundst¿ck in das 
Eigentumsrecht an den Wohneinheiten teilt.  
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 (2) Mit der Eintragung in das ºffentliche Register entsteht die Wohneinheit auch im Falle, dass die Miteigent¿mer es 
bei der Abtrennung vom Miteigentum oder bei dessen Aufhebung und Auseinandersetzung vereinbaren oder wenn die 
Ehegatten es bei einer  nderung des Umfangs oder bei der Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermºgens 
vereinbaren. Die Bestimmungen zu der Erklªrung finden auf diese Vereinbarungen sinngemªÇ Anwendung.  
  

 Ä 1165  
 

 Gerichtliche Entscheidung  
 
 Die Wohneinheit entsteht, wenn dar¿ber das Gericht bei Abtrennung vom Miteigentum, bei Aufhebung und 
Auseinandersetzung des Miteigentums, bei Einschrªnkung des gemeinschaftlichen Vermºgens oder bei Auseinandersetzung 
des gemeinschaftlichen Vermºgens entscheidet.  
  

 Erklªrung 
 
  

 Ä 1166  
 
 (1) Bei Teilung des Rechts an einer unbeweglichen Sache in das Eigentumsrecht an den Wohneinheiten sind 
wenigstens anzuf¿hren  
  
a) Angaben zu Grundst¿ck, Haus, Gemeinde und Gemarkung,  
  
b) Angaben zu der Einheit, insbesondere  
1. die Bestimmung und Bezeichnung der einzelnen Wohnungen wenigstens mit einer Nummer und Platzierung mit der 
Bestimmung des Nutzungszwecks,  
2. die Bestimmung und Beschreibung der allgemeinen Teile unter Ber¿cksichtigung dessen baulichen, technischen oder 
Nutzungscharakter und mit eventueller Bestimmung, welche von ihnen dem Eigent¿mer der bestimmten Wohneinheit zur 
ausschlieÇlichen Nutzung vorbehalten sind,  
3. die GrºÇe der Anteile an den allgemeinen Teilen,  
  
c) welche dingliche und andere Rechte und welche Mªngel mit der Entstehung des Eigentumsrechts an der Einheit auf alle 
Eigent¿mer der Einheiten oder auf einige von ihnen ¿bergehen.  
  
 (2) Sollen durch die Teilung mindestens f¿nf Einheiten entstehen, von denen sich wenigstens drei im Eigentum drei 
verschiedener Eigent¿mer befinden sollen, so sind in der Erklªrung auch die Erfordernisse der Satzung der 
Wohnungseigent¿mergemeinschaft anzuf¿hren (ĂEigent¿mergemeinschaftñ). Entsteht im Zusammenhang mit der Teilung keine 
Eigent¿mergemeinschaft, so legt die Erklªrung des Verwalters die Regeln f¿r die Hausverwaltung Regeln f¿r die Nutzung der 
allgemeinen Teile und Beitrªge zu den mit der Verwaltung des Hauses und des Grundst¿cks verbundenen Kosten fest.  
  
 (3) Zu der Erklªrung sind Grundrisse aller Stockwerke beizuf¿gen, bzw. deren Schemen, die die Lage der 
Wohnungen und der allgemeinen Teile des Hauses bestimmen, zusammen mit den Angaben ¿ber die Bodenflªchen der 
Wohnungen.  
  

 Ä 1167  
 
 Kommt es zur Eintragung des Eigentums an den Wohneinheiten ins ºffentliche Register, so kann die Erklªrung weder 
f¿r nichtig erklªrt werden noch kann festgestellt werden, dass das Eigentum an der Wohneinheit nicht entstanden ist, wenn das 
dingliche Recht an der Wohneinheit von einer anderen Person erworben wurde.  
  

 Ä 1168  
 

 Beseitigung der Erklªrungsmªngel  
 
 (1) Definiert die Erklªrung die Wohneinheit auf unbestimmte oder unrichtige Weise und beseitigt der Urheber der 
Erklªrung den Mangel nicht ohne unnºtige Verzºgerung, nachdem ihn auf den Mangel eine Person hingewiesen hat, die ein 
rechtliches Interesse daran hat, so kºnnen die Eigent¿mer der betroffenen Wohneinheiten den Mangel in einer gemeinsamen 
Erklªrung beseitigen. Kommt es dazu nicht, so entscheidet ¿ber die Beseitigung des Mangels das Gericht auf Antrag einer 
Person, die daran ein rechtliches Interesse hat.  
  
 (2) Wird in der Erklªrung der Anteil des Eigent¿mers der Wohneinheit an den allgemeinen Teilen unbestimmt oder 
unrichtig festgelegt, so wird dies nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1169  
 

  nderung der Erklªrung  
 
 (1) Die Eigent¿mer der Einheiten kºnnen die Erklªrung ªndern. Ist die Wohneinheit belastet, so kann die Erklªrung 
mit vorheriger Zustimmung der aus dem dinglichen Recht berechtigten Person geªndert werden.  
  
 (2) Die  nderung der Erklªrung bedarf einer in Schriftform geschlossenen Vereinbarung der betroffenen Eigent¿mer 
der Einheiten ¿ber die  nderung ihrer Rechte und Pflichten. Die Vereinbarung wird wirksam, sobald mit ihr die Eigent¿mer der 
Einheiten mit einer Stimmenmehrheit, bzw. mit absoluter Stimmenmehrheit, die in der Erklªrung bestimmt ist, schriftlich 
einverstanden sind, und zwar auch wenn sie keine Parteien der Vereinbarung sind.  
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 Untertitel 3  
 

 Bau eines Hauses mit Wohneinheiten  
 

 Ä 1170  
 

 Bauvertrag  
 
 (1) Mit einem Bauvertrag verpflichten sich die Parteien, sich gemeinsam am Bau, Vollendung oder  nderung eines 
Hauses zum Zwecke der Errichtung oder  nderung von Einheiten zu beteiligen. F¿r die Rechte und Pflichten der Parteien 
gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Gesellschaft sinngemªÇ.  
  
 (2) Im Vertrag vereinbaren die Parteien wenigstens  
  
a) die Angaben, die als Erfordernisse der Erklªrung ¿ber die Teilung des Rechts am Haus und am Grundst¿ck in das 
Eigentumsrecht an den Wohneinheiten festgelegt sind.  
  
b) die Weise der Bezahlung der Baukosten, bzw. Bewertung der selbsthelfend durchgef¿hrten Arbeiten,  
  
c) die GrºÇe der Miteigentumsanteile am Haus, und wenn das Haus Bestandteil des Grundst¿cks sein soll, dann die GrºÇe der 
Miteigentumsanteile am Grundst¿ck f¿r den Zeitraum, bis durch den Bau die erste Wohneinheit entsteht; die 
Miteigentumsanteile werden in der der GrºÇe des Anteils des Eigent¿mers der Wohneinheit an den allgemeinen Teilen 
entsprechenden GrºÇe festgelegt, und  
  
d) wenn durch den Bau ein Haus mit mindestens f¿nf Wohneinheiten entstehen soll, die Erfordernisse der Satzung der 
Eigent¿mergemeinschaft, wenn sie nicht bereits gegr¿ndet wurde.  
  
 (3) Der Vertrag bedarf der Schriftform.  
  

 Ä 1171  
 
 Wird der Bauvertrag zu einem Zeitpunkt geschlossen, in dem das Haus sich bereits in unvollendeter Bauproduktion 
befindet, aber die Wohnungen noch nicht, so vereinbaren die Parteien die GrºÇe der Miteigentumsanteile an der 
unbeweglichen Sache in der der GrºÇe der Miteigentumsanteile der k¿nftigen Eigent¿mer der Einheiten an den allgemeinen 
Teilen entsprechenden GrºÇe.  
  

 Ä 1172  
 
 (1) Soll eine Wohneinheit durch einen Aufbau, Zubau oder eine BaumaÇnahme am Haus entstehen und sind die 
Wohneinheiten im Haus noch nicht abgegrenzt, so vereinbaren die Parteien im Vertrag auch die Abgrenzung der 
Wohneinheiten im Haus und der Eigent¿mer oder die hierzu aus einem anderen dinglichen Recht berechtigte Person ¿bertrªgt 
auf den Interessenten am Erwerb der neuen Wohneinheit den Miteigentumsanteil an der unbeweglichen Sache in der der 
GrºÇe seines Miteigentumsanteils als Eigent¿mers der Wohneinheit an den allgemeinen Teilen entsprechenden GrºÇe.  
  
 (2) Soll eine neue Wohneinheit entstehen oder eine bisherige Wohneinheit durch einen Aufbau, Zubau oder 
BaumaÇnahme in einem Haus geªndert werden, in dem die Wohneinheiten schon abgegrenzt sind, so vereinbaren die Parteien 
im Vertrag auch die  nderungen der GrºÇe der Miteigentumsanteile nach der Entstehung der neuen Wohneinheit oder 
 nderung der bisherigen Wohneinheit und ihre ¦bertragungen in der Weise, dass sie den neu bestimmten GrºÇen der 
Miteigentumsanteile entsprechen.  
  

 Ä 1173  
 
 Enthªlt der Bauvertrag keine ausdr¿ckliche Abmachung ¿ber Abweichungen von der Bestimmung der Einheiten, so 
wird der Bau als ordnungsgemªÇ angesehen, wenn die Abweichung nur unerheblich ist und der betroffene Miteigent¿mer sie 
vern¿nftigerweise erwarten musste und konnte. Einigen sich die Parteien nicht, entscheidet das Gericht, wie die Folgen der 
Abweichung von der Festlegung der Einheiten auseinandergesetzt werden.  
  

 Ä 1174  
 
 (1) Entsteht durch den Bau ein Haus, so bleiben die Parteien bis zur Entstehung der Wohneinheit anteilige 
Miteigent¿mer der unbeweglichen Sache.  
  
 (2) Durch die Entstehung der Wohneinheit ªndert sich das anteilige Miteigentum an der unbeweglichen Sache in das 
Wohnungsmiteigentum.  

 Untertitel 4  
 

 Rechte und Pflichten des Eigent¿mers einer Wohneinheit  
 

 Ä 1175  
 
 (1) Der Eigent¿mer einer Wohneinheit hat das Recht, seine Wohnung frei zu verwalten, ausschlieÇlich zu nutzen und 
innerhalb der Wohnung BaumaÇnahmen durchzuf¿hren sowie die allgemeinen Teile zu nutzen, er darf jedoch einem anderen 
Eigent¿mer einer Wohneinheit die Aus¿bung derselben Rechte weder erschweren noch in Frage stellen und die allgemeinen 
Teile weder ªndern noch beschªdigen.  
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 (2) Der Eigent¿mer einer Wohneinheit hªlt seine Wohnung in einem solchen Stand, wie es der mangelfreie Zustand 
und das gute Aussehen des Hauses erforderlich machen; dies gilt auch f¿r die allgemeinen Teile, die dem Eigent¿mer der 
Wohneinheit zur ausschlieÇlichen Nutzung vorbehalten wurden.  
  

 Ä 1176  
 
 Mit der Entstehung des Eigentumsrechts an der Wohneinheit entsteht dem Eigent¿mer der Wohneinheit die Pflicht, 
sich nach den Regeln f¿r die Hausverwaltung und f¿r die Nutzung der allgemeinen Teile zu richten, wenn er mit diesen Regeln 
vertraut gemacht wurde oder wenn er sie kennen musste und konnte, sowie auch deren Einhaltung durch Personen 
sicherzustellen, denen er das Betreten des Hauses oder der Wohnung ermºglicht hat.  
  

 Ä 1177  
 
 (1) Wer eine Wohneinheit ins Eigentum erworben hat, teilt dies in einer Bekanntmachung mit seiner Adresse und der 
Anzahl der Personen, die in der Wohnung ihren Haushalt haben werden, den Eigent¿mern der Wohneinheiten durch eine f¿r 
die Hausverwaltung verantwortliche Person spªtestens innerhalb eines Monats ab dem Tag mit, an dem er erfahren hat oder 
erfahren konnte, dass er Eigent¿mer ist. Dies gilt auch f¿r  nderungen der in der Bekanntmachung angef¿hrten Angaben.  
  
 (2) Der Eigent¿mer der Wohneinheit zeigt ohne unnºtige Verzºgerung der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen 
Person  nderungen in der Anzahl der Personen an, die in der Wohnung ihren Haushalt haben und dort insgesamt mindestens 
drei Monate in einem Kalenderjahr wohnen. Dies gilt auch dann, wenn der Eigent¿mer der Wohneinheit die Wohnung einer 
anderen Person zum Gebrauch ¿berlassen hat; in einem solchen Falle zeigt er auch den Namen und die Adresse dieser 
Person an.  
  

 Ä 1178  
 
 Beantragt dies der Eigent¿mer einer Wohneinheit, so wird ihm von der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen 
Person der Name und die Adresse eines beliebigen Eigent¿mers einer Wohneinheit oder eines Mieters im Haus mitgeteilt.  
  

 Ä 1179  
 
 Der Eigent¿mer einer Wohneinheit hat das Recht sich damit bekannt zu machen, wie die f¿r die Hausverwaltung 
verantwortliche Person wirtschaftet und wie sie das Haus oder das Grundst¿ck verwaltet. Bei dieser Person kann der 
Eigent¿mer einer Wohneinheit in die in Sachen der Verwaltung geschlossenen Vertrªge sowie in die B¿cher und Belege 
Einsicht nehmen.  
  

 Ä 1180  
 
 (1) Mangels anderweitiger Bestimmung trªgt der Eigent¿mer einer Wohneinheit zur Haus- und 
Grundst¿cksverwaltung in der seinem Anteil an den allgemeinen Teilen entsprechenden Hºhe bei. Dient einer der allgemeinen 
Teile nur einem Eigent¿mer einer Einheit zur ausschlieÇlichen Nutzung, so wird die Hºhe des Beitrags auch unter 
Ber¿cksichtigung der Natur, des AusmaÇes und der Situierung dieses Teils festgelegt; ber¿cksichtigt wird auch der Umfang der 
Pflicht des Eigent¿mers der Wohneinheit, diesen Teil auf eigene Kosten zu verwalten.  
  
 (2) Die zur Verg¿tung der Person, die das Haus verwaltet, oder der Mitglieder ihrer Organe, f¿r die Buchf¿hrung und 
f¿r ªhnliche Kosten der eigentlichen Verwaltungstªtigkeit bestimmten Beitrªge werden f¿r jede Wohneinheit gleich aufgeteilt.  
  

 Ä 1181  
 
 (1) Der Eigent¿mer einer Wohneinheit zahlt Anzahlungen f¿r die mit der Nutzung der Wohnung (des Dienstes) 
verbundenen oder zusammenhªngenden Leistungen und hat das Recht, dass seine Anzahlungen von der f¿r die 
Hausverwaltung verantwortlichen Person rechtzeitig abgerechnet werden, in der Regel spªtestens innerhalb von vier Monaten 
nach Ende der Abrechnungsperiode.  
  
 (2) Wurde keine Fªlligkeitsfrist f¿r R¿ckstªnde oder ¦berzahlungen der Anzahlungen festgelegt, so sind diese zu 
demselben Tag innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist zur Zahlung fªllig.  
  

 Ä 1182  
 
 F¿hrt der Eigent¿mer einer Wohneinheit BaumaÇnahmen in seiner Wohnung durch, so ermºglicht er das Betreten 
der Wohnung zur Pr¿fung, ob die allgemeinen Teile durch die BaumaÇnahmen nicht gefªhrdet, beschªdigt oder geªndert 
werden, wenn er hierzu von der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen Person im Voraus aufgefordert wurde.  
  

 Ä 1183  
 
 (1) Der Eigent¿mer einer Wohneinheit unterlªsst alles, was der Wartung, Ausbesserung, Abªnderung, Umbau oder 
einer anderen  nderung des Hauses oder des Grundst¿cks, die ordnungsgemªÇ beschlossen wurden, entgegensteht; wenn 
diese innerhalb der Wohnung oder an einem allgemeinen Teil, der ausschlieÇlich zur Nutzung durch den Eigent¿mer einer 
Wohneinheit dient, durchgef¿hrt werden, hat er das Betreten zu ermºglichen, wenn er hierzu von der f¿r die Hausverwaltung 
verantwortlichen Person im Voraus aufgefordert wurde. Dies gilt auch f¿r die Unterbringung, Wartung und Kontrolle der 
Einrichtungen f¿r die Messung des Wasser-, Gas-, Wªrmeverbrauchs und des Verbrauchs von anderen Energien.  
  
 (2) Bei Beschªdigung der Wohneinheit durch die Durchf¿hrung von Arbeiten nach Absatz 1 bekommt der Eigent¿mer 
der Wohneinheit Schadensersatz von der Eigent¿mergemeinschaft und wenn keine Eigent¿mergemeinschaft entstanden ist, so 
ersetzen den Schaden verhªltnismªÇig die Miteigent¿mer des Hauses. Hat jedoch diese Arbeiten in seinem Interesse nur einer 
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der Eigent¿mer der Wohneinheiten durchgef¿hrt, so ersetzt dieser den Schaden allein.  
  

 Ä 1184  
 
 Auf Antrag der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen Person oder des betroffenen Eigent¿mers einer Wohneinheit 
kann das Gericht den Verkauf der Wohneinheit desjenigen Eigent¿mers anordnen, der eine ihm durch vollstreckbare 
gerichtliche Entscheidung auferlegte Pflicht in einer die Rechte der anderen Eigent¿mer der Wohneinheiten erheblich 
beschrªnkenden oder verhindernden Weise verletzt.  
  

 Ä 1185  
 

 Miteigentum an einer Wohneinheit  
 
 (1) Der Eigent¿mer einer Wohneinheit kann sein Recht an der Wohneinheit in Anteile teilen, es sei denn, dies wurde 
ausgeschlossen.  
  
 (2) Die Miteigent¿mer einer Wohneinheit bevollmªchtigten einen gemeinsamen Vertreter, der ihre Rechte gegen¿ber 
der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen Person aus¿bt. Dies gilt auch f¿r Ehegatten, die eine Wohneinheit im 
gemeinschaftlichen Vermºgen haben.  
  

 Sonderbestimmungen zur ¦bertragung einer Wohneinheit  
 

 Ä 1186  
 
 (1) Bei einer ¦bertragung des Eigentums an einer Einheit entsteht der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen 
Person keine Pflicht, die Beitrªge zur Hausverwaltung zum Tage der Wirksamkeit der ¦bertragung auseinanderzusetzen.  
  
 (2) ¦bertrªgt der Eigent¿mer das Eigentum an einer Wohneinheit, weist er dem Erwerber durch die Vorlage einer 
Bestªtigung der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen Person nach, welche Schulden im Zusammenhang mit der Haus- und 
Grundst¿cksverwaltung auf den Erwerber der Wohneinheit ¿bergehen, bzw. dass es keine derartigen Schulden gibt. F¿r 
Schulden, die auf den Erwerber der Wohneinheit ¿bergegangen sind, haftet der ¦bertragende gegen¿ber der f¿r die 
Hausverwaltung verantwortlichen Person.  
  

 Ä 1187  
 
 (1) Ist die Wohneinheit durch die Teilung des Rechts am Haus oder Grundst¿ck in das Eigentumsrecht an den 
Wohneinheiten entstanden, so hat der Mieter der Wohnung ein Vorkaufsrecht an der Wohneinheit bei ihrer ersten ¦bertragung. 
Dies gilt auch f¿r das Mietverhªltnis ¿ber einen Gewerberaum, wenn dieser im Zusammenhang mit einer Wohnung in 
demselben Haus vermietet wurde. Das Vorkaufsrecht erlischt, wenn der Mieter das Angebot innerhalb von sechs Monaten nach 
dessen Wirksamkeit nicht annimmt.  
  
 (2) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet keine Anwendung, wenn der Mieter eine juristische Person ist.  
  

 Ä 1188  
 
 (1) Entsteht die Wohneinheit in einem Haus im Eigentum oder Miteigentum einer juristischen Person und ist der 
Mieter ein Mitglied oder Gesellschafter dieser juristischen Person, das sich mit Arbeit oder einer Vermºgensbeteiligung an der 
Beschaffung der unbeweglichen Sache beteiligt hat, so kann das Eigentum an der Wohneinheit nur auf ihn ¿bertragen werden. 
Dies gilt auch im Falle, dass sich an der Beschaffung der unbeweglichen Sache der Rechtsvorgªnger des Gesellschafters oder 
des Mitglieds beteiligt hat.  
  
 (2) Erfordert eine sonstige Rechtsvorschrift f¿r die G¿ltigkeit der ¦bertragung die Wertermittlung des zu 
¿bertragenden Vermºgens auf Grund eines von einem gerichtlich bestellten Sachverstªndigen erstellten Gutachtens, finden die 
Bestimmungen dieser Rechtsvorschrift keine Anwendung.  

 Untertitel 5  
 

 Haus- und Grundst¿cksverwaltung  
 

 Ä 1189  
 
 (1) Die Haus- und Grundst¿cksverwaltung umfasst alles, was dem Eigent¿mer einer Wohneinheit nicht gehºrt und 
was im Interesse aller Miteigent¿mer f¿r die ordnungsgemªÇe Pflege des Hauses und des Grundst¿cks als ein funktionierendes 
Ganzes und Aufrechterhaltung oder Verbesserung der allgemeinen Teile notwendig oder zweckmªÇig ist. Die Hausverwaltung 
umfasst auch Tªtigkeiten in Verbindung mit der Vorbereitung und Durchf¿hrung von  nderungen in den allgemeinen Teilen des 
Hauses durch einen Aufbau, Zubau, BaumaÇnahme oder  nderung in der Nutzung, sowie in Verbindung mit der Errichtung, 
Unterhaltung oder Verbesserung von Einrichtungen im Haus oder auf dem Grundst¿ck, die allen Miteigent¿mern des Hauses 
dienen.  
  
 (2) Es wird vermutet, dass sich die Verwaltung auch auf allgemeine Teile bezieht, die ausschlieÇlich nur einem der 
Miteigent¿mer zur Nutzung dienen.  
  

 Ä 1190  
 
 Die f¿r die Haus- und Grundst¿cksverwaltung verantwortliche Person ist die Eigent¿mergemeinschaft. Ist die 
Eigent¿mergemeinschaft nicht entstanden, so ist die f¿r die Hausverwaltung verantwortliche Person der Verwalter.  



152 

 

  
 Verwaltung ohne Entstehung einer Eigent¿mergemeinschaft  

 
 Ä 1191  

 
 Ist die Eigent¿mergemeinschaft nicht entstanden, so finden auf die Verwaltung die in der Erklªrung bestimmten 
Regeln Anwendung und auf Beschl¿sse in Verwaltungssachen werden die Bestimmungen zur Versammlung sinngemªÇ 
angewendet; zur Beschlussfassung werden die Eigent¿mer der Einheiten vom Verwalter einberufen.  
  

 Ä 1192  
 
 (1) Hat einer der Eigent¿mer der Wohneinheiten an den allgemeinen Teilen einen grºÇeren Anteil als eine Hªlfte, so 
wird er zum Verwalter. Gibt es keinen solchen Eigent¿mer einer Wohneinheit, so wªhlen die Eigent¿mer der Wohneinheiten 
den Verwalter mit einer Stimmenmehrheit. Auf Antrag eines der Eigent¿mer der Wohneinheiten beruft das Gericht den 
Verwalter ab und bestellt einen neuen Verwalter, wenn ein triftiger Grund vorliegt.  
  
 (2) Der Verwalter kann allein tun, was f¿r die Aufrechterhaltung des verwalteten Vermºgens notwendig ist; wenn 
etwas anderes festgelegt ist, wird dies nicht ber¿cksichtigt. Dies gilt nicht f¿r Entscheidungen ¿ber Angelegenheiten, die nach 
diesem Gesetz in die Befugnisse der Versammlung fallen.  
  

 Ä 1193  
 
 Handelt es sich um ein Haus mit weniger als f¿nf Einheiten, so werden bei der Entscheidung der Eigent¿mer der 
Einheiten die Stimmen des Verwalters, welche die Summe der Stimmen aller anderen Eigent¿mer der Einheiten ¿bersteigen, 
nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Eigent¿mergemeinschaft  
 

 Ä 1194  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft ist eine juristische Person, die zum Zwecke der Sicherstellung der Haus- und 
Grundst¿cksverwaltung gegr¿ndet wurde; bei Erf¿llung ihres Zwecks ist sie fªhig, Rechte zu erwerben und sich zu verpflichten. 
Die Eigent¿mergemeinschaft darf weder unternehmerisch tªtig sein noch sich direkt oder indirekt am Unternehmen oder einer 
anderen Tªtigkeit von Unternehmern beteiligen oder ihr Gesellschafter oder Mitglied sein.  
  
 (2) Die Mitgliedschaft in der Eigent¿mergemeinschaft ist untrennbar mit dem Eigentum an einer Wohneinheit 
verbunden. F¿r die Schulden der Eigent¿mergemeinschaft haftet ihr Mitglied im Verhªltnis nach der GrºÇe seines Anteils an 
den allgemeinen Teilen.  
  

 Ä 1195  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft kann Vermºgensgegenstªnde erwerben und ¿ber diese nur zu Zwecken der Haus- 
und Grundst¿cksverwaltung verf¿gen.  
  
 (2) Rechtsgeschªfte, mit denen die Eigent¿mergemeinschaft die Schuld einer anderen Person absichert, werden 
nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1196  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft nimmt Rechtsgeschªfte in den Schranken ihres Zwecks mit den Eigent¿mern der 
Einheiten sowie mit Dritten vor.  
  
 (2) Entstehen den Eigent¿mern der Wohneinheiten Rechte durch einen Mangel an einer Wohneinheit, so vertritt die 
Eigent¿mergemeinschaft die Eigent¿mer der Wohneinheiten bei der Geltendmachung dieser Rechte.  
  

 Ä 1197  
 
 Vereint sich die Eigent¿mergemeinschaft mit einer anderen Eigent¿mergemeinschaft zu einer Zusammenarbeit bei 
der Erf¿llung ihres Zwecks oder wird sie Mitglied einer juristischen Person, die Eigent¿mergemeinschaften oder Eigent¿mer der 
Einheiten vereint oder anderweitig im Wohnbereich tªtig ist, so darf sie sich zu keiner anderen Vermºgensbeteiligung 
verpflichten als zur Leistung einer Mitgliedseinlage oder Zahlung von Mitgliedsbeitrªgen. Verpflichtet sich die 
Eigent¿mergemeinschaft, sich am Verlust einer anderen Person zu beteiligen, f¿r diese ihre Schulden zu zahlen oder sie zu 
sichern, so wird dies nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1198  
 
 (1) Wurde die Eigent¿mergemeinschaft nicht bereits zuvor gegr¿ndet, so wird sie von den Eigent¿mern von Einheiten 
in Hªusern mit mindestens f¿nf Einheiten gegr¿ndet, von denen sich mindestens drei im Eigentum drei verschiedener 
Eigent¿mer befinden, spªtestens nach der Entstehung des Eigentums an der ersten ¿bertragenen Einheit.  
  
 (2) Das Eigentum an der nªchsten ¿bertragenen Einheit wird in das ºffentliche Register nicht eingetragen, solange 
die Entstehung der Eigent¿mergemeinschaft nicht nachgewiesen ist. Dies gilt nicht beim Erwerb der Wohneinheit ins Eigentum 
durch den ersten Eigent¿mer.  
  

 Ä 1199  
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 Gibt es im Haus weniger als f¿nf Einheiten, so kann die Eigent¿mergemeinschaft gegr¿ndet werden, wenn sich damit 
alle Eigent¿mer der Einheiten einverstanden erklªren.  
  

 Ä 1200  
 

 Gr¿ndung einer Eigent¿mergemeinschaft  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft wird durch die Genehmigung der Satzung gegr¿ndet. Wurde die 
Eigent¿mergemeinschaft nicht durch die Erklªrung ¿ber die Teilung des Rechts am Haus und am Grundst¿ck in das 
Eigentumsrecht an den Wohneinheiten oder durch eine Abmachung im Bauvertrag gegr¿ndet, so bedarf die Genehmigung der 
Satzung der Zustimmung der Eigent¿mer aller Wohneinheiten.  
  
 (2) Die Satzung enthªlt wenigstens  
  
a) die Firma, die das Wort ĂEigent¿mergemeinschaftñ und die Bezeichnung des Hauses, f¿r das die Eigent¿mergemeinschaft 
entstanden ist, enthªlt,  
  
b) die Sitzadresse in dem Haus, f¿r das die Eigent¿mergemeinschaft entstanden ist; wenn es nicht mºglich ist, dann an einer 
anderen geeigneten Stelle,  
  
c) die Mitgliedsrechte und -pflichten der Eigent¿mer der Einheiten sowie die Art ihrer Geltendmachung,  
  
d) die Bestimmung der Organe, deren Befugnisse, Anzahl der Mitglieder der gewªhlten Organe und ihrer Funktionsperiode 
sowie der Weise der Einberufung, Handlung und Beschlussfassung,  
  
e) die Bestimmung der ersten Mitglieder des vertretungsbefugten Organs,  
  
f) Regeln f¿r die Haus- und Grundst¿cksverwaltung und Nutzung der allgemeinen Teile,  
  
g) Regeln f¿r die Bildung des Haushalts der Gemeinschaft, f¿r Beitrªge zur Hausverwaltung und Bezahlung der Preise der 
Dienstleistungen und f¿r die Weise der Berechnung der Hºhe der von den einzelnen Eigent¿mern der Einheiten zu zahlenden 
Betrªge.  
  
 (3) Die Satzung bedarf der Form einer ºffentlichen Urkunde. Dies gilt nicht, wenn die Gemeinschaft durch die 
Erklªrung ¿ber die Teilung des Rechts am Haus und am Grundst¿ck in das Eigentumsrecht an den Wohneinheiten durch eine 
Abmachung im Bauvertrag gegr¿ndet wird.  
  

 Ä 1201  
 
 Wurde die Eigent¿mergemeinschaft durch die Erklªrung ¿ber die Teilung des Rechts am Haus und am Grundst¿ck in 
das Eigentumsrecht an den Wohneinheiten oder durch eine Abmachung im Bauvertrag gegr¿ndet, so werden die vor der 
Entstehung der Eigent¿mergemeinschaft durchgef¿hrten  nderungen der Satzung nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1202  
 
 (1) Solange ein Gr¿nder der Eigent¿mergemeinschaft eine Stimmenmehrheit hat, ist er Verwalter des Hauses und 
des Grundst¿cks. F¿r diesen Zweck sind die Parteien des Bauvertrags als eine Person anzusehen.  
  
 (2) Auf die Verwaltung finden die in der Erklªrung bestimmten Regeln Anwendung und auf Entscheidungen in 
Verwaltungssachen finden entsprechend die Bestimmungen zur Versammlung Anwendung. Zur Beschlussfassung werden die 
Eigent¿mer der Einheiten vom Verwalter einberufen; bei der Beschlussfassung werden die Stimmen des Verwalters, welche die 
Summe der Stimmen aller anderen Eigent¿mer der Einheiten ¿bersteigen, nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1203  
 
 Verliert der Verwalter die Stimmenmehrheit, so stellt er spªtestens innerhalb von sechzig Tagen als 
vertretungsbefugtes Organ der Eigent¿mergemeinschaft einen Antrag auf Eintragung der Eigent¿mergemeinschaft ins 
ºffentliche Register und spªtestens innerhalb von neunzig Tagen beruft er die Versammlung ein. Tut er dies nicht, so kann dies 
jeder Eigent¿mer einer Wohneinheit tun.  
  

 Ä 1204  
 

 Entstehung einer Eigent¿mergemeinschaft  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft entsteht am Tag ihrer Eintragung in das ºffentliche Register.  
  

 Ä 1205  
 

 Organe der Eigent¿mergemeinschaft  
 
 (1) Das oberste Organ der Eigent¿mergemeinschaft ist die Versammlung. Das vertretungsbefugte Organ ist der 
Ausschuss, es sei denn, die Satzung bestimmt, dass das vertretungsbefugte Organ der Vorsitzende der 
Eigent¿mergemeinschaft ist. Werden durch die Satzung weitere Organe errichtet, so kºnnen auf sie die f¿r die Versammlung 
oder das vertretungsbefugte Organ vorbehaltenen Befugnisse nicht ¿bertragen werden.  
  
 (2) Die Befªhigung, ein Mitglied des gewªhlten Organs oder ein Vertreter einer juristischen Person als Mitglied eines 
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solchen Organs zu sein, hat derjenige, der voll geschªftsfªhig ist und im Sinne einer sonstigen Rechtsvorschrift zur Regelung 
des Gewerbeunternehmens unbescholten ist.  
  

 Eigent¿merversammlung 
 
  

 Ä 1206  
 
 (1) Die Eigent¿merversammlung bilden alle Eigent¿mer der Einheiten. Jeder von ihnen hat eine solche 
Stimmenanzahl, die der GrºÇe seines Anteils an den allgemeinen Teilen entspricht; wenn jedoch Eigent¿mer einer Wohneinheit 
die Eigent¿mergemeinschaft ist, wird ihre Stimme nicht ber¿cksichtigt.  
  
 (2) Die Eigent¿merversammlung ist beschlussfªhig, wenn Eigent¿mer von Einheiten anwesend sind, die die Mehrheit 
aller Stimmen haben. Die Beschlussfassung bedarf der Zustimmung der Stimmenmehrheit der anwesenden Eigent¿mer der 
Einheiten, es sei denn, die Satzung oder das Gesetz erfordert eine hºhere Stimmenanzahl.  
  

 Ä 1207  
 
 (1) Das vertretungsbefugte Organ beruft die Eigent¿merversammlung zur Sitzung in der Weise ein, dass sie 
mindestens einmal pro Jahr abgehalten wird. Das vertretungsbefugte Organ beruft die Eigent¿merversammlung auch auf 
Veranlassung von mindestens zwei Eigent¿mern von Einheiten ein, die mehr als ein Viertel aller Stimmen haben; wenn es dies 
nicht tut, berufen diese Eigent¿mer die Versammlung zur Sitzung auf Kosten der Eigent¿mergemeinschaft selbst ein.  
  
 (2) Sind zu der Einladung keine Unterlagen beigef¿gt, die die Tagesordnung betreffen, so ermºglicht der 
Einberufende jedem Eigent¿mer einer Wohneinheit, sich mit ihnen rechtzeitig vertraut zu machen.  
  

 Ä 1208  
 
 In die Befugnisse der Eigent¿merversammlung fallen  
  
a)  nderung der Satzung,  
  
b)  nderung der Erklªrung ¿ber die Teilung des Rechts am Haus und am Grundst¿ck in das Eigentumsrecht an den 
Wohneinheiten,  
  
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder der gewªhlten Organe und Beschlussfassung ¿ber die Hºhe ihrer Verg¿tung,  
  
d) Genehmigung des Jahresabschlusses, der Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses und des Berichtes ¿ber das 
Wirtschaften der Eigent¿mergemeinschaft und die Hausverwaltung, sowie der Gesamthºhe der Beitrªge zur Hausverwaltung 
f¿r die nªchste Periode und Beschluss ¿ber die Abrechnung oder Auseinandersetzung der nicht ausgeschºpften Beitrªge,  
  
e) Genehmigung der Art der Dienstleistungen und der Hºhe der Vorsch¿sse f¿r deren Bezahlung, sowie der Art der Verteilung 
der Abrechnung der Preise f¿r die Dienstleistungen auf die einzelnen Wohneinheiten,  
  
f) Beschlussfassung ¿ber  
1. Mitgliedschaft der Eigent¿mergemeinschaft in einer juristischen Person, die im Wohnbereich tªtig ist,  
2.  nderung des Nutzungszwecks des Hauses oder einer Wohnung,  
3.  nderung der Bodenflªche einer Wohnung,  
4. vollstªndige oder teilweise Verbindung oder Teilung von Einheiten,  
5.  nderung des Anteils an den allgemeinen Teilen,  
6.  nderung in der Bestimmung des allgemeinen Teils, der zur ausschlieÇlichen Nutzung eines Eigent¿mers einer Wohneinheit 
dient,  
7. Ausbesserung oder BaumaÇnahme des allgemeinen Teils, wenn die Kosten den durch die Durchf¿hrungsvorschrift 
festgelegten Betrag ¿bersteigen; dies gilt nicht, wenn die Satzung etwas anderes bestimmt,  
  
g) Erteilung der vorherigen Zustimmung zum  
1. Erwerb, VerªuÇerung oder Belastung von unbeweglichen Sachen oder zu einer anderen Verf¿gung dar¿ber,  
2. Erwerb, VerªuÇerung oder Belastung von beweglichen Sachen, deren Wert den durch die Durchf¿hrungsvorschrift 
festgelegten Betrag ¿bersteigt, oder zu einer anderen Verf¿gung dar¿ber; dies gilt nicht, wenn die Satzung etwas anderes 
bestimmt,  
3. Abschluss eines Kreditvertrags durch die Eigent¿mergemeinschaft einschlieÇlich der Genehmigung der Kredithºhe und -
bedingungen,  
4. Abschluss eines Vertrags ¿ber die Bestellung eines Pfandrechts an einer Wohneinheit, wenn der betroffene Eigent¿mer der 
Wohneinheit sich mit dem Abschluss des Pfandvertrags schriftlich einverstanden erklªrt hat,  
  
h) die Bestimmung der Person, die einige Tªtigkeiten der Haus- und Grundst¿cksverwaltung sicherstellen soll,  
  
Beschl¿sse ¿ber ihren Wechsel, sowie Genehmigung eines Vertrags mit dieser Person und Genehmigung einer  nderung des 
Vertrags in den Abmachungen ¿ber den Preis oder ¿ber den Umfang der Tªtigkeit,  
  
i) Beschl¿sse in anderen durch die Satzung bestimmten Angelegenheiten oder in Angelegenheiten, die die 
Eigent¿merversammlung sich zur Beschlussfassung vorbehªlt.  
  

 Ä 1209  
 
 (1) Liegt ein triftiger Grund vor, so kann der ¿berstimmte Eigent¿mer einer Wohneinheit oder auch die 
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Eigent¿mergemeinschaft, wenn sie Eigent¿mer einer Wohneinheit ist, beim Gericht beantragen, dass dieses ¿ber die Sache 
entscheidet; im Rahmen dieses Antrags kann er auch beantragen, dass das Gericht ein einstweiliges Verbot zum Handeln nach 
dem angefochtenen Beschluss erlªsst. Wird der Antrag nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag gestellt, an dem der 
Eigent¿mer der Wohneinheit von dem Beschluss erfahren hat oder erfahren konnte, so erlischt sein Recht.  
  
 (2) Liegt ein triftiger Grund vor, so kann jeder Eigent¿mer einer Wohneinheit beim Gericht beantragen, dass dieses 
¿ber eine Sache entscheidet, die der Eigent¿merversammlung ordnungsgemªÇ zur Entscheidung vorgelegt wurde, ¿ber die 
aber mangels Beschlussfªhigkeit der Eigent¿merversammlung nicht entschieden wurde.  
  

 Beschlussfassung auÇerhalb der Sitzung  
 

 Ä 1210  
 
 (1) Ist die einberufene Eigent¿merversammlung nicht beschlussfªhig, so kann die Person, die zur Einberufung der 
Versammlung berechtigt ist, innerhalb eines Monats ab dem Tag, an den die Sitzung einberufen wurde, in Schriftform 
beantragen, dass die Eigent¿mer der Einheiten dieselben Angelegenheiten auÇerhalb der Sitzung beschlieÇen.  
  
 (2) In anderen Fªllen kºnnen Beschl¿sse auÇerhalb der Sitzung gefasst werden, wenn dies die Satzung vorsieht.  
  

 Ä 1211  
 
 Der Antrag enthªlt wenigstens einen Beschlussentwurf, Unterlagen f¿r seine Beurteilung oder die Angabe, wo diese 
verºffentlicht sind, sowie eine Angabe ¿ber die Frist, innerhalb welcher der Eigent¿mer einer Wohneinheit seine Stellungnahme 
abgeben soll. Bestimmt die Satzung keine lªngere Frist, gilt, dass die Frist f¿nfzehn Tage betrªgt.  
  

 Ä 1212  
 
 Die G¿ltigkeit der Abstimmung bedarf der Stellungnahme des Eigent¿mers einer Wohneinheit unter Angabe des 
Tages, Monats und Jahres, in denen sie abgegeben wurde, unterzeichnet mit eigener Hand auf einer Urkunde, die den vollen 
Wortlaut des Entwurfs des Beschlusses enthªlt.  
  

 Ä 1213  
 
 Das vertretungsbefugte Organ macht die Eigent¿mer der Einheiten in Schriftform mit dem Ergebnis der Abstimmung 
bekannt und wenn der Beschluss gefasst wurde, teilt es ihnen auch den gesamten Inhalt des gefassten Beschlusses mit. Tut es 
dies nicht ohne unnºtige Verzºgerung, so kann die Bekanntmachung auf Kosten der Eigent¿mergemeinschaft derjenige 
vornehmen, der die Beschlussfassung beantragt hat.  
  

 Ä 1214  
 
 Beschl¿sse werden mit einer Stimmenmehrheit aller Eigent¿mer der Einheiten gefasst, es sei denn, die Satzung 
schreibt eine hºhere Stimmenanzahl vor. Wird jedoch die GrºÇe der Anteile aller Eigent¿mer der Einheiten an den allgemeinen 
Teilen geªndert oder ªndert sich das Verhªltnis der Hºhe der Beitrªge zur Haus- und Grundst¿cksverwaltung anders als infolge 
einer  nderung der Anteile an den allgemeinen Teilen, so ist die Zustimmung aller Eigent¿mer der Einheiten erforderlich.  
  

 Auflºsung der Eigent¿mergemeinschaft  
 

 Ä 1215  
 
 (1) Die Eigent¿mergemeinschaft wird am Tag des Erlºschens des Eigentumsrechts an allen Wohneinheiten im Haus 
aufgelºst.  
  
 (2) Durch Beschluss der Eigent¿mer der Einheiten kann die Eigent¿mergemeinschaft aufgelºst werden, wenn diese 
freiwillig gegr¿ndet wurde oder wenn die Anzahl der Einheiten im Haus auf weniger gesunken ist als f¿nf. In einem solchen 
Falle treffen die Eigent¿mer der Einheiten Regeln f¿r die Haus- und Grundst¿cksverwaltung sowie f¿r die Beitrªge dazu.  
  

 Ä 1216  
 
 Bei der Auflºsung der Eigent¿mergemeinschaft wird keine Liquidation durchgef¿hrt. Die Rechte und Pflichten der 
Eigent¿mergemeinschaft gehen am Tag ihres Erlºschens auf die Eigent¿mer der Wohneinheiten in dem nach dem Anteil jedes 
Eigent¿mers einer Wohneinheit an den allgemeinen Teilen festzulegenden Verhªltnis ¿ber.  

  
Untertitel 6  

 
 Aufhebung des Wohnungsmiteigentums  

 
 Ä 1217  

 
 (1) Vereinbaren die Eigent¿mer der Einheiten eine Umwandlung des Wohnungseigentums in ein anteiliges 
Miteigentum an einer unbeweglichen Sache, so ªndert sich das Wohnungseigentum in das anteilige Miteigentum durch die 
Eintragung ins ºffentliche Register. Es wird vermutet, dass die GrºÇe des Miteigentumsanteils jedes Miteigent¿mers der GrºÇe 
des Anteils gleicht, welchen er als Eigent¿mer einer Wohneinheit an den allgemeinen Teilen hatte.  
  
 (2) Befinden sich alle Wohneinheiten im Haus im gemeinschaftlichen Vermºgen und vereinbaren die Ehegatten eine 
Umwandlung des Wohnungseigentums in das Eigentum an einer unbeweglichen Sache im gemeinschaftlichen Vermºgen, so 
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ªndert sich das Wohnungseigentum in das Eigentum an einer unbeweglichen Sache im gemeinschaftlichen Vermºgen durch 
die Eintragung ins ºffentliche Register.  
  
 (3) Die Vereinbarung nach den Absªtzen 1 und 2 bedarf der Schriftform.  
  

 Ä 1218  
 
 (1) Hat an allen Wohneinheiten im Haus das Eigentumsrecht ein einziger Eigent¿mer und erklªrt dieser, dass er das 
Eigentumsrecht an den Wohneinheiten in das Eigentumsrecht an einer unbeweglichen Sache ªndert, so erlischt das 
Wohnungseigentum durch die Eintragung ins ºffentliche Register.  
  
 (2) Die Erklªrung bedarf der Schriftform.  
  

 Ä 1219  
 
 Ist eine Wohneinheit belastet, so bedarf die G¿ltigkeit der Vereinbarung oder der Erklªrung ¿ber die Aufhebung des 
Wohnungseigentums der in Schriftform erteilten Zustimmung der aus dem dinglichen Recht berechtigten Person.  

 Untertitel 7  
 

 Gemeinsame Bestimmungen  
 

 Ä 1220  
 
 (1) Bei einer  nderung der Erklªrung wird ihre vollstªndige Fassung von der f¿r die Hausverwaltung verantwortlichen 
Person angefertigt und ohne unnºtige Verzºgerung in der Urkundensammlung bei dem Organ hinterlegt, bei dem die 
unbewegliche Sache im ºffentlichen Register eingetragen ist; dies gilt auch im Falle, dass die Erfordernisse der Erklªrung im 
Bauvertrag enthalten sind.  
  
 (2) Ist die f¿r die Hausverwaltung verantwortliche Person im ºffentlichen Register eingetragen, so hinterlegt sie ohne 
unnºtige Verzºgerung die vollstªndige Fassung der Erklªrung auch in der Urkundensammlung bei dem Organ, das das 
ºffentliche Register f¿hrt.  
  

 Ä 1221  
 
 Ergibt sich aus den Bestimmungen ¿ber die Eigent¿mergemeinschaft nichts anderes, so finden die Bestimmungen 
zum Verein sinngemªÇ Anwendung. Keine Anwendung finden jedoch die Bestimmungen zur Delegiertenversammlung, zu 
partiellen Mitgliederversammlungen und zur Ersatzmitgliederversammlung.  
  

 Ä 1222  
 
 Eine Durchf¿hrungsvorschrift legt fest, in welcher Weise die Bodenflªche einer Wohnung in einer Einheit berechnet 
wird, ¿ber welche Teile der unbeweglichen Sache vermutet wird, dass diese allgemein sind, sowie Einzelheiten ¿ber 
Tªtigkeiten, die die Haus- und Grundst¿cksverwaltung betreffen.  
  

 Titel 6  
 

 Akzessorisches Miteigentum  
 

 Allgemeine Bestimmungen  
 

 Ä 1223  
 
 (1) Eine Sache, die gemeinsam mehreren Eigent¿mern von selbstªndigen und zu einer solchen Nutzung bestimmten 
Sachen gehºrt, welche auf Grund der bestimmten Nutzungsweise sowohl ºrtlich als auch zweckmªÇig ein abgegrenztes 
Ganzes bilden, und die dem gemeinsamen Zweck dient, so dass ohne sie die Nutzung der selbstªndigen Sachen nicht gut 
mºglich ist, befindet sich im akzessorischen Miteigentum dieser Eigent¿mer. Betrifft das akzessorische Miteigentum eine ins 
ºffentliche Register einzutragende unbewegliche Sache, so wird ins ºffentliche Register auch das akzessorische Miteigentum 
eingetragen.  
  
 (2) Die Bestimmungen zum akzessorischen Miteigentum finden auch auf Einrichtungen sinngemªÇ Anwendung, die 
von den in Absatz 1 angef¿hrten Eigent¿mern auf gemeinsame Kosten angeschafft oder anderweitig erworben wurden, um 
allen zu dienen.  
  

 Ä 1224  
 
 (1) Eine Sache im akzessorischen Miteigentum darf nicht gegen den Willen eines der Miteigent¿mer dem 
gemeinsamen Zweck entnommen werden.  
  
 (2) Eine Sache im akzessorischen Miteigentum kann nur in der Weise belastet werden, die ihrer Nutzung zum 
gemeinsamen Zweck nicht entgegensteht.  
  

 Ä 1225  
 
 (1) Keiner der Miteigent¿mer darf an der Beteiligung an der Nutzung der Sache im akzessorischen Miteigentum in der 
Weise gehindert werden, die dem gemeinsamen Zweck entspricht und der Nutzung durch andere Miteigent¿mer nicht 
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entgegensteht.  
  
 (2) Ein Verzicht auf das Recht auf Beteiligung an der Nutzung der Sache im akzessorischen Miteigentum durch einen 
der Miteigent¿mer hat keine Wirkungen f¿r seine Rechtsnachfolger.  
  

 Ä 1226  
 
 Dient eine Sache im akzessorischen Miteigentum zur gemeinsamen Nutzung von Grundst¿cken, so werden die 
Anteile der Miteigent¿mer an der gemeinsamen Sache durch das Verhªltnis des AusmaÇes der Grundst¿cke festgelegt. Dies 
hindert die Miteigent¿mer nicht daran, die GrºÇe der Anteile anders zu vereinbaren.  
  

 Ä 1227  
 
 (1) Der Anteil an einer Sache im akzessorischen Miteigentum kann nur unter gleichzeitiger ¦bertragung des 
Eigentums an der Sache ¿bertragen werden, zu deren Nutzung die Sache im akzessorischen Miteigentum dient. Wird das 
Eigentum an einer solchen Sache ¿bertragen, gilt, dass sich die ¦bertragung auch auf den Anteil an der Sache im 
akzessorischen Miteigentum bezieht.  
  
 (2) Dies gilt auch f¿r Belastungen mit einem Vorkaufsrecht, R¿ckkaufsrecht oder anderweitige ªhnliche Belastungen 
sowie f¿r die Bestellung eines Pfandrechts oder einer ªhnlichen Sicherheit.  
  

 Ä 1228  
 
 (1) Eine Abtrennung von akzessorischem Miteigentum ist unter der Bedingung mºglich, dass die Sache, zu deren 
Nutzung die Sache im akzessorischen Miteigentum bis jetzt gedient hat, erloschen ist oder ihren Zweck geªndert hat, so dass 
die Sache im akzessorischen Miteigentum nicht mehr erforderlich ist.  
  
 (2) Aus demselben Grund kann jeder andere Miteigent¿mer beim Gericht beantragen, dass das Gericht die 
Beteiligung des Miteigent¿mers am akzessorischen Miteigentum aufhebt und seinen Anteil gegen Ersatz den ¿brigen 
Miteigent¿mern nach dem Verhªltnis ihrer Anteile zuweist.  
  

 Ä 1229  
 
 Verliert die Sache im akzessorischen Miteigentum ihren Zweck, so erlischt das akzessorische Miteigentum und die 
Miteigent¿mer setzen sich nach den allgemeinen Bestimmungen zur Aufhebung des Miteigentums auseinander. Solange dieser 
Zweck besteht, kann das akzessorische Miteigentum nicht aufgehoben werden.  
  

 Verwaltung einer Sache im akzessorischen Miteigentum  
 

 Ä 1230  
 
 Vereinbaren die Miteigent¿mer nichts anderes, so wªhlen sie f¿r die laufende Verwaltung der Sache im 
akzessorischen Miteigentum einen der Miteigent¿mer als Verwalter. Wird der Verwalter von den Miteigent¿mern auch nach drei 
Monaten nicht gewªhlt, so wird dieser auf Antrag eines jeglichen Miteigent¿mers durch das Gericht bestellt.  
  

 Ä 1231  
 
 (1) Wird keine andere Vereinbarung getroffen, so wªhlen die Miteigent¿mer den Verwalter mit einer 
Stimmenmehrheit; jeder Miteigent¿mer hat je eine Stimme.  
  
 (2) Der Miteigent¿mer, der f¿r die Wahl des Verwalters nicht abgestimmt hat, kann beim Gericht beantragen, dass 
das Gericht, wenn triftige Gr¿nde vorliegen, den Verwalter abberuft und zum Verwalter einen anderen Miteigent¿mer bestellt. 
Wird der Antrag nicht innerhalb von dreiÇig Tagen nach der Beschlussfassung gestellt, so erlischt das Recht auf dessen 
Stellung.  
  

 Ä 1232  
 
 Nimmt sich der Miteigent¿mer der laufenden Verwaltung der Sache im akzessorischen Miteigentum eigenwillig an 
und ficht dies keiner der anderen Miteigent¿mer innerhalb von drei Monaten an, und wird auch von keinem der Miteigent¿mer 
der Antrag nach Ä 1230 gestellt, so ist der Miteigent¿mer so anzusehen, als wªre er zum Verwalter gewªhlt worden.  
  

 Ä 1233  
 
 (1) Mangels anderweitiger Vereinbarung gen¿gt zur Abberufung des Verwalters eine Stimmenmehrheit der 
Miteigent¿mer; wenn jedoch der Verwalter durch das Gericht bestellt wurde, kann er von den Miteigent¿mern mit mindestens 
zwei Dritteln der Stimmen der Miteigent¿mer abberufen werden.  
  
 (2) Ungeachtet dessen, wie der Verwalter bestellt wurde, wird er aus triftigem Grund auf einen von Miteigent¿mern, 
die mindestens ein Drittel der Stimmen haben, gestellten Antrag durch das Gericht abberufen.  
  

 Ä 1234  
 
 Aus Rechtsgeschªften des Verwalters in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung sind die Miteigent¿mer und der 
Verwalter zu gleichen Teilen berechtigt und gesamtschuldnerisch verpflichtet.  
  

 Ä 1235  
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 (1) Zur Verwaltung einer Sache im akzessorischen Miteigentum tragen die Miteigent¿mer verhªltnismªÇig nach der 
GrºÇe ihrer Anteile bei. F¿r die mit der Verwaltung der Sache im akzessorischen Miteigentum verbundenen Kosten hinterlegen 
die Miteigent¿mer zu Hªnden des Verwalters eine angemessene Anzahlung; mangels anderweitiger Vereinbarung ist die 
Anzahlung zum 31. Januar zur Zahlung fªllig.  
  
 (2) Die Summe der Anzahlungen beschlieÇen die Miteigent¿mer mit einer Stimmenmehrheit. Fassen die 
Miteigent¿mer einen solchen Beschluss nicht bis Ende des Vorjahres, gilt, dass die Summe der Anzahlungen f¿r das nªchste 
Jahr mit dem durch die Anzahlungen im letzten Jahr hinterlegten Betrag, angehoben um einen Zehntel, berechnet wurde. Kann 
die Summe der Anzahlungen derart nicht berechnet werden, so wird sie auf Antrag des Verwalters durch das Gericht bestimmt.  
  

 Titel 7  
 

 Sonderbestimmungen zur G¿tergemeinschaft  
 

 Ä 1236  
 
 Wird eine Sache ins Eigentum mehrerer Personen erworben, die auf Grund eines Vertrags, kraft Gesetzes oder auf 
Grund einer anderen Rechtstatsache in einer Gemeinschaft verbunden sind, ungeachtet dessen, ob es sich um Ehegatten, in 
einer Familiengemeinschaft verbundene Personen, Erbengemeinschaften oder andere ªhnliche Gemeinschaften handelt, gilt, 
dass jede dieser Personen das Recht an der ganzen Sache hat.  
  

 Ä 1237  
 
 Die Rechte und Pflichten der in einer Gemeinschaft verbundenen Eigent¿mer bestimmen sich nach den 
Bestimmungen, nach denen die Gemeinschaft gegr¿ndet wurde. Die Bestimmungen der ÄÄ 1238 und 1239 finden Anwendung, 
wenn nichts anderes festgelegt ist.  
  

 Ä 1238  
 
 (1) Wurde nichts anderes vereinbart, bedarf die Aus¿bung der Eigentumsrechte und Verf¿gung ¿ber die gemeinsame 
Sache des einstimmigen Beschlusses aller Beteiligten.  
  
 (2) Wurde nichts anderes vereinbart, kann weder eine Teilung der gemeinsamen Sache begehrt werden, solange die 
Gemeinschaft besteht, noch ¿ber den Anteil an der gemeinsamen Sache verf¿gt werden.  
  

 Ä 1239  
 
 Das Eigentumsrecht an einer gemeinsamen Sache erlischt durch ihre VerªuÇerung oder durch das Erlºschen der 
Gemeinschaft; auf die Auseinandersetzung finden die Bestimmungen zum Miteigentum Anwendung.  
  

 Abschnitt 5  
 

 Dingliche Rechte an fremden Sachen  
 

 Titel 1  
 

 Erbbaurecht  
 

 Untertitel 1  
 

 Allgemeine Bestimmungen  
 

 Ä 1240  
 
 (1) Ein Grundst¿ck kann durch ein dingliches Recht einer anderen Person (Erbbauberechtigter), oberhalb oder 
unterhalb der Oberflªche des Grundst¿cks ein Bauwerk zu haben, belastet werden. Es ist unwesentlich, ob es sich um ein 
bereits errichtetes oder ein zu errichtendes Bauwerk handelt.  
  
 (2) Das Erbbaurecht kann so bestellt werden, dass es sich auch auf ein Grundst¿ck erstreckt, welches f¿r das 
Bauwerk zwar nicht benºtigt wird, jedoch einer besseren Nutzung des Bauwerks dient.  
  

 Ä 1241  
 
 Das Erbbaurecht kann nicht an einem Grundst¿ck bestellt werden, auf dem ein dem Bauzweck zuwiderlaufendes 
Recht lastet. Ist ein Grundst¿ck durch ein Pfandrecht belastet, so kann es nur mit Zustimmung des Pfandglªubigers mit einem 
Erbbaurecht belastet werden.  
  

 Ä 1242  
 
 Das Erbbaurecht ist eine unbewegliche Sache. Ein aufgrund des Erbbaurechts errichtetes Bauwerk ist Bestandteil 
des Erbbaurechts, unterliegt aber auch den Bestimmungen zu unbeweglichen Sachen.  

 Untertitel 2  
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 Entstehung und Erlºschen des Erbbaurechts  
 

 Ä 1243  
 
 (1) Das Erbbaurecht wird durch Vertrag, Ersitzung, oder, wenn im Gesetz festgelegt, durch Entscheidung eines 
Organs der ºffentlichen Gewalt erworben.  
  
 (2) Das vertraglich bestellte Erbbaurecht entsteht durch die Eintragung in ein ºffentliches Register. Der Eintragung ins 
ºffentliche Register unterliegt auch das durch Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt entstandene Erbbaurecht.  
  

 Ä 1244  
 
 (1) Das Erbbaurecht darf nur zeitlich begrenzt bestellt werden; es darf nicht f¿r lªnger als 99 Jahre bestellt werden. 
Der letzte Tag des Zeitraums, f¿r den das Erbbaurecht bestellt worden ist, muss aus dem ºffentlichen Register ersichtlich sein.  
  
 (2) Hat der Erbbauberechtigte das Erbbaurecht durch Ersitzung erworben, so erwirbt er das Erbbaurecht f¿r die 
Dauer von 40 Jahren. Liegen hierf¿r billige Gr¿nde vor, so darf das Gericht die Dauer, f¿r die das Erbbaurecht bestellt worden 
ist, auf Antrag der betroffenen Partei verk¿rzen oder verlªngern.  
  

 Ä 1245  
 
 Die Dauer des Erbbaurechts kann mit Zustimmung der Personen verlªngert werden, f¿r welche Belastungen des 
Grundst¿cks mit Rang hinter dem Erbbaurecht eingetragen sind.  
  

 Ä 1246  
 
 Das Erbbaurecht darf nicht durch eine auflºsende Bedingung beschrªnkt werden; ist eine auflºsende Bedingung 
vereinbart worden, so wird sie nicht ber¿cksichtigt.  
  

 Ä 1247  
 
 Wurde das Erbbaurecht gegen Entgelt bestellt und wurde das Entgelt in regelmªÇigen Teilzahlungen als Erbbauzins 
vereinbart, so lastet es auf dem Erbbaurecht als eine Reallast. Abmachungen, auf deren Grundlage  nderungen der Hºhe des 
Erbbauzinses von einem unsicheren k¿nftigen Ereignis abhªngen, werden nicht ber¿cksichtigt; dies gilt nicht, wenn die 
Abhªngigkeit der Hºhe des Erbbauzinses vom MaÇ der Geldaufwertung und Geldabwertung vereinbart wird.  
  

 Ä 1248  
 
 Verzichtet der Erbbauberechtigte auf das Erbbaurecht, so darf der Eigent¿mer des belasteten Grundst¿cks auf Grund 
von Urkunden, die diese Tatsache nachweisen, das Erbbaurecht f¿r die noch nicht abgelaufene Dauer auf sich selbst oder auf 
einen Dritten ¿bertragen.  
  

 Ä 1249  
 
 Beim Erlºschen des Erbbaurechts vor dessen Ablauf treten die Rechtsfolgen der Lºschung des Erbbaurechts 
gegen¿ber dem dinglichen Recht, welches der Person zusteht, f¿r die zum Erbbaurecht in das ºffentliche Register ein 
dingliches Recht eingetragen wurde, erst mit dem Erlºschen dieses dinglichen Rechts ein. Erteilt jedoch diese Person ihre 
Zustimmung zur Lºschung, so treten die Rechtsfolgen der Lºschung des Erbbaurechts gegen¿ber ihrem dinglichen Recht 
bereits mit dieser Lºschung ein.  

 Untertitel 3  
 

 Rechtsverhªltnisse aus dem Erbbaurecht  
 

 Ä 1250  
 
 Hinsichtlich des auf Grund des Erbbaurechts errichteten Bauwerks hat der Erbbauberechtigte dieselben Rechte wie 
ein Eigent¿mer; wenn es sich um eine andere Nutzung eines durch Erbbaurecht belasteten Grundst¿cks handelt, hat er 
dieselben Rechte wie ein NieÇbraucher, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.  
  

 Ä 1251  
 
 (1) Im Vertrag kann dem Erbbauberechtigten die Verpflichtung auferlegt werden, den Bau bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auszuf¿hren.  
  
 (2) Wird nichts anderes vereinbart, so ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, das Bauwerk Instand zu halten. Im 
Vertrag kann dem Erbbauberechtigten die Pflicht auferlegt werden, das Bauwerk zu versichern.  
  
 (3) Dem Grundst¿ckseigent¿mer kann die Genehmigung einer bestimmten faktischen Handlung oder eines 
Rechtsgeschªfts des Erbbauberechtigten vorbehalten werden, allerdings auch wenn es dem Grundst¿ckseigent¿mer 
vorbehalten ist, darf dieser die Erteilung der Zustimmung zu Rechtsgeschªften, die f¿r ihn keinen Nachteil darstellen, nicht 
verweigern.  
  

 Ä 1252  
 
 (1) Das Erbbaurecht kann sowohl ¿bertragen als auch belastet werden.  
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 (2) Behªlt sich der Eigent¿mer des Grundst¿cks die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts vor, so ist der 
Vorbehalt in das ºffentliche Register einzutragen. In einem solchen Falle kann die Belastung des Erbbaurechts ins ºffentliche 
Register nur mit Zustimmung des Grundst¿ckseigent¿mers eingetragen werden.  
  

 Ä 1253  
 
 Das Erbbaurecht geht sowohl auf die Erben als auch auf andere allgemeine Rechtsnachfolger ¿ber.  
  

 Ä 1254  
 
 Dem Erbbauberechtigten steht das Vorkaufsrecht am Grundst¿ck zu und dem Eigent¿mer des Grundst¿cks steht das 
Vorkaufsrecht am Erbbaurecht zu. Vereinbaren die Parteien etwas anderes, ist dies in das ºffentliche Register einzutragen.  
  

 Ä 1255  
 
 Mangels anderweitiger Vereinbarung hat der Eigent¿mer des Baugrundst¿cks dem Erbbauberechtigten beim 
Erlºschen des Erbbaurechts durch Ablauf der Zeit, f¿r die das Erbbaurecht bestellt wurde, eine Entschªdigung f¿r das Bauwerk 
zu leisten. Die Entschªdigung betrªgt die Hªlfte des Werts des Bauwerks zum Zeitpunkt des Erlºschens des Erbbaurechts, es 
sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes.  
  

 Ä 1256  
 
 Vor der Entschªdigung m¿ssen die auf dem Erbbaurecht lastenden Pfand- und sonstigen Rechte befriedigt werden.  
  

 Titel 2  
 

 Dingliche Lasten  
 

 Untertitel 1  
 

 Allgemeine Bestimmungen zu Dienstbarkeiten  
 

 Ä 1257  
 
 (1) Eine Sache kann durch eine Dienstbarkeit belastet sein, die dem Eigent¿mer der Sache als ein dingliches Recht 
zu Lasten geht, so dass dieser zugunsten eines anderen etwas zu dulden oder zu unterlassen hat.  
  
 (2) Der Eigent¿mer kann sein Grundst¿ck durch eine Dienstbarkeit zugunsten seines anderen Grundst¿cks belasten.  
  

 Ä 1258  
 
 Eine Dienstbarkeit umfasst alles, was zu ihrer Aus¿bung erforderlich ist. Ist der Inhalt oder Umfang der Dienstbarkeit 
nicht bestimmt, so wird er nach den ºrtlichen Gewohnheiten beurteilt; gibt es auch die nicht, dann wird vermutet, dass der 
Umfang oder Inhalt eher kleiner denn grºÇer ist.  
  

 Ä 1259  
 
 Wer aus einer Dienstbarkeit berechtigt ist, kann den Schutz seines Rechts begehren; ÄÄ 1040 bis 1043 finden 
entsprechend Anwendung.  

 Untertitel 2  
 

 Erwerb einer Dienstbarkeit  
 

 Ä 1260  
 
 (1) Eine Dienstbarkeit wird durch Vertrag, Verf¿gung von Todes wegen oder Ersitzung f¿r die zur Ersitzung des 
Eigentumsrechts an der durch die Dienstbarkeit zu belastenden Sache erforderliche Zeit erworben. Kraft Gesetzes oder durch 
Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt wird die Dienstbarkeit in den gesetzlich festgelegten Fªllen erworben.  
  
 (2) Bei der Ersitzung einer dem ºffentlichen Gut entsprechenden Dienstbarkeit ist Ersitzer die Gemeinde, auf deren 
Gebiet sich die Sache befindet.  
  

 Ä 1261  
 
 Ein f¿r die Erf¿llung der Funktionen eines Waldes bestimmtes Grundst¿ck kann mit einer Grunddienstbarkeit, 
Dienstbarkeit der Weide oder Dienstbarkeit f¿rs Sammeln von Waldfr¿chten nur durch Vertrag, Verf¿gung von Todes wegen 
oder Entscheidung eines Organs der ºffentlichen Gewalt belastet werden. Eine solche Dienstbarkeit kann nur als verkªuflich 
errichtet werden und die Bedingungen des Kaufs m¿ssen schon bei der Errichtung der Dienstbarkeit im Voraus bestimmt sein.  
  

 Ä 1262  
 
 (1) Wird durch ein Rechtsgeschªft eine Dienstbarkeit an einer im ºffentlichen Register eingetragenen Sache errichtet, 
so entsteht sie durch die Eintragung in ein solches Register. Entsteht eine Dienstbarkeit an einer im ºffentlichen Register 
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eingetragenen Sache auf Grund einer anderen Rechtstatsache, so wird sie ins ºffentliche Register auch in einem solchen Falle 
eingetragen.  
  
 (2) Eine Dienstbarkeit, die an einer im ºffentlichen Register nicht eingetragenen Sache errichtet wird, entsteht mit 
Wirksamwerden des Vertrags.  

 Untertitel 3  
 

 Rechtsverhªltnisse aus einer Dienstbarkeit  
 

 Ä 1263  
 
 Die berechtigte Person trªgt die Kosten f¿r die Aufrechterhaltung und Ausbesserungen der f¿r die Dienstbarkeit 
bestimmten Sache. Nutzt jedoch eine Sache auch derjenige, der durch die Dienstbarkeit beschwert ist, so ist er verpflichtet, zu 
den Kosten verhªltnismªÇig beizutragen oder die Nutzung zu unterlassen.  
  

 Ä 1264  
 
 (1) Ist der Umfang der Dienstbarkeit nicht bestimmt, so ist der Bedarf des herrschenden Grundst¿cks maÇgebend.  
  
 (2) Die Dienstbarkeit wird weder durch eine  nderung im Umfang der dienstbaren oder herrschenden Sache noch 
durch eine  nderung der Wirtschaft auf dem herrschenden Grundst¿ck geªndert.  
  

 Ä 1265  
 
 (1) Eine Grunddienstbarkeit kann mit keinem anderen herrschenden Grundst¿ck verbunden werden.  
  
 (2) Eine persºnliche Dienstbarkeit kann auf keine andere Person ¿bertragen werden.  
  
 (3) Am Raum unterhalb der Oberflªche kºnnen dingliche Nutzungsrechte als verªuÇerlich und vererblich bestellt 
werden.  
  

 Ä 1266  
 
 An einer Sache kºnnen auch mehrere Dienstbarkeiten errichtet werden, wenn das neuere Recht den ªlteren Rechten 
nicht zum Nachteil gereicht.  

 Untertitel 4  
 

 Einige Grunddienstbarkeiten  
 

 Dienstbarkeit f¿r Versorgungsnetze  
 

 Ä 1267  
 
 (1) Die Dienstbarkeit f¿r Versorgungsnetze begr¿ndet das Recht, auf eigene Kosten und in einer geeigneten sowie 
sicheren Weise auf dem dienenden Grundst¿ck eine Wasser-, Abwasser-, Strom- oder eine andere Leitung zu errichten oder 
sie durch dieses Grundst¿ck zu f¿hren, zu betreiben und zu unterhalten. Der Eigent¿mer des Grundst¿cks unterlªsst alles, was 
zur Gefªhrdung des Versorgungsnetzes f¿hrt, und wenn dies mit ihm im Voraus verhandelt wurde, ermºglicht er der 
berechtigten Person das Betreten des Grundst¿cks auf notwendige Zeit und im notwendigen Umfang zum Zwecke der 
Besichtigung oder Wartung des Versorgungsnetzes.  
  
 (2) Ist es ausdr¿cklich vereinbart, so umfasst die Dienstbarkeit das Recht, auf dem dienenden Grundst¿ck auch die 
erforderliche Bedienungseinrichtung zu errichten, zu haben und zu unterhalten, sowie das Recht, am Versorgungsnetz 
Abªnderungen zum Zwecke seiner Modernisierung oder Verbesserung seiner Leistungsfªhigkeit durchzuf¿hren.  
  
 (3) Die berechtigte Person macht dem Grundst¿ckseigent¿mer die Dokumentation des Versorgungsnetzes in dem 
vereinbarten Umfang zugªnglich und wenn der Umfang nicht vereinbart wurde, dann in dem zum Schutz seiner berechtigten 
Interessen notwendigen Umfang.  
  

 Ä 1268  
 
 Duldet eine Sache bei plºtzlicher Beschªdigung des Versorgungsnetzes keinen Aufschub, so wird die Ausbesserung 
von der berechtigten Person auch ohne vorherige Verhandlung veranlasst; die berechtigte Person macht jedoch die betroffenen 
Personen ohne unnºtige Verzºgerung mit der Durchf¿hrung der Ausbesserung bekannt, kennzeichnet die Stelle der 
Ausbesserung und sichert sie ab. Nach Vollendung der Arbeiten versetzt sie das dienende Grundst¿ck auf eigene Kosten in 
den vorherigen Zustand und ersetzt den durch die Durchf¿hrung der Arbeiten verursachten Schaden.  
  

 Ä 1269  
 

 St¿tze eines fremden Baus  
 
 Wer verpflichtet ist, die Last eines fremden Baus zu tragen, der trªgt verhªltnismªÇig auch zur Unterhaltung der 
Wªnde oder St¿tzen zu, er ist jedoch nicht zur St¿tze des herrschenden Grundst¿cks verpflichtet.  
  

 Ä 1270  



162 

 

 
 Dienstbarkeit der Dachtraufe  

 
 (1) Wer die Dienstbarkeit einer Dachtraufe besitzt, hat das Recht, das Regenwasser von seinem Dach auf eine 
fremde unbewegliche Sache abzuleiten, entweder frei oder in einer Rinne; sein Dach darf er nur insoweit erhºhen, wenn 
dadurch die Dienstbarkeit nicht belastender wird.  
  
 (2) Wer eine Dienstbarkeit der Dachtraufe besitzt, muss die Abwasserrinne, soweit errichtet, in einem guten Zustand 
halten. Ebenso muss er Schnee, wenn viel fªllt, rechtzeitig wegrªumen.  
  

 Ä 1271  
 

 Recht der Ableitung des Regenwassers  
 
 (1) Wer das Recht der Ableitung des Regenwassers vom Nachbardach auf sein Grundst¿ck hat, trªgt die Kosten f¿r 
die hierzu erforderlichen Einrichtungen selbst.  
  
 (2) Ist f¿r die Ableitung ein Graben oder eine ªhnliche Einrichtung erforderlich, so trªgt die Kosten f¿r deren 
Errichtung oder Wartung der Eigent¿mer des herrschenden Grundst¿cks.  
  

 Ä 1272  
 

 Quellenrecht  
 
 (1) Wer das Recht an Quellen auf einem fremden Grundst¿ck hat, hat auch Zugang zu der Quelle.  
  
 (2) Wer das Recht hat, das Wasser vom fremden Grundst¿ck auf ein eigenes Grundst¿ck oder vom eigenen 
Grundst¿ck auf ein fremdes Grundst¿ck abzuleiten, kann auf eigene Kosten die hierzu erforderlichen Einrichtungen errichten 
und unterhalten; ihr Umfang bestimmt sich nach dem Bedarf des herrschenden Grundst¿cks.  
  

 Ä 1273  
 

 Dienstbarkeit f¿r ¦berflutungen  
 
 (1) Die Dienstbarkeit f¿r ¦berflutungen begr¿ndet dem Eigent¿mer des Wasserwerks, das eine gesteuerte 
¦berflutung bei Hochwasser ermºglicht, das Recht, das dienende Grundst¿ck mit Wasser zu ¿berfluten. Die Dienstbarkeit 
umfasst auch das Recht des Eigent¿mers des Wasserwerks, auf dem dienenden Grundst¿ck Bedienungseinrichtungen zu 
haben und zu unterhalten, und wenn dies ausdr¿cklich vereinbart ist, daran sowie am Wasserwerk Abªnderungen zum Zwecke 
deren Modernisierung oder Verbesserung deren Leistungsfªhigkeit durchzuf¿hren.  
  
 (2) Der Eigent¿mer des Grundst¿cks unterlªsst alles, was zur Gefªhrdung des Wasserwerks und der 
Bedienungseinrichtungen f¿hrt, und wenn dies mit ihm im Voraus verhandelt wurde, ermºglicht er der berechtigten Person das 
Betreten des Grundst¿cks auf notwendige Zeit und im notwendigen Umfang.  
  
 (3) Die Bestimmungen der ÄÄ 1267 Abs. 3 und 1268 finden entsprechend Anwendung.  
  

 Dienstbarkeit des FuÇsteiges, Viehtriebes und Weges  
 

 Ä 1274  
 
 (1) Die Dienstbarkeit des FuÇsteiges begr¿ndet das Recht, auf diesem Steige zu gehen oder sich darauf mit 
menschlicher Kraft zu befºrdern, sowie das Recht, dass auf dem Steige zu der berechtigten Person andere Menschen kommen 
und von ihr weggehen oder sich mit menschlicher Kraft befºrdern.  
  
 (2) Die Dienstbarkeit des FuÇsteiges umfasst nicht das Recht, das dienende Grundst¿ck auf Tieren zu begehen oder 
auf dem dienenden Grundst¿ck schwere Lasten zu schleifen.  
  

 Ä 1275  
 
 (1) Die Dienstbarkeit des Viehtriebs begr¿ndet das Recht, ¿ber das dienende Grundst¿ck Tiere zu treiben. Mit der 
Dienstbarkeit des Viehtriebs ist auch das Recht verbunden, mit anderen als Kraftfahrzeugen zu fahren.  
  
 (2) Ist das dienende Grundst¿ck ein f¿r die Erf¿llung der Funktionen eines Waldes bestimmtes Grundst¿ck, so ist 
verboten, die Dienstbarkeit des Viehtriebs zu errichten. Entscheidet ein Organ der ºffentlichen Gewalt erst nach der Errichtung 
einer solchen Dienstbarkeit, dass das dienende Grundst¿ck zur Erf¿llung der Funktionen eines Waldes bestimmt ist, so erlischt 
die Dienstbarkeit.  
  

 Ä 1276  
 
 (1) Die Dienstbarkeit des Weges begr¿ndet das Recht, ¿ber das dienende Grundst¿ck mit jeglichen Fahrzeugen zu 
fahren.  
  
 (2) In der Dienstbarkeit des Weges ist nicht das Recht auf Viehtrieb umfasst.  
  
 (3) Die Person, der die Dienstbarkeit des Weges zusteht, trªgt zur Unterhaltung der Wege einschlieÇlich Laufstege 
und Br¿cken verhªltnismªÇig bei. Der Eigent¿mer des dienenden Grundst¿cks trªgt nur bei, wenn er diese Einrichtungen nutzt.  
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 Ä 1277  

 
 Die Flªche f¿r die Aus¿bung der Dienstbarkeit des FuÇsteiges, Weges oder Viehtriebes muss dem Bedarf und dem 
Ort angemessen sein. Wird der FuÇsteig, Weg oder Viehtrieb durch die Wirkung eines Zufalls unbegehbar, so kann begehrt 
werden, dass eine Ersatzflªche bestimmt wird, bis diese in den vorherigen Zustand versetzt werden.  
  

 Weiderecht  
 

 Ä 1278  
 
 Ist bei der Bestellung des Weiderechts die Gattung, Anzahl des Viehs oder der Umfang und die Zeit der Weide nicht 
bestimmt worden, so ist der ungestºrte zehnjªhrige Besitz zu sch¿tzen. Bei Zweifeln finden die Bestimmungen der ÄÄ 1279 bis 
1282 Anwendung.  
  

 Ä 1279  
 
 (1) Das Weiderecht bezieht sich auf jede Gattung des Nutzviehs, nicht jedoch auf Schweine und Gefl¿gel. ¦bermªÇig 
verschmutzte, kranke oder fremde Tiere sind von der Weide ausgeschlossen.  
  
 (2) Ist das dienende Grundst¿ck ein Grundst¿ck mit Waldbewuchs, so wird die Errichtung der Dienstbarkeit der 
Viehweide untersagt.  
  

 Ä 1280  
 
 (1) Hat sich die Anzahl des Weideviehs wªhrend der letzten zehn Jahre geªndert, so ist der Durchschnitt der Weide 
der ersten drei Jahre maÇgebend. Ist auch dieser nicht klar, so ist die Anzahl nach den Grundsªtzen der Billigkeit angemessen 
zu dem Umfang und der Qualitªt der Weide festzulegen; die berechtigte Person darf jedoch auf dem dienenden Grundst¿ck 
nicht mehr Vieh weiden als wie viel mit dem auf dem herrschenden Grunde erzeugten Futter durchwintern kann.  
  
 (2) Zu der bestimmten Anzahl nach Absatz 1 wird nicht das Sªugevieh gerechnet.  
  

 Ä 1281  
 
 Die Weidezeit bestimmt sich nach ºrtlichen Gewohnheiten; die ordnungsgemªÇe Wirtschaft auf dem Grundst¿ck darf 
jedoch durch das Weiden weder beschrªnkt noch erschwert werden.  
  

 Ä 1282  
 
 (1) Das Weiderecht umfasst keine andere Nutzung. Vom Mitweiderecht wird in der Regel auch der Eigent¿mer des 
dienenden Grundst¿cks nicht ausgeschlossen.  
  
 (2) Droht ein Schaden, so muss das Vieh beaufsichtigt werden.  

  
Untertitel 5  

 
 Nutzungsrecht  

 
 Ä 1283  

 
 Mit der Dienstbarkeit des Nutzungsrechts wird dem Nutzer das Recht eingerªumt, eine fremde Sache f¿r seinen 
eigenen Bedarf und den Bedarf seines Haushalts zu nutzen.  ndert sich dieser Bedarf nach der Errichtung der Dienstbarkeit, so 
begr¿ndet dies kein Recht f¿r den Nutzer auf ihre Erweiterung.  
  

 Ä 1284  
 
 Dem Eigent¿mer der Sache gehºren alle Nutzungen, die er ohne K¿rzung des Rechts des Nutzers ziehen kann. Der 
Eigent¿mer trªgt jedoch sªmtliche Mªngel an der Sache und muss die Sache in einem guten Zustand halten. ¦bersteigen die 
Kosten den Nutzen, der dem Eigent¿mer bleibt, so muss der Nutzer entweder diese Mehrkosten tragen oder die Nutzung 
unterlassen.  
  

 NieÇbrauchrecht  
 

 Ä 1285  
 
 Mit der Dienstbarkeit des NieÇbrauchrechts wird dem NieÇbraucher das Recht eingerªumt, eine fremde Sache zu 
nutzen und daraus Fr¿chte und Nutzungen zu ziehen; der NieÇbraucher hat auch Recht auf einen auÇerordentlichen Ertrag aus 
der Sache. Bei der Aus¿bung dieser Rechte ist der NieÇbraucher verpflichtet, das Wesen der Sache zu schonen.  
  

 Ä 1286  
 
 Auf eine verborgene, im Grundst¿ck gefundene Sache hat der NieÇbraucher kein Recht.  
  

 Ä 1287  
 




